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Einleitung 

Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt, Nora Ratzmann 

Der vorliegende Sammelband greift die Verschränkung von Migrationskon
trolle und Sozialpolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf; ein 
Thema mit zunehmender politischer wie gesellschaftlicher Brisanz, welches 
von stetigen rechtlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Um
setzungspraxis begleitet wird. Dabei steuert das nationale Migrationsrecht 
grundsätzlich die Einreise, den Aufenthalt und den Verlust eines Aufent
haltsrechts von ausländischen Personen und ist dabei auch geprägt durch 
internationale und europäische Vorgaben. Auf internationaler Ebene gilt 
beispielsweise das Völkerrecht, welches allen Personen, damit unter anderem 
auch Migrant:innen, grundlegende Menschenrechte wie (in Kriegssituatio
nen) humanitären Schutz zuspricht. Auch das internationale Flüchtlingsrecht 
ist von Relevanz, welches Staaten verpflichtet, betroffenen Personen in be
stimmten Situationen einen rechtlichen Schutzstatus zu gewähren. 

Auf europäischer Ebene strukturieren sozial- und migrationspolitische 
Vorgaben der Europäischen Union (EU), wie die europäischen Mitgliedstaa
ten, zum Beispiel Deutschland und Österreich, Mobilität und Migration 
innerhalb der EU organisieren sollten. Unter anderem regelt das Schengener 
Abkommen die Grenzfreiheit im Personen- und Güterverkehr (Europäische 
Freizügigkeit). Die Schweiz dagegen ist nicht Mitglied der EU, aber Teil der 
Europäischen Freihandelszone (sogenannter Schengen-Mitgliedstaat) und 
hat das Schengener Abkommen übernommen sowie mit der EU bilaterale 
Verträge im Bereich Personen- und Güterverkehr geschlossen, wodurch auch 
sie an gewisse Vorgaben der Europäischen Union gebunden ist. Die Umset
zung internationaler Politiken und europäischer Richtlinien erfolgt dabei auf 
nationaler Ebene, wo sie mit nationalstaatlichen Migrationsgesetzgebungen 
zu Asyl und Aufenthalt koexistieren. In föderal organisierten Staaten, wie 
dies in unseren Länderstudien zu Deutschland, Österreich und der Schweiz 
der Fall ist, werden nationale Gesetzgebungen dabei nicht nur regional und 
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lokal umgesetzt. Stattdessen haben diese regionalen und lokalen Stellen 
(z.B. Behörden) der politischen Umsetzung auch teils eigenständige Kompe
tenzen im Mehrebenensystem, welche die jeweiligen Umsetzungspraktiken 
vervielfältigen. 

Schlussendlich beeinflusst und formt die nationalstaatliche Sozialpolitik, 
oft als letzte staatliche finanzielle Sicherung für armutsbetroffene Personen 
beschrieben, das Migrationsrecht und greift dabei in jenes ein und wird gleich
zeitig ebenso von nationalem Migrationsrecht beeinflusst. So sind Einreise, 
rechtlicher Aufenthalt und Verlust des Aufenthaltsstatus von ausländischen 
Personen teils an sozialpolitische Erfordernisse und Bedingungen ebenso 
wie an sozioökonomische Aspekte geknüpft. Die soziale Unterstützung ist 
somit zwar für alle »möglich«, hat jedoch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen 
für Personen ohne Staatsbürgerschaft. Im Bereich der Migrationskontrolle 
verlagern sich folglich Kontrollmechanismen in andere, oft neue Bereiche, wie 
zum Beispiel in Sozialbehörden (für den deutschen und Schweizer Kontext 
siehe Borrelli 2019; Riedner 2019; Afscharian, Bruzelius und Seeleib-Kaiser 
2024). Eine Auslagerung von Kontrollfunktionen findet ebenfalls in ande
re, private und universitäre Bereiche statt (Meldungen der Aktivitäten von 
Ausländer:innen beispielsweise durch Vermieter:innen und Universitäten an 
Migrationsbehörden, siehe Topping 2014; Borrelli 2020; Bowling 2015). Dabei 
handelt es sich nicht nur um die Externalisierung von Migrationskontrolle 
an den Grenzen, sondern auch um sozialpolitische Mechanismen, die eine 
Kontrolle von ausländischen Personen im Inland ermöglichen und deren 
Ausschluss an sozialer Teilhabe zur Folge haben. Gleichzeitig zeigen Mel
depflichten von diversen nicht ausländerrechtlich aktiven Behörden (bspw. 
Sozialbehörden) an die nationalen Migrationsbehörden, wie eine Kontroll
auslagerung besondere Personengruppen ausgrenzen kann. Dieser Trend ist 
jedoch nicht neu; ärmere Bevölkerungsschichten wurden auch im historischen 
Rückblick seit Jahrhunderten verstärkt in den Fokus genommen und »dis
zipliniert«, beispielsweise in Großbritanniens Armenhäusern (Matter 2014; 
Dubois 2019). Seit einigen Jahrzehnten sind jedoch verstärkt migrantische 
Gruppen in prekären sozioökonomischen Verhältnissen von solch ausgren
zenden rechtlichen Maßnahmen betroffen (Borrelli u.a. 2021; Borrelli und 
Bochsler 2020); diese sind auch Ausdruck der aktuellen politischen Lage (Kurt 
und Borrelli 2024). Immer breiter vertretene politische und gesellschaftliche 
Forderungen nach Restriktion schaffen somit neue Möglichkeiten rechtlicher 
Kontrolle sowie rechtliche Reformierungen und damit im nächsten Schritt 
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weitere Möglichkeiten für Behörden, zu sanktionieren und Personengruppen 
von Leistungen auszuschließen. 

Die hier skizzierte Verknüpfung von Migrationskontrolle und Sozialpoli
tik greift der Sammelband in vergleichender Perspektive auf und macht diese 
einem deutschsprachigen Publikum zugänglich, allen voran Praktiker:innen 
in Behörden, Verbänden und Initiativen, politischen Entscheidungsträger:in
nen und Studierenden. Die Beiträge unterstreichen dabei Parallelen in der 
Ausrichtung des Wohlfahrtsstaates in allen drei Ländern, dem sogenannten 
konservativen Modell in seiner Zentrierung auf Erwerbsarbeit, ebenso wie 
der Migrationspolitik, unter anderem das Interesse aller drei Länder an Ar
beitsmigrant:innen ohne dauerhaften Verbleib im Land. Dabei werden sowohl 
asyl- als auch ausländerrechtliche Aspekte aufgegriffen. Innerhalb des Buches 
untersuchen die Beiträge, welche Arten von Sozialleistungen für Migrant:in
nen zugänglich sind, unter welchen Bedingungen und in welcher Form diese 
Gruppe von sozialen Unterstützungs- und Dienstleistungen benachteiligt 
oder gar ausgeschlossen wird und warum und wie diese Elemente mit der 
Migrationskontrolle verknüpft respektive verschränkt sind. Die Analysen 
nehmen dabei eine intersektionale Perspektive ein (Crenshaw 2012; Bonjour 
und Duyvendak 2018; Assouline und Gilad 2022), die es ermöglicht, über
schneidende Ausgrenzungsmechanismen zu erfassen, wie Aufenthaltsstatus/ 
Staatsbürgerschaft, ethnische Zugehörigkeit, Gender oder Alter. 

Entstanden ist der Sammelband aus der Idee heraus, Ergebnisse aktueller 
Forschung sowie Erfahrungen aus der Beratungspraxis mit grundsätzliche
ren, theoretischen Überlegungen in Austausch zu bringen und dabei unter
schiedliche Perspektiven auf die Verbindung von Migrations- und Sozialpo
litik einer breiten Leser:innenschaft über die akademische Forschung hinaus 
zugänglich zu machen. Autor:innen wurden aufgrund ihrer Expertise in den 
miteinander interagierenden Bereichen von Migrationskontrolle, (internatio
nalem und nationalem) Recht und Gesellschaftspolitik ausgewählt, die Beiträ
ge selbst innerhalb eines Vernetzungsworkshops diskutiert und zusammen
geführt. 

Aufbau des Sammelbandes 

Der Sammelband ist durch eine Einleitung sowie ein Schlusskapitel und ein 
Glossar gerahmt. Die überblicksartigen Beiträge zu Beginn jeder Länderstu
die führen die Lesenden in den jeweiligen politischen wie gesellschaftlichen 
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Kontext ein. Dabei greifen Ratzmann, Reiß und Bruzelius in ihrer überblicksar
tigen Darstellung für Deutschland auf, wie rechtliche Ein- und Ausschlüsse in 
Sozialleistungen – gewollt oder nicht – als Instrumente der Migrationssteue
rung fungieren können, und erörtern Erklärungsansätze für Muster von Ein- 
und Ausschlüssen im Verwaltungshandeln. Atzmüller und Knecht bieten einen 
umfassenden Einblick zum Themenfeld für Österreich, während Pärli in einem 
essayistisch angelegten Beitrag für die Schweiz sich dem Topos widmet, inwie
fern Einschränkungen der Rechte von Asylsuchenden auch als Vorboten künf
tiger Einschnitte in den Sozialstaat und sozialer Rechte auch von Schweizer:in
nen zu sehen seien. 

Die anschließenden Beiträge thematisieren die aktuellen Entwicklungen 
der Steuerung von Ein- und Ausschlussprozessen in den Bereichen Wohnen, 
Zugang zu Familienleistungen, Gesundheitsversorgung und sozialer Min
destsicherung für migrantische Gruppen in prekären sozialökonomischen 
Situationen, einschließlich EU-Bürger:innen in instabilen Beschäftigungs
verhältnissen, sogenannten Drittstaatsangehörigen, Asylsuchenden oder 
Familienmitgliedern ohne eigene wirtschaftliche Tätigkeit. Dabei nähern 
sich die Autor:innen dieses Sammelbandes dem Zusammenhang zwischen 
Sozialpolitik und Migrationskontrolle aus Betroffenen- wie Behördensicht. 
Unterstützt wird dies durch ein breites Spektrum von disziplinären Ansätzen 
und Methoden, welche die Auswirkungen rechtlicher Rahmenbedingungen 
auf die Lebenssituationen armutsbetroffener Gruppen analysieren. So nutzen 
die Kapitel unter anderem Rechtsanalysen, Medien- und andere Formen von 
Diskursanalysen, qualitative Interviews sowie teilnehmende Beobachtungen, 
aber auch quantitative Surveyanalysen, um eine Argumentation möglichst 
breit zu unterstützen. Das Glossar am Ende des Sammelbandes erläutert 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zentrale Schlüsselbegriffe der Thematik, 
da in den jeweiligen Länderkontexten unterschiedliche sprachliche Begriffe 
für gleiche bzw. ähnliche Phänomene benutzt werden, und beschreibt kurz 
die wichtigsten beteiligten staatlichen Akteur:innen, wie verschiedentliche 
Sozialbehörden, welche unter anderem mit migrierten Personen in Kontakt 
sind. 

Zu Beginn des Buches greift das erste thematische Kapitel zu Deutschland 
den Einfluss gesamtgesellschaftlicher Diskurse auf die staatliche, ordnungs
politische Regulierung von Bleiberechtsperspektiven und den Arbeitsmarkt
zugang (Goebel in diesem Band) auf. Anschließend wird die Debatte um die 
soziale Unterstützungswürdigkeit von EU-Bürger:innen in Deutschland aus 
normativer Sicht analysiert (Barwick-Gross in diesem Band). Es folgen Beiträge 
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zur praktischen Ausgestaltung von Sozial- und Familiengesetzgebung in ih
ren Auswirkungen auf gesellschaftliche Teilhabe von Migrant:innen (Riedner in 
diesem Band) sowie zum Zugang zu Gesundheitsversorgung für Drittstaats
angehörige und EU-Bürger:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus (Ataç, Kirch
hoff und Lang in diesem Band). 

Daran anschließend diskutieren die Autor:innen der Fallstudie zu Öster
reich, wie dort Ansprüche auf Familienleistungen und Kinderbetreuung zur 
Benachteiligung von EU-Bürger:innen mit transnationalen Lebenssituationen 
führen (Heindlmaier in diesem Band) und wie Kommunikationsbarrieren und 
andere administrative Hürden den Zugang zu sozialen Dienstleistungen in der 
Praxis verwehren (Holzinger, Scheibelhofer und Draxl in diesem Band). Die fol
genden zwei Beiträge widmen sich den Zuständigkeitskonflikten und Politik
maßnahmen mit abschreckender Wirkkraft, die Asylbewerber:innen den Ver
bleib im Land erschweren (Ataç in diesem Band), sowie den Grenzpraktiken 
in der kommunalen Wohnungspolitik und der Wohnungslosenhilfe der Stadt 
Wien (Homberger und Güntner in diesem Band). 

Abschließend diskutieren die Kapitel zur Schweiz den Bereich der Sozial
hilfe als zentrales sozialpolitisches Steuerungsinstrument von Migration (Kurt 
und Borrelli sowie Studer in diesem Band), indem sie einerseits die Abwägun
gen und Interaktionen von Sozial- und Ausländerbehörden skizzieren und an
dererseits die Reichweiten und die Handlungsfähigkeit kommunaler Akteu
re ausloten, inwiefern sie das Sozialstaatsprinzip gegenüber der nationalen 
Migrationskontrolle priorisieren (oder nicht). Das letzte Kapitel zur Schweiz, 
und somit gleichzeitig die finale Fallstudie des Buches, thematisiert aus einer 
quantitativen Perspektive die Einstellungen der Bürger:innen zum Sozialleis
tungsbezug von Migrant:innen (Gandenberger und Taylor in diesem Band). 

Konzipiert und geschrieben wurde der Sammelband dabei aus einer 
Perspektive der sozialen Gerechtigkeit, um die Aufmerksamkeit für die kom
plexen Problemlagen von Bevölkerungsgruppen, die von Armut betroffen 
sind, zu schärfen und Mechanismen sozialer Ausgrenzung in einem poli
tischen Kontext von erstarkendem Rechtspopulismus und Neoliberalismus 
sichtbar zu machen. Armutsbetroffene Migrant:innen sind in diesem Kontext 
nicht nur von materiellen Verlusten betroffen, sondern von einer möglichen 
Ausweisung aus dem jeweiligen Land aufgrund des Verlustes ihres rechtlichen 
Aufenthaltsstatus. Insgesamt zeigen die Fallstudien, dass die sozialpoliti
schen Strategien zur Regulierung von Migration vielfältig und oft inkohärent 
sind und von einem negativen gesellschaftlichen Diskurs der sogenannten 
Armutsmigration und Überfremdung begleitet werden. 
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Zwischen Unterstützung und Migrationskontrolle 
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1. Einleitung 

Wohlfahrtsstaatliche Politiken verschiedener europäischer Länder verknüpfen 
Elemente der Migrationssteuerung und der Sozialpolitik zunehmend mitein
ander, sodass die Grenzen zwischen beiden Politikbereichen an Trennschär
fe verlieren (u.a. Bruzelius, Ratzmann und Reiß 2023; Hollifield 2004). Dies 
bedeutet in der Praxis, dass sozialpolitische Maßnahmen teils Wirkungen im 
Bereich der Migrationskontrolle entfalten, ohne dass sich zwingend eine poli
tische Intention nachweisen ließe. 

In diesem Beitrag skizzieren wir diesen Zusammenhang anhand einer 
von uns entwickelten Typologie. Nach einer kurzen Erklärung der wichtigsten 
Begrifflichkeiten der verschiedenen Formen der internen Migrationskontrol
le durch sozialpolitische Steuerungselemente geht unser Überblickskapitel 
auf die Unterschiede zwischen direkter und indirekter interner Migrati
onskontrolle ein und veranschaulicht diese an lokalen Fallbeispielen der 
wohlfahrtsstaatlichen Leistungsgewährung für Personen mit prekärem Auf
enthaltsstatus und EU-Bürger:innen in Deutschland1. Unsere Forschung 
zeigt, wie die Umsetzung rechtlicher Ein- und Ausschlüsse in Bezug auf 
Sozialleistungen sowie teils damit verbundene Meldepflichten von Sozial- 
und Ausländerbehörden de facto als Instrumente der Migrationssteuerung 
fungieren. 

1 Empirische Beispiele stammen vornehmlich aus dem Promotionsprojekt ›EU migrant 
citizens at the forefront of welfare policy‹ an der London School of Economics (Nora 
Ratzmann, 2015–2019) und dem Forschungsprojekt ›Migration and Social Protection‹ 
(MiSP), Universität Tübingen (Leitung Cecilia Bruzelius, 2019–2022), und den dort er

hobenen qualitativen Interviews mit lokalen Akteur:innen. 
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In der Praxis werden wohlfahrtsstaatliche Akteur:innen somit zunehmend 
in die Steuerung von Migration einbezogen, die herkömmlich von Polizei und 
Einwanderungsbehörden erbracht werden (Dagilyte u.a. 2017). Unter ande
rem werden die Erbringer:innen sozialer Dienstleistungen mit der Meldung 
von Unregelmäßigkeiten respektive des Aufenthaltsstatus von ausländischen 
Staatsbürger:innen betraut und nehmen damit stellvertretend ordnungspoli
tische Aufgaben der Kontrolle und Prävention aufenthaltsrechtlicher Verstöße 
wahr (siehe auch Walsh 2014). Durch das in Deutschland geltende Subsidia
ritätsprinzip schließt dies auch zivilgesellschaftliche Akteur:innen wie Wohl
fahrtsverbände ein, da staatliche Leistungen auf lokaler Ebene teils von diesen 
erbracht werden (Vogel 1998; Schweitzer 2022). 

2. Begrifflichkeiten: Was unter Migrationskontrolle zu verstehen ist 

Migrationskontrolle dient, wie der Begriff vermuten lässt, der Steuerung 
von Ein- und Auswanderung. Im Rahmen dieses Beitrages interessieren wir 
uns für Erstere, die Steuerung von Zuwanderung in ein nationalstaatlich 
begrenztes Territorium, ebenso wie für die Regulierung von Migrationsbe
wegungen innerhalb dieser Landesgrenzen. Migrationskontrolle kann hierbei 
vor und während der Einreise erfolgen (extern) oder nach Einreise im Inland 
(intern, siehe Helbling u.a. 2017). Vor dem Hintergrund der Personenfrei
zügigkeit innerhalb der EU kommt der internen Migrationskontrolle eine 
große Bedeutung zu, da gerade der Schengen-Raum, der die Mehrzahl der 
EU-Mitgliedstaaten und die EFTA (Europäische Freihandelszone) umfasst, als 
ein grenzfreier Raum charakterisiert werden kann. 

Interne versus externe Migrationskontrolle In der Literatur wird die Beschrän
kung des Zugangs zu staatlich finanzierten Sozialleistungen als Form der 
internen Migrationskontrolle (u.a. Bommes und Geddes 2000) beschrieben. 
Auf formeller Ebene führt eine Verzahnung von Aufenthaltsrecht und sozial
rechtlichen Leistungsansprüchen zur Einschränkung von Bleibeperspektiven 
ausländischer Leistungsbezieher:innen. Auf informeller Ebene führt die re
striktive bzw. strikte Anerkennungspraxis von Sozialleistungsansprüchen 
zur Entstehung weiterer Abwehrmechanismen, die ein menschenwürdiges 
Leben im Zielland erschweren. So erfolgen interne, oft indirekte Formen der 
Migrationskontrolle beispielsweise durch Zugangsbeschränkungen zu loka
len Beschäftigungsmöglichkeiten, Wohnraum, Gesundheitsversorgung oder 
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anderen sozialen Dienstleistungen für verschiedene migrantische Gruppen, 
die nicht die Staatsbürgerschaft ihres jeweiligen Aufenthaltslandes besitzen 
(Spencer und Hughes 2015; van der Leun 2006; Guiraudon und Lahav 2000). 
Die genannten Formen der Migrationskontrolle stehen im Gegensatz zur 
externen Regulierung von Migrationsströmen, die traditionell an den Außen
grenzen eines Staates bzw. der Europäischen Union (EU) oder auf dem Gebiet 
von Drittstaaten erfolgt. 

Direkte Migrationskontrolle Interne Migrationskontrolle durch sozialpolitische 
Akteur:innen kann hier sowohl direkt oder indirekt erfolgen. Von einer direk
ten Einbindung lokaler sozialer Dienstleister:innen in migrationssteuernde 
Bestrebungen wird bei einer gesetzlichen Meldepflicht von Migrant:innen ohne 
gültigen rechtlichen Aufenthaltsstatus bei Sozialleistungsbezug vonseiten der 
Beschäftigten in Sozialbehörden an die Ausländerbehörde gesprochen. Dazu 
zählt die Verpflichtung, den rechtlichen Aufenthaltsstatus einer Person abfra
gen zu müssen, um eine Berechtigung auf Sozialleistungsbezug festzustellen 
(Kramer und Heindlmaier 2021). Diese Meldepflicht an örtliche Migrati
onsbehörden betrifft sowohl irregularisierte Migrant:innen aus Drittstaaten 
ohne rechtlichen Aufenthaltstitel als auch Geflüchtete, die ohne Genehmi
gung ihren zugewiesenen Wohnort verlassen, oder mobile Bürger:innen der 
Europäischen Union (kurz EU-Bürger:innen), die sich länger als drei Mona
te in Deutschland aufhalten und weder über Arbeit noch über ausreichend 
finanzielle Mittel zur Sicherung ihres Lebensunterhalts verfügen. 

Direkte Migrationskontrolle durch wohlfahrtsstaatliche Akteur:innen ist 
insbesondere innerhalb des EU-Schengen- sowie EFTA-Raums von Rele
vanz. Da die rechtlichen Sozialleistungsansprüche mobiler EU-Bürger:innen 
eng mit ihrem rechtmäßigen Aufenthalt im Zielland verknüpft sind, wer
den Sozialbehörden oftmals in die Bewertung des Aufenthaltsstatus und in 
die Überprüfung oder Meldung des Rechtsstatus von Antragsteller:innen 
auf Sozialleistungen an die Ausländerbehörden eingebunden (Kramer und 
Heindlmaier 2021; Lafleur und Mescoli 2018). 

Indirekte Migrationskontrolle 

Von indirekter Migrationskontrolle spricht die Forschung, wenn eingeschränk
te oder fehlende Zugänge und diverse Barrieren zu sozialen Unterstützungs
leistungen, wie der sozialen und medizinischen Grundversorgung, einen 
menschenwürdigen Aufenthalt für prekär lebende Migrant:innen im Zielland 
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beschränken oder gar unmöglich gestalten und somit potenziell eine abschre
ckende Wirkung entfalten (u.a. Piccoli 2020; Spencer 2020; Dobbs und Levitt 
2017). 

Indirekte Migrationskontrolle erfolgt dabei oft über rechtliche Ausschlüs
se von Migrant:innen aus dem Sozialleistungsbezug und deren restriktive 
oder strikte Genehmigungspraxis in der Umsetzung. Spätestens seit der 
Gesetzesänderung im Jahr 2016 können in Deutschland geltende rechtliche 
Ausschlüsse als Instrument der Migrationskontrolle betrachtet werden. So 
sind nicht am Arbeitsmarkt tätige und arbeitssuchende EU-Bürger:innen 
in Deutschland seit dem 29.12.2016 vom Sozialleistungsbezug nach SGB II 
und SGB XII grundsätzlich ausgeschlossen, bis sie nach fünf Jahren legalem 
Aufenthalt sozialrechtlich deutschen Staatsbürger:innen gleichgestellt wer
den (EU-Richtlinie 2004/38/EG). EU-Bürger:innen dürfen sich, ebenso wie 
Personen aus den EFTA-Staaten, zum Zwecke der Arbeitssuche bis zu drei 
Monate in einem anderen EU-Mitgliedstaat aufhalten. Danach ist ihr Auf
enthalt davon abhängig, ob sie in einem Arbeitsverhältnis stehen oder aber – 
im Falle von Erwerbslosigkeit – eine Krankenversicherung sowie ausreichend 
finanzielle Mittel zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts aufweisen. 
EU-Bürgerinnen mit einem Arbeitnehmer:innenstatus dürfen dagegen un
befristet in Deutschland verbleiben und Grundsicherung nach dem SGB II 
beziehen. 

Zeitgleich führte Deutschland als zeitlich befristete Transferleistung die 
sogenannten Überbrückungsleistungen (§ 23 Abs. 3 SGB XII) ein: Diese Leis
tungen dienen der Existenzsicherung, sollen gleichzeitig jedoch mittellose, er
werbslose EU-Bürger:innen zur Ausreise animieren und deren Wiedereinrei
se nach Deutschland verhindern. Für Personen ohne Anspruch auf Sozialhilfe 
(SGB XII) oder Grundsicherung (SGB II) ist diese Leistung als eine minimale 
soziale Unterstützung für einen Monat angedacht – vornehmlich bis zur Aus
reise aus Deutschland. Dabei kann die Erwähnung der Ausreise im Gesetzes
text Signalwirkung bei den leistungsgewährenden Sozialbehörden entfalten, 
die in der Praxis oft einen Nachweis auf Ausreise aus Deutschland verlangen, 
wenn auch laut Gesetzgeber nicht notwendig. 

3. Direkte Migrationskontrolle durch gesetzliche Meldepflichten 

Im Folgenden nimmt unser Beitrag zunächst direkte Formen interner Migra
tionskontrolle am Beispiel von Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltssta
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tus in den Blick, die durch Akteur:innen der deutschen Wohlfahrt gestaltet 
und durchgeführt werden. So sind in Deutschland öffentliche Träger seit der 
Novellierung des Aufenthaltsgesetzes 2003 nach § 87 AufenthG verpflichtet, 
bei Feststellung eines fehlenden Aufenthaltstitels ihrer Klient:innen die lokale 
Ausländerbehörde zu verständigen. Damit werden ordnungspolitische Maß
nahmen der Migrationskontrolle an sozialpolitische Behörden delegiert. 

Gesetzliche Meldepflichten öffentlicher Stellen 

Mit Ausnahme von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sind in 
Deutschland alle öffentlichen Stellen verpflichtet, Ausländer:innen mit prekä
rem bzw. unrechtmäßigem Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörden zu 
melden. Letztere können daraufhin eine Ausweisung aus Deutschland ver
anlassen. Ebenso sind öffentliche Stellen bei der Prüfung eines Antrags auf 
Sozialleistungsanspruch verpflichtet, sich an die lokalen Ausländerbehörden 
zu wenden, um den rechtlichen Aufenthaltsstatus ausländischer Staatsbür
ger:innen abzufragen (Kramer und Heindlmaier 2021). 

Dabei variiert diese Meldepflicht je nach Sektor und Art der Dienst
leistung. Öffentliche Träger sind mit der Meldepflicht nach § 87 AufenthG 
direkt mit Kontrollaufgaben qua verpflichtender Überprüfung des rechtlichen 
Aufenthaltsstatus ihrer Klient:innen und Meldung von Unregelmäßigkeiten 
an die Ausländerbehörde betraut. Bestimmte Sozial- und Heilberufe (u.a. 
Ärzt:innen, Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen) unterliegen nach § 203 
StGB hingegen einer beruflichen Schweigepflicht, die ihnen die Weitergabe per
sonenbezogener Informationen untersagt2, selbst wenn sie in öffentlichen 
Einrichtungen der Kommune oder des Landes angestellt sind. Zur Wahrung 
des Geheimschutzes ihrer Klient:innen greift somit eine erweiterte Verschwie
genheitspflicht, wodurch die Meldepflicht von ausländischen Klient:innen mit 
prekärem Aufenthaltsstatus ausgesetzt wird. 

Beispielsweise haben irregularisierte Migrant:innen Anspruch auf me
dizinische Notversorgung, die von den örtlichen Sozialämtern bezahlt wird. 
Wird der Aufenthaltsstatus einer Person im Rahmen der Kostenübernahme 
von Ärzt:innen (die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen) gegenüber 
einer öffentlichen Stelle offengelegt, so wird die Verschwiegenheit faktisch auf 
die öffentliche Stelle ausgedehnt. Unter diesen Umständen darf das Sozial
amt, obwohl es sich um eine öffentliche Stelle handelt, die Ausländerbehörde 

2 Mit Ausnahme zur Verhinderung schwerer Straftaten, vgl. § 138 StGB. 
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nicht benachrichtigen. Wenn jedoch Personen im Sinne des § 87 AufenthG 
Geld- oder Sachleistungen selbst oder durch nicht zur Verschwiegenheit ver
pflichtete Personen (z.B. Familienangehörige) beantragen, müssen öffentliche 
Stellen diese der Ausländerbehörde melden. 

Somit sind nicht-öffentliche Wohlfahrtsakteur:innen wie Wohlfahrtsver
bände oder private Unternehmen teils von der oben genannten Meldepflicht 
ausgenommen. Sozialämter, Jobcenter, Jugendämter, sonstige Behörden oder 
Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft sind hingegen in der Regel gegen
über der lokalen Ausländerbehörde meldepflichtig, sobald sie Kenntnis vom 
einem ggf. ungültigen Aufenthaltsstatus einer ausländischen Person in ihrem 
Verantwortungsbereich erlangen. 

Umsetzungspraktiken gesetzlicher Meldepflichten 

In der Praxis wird mit dieser gesetzlichen Meldepflicht allerdings unter
schiedlich umgegangen. Unsere Forschung3 verweist auf drei unterschiedli
che Umsetzungspraktiken von Akteur:innen der öffentlichen Hand (genannt 
aktive Mitwirkung, Mitwirkung über den Gesetzesauftrag hinaus und Umgehung 
der Meldepflicht), die wir auf Grundlage unserer erhobenen Daten in einer 
Typologie zusammengefasst haben (siehe Tabelle 1). Außerdem verweisen 
wir auf Auswirkungen dieser Meldepflicht auf das Handeln nicht-staatlicher 
Akteur:innen (erläutert unter dem Stichwort Anpassung) als vierte Kategorie 
in der von uns entwickelten Übersicht. 

3 Die Übersicht/Typologie wurde auf Grundlage von 61 qualitativen Tiefeninterviews 
(zwischen 10/2019 und 12/2020) mit öffentlichen und nicht-öffentlichen Akteur:innen 
der Wohlfahrtspflege entwickelt, die an der Bereitstellung von sozialen Dienstleistun

gen und der finanziellen Grundsicherung beteiligt sind, darunter zivilgesellschaftli

che Organisationen (Beratung, Gesundheitsversorgung, Unterkunft/Wohnen, Lebens

mittelversorgung), lokale Sozialämter (Sozialhilfe, Beratung, Gesundheitsversorgung, 
Wohnen), lokale Gesundheitsämter (niedrigschwellige medizinische Leistungen), In

tegrationsämter (Sozialberatung) und Jobcenter (Grundsicherung, Arbeitslosenunter

stützung, Wiedereingliederung in der Arbeitsmarkt), siehe Bruzelius, Ratzmann und 
Reiß (2023). 
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Tabelle 1: Aufenthaltsrechtliche Meldepflichten – eine Übersicht wohlfahrtsstaatlicher 
Umsetzungspraktiken 

Meldepflicht 
der Akteur:in
nen 

Umsetzung Beschreibung der Praxis 

Aktive 
Mitwirkung 

Öffentliche Wohlfahrtsakteur:innen erfüllen 
ihre Kontrollaufgaben wie gesetzlich vorgese

hen. 
Mitwirkung 
über Gesetzes
auftrag hinaus 

Öffentliche Wohlfahrtsakteur:innen enga

gieren sich über das gesetzliche Maß hinaus; 
melden ohne Meldepflicht. 

Ja 

Umgehung der 
Meldepflicht 

Öffentliche Wohlfahrtsakteur:innen umgehen 
gesetzliche Meldepflichten. 

Nein 
Anpassung an 
Meldepflichten 
anderer 

Nicht-öffentliche Wohlfahrtsakteur:innen 
ohne Meldepflicht passen ihre Zusammenar

beit mit anderen öffentlichen Akteur:innen 
wie Behörden so an, dass deren Meldepflicht 
strategisch erschwert wird. 

Unter aktiver Mitwirkung verstehen wir die Einhaltung der vorgesehenen 
gesetzlichen Meldepflicht öffentlicher Akteur:innen der Wohlfahrt gegenüber 
den lokalen Ausländerbehörden. Dazu zählt beispielsweise eine systematische 
Meldung aller ausländischen Antragsteller:innen durch das Sozialamt oder das 
Jobcenter, welche in einigen Behörden bereits automatisiert abläuft. Unsere 
Forschung zeigt gleichzeitig, dass es in einigen Sozialbehörden kein Melde
verfahren ›von Amts wegen‹ gibt und es somit vom/von der einzelnen Sachbe
arbeitenden abhängt, ob eine Meldung an die Ausländerbehörde erfolgt. 

Die Automatisierung von Meldeverfahren kann zu Verstößen gegen eine 
behördliche, erweiterte Verschwiegenheitspflicht für ausländische Klient:in
nen führen, beispielsweise im Falle einer Kostenübernahme eines medizini
schen Notfalls, welche vom Krankenhauspersonal (und nicht dem/der Patien
tin) beantragt wurde. In diesem Fall sprechen wir von einer Mitwirkung über den 
Gesetzesauftrag hinaus. Ebenso lassen sich Fälle fehlerhafter Entscheidungen 
einzelner Mitarbeitender von Sozialbehörden beobachten, die ohne gesetzli
che Verpflichtung eine Meldung an die Ausländerbehörden tätigen. 
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Jedoch zeigt die Praxis auch das Gegenteil: Staatliche Wohlfahrtsak
teur:innen, die zu einer Meldung an die Ausländerbehörde verpflichtet sind, 
entwickeln Umgehungsstrategien. So nutzen öffentliche Akteur:innen beispiels
weise unklare Rechtssituationen, um das Gesetz zugunsten ihrer Klient:innen 
auszulegen. Beispielsweise deklarierte eine öffentliche Gesundheits- und 
Sozialberatung in Frankfurt a.M. ihr Sozialberatungsangebot als medizini
sche Dienstleistung, sodass basierend auf dem hessischen Landesgesetz zur 
Gesundheitsversorgung für ›Menschen in prekären Lebenslagen‹ die erwei
terte Verschwiegenheitspflicht griff. In Stuttgart sah sich eine öffentliche 
Beratungsstelle nicht der gesetzlichen Meldepflicht unterliegend, weil es sich 
um eine freiwillige – und nicht gesetzlich vorgeschriebene – Leistung der 
Kommune handelte. Berlin und Leipzig umgingen als Kommunen gesetzliche 
Meldepflichten, indem sie Ausländer:innen ohne Krankenversicherung den 
Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung durch Gesundheitsgut
scheine ermöglichen. Diese Gutscheine sind anonym, öffentlich finanziert 
und über zivilgesellschaftliche Projekte zugänglich, sodass keine Meldepflich
ten entstehen. 

Ähnliches kann in Nachbarländern beobachtet werden: So plant die Stadt 
Zürich derzeit die Einführung eines städtischen Ausweisdokuments (Züri City 
Card), welches Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus den Zugang zu 
staatlichen Hilfsangeboten erleichtern soll, ohne dass die Gefahr einer Mel
dung an die zuständigen Ausländer- bzw. Polizeibehörden besteht4. 

Auswirkungen der Meldepflicht auf das Handeln 
nicht-staatlicher Akteur:innen 

Nicht-öffentliche Träger, die keiner Meldepflicht unterliegen, sind qua Zu
sammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen oft indirekt in gesetzliche 
Meldepflichten involviert. Viele haben ihre Arbeitsweisen anpasst, um Melde
pflichten zu entgehen oder zu umgehen. Hier lassen sich drei Anpassungsstrate
gien nicht-öffentlicher Akteur:innen der Wohlfahrt an gesetzliche Meldepflichten 
beobachten, die wir anhand unserer empirischen Daten wie folgt charakte
risieren: (i) Geheimhaltung der Identität von Klient:innen zur Verhinderung 
von deren Meldung seitens der Sozialbehörden, (ii) Schaffung alternativer 
spendenfinanzierter Angebote, die keine gesetzliche Meldung auslösen, sowie 

4 https://www.zuericitycard.ch/ (letzter Aufruf 29.08.2025). 

https://www.zuericitycard.ch/
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(iii) politische Lobbyarbeit zur Einschränkung gesetzlicher Meldepflichten 
von Migrant:innen in prekären Lebenslagen an die Ausländerbehörden. 

Eine solche Anpassung der Handlungsoptionen haben wir vor allem in 
der Wohnungslosenhilfe und medizinischen Notfallversorgung beobachtet; 
Sektoren, in denen es zu einer engen Kooperation zwischen staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteur:innen der Wohlfahrt kommt. Eine gängige Stra
tegie hier scheint die Verschleierung der Identität von Klient:innen seitens 
nicht-staatlicher Akteur:innen zu sein, indem Namen nicht aufgezeichnet, 
sondern stattdessen Pseudonyme verwendet werden. Dementsprechend kön
nen öffentliche Träger:innen mit gesetzlicher Meldepflicht beispielsweise 
bei einer Kostenübernahme keine identitätsrelevanten Daten an die lokalen 
Ausländerbehörden weitergeben. 

Teils schaffen zivilgesellschaftliche Akteur:innen auch eigene, nicht- 
öffentliche, oft aus Spenden finanzierte Angebote, vor allem im Bereich 
Gesundheitsversorgung, um jegliche (erweiterte) Meldepflichten zu umge
hen. Denn wenn Sozialämter an der finanziellen Erstattung von erbrachten 
Dienstleistungen beteiligt sind, kommt es laut Berichten immer wieder zu 
Verstößen gegen die erweiterte Verschwiegenheitspflicht (Gesellschaft für 
Freiheitsrechte und Ärzte der Welt 2021). Gleichzeitig versuchen zivilgesell
schaftliche Akteur:innen ihre Klient:innen bezüglich bestehender gesetzlicher 
Meldepflichten an die Ausländerbehörden zu sensibilisieren, wenn soziale 
(Dienst-)Leistungen von öffentlichen Trägern abgerufen werden. 

Neben dem alltäglichen Schutz der Identität ihrer Klient:innen versuchen 
Wohlfahrtsakteur:innen des dritten Sektors, durch politische Lobbyarbeit 
Möglichkeiten der Migrationskontrolle seitens der Sozialbehörden einzu
schränken. Beispielsweise führten laut Aussage einer interviewten Expertin 
aus einem Berliner Bezirksamt Gespräche mit den Berliner Ausländerbehör
den dazu, dass schwangere Frauen aus Drittstaaten ohne regulären Aufenthalt 
beim Abrufen von staatlichen Leistungen und entsprechender Meldung an 
die Ausländerbehörde im Zeitraum von zwölf Wochen vor der Geburt eine 
Duldung anstelle einer Ausweisung und dementsprechend einen rechtlichen 
Anspruch auf eine Grundversorgung seitens des Sozialamts erhalten können. 
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4. Indirekte Migrationskontrolle durch behördliche Abwehrpraktiken 

Neben den geschilderten Meldepflichten durch öffentliche Träger als Formen 
direkter Migrationskontrolle fungieren behördliche Abwehrpraktiken in der 
Leistungsgewährung als indirektes Instrument der Migrationskontrolle. So 
werden Sozialbehörden durch Unschärfen im Gesetzestext Ermessensspielräu
me eröffnet, die zur Leistungsverwehrung und damit der Migrationskontrolle 
genutzt werden können. Eine ermessensgeleitete, restriktive Auslegung in 
der sozialen Grundversorgung wirkt demnach auf Zu- und Abwanderung, 
wenn am Rande der Armutsgrenze lebenden Ausländer:innen ein (Über-)Le
ben im derzeitigen Aufenthaltsort durch eine Leistungsverwehrung deutlich 
erschwert oder gar verwehrt wird. 

Eine solche strikte Auslegung des Gesetzestextes kann mehrere Ursachen 
haben. Beispielsweise erweist sich das Ablehnen von Leistungsgesuchen bei 
rechtlich komplexen Fragen aus Verwaltungssicht als sichere Option, um feh
lerhafte Entscheidungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu vermeiden. 
Beobachten lässt sich auch eine formalistische oder standardisierte Gleichbe
handlung von potenziellen Leistungsempfänger:innnen ungeachtet ihrer un
terschiedlichen Ressourcen und Umstände (Ratzmann 2022a). 

Beispiele in Deutschland lassen sich vor allem in der Praxis gegenüber 
EU-Bürger:innen in Fällen mit Bezug zu eingeschränkt mindestsichernden 
Überbrückungsleistungen in Sozialämtern (nach SGB XII) und zum grund
sichernden Arbeitslosengeld II (nach SGB II, zwischenzeitlich Bürgergeld 
genannt) in deutschen Jobcentern finden. Im Folgenden gehen wir näher 
auf solche Umsetzungspraktiken der (unsachgemäßen) Leistungsabwehr ein. 
Dazu zählt der regelhafte Aufbau bürokratischer Barrieren in der Leistungsge
währung oder eine unsachgemäße Leistungsverweigerung durch fehlerhafte 
Ermessensausübung. Die verschiedenen Formen der behördlichen Abwehr
praktiken erläutern wir anhand der untenstehenden Übersicht (Tabelle 2), die 
wir anhand unserer Interviewdaten entwickelt haben. 
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Tabelle 2: Beispiele behördlicher Abwehrpraktiken seitens der Sozialverwaltungen 

Beispiel Umsetzung nach 
Ermessen Beschreibung der Praxis 

Anforderung des Ablehnungsbescheides auf 
Leistungen nach dem SGB II (ausgestellt durch 
Jobcenter) seitens des Sozialamtes. 

Überbrü

ckungs-leis

tungen (SGB 
XII) Bekundung des Ausreisewillens notwendig 

(z.B. durch Rückreisebuchungen). 
Anforderung von nicht notwendigen Zusatzdo

kumenten (u.a. Bescheinigung auf EU-Freizü

gigkeit). 

Aufbau bürokrati
scher Hürden 

Verschiebung der Erbringungslast: Vorlage von 
(übersetzten) Bescheinigungen aus dem Hei

matland seitens der Antragstellenden (anstelle 
des interbehördlichen Austauschs). 
Mündliche Ablehnung von Anträgen in der 
Eingangszone der Sozialbehörde ohne Weiter

leitung zur schriftlichen Prüfung der Antrags

bedingungen. 

Arbeitslosen

geld II (SGB 
II) 

Abweisen von Antragstellenden bei fehlenden 
Deutschkenntnissen und Verweigerung von 
Dolmetscher- und Übersetzungsdiensten in 
Sozialbehörden. 

Obdachlosen

hilfe (ASOG) 

Unsachgemäße 
Leistungsverwei

gerung 

Verweigerung der ordnungsrechtlichen Unter

bringung seitens der Kommune. 

Aufbau bürokratischer Hürden als Abwehrpraxis der Verwaltung 

Unsere aktuelle Forschung (Bruzelius, Ratzmann, und Reiß 2022)5 zeigt, 
dass die vom Gesetzgeber als eingeschränkt mindestsichernd vorgesehenen 
Überbrückungsleistungen für EU-Bürger:innen in ihrer Genehmigungspraxis 

5 Die Daten basieren auf 14 qualitativen, telefonischen Forschungsinterviews mit ins

gesamt 12 Migrations- bzw. Sozialberatungsstellen (November und Dezember 2020). 
Auf Grundlage der geschilderten Erfahrungen in den Interviews wurde eine qualitati

ve Umfrage mit teils geschlossenen, teils offenen Fragen über Umsetzungspraktiken 
für Sozialämter deutschlandweit entwickelt, deren Ergebnisse ebenso in die Analyse 
einflossen. 
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von den Sozialämtern variierend und oft sehr strikt gehandhabt werden. So 
fordert beispielsweise die Mehrheit der untersuchten Sozialämter einen Ab
lehnungsbescheid auf Grundsicherung seitens des Jobcenters. Während dieses 
Vorgehen eine Überprüfung auf etwaige Ansprüche nach dem SGB II ermög
licht, untergräbt es gleichzeitig den Anspruch auf Überbrückungsleistungen 
als kurzfristige Unterstützungsleistung sonst nicht anspruchsberechtigter 
EU-Bürger:innen in Notsituationen, da das Einholen des Ablehnungsbe
scheids oft mehrere Wochen benötigt. 

Unsere empirischen Befunde (Bruzelius, Ratzmann und Reiß 2022) be
legen weiterhin, dass Sozialverwaltungen bei Antragstellung in der Regel 
einen Nachweis für eine geplante Ausreise verlangen, beispielsweise in Form 
eines Rückfahr- oder Ausreisetickets oder durch die glaubhafte Darstellung 
seitens der Antragsteller:in, um Sozialleistungen zu bewilligen. Jedoch ist 
ein Ausreisewille nicht explizit vom Gesetzgeber gefordert und laut neuster 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (2023) nicht zulässig. Für Perso
nen, die nur eine kurzfristige Notsituation überbrücken müssen, längerfristig 
aber in Deutschland bleiben möchten, kommt die Beantragung von Überbrü
ckungsleistungen aufgrund der praktischen Kopplung an die Ausreise deshalb 
in der Regel nicht in Frage. 

Der regelhafte Aufbau bürokratischer Hürden, unter anderen durch die 
Anforderung von Zusatzdokumenten, lässt sich auch in der Bewilligung exis
tenzsichernder Leistungen von EU-Bürger:innen mit Rechtsanspruch nach 
dem SGB II in lokalen Jobcentern beobachten (Ratzmann 2022a)6. Verwal
tungsmitarbeitende greifen hier auf Ermessensspielräume in verschiedenen 
Phasen des Antragsprozesses zurück, wie bei Entscheidungen über die für die 
Bearbeitung eines Antrags erforderlichen Unterlagen, die Art der während des 
Antragsverfahrens angebotenen Unterstützung, die Anzahl der geforderten 
persönlichen Gespräche, Wartezeiten für die Bearbeitung eines Antrags und 
die Anwendung von Leistungskürzungen als Sanktionen nach Bewilligung der 
Leistung. Diese Ermessensspielräume eröffnen Möglichkeiten der Ungleich
behandlung bei der Bearbeitung von Leistungsanträgen über die restriktive 
Anwendung des Rechtsrahmens hinaus. 

6 Die Ergebnisse basieren auf 103 qualitativen Tiefeninterviews mit (i) Expert:innen, 
einschließlich politischen Entscheidungsträger:innen, spezialisierten Dienstleister:in

nen, die soziale und Arbeitsmarktintegrationsdienste für das Jobcenter erbringen, 
Rechtsexpert:innen, Migrant:innenberatungsstellen (32 Interviews), (ii) EU-Bürger:in

nen (16 Interviews) und (iii) Jobcenter-Mitarbeiter:innen (55 Interviews). 
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So wird laut den vorliegenden Daten (Ratzmann 2021; 2022b) manchen 
EU-Bürger:innen unnötiger Verwaltungsaufwand zur Bearbeitung ihres 
Anliegens aufgebürdet (siehe auch Dittmar 2016). Im Rahmen qualitativer 
Erhebungen berichteten EU-Bürger:innen, sie seien zur Vorlage gesetzlich 
nicht notwendiger Unterlagen angehalten worden: beispielsweise Abmelde
bescheinigungen aus dem Land ihres letzten Wohnsitzes, alle Kündigungen 
von Arbeitsverhältnissen innerhalb der letzten 15 Jahre, Impfbescheinigungen 
ihrer Kinder oder eine Erklärung über die Gründe für ihren Umzug nach 
Deutschland, die so gesetzlich für die Bearbeitung ihres Antrags nicht er
forderlich sind. Ebenso kann ihnen eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung 
über den rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland in manchen Jobcentern 
abverlangt werden, obwohl dieses Dokument im Rahmen der EU-Freizügig
keit seit 2013 nicht mehr von den lokalen Ausländerbehörden ausgestellt wird. 
EU-Bürger:innen schilderten uns zudem Fälle, wo sie vom Jobcenter angehal
ten wurden, übersetzte Nachweisdokumente zu erbringen. Dafür mussten sie 
oft ins Heimatland reisen, um die Bescheinigungen bei Versicherungsträgern 
zu erhalten (bspw. für Vorversicherungszeiten), obwohl laut EU-Regelung 
zur Koordinierung der der Systeme der sozialen Sicherheit Behörden diese 
grenzüberschreitend untereinander zur Verfügung stellen sollten. 

Unsachgemäße Leistungsverweigerung als Abwehrpraxis der Verwaltung 

Zusätzlich wird Antragstellenden in der Praxis wiederholt die Möglichkeit ver
weigert, ein schriftliches Leistungsformular einzureichen, um das Antrags
verfahren auf Grundsicherung formal einzuleiten. Stattdessen werden Anträ
ge teils ohne formelle Prüfung, auf Grundlage eines mündlichen Gesprächs in 
der Eingangszone des Jobcenters, abgelehnt. Betroffene berichten ebenso re
gelmäßig von Fällen, wo sie aufgrund fehlender Deutschkenntnisse vom Job
center abgewiesen wurden. Dies geschieht mit dem Hinweis, sich selbst um 
Sprachmittler:innen zu bemühen, obwohl EU-Bürger:innen laut einer inter
nen Weisung der Bundesebene Anspruch auf institutionell bereitgestellte und 
finanzierte Dolmetscher:innen- und Übersetzungsdienste haben (Ratzmann 
2022a, b). 

Neben den geschilderten Umsetzungspraktiken lokaler Jobcenter bie
tet die kommunale Obdachlosenhilfe ein weiteres Beispiel unsachgemäßer 
Leistungsverweigerung. Laut Allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsgesetz 
(ASOG) sind Kommunen verpflichtet, wohnungslose Menschen unterzu
bringen. In der Praxis lässt sich allerdings eine Verwehrung des Zugangs 
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von mittellosen obdachlosen EU-Bürger:innen zu Obdachlosenunterkünften 
in Deutschland feststellen. Die zuständigen kommunalen Sozialbehörden 
bedienen sich hierfür des Arguments der freiwilligen Obdachlosigkeit – 
denn laut ordnungsrechtlichen Bestimmungen sind Ordnungs-, Sicher
heits- und Polizeibehörden nur dann dazu veranlasst, Personen im Sinne 
der Gefahrenabwehr ordnungsrechtlich unterzubringen, wenn sich diese in 
unfreiwilliger Obdachlosigkeit befinden. EU-Bürger:innen könnten jedoch – 
so die Argumentation – wieder in ihre Heimatländer zurückkehren, um der 
Obdachlosigkeit zu entgehen. Ihre Obdachlosigkeit sei vor diesem Hinter
grund also selbstverschuldet und somit inhärent freiwillig. So gab in einer 
Studie aus dem Jahr 2019 etwa die Hälfte der teilnehmenden Städte, Gemein
den sowie der kreisfreien Städte an, mittellose EU-Bürger:innen ohne Arbeit 
nicht unterzubringen, da sie die Möglichkeit zur Rückkehr in ihr Heimatland 
hätten (Busch-Geertsema u.a. 2019). Durch diese Leistungsverweigerung, 
gekoppelt an den Verweis auf eine mögliche Rückkehr, liegt wiederum ein Fall 
von interner Migrationskontrolle vor. 

Die geschilderten systematischen Ausschlussprozesse gehen in der Regel 
über individuelle Fälle von diskriminierendem Verhalten hinaus. Sie lassen 
sich auf strukturelle Begebenheiten im institutionellen Gefüge, wie vorhande
ne Ermessensspielräume, eine teils unklar formulierte Rechtslage und mitun
ter fehlende Kenntnisse unter den Verwaltungsmitarbeitenden, zurückführen 
(Ratzmann 2022b). Beispielsweise werden Anträge von anspruchsberechtigen 
EU-Bürger:innen auf Grundsicherung nach SGB II abgelehnt, wenn Mitar
beitende den sogenannten Arbeitnehmer:innenstatus, der im Gesetz unklar 
formuliert bleibt, falsch auslegen (siehe auch Blauberger und Schmidt 2017). 
Dass solche strukturellen Hindernisse nicht systematisch abgebaut werden, 
könnte als Form einer indirekten Migrationskontrolle gelesen werden. 

Verstärkend wirkt in diesem Kontext oft das Unwissen der Betroffenen, 
um gegen unsachgemäße Auslegung der Gesetzeslage oder administrative 
Ungleichbehandlung rechtlich vorzugehen. Beispielsweise zeigt eine Studie in 
Berliner Jobcentern (Ratzmann 2022b), dass nur diejenigen Antragsteller:in
nen in der Lage scheinen, ihren Leistungsanspruch in der Praxis durchzuset
zen, die mit fundierten und detaillierten Kenntnissen über ihre rechtlichen 
Ansprüche und Pflichten sowie mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache 
zum örtlichen Jobcenter kamen. EU-Bürger:innen mit wenigen Kenntnissen 
und Informationen zum Verfahren wurden in der Praxis eher vom Zugang zu 
Sozialleistungen und Dienstleistungen ausgeschlossen. 
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Für Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, kann der Antragsprozess so
mit mit vielen Hürden versehen und zeitintensiv sein. Insgesamt verstärken 
Abwehrmechanismen seitens der Verwaltung die Prekarisierung der ohnehin 
schon am Rande des Existenzminimums lebenden Zielgruppen und können 
abschreckende Wirkung bezüglich eines längeren Aufenthaltes in Deutschland 
entfalten. 

5. Schlussbetrachtung 

Wie in diesem Kapitel illustriert, werden sozialpolitische Aufgaben immer 
stärker mit Formen direkter und indirekter Migrationskontrolle verwoben. 
Deutschland stellt hier keinen Ausnahmefall dar. Auch in anderen EU-Län
dern, wie Österreich oder auch Schweden7, sind öffentliche und zum Teil 
nicht-öffentliche Wohlfahrtsakteur:innen angewiesen, Personen mit pre
kärem rechtlichem Aufenthaltsstatus, die beispielsweise Sozialleistungen 
beantragen, den jeweiligen Migrationsbehörden oder der örtlichen Polizei 
zu melden. Auch in der Schweiz gibt es Meldepflichten, allerdings nur von 
Behörden des öffentlichen Rechts, wenn diese auf einen unrechtmäßigen 
Aufenthaltsstatus einer Person aufmerksam werden8. Zudem lassen sich Ab
wehrpraktiken in den Sozialbehörden selbst beobachten, die in Leistungsver
weigerungen münden können. Rechtliche Regelungen und deren restriktive 
Umsetzung wirken sich dabei gegenseitig verstärkend und einschränkend auf 
die sozialen Teilhabechancen von Migrant:innen in prekären Lebenslagen aus. 

All dies geschieht in einem migrationspolitischen Klima, welches von 
einer negativen Darstellung von Zuwanderung als Bedrohung gekennzeichnet 
ist (u.a. Borrelli u.a. 2021 für die Schweiz). Kommunen fühlen sich dadurch 
teils entmutigt, Versorgungslücken durch Umgehungslösungen, wie eine Zu
sammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, zu schließen (Bruzelius, Ratzmann 
und Reiß 2023, vgl. auch Wilcke und Manoim 2019). Politische Diskurse, ein
schließlich der öffentlichen Äußerungen von Leitungen von Ministerien9 oder 

7 Kapitel 7, schwedische Ausländerverordnung; Art. 82bf. 
8 https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/rechtsetzung/massn-sozialhilfe-dritt 

staaten.html (letzter Zugriff 28.03.2024). 
9 Etwa die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (2016): »Klar ist: Wer 

hier lebt, arbeitet und Beiträge zahlt, der hat auch einen berechtigten Anspruch 
auf Leistungen aus unseren Sozialsystemen. Wer jedoch noch nie hier gearbei

tet hat und für seinen Lebensunterhalt auf staatliche finanzielle Unterstützung 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/rechtsetzung/massn-sozialhilfe-drittstaaten.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/rechtsetzung/massn-sozialhilfe-drittstaaten.html
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Stadtverwaltungen10 zur Zuwanderung, oder einschlägige Formulierungen 
in verwaltungsinternen Dokumenten entfalten auch Signalwirkung für die Um
setzungspraxis von Sozialverwaltungen. Solche Dokumente und öffentlichen 
Äußerungen bergen die Gefahr, Stigmatisierungen und individuelle Vorurtei
le von Verwaltungsmitarbeitenden sowie die Leistungsabwehr von Gesuchen 
bestimmter Gruppen von Zugewanderten (weiter) zu befördern (siehe auch 
Barwick-Gross in diesem Band). Dies war beispielsweise der Fall bei einer 
internen Handreichung für Jobcenter-Mitarbeitende zur Identifizierung von 
Sozialleistungsbetrugsfällen11. Durch die dortige Wortwahl wurden EU-Bür
ger:innen aus bestimmten Herkunftsländern Osteuropas unter generellen 
Missbrauchsverdacht gestellt (siehe auch Riedner in diesem Band). 

Schlussendlich wirft die Debatte normative Fragen der Verteilungsgerech
tigkeit begrenzter finanzieller Ressourcen eines nationalstaatlich geprägten 
Wohlfahrtsstaates auf: Wem sollten welche Sozialleistungen zustehen bzw. 
wer wird als zugehörig gesehen? In anderen Worten, mit welchen Gruppen ist 
der Staat solidarisch und mit welchen nicht? Die nun folgenden Kapitel geben 
aus unterschiedlichen Perspektiven und Politikfeldern Einblicke, wie diese 
normativen Fragen praktisch verhandelt werden. 
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(Keine) Wege aus der Duldung 

Das Verhältnis von Arbeitsmarktpolitik und Ordnungspolitik 

am Beispiel der Bleiberechtsregelungen 

Simon Goebel 

1. Einleitung 

Das Dickicht aus asyl-, aufenthalts- und sozialrechtlichen Regelungen stellt ei
ne enorme Herausforderung für Fachkräfte in Migrations- und Asylsozialbe
ratungsstellen dar. Die Gesetzeslage ist nicht nur kompliziert, sie verändert 
sich auch ständig. Allein in den letzten zehn Jahren sind Dutzende Gesetzes
änderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht in Kraft getreten, die die soziale 
Lage von Migrant:innen betreffen – darunter den Zugang zum Arbeitsmarkt 
und die Voraussetzungen für ein Bleiberecht. Unübersichtlich wird das Mi
grationsrecht zudem aufgrund der unterschiedlichen Auslegung und Umset
zung der Bundesgesetze in den Bundesländern sowie der lokal unterschiedli
chen Praxis der Ausländerbehörden. »Selbst für Jurist_innen ist es schwierig 
geworden auf dem aktuellen Stand zu bleiben.« (Pichl 2018: 143) Für Fachkräf
te in Beratungsstellen bedeutet das, dass sie sich nicht nur immer wieder neu 
in Gesetze einlesen, sondern zudem Erfahrungen in der Umsetzungspraxis 
sammeln müssen, um dadurch adäquat und zugunsten ihrer Adressat:innen 
handeln zu können. Die Adressat:innen selbst sind in der Regel mit der Ge
setzeslage überfordert (vgl. Goebel 2021: 246–248; Wittmann 2020: 190). Auch 
die Arbeit derer, die geflüchtete Menschen freiwillig unterstützen, wird durch 
die komplexe und wechselhafte Gesetzeslage deutlich erschwert (vgl. van Dyk, 
Boemke und Haubner 2021: 461). 

Die rechtliche Komplexität ist kein Zufall. Der ehemalige Bundesinnenmi
nister Seehofer sagte 2019 bezugnehmend auf Gesetzesänderungen im Rah
men des sogenannten Migrationspakets, dass man »Gesetze kompliziert ma
chen [muss]. Dann fällt es nicht so auf.« Er fügt hinzu, die Gesetze seien not
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wendig und problematisiert, dass »[a]uch Notwendiges […] ja oft unzulässig 
in Frage gestellt [wird]« (Das Gupta und Fried 2019). Seehofer spricht nach 
öffentlicher Kritik von Ironie. Doch seine Aussage korrespondiert mit ande
ren migrationsfeindlichen Äußerungen des Innenministers und seiner Partei
freund:innen – etwa der rechten Polemik von Alexander Dobrindt, wonach ei
ne »Anti-Abschiebe-Industrie« die Abschiebung von abgelehnten Asylsuchen
den vereiteln würde (vgl. Spiegel 2018). Aus dieser Perspektive scheint eine Ge
setzeslage sinnvoll, die Betroffene und ihre Unterstützer:innen nicht verste
hen. Insofern offenbart Seehofers Aussage ein antidemokratisches Politikver
ständnis, wonach Menschen systematisch die Möglichkeit entzogen wird, ihre 
Rechte zu kennen und sie dadurch einklagbar zu machen. Damit wird ein zen
trales Prinzip des Rechtsstaats verletzt, nämlich die Möglichkeit, vom Recht 
Gebrauch zu machen (Rechtsschutz). 

Der Legitimationshintergrund einer solchen vom Innenministerium 
ausgehenden Asyl- und Migrationspolitik ist die fundamentale Trennung in 
»die Deutschen« und die »Migrationsanderen« (vgl. Alexopoulou 2020: 20f.) 
sowie ihre Hierarchisierung in privilegierte Staatsangehörige und benachtei
ligte Nicht-Staatsangehörige. Letztere werden mit weniger Teilhaberechten 
ausgestattet (vgl. Scherschel 2018). Die Folgen restriktiver Asyl- und Migrati
onspolitik müssen sozialpolitisch aufgefangen werden, weil sie Menschen in 
einen Zustand des Verlusts und der Entbehrung setzen – mit schweren psychi
schen und seelischen Folgen. Viele Geflüchtete leiden auch im Ankunftsland 
unter Ängsten und Stress, können Traumata nicht bewältigen oder werden 
gar retraumatisiert (vgl. Arnold u.a. 2021: 233; Schirilla 2016: 31; Täubig 2009), 
erhalten keinen oder nur verzögerten Zugang zu Sprachkursen oder zum 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, wodurch sie kaum Möglichkeiten haben, ihr 
Leben selbstbestimmt und zukunftsorientiert zu gestalten. Gleichzeitig hält 
der arbeitsmarktpolitisch ausgerichtete deutsche Staat Menschen im Sinne 
seines neoliberalen Credos des »Förderns und Forderns« (vgl. Muy 2020: 281f.) 
dazu an, unabhängig von Sozialleistungen zu leben, und fördert Zugänge zu 
Bildung und Beschäftigung. Diese arbeitsmarktpolitische Perspektive auf Mi
grant:innen als potenzielle Arbeitskräfte erklärt, warum deutsche Bundesre
gierungen spätestens seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 
immer wieder Möglichkeiten schufen, um ausreisepflichtigen Personen über 
sogenannte Bleiberechtsregelungen eine Bleibeperspektive zu ermöglichen. 
Durch Bleiberechtsregelungen werden Möglichkeiten geschaffen, wonach ab
gelehnte Asylsuchende im Status der Duldung unter Erfüllung verschiedener 
Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht erhalten können. Folglich scheint ein 
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Spannungsfeld zwischen ordnungspolitischem und arbeitsmarktpolitischem 
Regieren zu existieren. Es ist davon auszugehen, dass dieses Spannungsver
hältnis im Kontext von Bleiberechtsregelungen besonders deutlich zutage 
tritt, da mit Bleiberechtsregelungen die ordnungspolitische Intention der 
Ausreisepflicht scheinbar von arbeitsmarktpolitischen Interessen vereitelt 
wird. 

Mit nachfolgender Betrachtung einschlägiger Gesetzgebungsprozesse soll 
zur Klärung des Verhältnisses zwischen Ordnungspolitik und Arbeitsmarkt
politik in der deutschen Migrationspolitik beigetragen werden.1 Ihr liegen 
insbesondere zwei theoretische Bezugnahmen zugrunde. Zum einen wird 
aus einer rechtsanthropologischen Perspektive argumentiert, dass Recht in 
einem direkten Zusammenhang mit politischen, sozialen und kulturellen 
Aushandlungsprozessen steht und damit veränderliches und stets vorläufiges 
Ergebnis gegenwärtiger Machtverhältnisse ist (vgl. Benda-Beckmann 2013: 
196; 206). Recht ist demnach ebenso wenig frei von rassistischen, sexistischen 
oder klassistischen Verhältnissen, wie es gesellschaftliche Diskurse sind (vgl. 
Liebscher, Remus und Bartel 2014). Zum anderen bedient sich der Beitrag der 
foucaultschen Theorie der Gouvernementalität (Foucault 2004). In Analysen 
zur Gouvernementalität wird danach gefragt, wie durch das Zusammenwir
ken von Macht (Herrschaft) und Wissen (Diskursen) das Zusammenleben 
von Menschen gesteuert, reguliert und bestimmten Zwecken unterworfen 
wird. Bleiberechtsregelungen können damit als Regierungstechniken ver
standen werden, die das Ziel verfolgen, bestimmte Subjekte regierbar (in 
Bezug auf Ordnungspolitik) und verwertbar (in Bezug auf Arbeitsmarktpoli
tik) zu machen. Der Beitrag zeigt zunächst mit Blick auf die Geschichte der 
deutschen Migrationspolitik ordnungspolitische Kontinuitäten auf. Darauf
hin werden die Bleiberechtsregelungen seit dem Zuwanderungsgesetz 2005 
sowie ihre diskursiven Begründungen in Augenschein genommen. Abschlie
ßend schlussfolgert der Beitrag, dass auch Arbeitsmarktpolitik zuvorderst 
Ordnungspolitik ist. 

1 Dieser Beitrag wurde bereits im Jahr 2023 verfasst. Die Gesetzgebungsprozesse im Mi

grationsrecht sind inzwischen weiter fortgeschritten. Insofern sind die folgenden Dar

stellungen der rechtlichen Entwicklungen als Mittel zur Analyse des Verhältnisses von 
Ordnungspolitik und Arbeitsmarktpolitik zu verstehen und nicht mit der gegenwärti

gen rechtlichen Situation zu verwechseln. 
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2. Ordnungspolitische Kontinuitäten in Deutschland 

Während die Arbeitsmarktpolitik restriktive migrationsrechtliche Bestim
mungen tendenziell entschärft und Zugänge im Bereich Spracherwerb, 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ermöglicht, tendiert die Ordnungspolitik in 
die entgegengesetzte Richtung (vgl. Muy 2020: 286f.). »Asyl«, »Migration« 
und »Integration« sind politische Handlungsfelder, die im Bund und in den 
meisten Bundesländern im Innenministerium angesiedelt sind (vgl. Kas
parek 2017: 17). In einer Analyse des Regierungshandelns in der deutschen 
Migrationspolitik stellt Schneider fest: 

»Insbesondere bei CSU, CDU und Sozialdemokraten ist offenbar weiterhin 
mehrheitlich die Auffassung vorherrschend, Migrationspolitik sei in erster 
Linie hoheitliche Ordnungspolitik, die primär innenpolitisch zu kontrollie

ren und zu begrenzen ist.« (Schneider 2010: 366) 

Die institutionelle Verortung zeigt, dass Migration schon seit Jahrzehn
ten (vgl. ebd.) vor allem als Sicherheitsproblem wahrgenommen wird (vgl. 
Schwiertz 2011: 81). Diese Wahrnehmung zeigt sich historisch etwa in der 
Ausländerpolizeiverordnung, die die Nationalsozialisten 1938 in Kraft setzten 
und die in der BRD in einer von der NS-Sprache leicht entschärften Version 
bis 1965 Gültigkeit hatte. Die Ausländerbehörden waren damals den Polizei
behörden angegliedert (vgl. Alexopoulou 2020: 84f.). Auch die Anwerbung von 
Gastarbeiter:innen, die »einen dauerhaft nach Herkunft segmentierten Ar
beitsmarkt [schuf]« (ebd.: 109), wurde ordnungspolitisch flankiert. Dies zeigt 
sich etwa in den Bemühungen, durch lediglich einjährige Arbeitsverträge zu 
verhindern, dass Gastarbeiter:innen ein Bleibeinteresse entwickeln konnten. 
Bereits damals scheint die Widersprüchlichkeit zwischen Arbeitskräftebedarf 
und migrationsfeindlich intendierten, ordnungspolitischen Abwehrreflexen 
offensichtlich (vgl. ebd.: 111; 121): 

Anhand zahlreicher Beispiele zeigt Alexopoulou den »Unwille[n] der Bun
desrepublik Deutschland, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein« (ebd.: 
228). Zu den besonders einschneidenden ordnungspolitischen Maßnahmen 
zählen die Einführung und Neugestaltung der Unterbringung von Geflüchte
ten in Sammellagern in den 1980er-Jahren (vgl. Goebel 2019a; Poutrus 2019: 97), 
der sogenannte Asylkompromiss 1992/1993, also die De-facto-Abschaffung des 
Rechts auf Asyl im Grundgesetz, sowie die Absenkung der Sozialleistungen 
für Geflüchtete durch die Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (vgl. 
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Poutrus 2019), aber auch restriktive Abschiebungspraktiken (vgl. Scherschel 
2018: 139) und das von Deutschland mitgetragene tödliche EU-Grenzregime 
(vgl. Kasparek 2017: 27). 

Politische Maßnahmen finden ihre Legitimation in Diskursen (vgl. Goebel 
2019a). Migrationsdiskurse2 sind bis in die Gegenwart überwiegend problem- 
und defizitorientiert. In der Regel beschreiben sie zugewanderte Menschen 
als »anders« (Othering), wobei ein Gegensatz zu einer vermeintlich »deut
schen« Identität inszeniert wird. Die identitären Differenzierungen verlaufen 
insbesondere entlang nationaler, ethnischer und kultureller Zuschreibungen. 
»Die Anderen« werden in entsprechenden Diskursen häufig als (latent) be
drohlich charakterisiert (vgl. Schwiertz 2011: 64; Mecheril 2003). Mal wird die 
Bedrohung ökonomistisch-sozialpolitisch geframt (»Sozialtourismus«), mal 
ökonomistisch-arbeitsmarktpolitisch (»Konkurrenz um Arbeitsplätze«), mal 
ordnungs- und sicherheitspolitisch (»Ausländerkriminalität«), mal rassifizie
rend (»fremd im eigenen Land«). Die Diskurse überlagern sich: Beispielsweise 
wird die sicherheitspolitische Bearbeitung von Migration mit der vermeint
lichen Bedrohung einer als homogen imaginierten Bevölkerung – also ras
sistisch – begründet (vgl. Schwiertz 2011: 64). Hohe Arbeitslosenzahlen nach 
der Wiedervereinigung und die damit verbundene Angst vor Konkurrenz 
um Arbeitsplätze bildeten lange Zeit eine wirkmächtige Argumentations
grundlage für die restriktive Asylpolitik. Der allseits beklagte und inzwischen 
offensichtliche Fachkräftemangel regt die Regierung seit den 2000er-Jahren 
zu arbeitsmarktpolitisch motivierten Veränderungen des Migrationsrechts 
an, die scheinbar im Widerspruch zum ordnungspolitisch ausgerichteten 
Migrationsrecht stehen. Der Widerspruch wird im grundsätzlich restriktiv 
ausgerichteten Asylrecht (vgl. Scherschel 2018: 139) besonders evident. Das 
Asylrecht mäandert zwischen exkludierenden und integrativen Maßnahmen 
– insbesondere in Bezug auf Spracherwerb, Bildung, Ausbildung und Arbeits
markt.3 So wird der Anschein erweckt, als könnten arbeitsmarktpolitische 

2 Diskurse sind – verkürzt gesagt – Aussagen, die ein bestimmtes Wissen hervorbringen 
und durch Machtverhältnisse in ihrer je spezifischen Weise ermöglicht werden. Migra

tionsdiskurse stellen Bedeutungen und soziale Wirklichkeiten über Migration her (vgl. 
Goebel 2023: 671). 

3 Politische Maßnahmen richteten sich bislang jedoch kaum auf demokratische Teil

haberechte der in Deutschland lebenden nicht-deutschen Bevölkerung, wie ihr Zu

gang zu Wahlen oder ihre Repräsentation in Parlamenten und Parteien (vgl. Scherschel 
2018: 131). Zum ökonomistisch ausgerichteten Integrationsparadigma vgl. Nzume und 
Polat 2022: 176. 
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Interessen die ordnungspolitischen Interessen zugunsten von Migrant:innen 
teilweise zurückdrängen und dadurch grundlegende Teilhabechancen eröff
nen. Dass sich dieser Anschein nicht bestätigt, zeigt die folgende Betrachtung 
der Bleiberechtsregelungen mit Blick auf ihre diskursiven Begründungsmus
ter, die in den Gesetzesentwürfen für die Bleiberechtsregelungen zu finden 
sind. 

3. Die Entwicklung der Bleiberechtsregelungen 

Bleiberechtsregelungen ermöglichen es Personen im Status der Duldung4, 
also überwiegend Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber aus 
unterschiedlichen Gründen5 nicht ausreisen können, einen zunächst befris
teten Aufenthaltstitel zu erlangen. Wie aus jedem befristeten Aufenthaltstitel 
kann unter bestimmten Voraussetzungen ein unbefristeter Aufenthaltstitel 
(Niederlassungserlaubnis) und schließlich eine Einbürgerung resultieren. 
Erst mit der Einbürgerung wird der Zugang zu allen staatsbürgerlichen 
Rechten gewährt. 

3.1. Bleiberechtsregelungen nach dem Zuwanderungsgesetz 2005 

Das Zuwanderungsgesetz aus dem Jahr 2005 wird als Wende in der lange 
vorherrschenden Programmatik der Bundesregierung betrachtet, wonach 
Deutschland kein Zuwanderungsland sei. Allein der Blick auf die ausführliche 
Bezeichnung des Gesetzes lässt erahnen, warum Bade es als »bis zur Unkennt
lichkeit verschlimmbessert[]« (Bade 2017: 16) bezeichnete. Das Gesetz heißt 
Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Auf
enthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern. Die Betonung der 
ordnungspolitischen Interessen ist offensichtlich. Im Gesetz enthalten war ein 
Aufenthalt aus humanitären Gründen für vollziehbar ausreisepflichtige Perso
nen, »wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt [und] der Ausländer 
unverschuldet an der Ausreise gehindert ist« (§ 25 Abs. 5 AufenthG).6 Der 

4 Zur historischen und rechtspolitischen Entwicklung der Duldung vgl. Wittmann 2020. 
5 Unter anderem fehlender Pass, fehlende Reiseverbindung und Gesundheitszustand. 
6 Bereits im Ausländergesetz (AuslG) in der Fassung vom 1.1.1991 wurden die §§ 30 Abs. 3 

und 4 AuslG eingeführt, die ähnliche Erteilungsvoraussetzungen hatten wie § 25 Abs. 5 
AufenthG und Kettenduldungen verhindern sollten. 
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Gesetzgeber begründete den Paragrafen als Lösung »in Härtefällen« (Druck
sache 15/420 2003: 64). Grundsätzlich, so machte es der Gesetzgeber bereits 
im ersten Satz des Gesetzesentwurfs deutlich, ziele das Zuwanderungsgesetz 
auf die Erleichterung der »Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit« 
(ebd.: 1). Unter anderem versprach er sich die Abschaffung der Duldung (vgl. 
ebd.: 62), was ihm jedoch nicht gelang. Letztlich wurde am Konzept der Dul
dung im Zuwanderungsgesetz festgehalten (vgl. Hentges und Staszczak 2010: 
51). Aus dem Duldungsstatus folgte in der Regel ein De-facto-Arbeitsverbot, 
weil durch die damalige Vorrangregelung nicht-geduldete Personen im Falle 
eines potenziellen Arbeitsplatzangebots bevorrechtigt waren (vgl. Maier- 
Borst 2007: 267–269). Diese rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen 
führten zu untragbaren und unlösbaren Zuständen, zu einem »dauerhaft 
prekäre[n] ›Aufenthaltsrecht zweiter Klasse‹« (Wittmann 2020: 186), wodurch 
geflüchtete Menschen teils viele Jahre den psycho-sozialen Folgen des er
zwungenen Nichtstuns, des Schwebezustands und der Perspektivlosigkeit 
ausgesetzt wurden (vgl. Pichl 2017: 456; Täubig 2009: 222ff.). Die Idee des 
Gesetzesgebers, das Zuwanderungsgesetz erlaube den Ausländerbehörden 
bereits genügend Spielraum, um Geduldeten einen Aufenthaltstitel zu ge
ben, scheiterte nicht zuletzt am Unwillen der meist restriktiv ausgerichteten 
Ausländerbehörden, diesen Spielraum zu nutzen. Der Gesetzgeber steuerte 
nach und führte 2007 eine neue Bleiberechtsregelung ein – die sogenannte 
»Altfallregelung«7 (vgl. Hentges und Staszczak 2010: 52–63; Maier-Borst 2007: 
266f.). Diese Regelung war stichtagsabhängig, sodass nur diejenigen Gedul
deten, »die am 01. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren ununterbrochen in 
Deutschland gelebt haben« (Pichl 2017: 461), davon profitieren konnten. Doch 
selbst für diese »Altfälle« waren die Hürden der neuen Bleiberechtsregelung 
zu hoch, sodass die Beseitigung von Kettenduldungen entgegen der Intention 
(vgl. Drucksache 15/420 2003: 80) in vergleichsweise wenigen Fällen gelang 
(vgl. Tabelle 1). Ursache dafür war, dass die Erteilung eines Bleiberechts an 
kaum erfüllbare Voraussetzungen, insbesondere an die eigenständige Siche
rung des Lebensunterhalts der Bleiberechtswilligen, geknüpft wurde. Wenn 
jedoch – wie gesagt – De-facto-Arbeitsverbote die Regel sind, wird das Bleibe
recht in Konsequenz die Ausnahme sein. Daher sei es absehbar gewesen, dass 
»die Gruppe der seit längerem arbeitslos Geduldeten von solchen Regelungen 
oftmals ausgeschlossen bleiben wird« (Maier-Borst 2007: 270). 

7 Bleiberecht nach »Altfallregelung« § 104a und b AufenthG. 
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3.2. Bleiberechtsregelungen für Kinder und Jugendliche seit 2009 
und 2011 

2009 wurde es Ausländerbehörden mit dem Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz 
ermöglicht, qualifizierten Geduldeten einen Aufenthaltstitel zum Zweck der 
Beschäftigung zu erteilen. In der Gesetzesbegründung zum Arbeitsmigrati
onssteuerungsgesetz heißt es: 

»Deutschlands Position muss im internationalen Wettbewerb um hoch qua

lifizierte Fachkräfte gestärkt werden. Unter anderem gilt es, durch Schaf

fung und Erweiterung aufenthaltsrechtlicher Perspektiven den Zuzug und 
Verbleib von Fachkräften zu fördern.« (Drucksache 16/10288 2008: 1) 

Voraussetzung der Erteilung des neuen Aufenthaltstitels8 waren u.a. die Vor
rangprüfung und eine in Deutschland erworbene Qualifikation oder die quali
fizierte Berufsausübung in Deutschland. Die Überwindung dieser grundsätz
lich hohen Hürden wurde durch die Kann-Regelung zusätzlich erschwert – 
so lag die Entscheidung über die Erteilung des Aufenthaltstitels im Ermessen 
der Ausländerbehörde. Bis heute wird diese Regelung nur äußerst selten an
gewandt. Erst seit 2018 steigen die Zahlen auf niedrigem Niveau (vgl. Tabelle 
1). 

Zwei Jahre später ersann der Gesetzgeber eine weitere Bleiberechtsrege
lung speziell für Jugendliche und Heranwachsende9 im Rahmen des Gesetzes 
zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangshei
rat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften. Erneut 
hatten die geschaffenen Voraussetzungen – die Person muss sich mindestens 
sechs Jahre in Deutschland aufgehalten haben und vor dem 14. Lebensjahr ein
gereist sein – keinen nennenswerten Effekt für die Reduzierung von Ketten
duldungen bzw. prekären Lebenslagen (vgl. Tabelle 1). Denn auch hier greift 
die Kann-Regelung, wobei dem Ermessen der Ausländerbehörde die Frage zu
grunde liegen soll, ob die betreffende Person »gut integriert« ist, womit die 
Leistungen in Schule und Ausbildung betrachtet werden (vgl. Pichl 2017: 462). 
Die Idee, man könne oder müsse geduldete Menschen unter Druck setzen, 
indem ihnen für »Integrationsleistungen« in einem arbeitsmarktpolitischen 

8 Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung § 18a 
AufenthG, seit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2020 § 19d AufenthG. 

9 Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende § 25a AufenthG. 



Simon Goebel: (Keine) Wege aus der Duldung 55 

Verständnis ein Bleiberecht gewährt wird, verkennt die prekären Bedingun
gen, unter denen viele Geduldete leiden. Wenn der Druck existenziell wird, 
kann dies nicht nur motivierend, sondern ebenso gegenteilig, desintegrierend 
wirken (vgl. Täubig 2009). Als neoliberale Regierungstechnik ist dieser existen
zielle Druck jedoch nur folgerichtig. Das Bleiberecht wird damit von indivi
dueller Leistung abhängig gemacht und die Verantwortung für das Scheitern 
dem Individuum zugeschrieben (vgl. Nzume und Polat 2022: 184). 

3.3. Bleiberechtsregelungen seit 2015 

Mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 
wurde eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung10 geschaffen, die es 
geduldeten Personen unter hohen Hürden – darunter ein mindestens acht
jähriger Aufenthalt in Deutschland – ermöglichen sollte, eine Perspektive 
in Deutschland zu erhalten. Man wolle »nachhaltige Integrationsleistungen 
[…] durch Erteilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus […] honorieren« 
(Drucksache 18/4097 2015: 1), so der Gesetzgeber. Dass auch diese Integra
tionsleistungen nur unter äußerst schweren Bedingungen erbracht werden 
können und daher nur wenige Personen von dieser Bleiberechtsregelung 
profitieren konnten (vgl. Tabelle 1), muss dem Gesetzgeber klar gewesen sein. 

Eine besondere Entwicklung ergab sich 2015 vor dem Hintergrund der 
steigenden Asylantragszahlen sowie der zunehmenden Forderungen von 
Wirtschaftsverbänden nach Regelungen, die es ihnen ermöglichten, geduldete 
Personen zu beschäftigen und auszubilden, ohne befürchten zu müssen, dass 
während der Ausbildung eine Abschiebung vollzogen wird (vgl. Goebel 2019b). 
Der Gesetzgeber brachte mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz die Idee 
der »guten Bleibeperspektive« ein. Geflüchteten mit »guter Bleibeperspektive« 
sollten bereits frühzeitig, also schon während des Asylverfahrens, Integrati
onsmaßnahmen zugutekommen (vgl. Muy 2020: 273). Bemerkenswert ist der 
Wortlaut des Gesetzgebers, wonach u.a. »Integrationskurse für Asylbewerber 
sowie Geduldete mit guter Bleibeperspektive geöffnet« (Drucksache 18/6185 
2015: 2) werden sollten. Personen mit Duldung konnten nun also eine »gu
te Bleibeperspektive« haben. Geregelt wurde dies über die Aufwertung der 
sogenannten Ermessensduldung im Aufenthaltsgesetz, die in der Regel vor 
Abschiebung bewahrt. Eine Ermessensduldung erhalten Personen, bei denen 

10 Bleiberecht bei nachhaltiger Integration § 25b AufenthG. 
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ein dringender persönlicher Grund die Aussetzung der Abschiebung rechtfer
tigt. Als dringender persönlicher Grund wurde eine Ausbildung angesehen. 
Die Voraussetzung einer Ausbildung für den Erhalt einer Ermessensduldung 
gründet in der arbeitsmarktpolitischen Idee, es wäre zweckmäßig, wenn 
sich Betroffene ihr Bleiberecht im wörtlichen Sinne »erarbeiten« (vgl. Nzume 
und Polat 2022: 176; Wittmann 2020: 187). Wirtschaftsverbände kritisierten 
diese Neuregelung aufgrund der nur einjährigen Befristung, die keinerlei 
Unsicherheiten von Geduldeten in Ausbildung zu beseitigen versprach (vgl. 
Goebel 2019b: 119). Tatsächlich besserte der Gesetzgeber in diesem Sinne nach 
und schuf mit dem Integrationsgesetz im Jahr 2016 eine Ausbildungsduldung. 
Diese wurde auch »Anspruchsduldung« genannt, weil Personen, die die Vor
aussetzungen der Erteilung einer Ausbildungsduldung erfüllt haben, einen 
Anspruch auf Erteilung haben sollten. Politisch und medial wurde die Rege
lung auch als »3+2-Regelung« kommuniziert. So sollten Geduldete zunächst 
eine Ausbildungsduldung für die Dauer der Ausbildung erhalten (häufig drei 
Jahre) und im Anschluss an die erfolgreiche Ausbildung einen Aufenthaltstitel 
für zwei Jahre, damit die Ausgebildeten dem Betrieb über die Ausbildung 
hinaus erhalten bleiben können. Die Regelung sollte den Betroffenen ebenso 
wie ihren Arbeitgeber:innen »mehr Rechtssicherheit […] verschaffen« (Druck
sache 18/8615 2016: 48). Die Umsetzung der »3+2-Regelung« gestaltete sich in 
der Praxis schwierig. Einige Bundesländer – allen voran Bayern – versuchten 
die Bundesregelung durch eine länderspezifische Auslegung teilweise zu 
unterlaufen (vgl. Goebel 2019b: 120). Dass die ausländerbehördliche Praxis 
»über erhebliche Handlungsspielräume« (Schneider 2010: 366) verfügt, ist 
keine Neuigkeit. Gleichwohl erschwert es die asylrechtliche Praxis, wenn die 
»Rechtsanwendung nicht zwingend dem Willen des Gesetzgebers entspricht« 
(ebd.). Durch die bis auf die Gemeindeebene fragmentierte Rechtsanwendung 
können sich ordnungspolitische Restriktionen der systematischen Beobach
tung weitgehend entziehen. Insbesondere die »zunehmende Sanktionierung 
der Identitätstäuschung und der Verletzung von Mitwirkungspflichten, die 
Betonung des Vorrangs der Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie die Über
tragung der zielstaatsbezogenen Kategorie der ›sicheren Herkunftsstaaten‹ 
auf das Recht der inlandsbezogenen Abschiebungshindernisse« (Wittmann 
2020: 188) erschwerten die Zugänge zur 3+2-Regelung. 

Eine ordnungspolitische Agenda verfolgte Innenminister Seehofer 2019 
mit dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Das Gesetz 
führte einen neuen Aufenthaltsstatus ein: die »Duldung für Personen mit 
ungeklärter Identität«. Mit dem auch als »Duldung zweiter Klasse«, »Duldung 
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Light« oder »Duldung Minus« bezeichneten Status (vgl. ebd.) wird eine da
mals in asylpolitischen Fachkreisen kaum vorstellbare Neuerung eingeführt: 
ein Status, der die ohnehin schon prekarisierte Gruppe der Geduldeten noch 
schlechter stellt. Der neue Status verbietet den Zugang zu Ausbildung und 
Beschäftigung kategorisch und verhindert dadurch Zugänge zum Bleiberecht 
durch die Ausbildungsduldung. Rund viereinhalb Monate später trat am 1. 
Januar 2020 das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung in Kraft. 
Darin wurde nun wiederum die arbeitsmarktpolitische Stoßrichtung der 
Bundesregierung gestärkt. Die Ausbildungsduldung erhielt einen eigenstän
digen Paragrafen, in dem die Erteilungsvoraussetzungen klarer als bislang 
formuliert wurden. Damit sollte der allzu unterschiedlichen Ermessensaus
übung der Ausländerbehörden (vgl. Kiziak, Sixtus und Klingholz 2019: 10f.) 
begegnet werden – in der Sprache des Gesetzgebers heißt es, man wolle eine 
»bundesweit einheitliche[] Anwendung« (Drucksache 19/8286 2019: 1) der 
Regelungen zur Ausbildungsduldung erreichen. Zudem wurde die »Beschäf
tigungsduldung« geschaffen, die ein Äquivalent zur Ausbildungsduldung 
für Geduldete in Beschäftigung sein sollte. Auch die Beschäftigungsduldung 
hatte aufgrund nahezu unerfüllbarer Erteilungsvoraussetzungen keinen 
nennenswerten quantitativen Effekt (vgl. Tabelle 1). Dies erkannte auch der 
Gesetzgeber, der im Gewand einer neuen Bundesregierung im Koalitions
vertrag 2021 ankündigte, die »Beschäftigungsduldung […] entfristen und 
Anforderungen realistisch und praxistauglicher fassen« (Koalitionsvertrag 
2021: 138) zu wollen. 

3.4. Bleiberecht als »Chance« 2023 

Die Bundesregierung setzte am 31.12.2022 das Chancen-Aufenthaltsgesetz in 
Kraft. Dieses enthält Erleichterungen bestehender Bleiberechtsregelungen 
sowie die Einführung einer neuen Bleiberechtsregelung, die es Personen mit 
Duldung ermöglicht, eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe11 zu erhalten, um 
daran anschließend Eingang in die beiden bestehenden Bleiberechtspara
grafen12 zu erhalten. Das Gesetz soll laut Bundesregierung »positive Anreize 
für die Integration in den Arbeitsmarkt« (Drucksache 20/3717 2022: 1) setzen. 
Das Bundesinnenministerium (BMI) veröffentlichte Anwendungshinweise, 

11 Chancen-Aufenthaltsrecht § 104c AufenthG. 
12 § 25a und § 25b AufenthG. 
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die der ausländerbehördlichen Verwaltung eine bestimmte praktische Umset
zung des Chancen-Aufenthaltsrechts unverbindlich empfehlen. Darin wird 
das Chancen-Aufenthaltsrecht als »Neuanfang in der Migrations- und Inte
grationspolitik« (BMI 2022: 1) gepriesen. Tatsächlich zielt das Gesetz jedoch 
nur auf Personen, die sich zum Stichtag 31.10.2022 bereits seit fünf Jahren 
in Deutschland aufhalten, also vor dem 01.11.2017 eingereist sind. Insofern 
schafft das Gesetz keine grundsätzliche Bleiberechtsregelung, sondern will 
– wie schon die Bleiberechtsregelung 2007 – einen Umgang mit »Altfällen« 
finden. Kettenduldungen wird es daher auch weiterhin geben. Konkret er
möglicht das Chancen-Aufenthaltsrecht, dass geduldeten Personen, die noch 
nicht alle Voraussetzungen für die bestehenden Bleiberechtsregelungen erfüllt 
haben, voraussetzungsarm eine höchstens 18-monatige Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden kann, um in dieser Zeit die Voraussetzungen für eine Aufent
haltserlaubnis nach § 25a oder 25b AufenthG zu erfüllen. Zugleich wurden die 
Voraussetzungen für die Bleiberechtsregelungen vereinfacht.13 

Der Gesetzgeber argumentiert in der Gesetzesbegründung nicht nur 
ordnungspolitisch und arbeitsmarktpolitisch14, sondern auch im Sinne der 
betroffenen Personen, deren »Lebensplanung […] verlässlicher werden« soll 
(Drucksache 20/3717 2022: 1). Das Chancen-Aufenthaltsrecht bietet zwar weit
reichendere Möglichkeiten auf ein Bleiberecht als frühere Regelungen, doch 
es ist gleichzeitig dem ordnungspolitischen Grundkonsens verhaftet, wie die 
Betonung migrationsrechtlicher Härte zeigt, wonach »die Vollzugsbehörden 
über handhabbare Instrumente verfügen [müssen], um eine vollziehbare 
Ausreisepflicht auch durchzusetzen« (ebd.). Deutlich wird in der Gesetzesbe
gründung auch, dass die Legitimation großzügigerer Bleiberechtsregelungen 
hauptsächlich dem Fachkräftemangel zuzuschreiben ist, »der die weitere 
positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft gefährdet« (ebd.: 2). Der Ge
setzgeber selbst nennt die Veränderungen der Bleiberechtsregelungen durch 
das Chancen-Aufenthaltsgesetz »moderat« und verweist im folgenden Satz 
darauf, dass »die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft im Blick behalten 
werden [soll]« (ebd.: 3). So werden auf rassifizierenden Unterscheidungen 

13 Beispielsweise kann der § 25a AufenthG nun nicht mehr nur bis zu einem Alter von 20 
Jahren, sondern von 26 Jahren beantragt werden, was den potenziellen Personenkreis 
deutlich vergrößert. 

14 »Es sollen positive Anreize für die Integration in den Arbeitsmarkt und die für ei

ne geordnete Migration wesentliche Identitätsklärung gesetzt werden.« (Drucksache 
20/3717 2022: 1) 
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beruhende Bedenken herangezogen, um zu rechtfertigen, dass keine weit
reichenderen Maßnahmen zur Teilhabe von geduldeten Personen geschaffen 
wurden. 

4. Schlussbetrachtung 

Die seit 2007 eingeführten und zunehmend ausdifferenzierten Bleiberechts
regelungen verfolgen ein arbeitsmarkt- und ein ordnungspolitisches Interes
se. Personen, die über eine Bleiberechtsregelung einen zunächst befristeten 
Aufenthalt erreichen konnten, haben unter der Voraussetzung der Sicherung 
des Lebensunterhalts – also Arbeit – die Möglichkeit, eine unbefristete Nieder
lassungserlaubnis zu beantragen und sich schließlich einbürgern zu lassen. 
Erst dann erlangen sie grundlegende Teilhaberechte. Das Bleiberechtssystem 
vermittelt also über die Arbeitsmarktintegration gesellschaftliche Teilhabe. 
Gleichzeitig begleitet die Bleibewilligen das ordnungspolitische Moment 
als drohende Kulisse den gesamten Prozess durch die verschiedenen Auf
enthaltsstatus bis zur Einbürgerung, da etwa ein Arbeitsplatzverlust oder 
Schwierigkeiten während der Ausbildung aufenthaltsrechtliche und damit 
existenzielle Folgen haben können. Die Bleiberechtsregelungen mögen an 
der Oberfläche widersprüchlich erscheinen und auf unterschiedliche Inter
essen des Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales hinweisen – in beiden Ressorts werden einschlägige 
Gesetze ausgearbeitet (vgl. Kasparek 2017: 17; Maier-Borst 2007: 271f.). Sowohl 
die arbeitsmarkt- als auch die ordnungspolitischen Maßnahmen fallen mit 
Schwiertz und Ratfisch jedoch unter ein und dasselbe ordnungspolitische 
Hegemonieprojekt: den »Standort-Nationalismus« (Schwiertz und Ratfisch 
2017: 159). Damit meinen die beiden Autoren eine Migrationspolitik, die auf 
die Interessen des Wirtschaftsstandorts Deutschland ausgerichtet ist. Sie 
gehen davon aus, dass die deutsche (und europäische) Migrationspolitik ei
nem rassistisch fundierten, antimigrantischen Hegemonieprojekt folgt (vgl. 
ebd.: 151). Demnach führen rassistische Vorstellungen und Diskurse zu einer 
Problematisierung von Migration (ebd.: 160), was wiederum die (Legitima
tions-)Grundlage restriktiver Asylgesetzgebung darstellt (vgl. Goebel 2019a). 
Dass in der Migrationspolitik gleichzeitig neoliberale Perspektiven bedeutsam 
sind, die – auch irreguläre – Migration unter einem Verwertungsinteresse 
betrachten, ist »kein Gegensatz, sondern zwei Seiten derselben Medaille« 
(Schwiertz 2011: 190f.). Auch Kasparek nennt (im Kontext des EU-Migrati
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onsmanagements) die ordnungspolitische Migrationspolitik dominierend, 
wenngleich die ökonomische Sicht eine »durchaus einflussreiche Position 
im Diskurs um Migration« (Kasparek 2017: 65) einnehme. Die Kontinuität 
der Gleichzeitigkeit von integrativer Arbeitsmarktpolitik und rassifizierender 
Ordnungspolitik beschreibt Alexopoulou historisch wie folgt: 

»Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war das Deutsche Kaiserreich weltweit das 
zweitgrößte Zuwanderungsland nach den USA. Allerdings betrachtete man 
die Migrant*innen in der Regel nicht als Einwanderer*innen, die sich dauer

haft niederlassen und schließlich neue Deutsche werden konnten. Vielmehr 
war in den Jahrzehnten zuvor, von der Initiative Preußens ausgehend, ein Mi

grationsregime aufgebaut worden, das massenhafte Arbeitsmigration mit 
einem Anti-Einwanderungssystem zu verbinden suchte. Dadurch konnten 
zwei entgegengesetzte Tendenzen koexistieren: Der hungrige Arbeitsmarkt 
versorgte sich mit allzeit verfügbaren, günstigen und weitgehend rechtlosen 
ausländischen Arbeitskräften, und gleichzeitig war eine zunehmend an völ

kischen und rassentheoretischen Ideen orientierte ›deutsche Bevölkerungs

politik‹ möglich.« (Alexopoulou 2020: 19) 

Rassismus spielt eine entscheidende Rolle für eine ordnungspolitisch ausge
richtete Migrationspolitik. Er verhindert Empathie und reduziert Menschen 
auf ihre vermeintliche Andersartigkeit. Nur so können Politiken gerechtfer
tigt erscheinen, die »die Anderen« demütigen, ausschließen, diskriminieren, 
ausbeuten oder ertrinken lassen. Rassismus reproduziert sich im Alltagsbe
wusstsein etwa durch den hegemonialen Mediendiskurs, der seit Jahrzehnten 
ein bedrohtes »Wir« und ein bedrohendes »Anderes« natio-ethno-kulturell dif
ferenziert (vgl. Goebel 2023). Von politischen Akteuren werden in unregelmä
ßigen Konjunkturen rassistische Ressentiments geschürt und das Phantasma 
einer schützenswerten, auf Abstammung beruhenden deutschen Identität re
produziert. Entsprechende Diskurse legitimieren die ordnungspolitischen Re
striktionen und Verschärfungen (vgl. Goebel 2019a). Lessenich (2019) verweist 
auf die in nationalstaatlich verfassten Demokratien mit globalisierten, kapita
listischen Märkten typische ambivalente Gleichzeitigkeit von Öffnungs- und 
Schließungsprozessen. Einerseits legitimiere das Interesse an einer liberalen 
Wirtschaftspolitik Öffnung. Andererseits legitimiere das Interesse der lohn
abhängig Beschäftigten an wenig Konkurrenz von außen bzw. die Sorge der 
herrschenden Politik vor rechtsextremen Parteien, die diese Konkurrenzsor
gen forcieren, die Schließung. Die sich daraus ergebenden Konflikte würden 
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durch ein »höchst selektives Zuwanderungsregime« zu lösen versucht, in dem 
»die Anwerbung hochqualifizierter Arbeitskräfte rechtlich möglich und sozial 
akzeptiert ist, jede sonstige Arbeitsmigration hingegen ausgeschlossen wird 
oder aber Ausnahmecharakter hat« (Lessenich 2019: 74). Die Jahrzehnte dau
ernden Kämpfe sozialer Bewegungen um ein Mindestmaß an Selbstbestim
mung für geflüchtete Menschen lassen die jüngsten Bleiberechtsregelungen 
wie einen Erfolg erscheinen, weil nun mehr Menschen mehr Chancen erhal
ten. Doch um welche Rechte geht es hier wirklich? Bleiberechtsregelungen fo
kussieren nicht auf Teilhabe und gleichberechtigen Zugang zu gesellschaftli
chen Ressourcen, sondern auf die Erhöhung des Arbeitskräftepotenzials für 
die deutsche Wirtschaft. Mit Lessenich müsste daher viel eher eine ungebro
chene »Radikalität des Ausschlusses Asylsuchender oder Geflüchteter [selbst 
von basalsten demokratischen Rechten]« (ebd.: 75) konstatiert werden. 

Die Darstellung der Entwicklung der Bleiberechtsregelungen zeigt, wie 
dominant die ordnungspolitische Ausrichtung der Migrationspolitik ist. Eine 
auf soziale Gerechtigkeit abzielende Perspektive muss daran arbeiten, diskri
minierende Migrationspolitik (vgl. Pichl 2017) grundlegend zu verändern. 
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Migrationskontrolle durch die Herstellung 

von Unterstützungswürdigkeit in Bezug 

auf soziale Leistungen 

Christine Barwick-Gross 

1. Einleitung 

In diesem Kapitel geht es um die Herstellung von deservingness (siehe Glos
sar, im Folgenden mit Unterstützungswürdigkeit übersetzt) im politischen 
Diskurs, bezogen auf den Zugang zu sozialen Leistungen europäischer 
Bürger:innen in Deutschland. Die Konstruktion von Gruppen als (nicht) 
unterstützungswürdig, basierend auf nationaler Herkunft, ethnischem Hin
tergrund oder sozialem Status, kann als Instrument der Migrationskontrolle 
fungieren, wenn diese als Legitimation genutzt wird, um die Einreise nach 
sowie den Aufenthalt in Deutschland durch den Ausschluss von sozialen 
Leistungen zu erschweren. 

In Deutschland wurde der Zugang zu sozialen Leistungen für EU-Bür
ger:innen seit 2014 deutlich eingeschränkt – eine Tendenz, welche auch andere 
Gruppen von Migrant:innen betrifft (Mohr 2005). EU-Bürger:innen erhalten 
in der Regel nur dann Zugang zu sozialen Leistungen wie Arbeitslosengeld 
oder Sozialhilfe, wenn sie (oder ein Familienmitglied) mindestens zwölf Mo
nate in Deutschland gearbeitet oder fünf Jahre in Deutschland gelebt haben. 
Anderen EU-Bürger:innen kann, sofern sie nicht über ausreichende Exis
tenzmittel verfügen, das Aufenthaltsrecht entzogen werden, und sie können 
in ihr Herkunftsland abgeschoben werden (siehe auch Kurt und Borrelli, im 
Schweizer Kontext, in diesem Band). 

Der restriktive Zugang zu Sozialleistungen führt zu einer Einschränkung 
der Möglichkeit, vom EU-Freizügigkeitsrecht Gebrauch zu machen, insbe
sondere für ökonomisch benachteiligte EU-Bürger:innen. So schreibt zum 
Beispiel Farahat (2017: 101), dass »ökonomisch schwache Unionsbürger von 
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der Freizügigkeit zunehmend ausgeschlossen sind« und die Freizügigkeit 
nur noch für diejenigen gefördert und gewollt ist, »die wohlhabend sind, 
bestimmten Berufsgruppen angehören oder besonders gut integriert sind«. 
Dementsprechend gewinnt die »ökonomische Rationalität innerhalb des 
EU-Freizügigkeitsrechts« immer größere Bedeutung, im Gegensatz zu z.B. 
menschenrechtlichen oder sozialen Logiken (ebd.). Ähnlich argumentieren 
Barbulescu und Favell (2020): Sie haben nachgezeichnet, wie die Sozialgesetz
gebung sowohl in Großbritannien (vor Brexit) als auch in Deutschland zu einer 
Aushöhlung von Rechten für EU-Bürger:innen geführt hat, insbesondere des 
Rechts auf Nichtdiskriminierung. Die Autor:innen argumentieren, dass intra- 
europäische Mobilität »zunehmend als eine weitere Form der ›Einwanderung‹ 
betrachtet wird, die von überlasteten Nationalstaaten aufgenommen werden 
muss« (2020: 153, eigene Übersetzung; siehe auch Riedner 2017). 

Auffällig am medialen und politischen Diskurs ist, dass vor allem die Grup
pe der Roma, aber auch allgemein Bürger:innen aus Osteuropa, insbesondere 
der zuletzt der EU beigetretenen Länder Rumänien und Bulgarien, als Bedro
hung dargestellt werden (siehe z.B. Kalmar 2022; van Baar u.a. 2019). EU-Bür
ger:innen aus bestimmten Ländern oder bestimmten ethnischen Gruppen zu
gehörend werden kriminalisiert, ihr Aufenthalt im Land wird als Risiko für die 
öffentliche Ordnung und/oder das soziale Sicherungssystem dargestellt. Die 
Übertragung bestimmter Charakterzüge auf ganze Gruppen ist ein Beispiel 
kultureller Rassifizierung. Wie in diesem Beitrag nachgezeichnet wird, wer
den gerade sozial schwache Bürger:innen der genannten Länder rassifiziert 
und als nicht unterstützungswürdig dargestellt, was wiederum als Legitimati
on für Gesetze gilt, die den Zugang zu sozialen Rechten von Unionsbürger:in
nen weiter einschränken. Die Gesetze an sich sind zwar im Wortlaut neutral 
formuliert, aber sie haben einen rassistischen Hintergrund und führen zu in
direkter Diskriminierung (Biskamp und Scherschel 2022). 

Diesen Beobachtungen folgend zeichne ich in diesem Kapitel nach, wie 
im politischen Diskurs Unterstützungswürdigkeit von EU-Bürger:innen 
hergestellt wird. Dazu untersuche ich Bundestagsdebatten zu zwei Geset
zen (eingeführt 2014 und 2016), die zu einer Einschränkung des Zugangs 
zu Sozialleistungen für EU-Bürger:innen geführt haben. Der Fokus der 
Untersuchung liegt dabei auf den Beschreibungen und Kategorisierungen 
rumänischer Staatsangehöriger sowie Roma – diese zwei sich teilweise über
schneidenden und oft synonym verwendeten Gruppen standen in den Jahren 
2013–2016 im Fokus der öffentlichen und politischen Debatte rund um das 
Thema Armutsmigration und können als die Hauptadressat:innen der re
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striktiven Gesetzgebung gesehen werden. Der negative Diskurs betrifft also 
die numerisch wichtigste Gruppe von EU-Migrant:innen. Zusammen mit 
polnischen und bulgarischen Bürger:innen machen rumänische Staatsbür
ger:innen knapp 60 % aller EU-Migrant:innen in Deutschland aus. Im Jahr 
2021 ließen sich 157.780 Rumän:innen in Deutschland registrieren, insgesamt 
haben 845.000 der in Deutschland lebenden EU-Bürger:innen die rumäni
sche Staatsbürgerschaft. Der deutsche Arbeitsmarkt ist in hohem Maße auf 
rumänische Arbeitskräfte angewiesen, die in zumeist schlecht bezahlten und 
prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, z.B. im Pflegesektor, in der 
fleischverarbeitenden Industrie und als Saisonarbeiter:innen im Tourismus- 
und Agrarsektor. Zusammen mit Syrer:innen und Bulgar:innen gehören 
Rumän:innen zu den Nationalitäten mit den niedrigsten Einkommen in 
Deutschland, bei einer gleichzeitig hohen Erwerbsbeteiligung. Von den re
gistrierten Rumän:innen erhielten etwa 6 % Arbeitslosenhilfe. Entgegen der 
öffentlichen Wahrnehmung liegt der Anteil der Erwerbstätigen (60 %) über 
dem Durchschnitt aller EU-Migrant:innen. Zwar üben viele Rumän:innen ge
ring qualifizierte Tätigkeiten aus, dennoch ist die »Gruppe« intern heterogen 
und besteht auch aus (hoch)qualifizierten Personen. 

Im Folgenden gebe ich einen Überblick über die sozialwissenschaftliche 
Forschung zu Unterstützungswürdigkeit im Rahmen von sozialer Sicherung. 
Nach einer kurzen Vorstellung des Forschungsdesigns und der Methodik gehe 
ich auf die Ergebnisse ein. Das Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfas
sung der Ergebnisse. 

2. Herstellung von Unterstützungswürdigkeit in Bezug 
auf soziale Leistungen 

Soziale Sicherung und Wohlfahrtsleistungen stellen eine wichtige gesell
schaftliche Ressource dar. Menschen in Notlagen sind z.B. auf Arbeitslo
sengeld oder Sozialhilfe angewiesen. Der Zugang zu solchen Leistungen 
wird als wesentlicher Teil der sozialen Staatsbürgerschaft bezeichnet. Wäh
rend der Zugang zu sozialen Rechten lange Zeit national organisiert war, 
hat sich durch die europäische Integration auch eine »europäische Säule 
sozialer Rechte« entwickelt. Wie Börner (2019) darstellt, ist deren Ausbau 
bisher allerdings nur mangelhaft und bleibt dem Prinzip des Marktbürgers 
verhaftet. Dies bedeutet, dass vor allem diejenigen sozial abgesichert sind, 
die am Arbeitsmarkt teilnehmen bzw. teilgenommen haben und in die so
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zialen Sicherungssysteme eingezahlt haben. Dementsprechend versagen die 
»bestehenden transnationalen Rechte […] bei der sozialen Absicherung beson
ders vulnerabler Gruppen« (Börner 2019: 419). Daraus ergibt sich, dass zwar 
alle EU-Bürger:innen über das Freizügigkeitsrecht verfügen, der (verwehrte) 
Zugang zu sozialen Rechten aber die Möglichkeit der grenzübergreifenden 
Mobilität für bestimmte Gruppen stark einschränken kann. 

Der Zugang zu sozialen Rechten ist immer mit Prozessen von Grenzzie
hungen, von Ein- und Ausschlüssen verbunden, beispielsweise anhand von 
»Staatsbürger*innenschaft, Aufenthaltstitel oder früherer Arbeit innerhalb 
des Territoriums« (Biskamp und Scherschel 2022: 99). Während Sozialhilfe 
lange Zeit vor allem Staatsbürger:innen zugänglich war, hat sich der Kreis 
der anspruchsberechtigten Personen bis heute deutlich erweitert. So haben in 
Deutschland Zuwander:innen mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis 
ähnliche soziale Rechte wie Staatsbürger:innen (Mau und Burkhardt 2010). 
Allerdings folgte auf die Ausweitung der sozialen Rechte in den letzten Jahr
zehnten eine Wiederrücknahme bzw. ein erschwerter Zugang durch eine 
restriktive Gesetzgebung. Mohr (2005) beispielsweise zeigt auf, wie sowohl 
in Deutschland als auch in Großbritannien der Zugang zu sozialen Rechten 
für bereits lang ansässige Migrant:innen, wie auch für vormals privilegierte 
Migrant:innen, darunter EU-Bürger:innen, deutlich eingeschränkt wurde. 

Bei der Verhandlung der Frage, wer Zugang zu sozialen Rechten und Wohl
fahrtsleistungen erhalten soll, spielen Vorstellungen von Unterstützungswür
digkeit eine wichtige Rolle. Die Konstruktion bestimmter Gruppen als »selbst 
schuld« an ihrer Lage, als unzuverlässig oder als ›undankbar‹ fungiert als Legi
timation für den Ausschluss dieser Gruppen von sozialen Leistungen. Klassi
scherweise sind vor allem bestimmte Teile der sozial schwachen Bevölkerung 
von Diskursen rund um Unterstützungswürdigkeit betroffen. Für die USA be
schrieb Herbert Gans bereits vor 30 Jahren, wie das Label der Unterschicht 
geschaffen wurde, um bestimmte Teile der Armen vom Zugang zur Sozialhil
fe auszuschließen. Als »nicht unterstützungswürdige Arme« werden diejeni
gen beschrieben, die sich angeblich nicht gemäß den Normen der »zahlenmä
ßig oder kulturell dominante[n] amerikanische[n] Mittelschicht« (Gans 1995: 
2) verhielten. Zu diesen Normen gehört z.B., einem geregelten Job nachzuge
hen, um so den Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden. Historische Über
blicke über die Entwicklung der »Armenhilfe« geben ebenso Aufschluss über 
jeweils dominante Vorstellungen davon, wer als unterstützungswürdig ange
sehen wurde und wer nicht, wie z.B. Sachße und Tennstedt (2022) für Deutsch
land zeigen. 
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Die neuere Forschung zu Unterstützungswürdigkeit hat sich eingehender 
mit der Frage beschäftigt, anhand welcher Kriterien bestimmte Gruppen als 
(nicht) unterstützungswürdig konstruiert werden. Van Oorschot (2000) hat 
fünf relevante Dimensionen herausgearbeitet, anhand derer Personen als 
(nicht) unterstützungswürdig kategorisiert werden: wie viel Kontrolle hat die 
Person über ihre Situation, wie groß ist ihre Not (Bedarf), wird die Person als 
Teil der eigenen Gruppe gesehen (Identität), wie ist ihre wahrgenommene 
Haltung gegenüber der Notlage und wie ist die zu erwartende Reziprozität. Auf 
Grundlage dieses Bewertungsschemas kann erklärt werden, warum der Bezug 
wohlfahrtsstaatlicher Leistungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
als mehr oder weniger legitim bzw. gerecht angesehen wird. So werden ältere 
Menschen am häufigsten als unterstützungswürdig angesehen, ähnlich wie 
kranke und körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen. All diesen wird 
wenig bis keine Kontrolle über ihre Situation zugeschrieben, der Bezug von 
sozialen Leistungen ist nicht »selbst verschuldet«. Arbeitslose werden be
reits häufig als weniger unterstützungswürdig angesehen. Ein anschauliches 
Beispiel dafür ist die Figur des »Sozialschmarotzers«, welche im deutschen 
Diskurs des »Förderns und Forderns« entstanden ist und eine Person be
schreibt, die nicht arbeiten will, sondern bewusst vom Sozialsystem profitiert 
(Lehnert 2009). Auf der untersten Stufe der Unterstützungswürdigkeits-Skala 
stehen häufig Migrant:innen. Doch auch hier gibt es Unterschiede: Geflüchtete 
und Asylbewerber:innen werden häufig als unterstützungswürdig angese
hen, da ihre Migration meist erzwungen ist und sie wenig Kontrolle über 
ihre Migrationsentscheidung haben. Im Gegensatz dazu werden sogenannte 
Wirtschaftsmigrant:innen als weniger unterstützungswürdig angesehen, da 
sie – so das Argument – auch in ihrem Herkunftsland Arbeit suchen könnten 
(Hänig 2019; Holmes und Castañeda 2016). Bei Migrant:innen, einschließlich 
Geflüchteten, scheint der (potenzielle, in der Zukunft liegende) wirtschaft
liche Nutzen bzw. die wirtschaftliche Produktivität ein wichtiger Faktor der 
Unterstützungswürdigkeit zu sein, der mit (der Aussicht auf) Reziprozität 
erklärt werden kann (siehe auch Watkins-Hayes und Kovalsky 2016). Wenn 
Menschen als faul und arbeitsunwillig angesehen werden, können sie die 
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen nicht zurück erbringen und werden somit 
schnell als unterstützungsunwürdig konstruiert – der typische Gedanke hinter 
der Figur des Sozialtouristen oder Armutsmigranten. 

Bezüglich des Faktors Identität und der damit zusammenhängenden 
Konstruktion der Eigengruppe spielen auch Prozesse der Rassifizierung be
stimmter Bevölkerungsgruppen eine relevante Rolle. Rassifizierung bedeutet 
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die Kategorisierung, Stereotypisierung und implizite Hierarchisierung von 
Menschen1, anhand körperlicher Merkmale (z.B. Phänotyp), aber auch an
hand vermeintlich kultureller Merkmale. Prozesse der Rassifizierung sind 
dynamisch und können unterschiedliche Bevölkerungsgruppen je nach Zeit 
und Ort unterschiedlich stark treffen. Für Großbritannien hat Shilliam (2018) 
gezeigt, dass das Merkmal »Rasse« eine wichtige Rolle spielt für die Kategori
sierung als (un)würdig und den Zugang zu sozialer Sicherung. Personen, die 
als »weiß« kategorisiert werden – nicht nur phänotypisch, sondern auch bezo
gen auf die Werte und Normen, an denen sie sich orientieren – wird ein Maß 
an Respektabilität zugesprochen, sie werden somit als unterstützungswürdig 
erachtet, im Gegensatz zu Menschen, die rassifiziert werden und somit als 
»die Anderen« gelten. Prozesse der Rassifizierung können dementsprechend 
Vorstellungen zur Unterstützungs(un)würdigkeit einer Person beeinflussen. 

Auch Menschen aus Osteuropa sind von Rassifizierung betroffen. Osteuro
päer:innen sind zwar Teil Europas/der EU und somit privilegiert, gleichzeitig 
fungieren sie als die innereuropäischen »Anderen«. Santos und Boatcă bringen 
diese Ambivalenz auf den Punkt, indem sie das vorherrschende Bild von Ost
europa in Westeuropa wie folgt beschreiben: »›weiß, aber nicht ganz‹, christ
lich und geografisch europäisch, aber auch rückständig, traditionell und noch 
weitgehend agrarisch« (Santos und Boatcă 2022; siehe auch Kalmar 2022; Le
wicki 2023). Osteuropäer:innen verfügen also aufgrund vermeintlich kulturel
ler Unterschiede und einer angenommenen »Rückständigkeit« im Gegensatz 
zu Westeuropa über weniger »weiße Privilegien«. Dies zeigt sich auch in Bezug 
auf das europäische Freizügigkeitsrecht und den Zugang zu sozialen Leistun
gen, wie die folgende Analyse zeigen soll. 

3. Methodik und Daten 

Das Kapitel basiert auf einer Analyse von politischen Debatten im deutschen 
Bundestag, darunter Plenardebatten, kleine und große Anfragen der Opposi
tionsparteien an die Regierung und deren Antworten, Berichte von Expert:in
nenarbeitsgruppen und Anhörungen von Sachverständigen zu Gesetzesvorla
gen. Die Plenardebatten und Anfragen bilden den größten Teil des Korpus. 
Darüber hinaus habe ich Schlüsseldokumente konsultiert, die die politische 

1 https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/R (17.03.2026). 

https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/glossar-detail?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=179&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bcontroller%5D=Term&cHash=887fe986e5d04e7722c0d8f55b8b9756
https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/R
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Debatte beeinflusst haben, wie z.B. Positionspapiere, politische Berichte und 
Mitteilungen von NGOs. 

Die relevanten Dokumente wurden per Schlüsselwörter auf der öffentli
chen Datenbank des Deutschen Bundestages (DIP – Dokumentations- und In
formationssystem für Parlamentsmaterialien) gesucht. Unter den Schlüssel
wörtern waren z.B. Armutsmigration, EU-Erweiterung, Rumänien, Bulgari
en, Roma, Sozialtourismus, Sozialbetrug. Für die folgende Analyse habe ich 
alle Dokumente (30 insgesamt) aus den Jahren 2013 bis 2016 einbezogen – der 
Höhepunkt der Debatte um Armutsmigration in Deutschland. In diesem Zeit
raum wurden zwei richtungsweisende Gesetze debattiert und verabschiedet, 
welche den Zugang zu sozialen Leistungen für EU-Bürger:innen maßgeblich 
eingeschränkt haben. 

Die Debatten wurden mit dem Ansatz der Diskursanalyse ausgewertet. Im 
Mittelpunkt der Diskursanalyse stehen unter anderem Deutungsmuster (auch 
Frames genannt), Erzählstrukturen und Klassifikationen (Bacchi 2000; Kel
ler 2005). Es geht zum Beispiel um die Frage, welche Argumente von welchen 
Akteur:innen (Parteien) genutzt werden, was überhaupt als politisches oder 
gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird und welche Lösungsansätze 
(z.B. in Form von Gesetzen) vorgeschlagen werden. Die Analyse von Deutungs
mustern, so Plaß und Schetsche (2001: 518), ist besonders gewinnbringend in 
Zeiten des Wandels, »weil in dieser Phase ›Aushandlungsprozesse‹ über die 
Gültigkeit alter und neuer Deutungsmuster stattfinden«. Gerhards und Rucht 
argumentieren ähnlich und sehen (kontroverse) gesellschaftliche Debatten als 
»Definitionskämpfe um zentrale Werte einer Gesellschaft« (2000: 165, eige
ne Übersetzung). Die EU-Osterweiterung stellt einen solchen transformativen 
Moment dar, nach dem sich der Diskurs über die Freizügigkeit deutlich verän
dert bzw. politisiert hat (Blauberger u.a. 2023; Roos und Westerveen 2020). 

4. Unterstützungswürdigkeit im Kontext von EU-Freizügigkeit 
und Zugang zu sozialen Leistungen 

Die zwei Gesetze, auf die ich mich beziehe, sind das Gesetz zur Änderung des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften (2014) sowie das Gesetz zur Rege
lung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchen
de nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (2016). 
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Das erste Gesetz folgte auf die breit diskutierten Probleme in einzelnen 
Quartieren deutscher Großstädte, die von Politik und Medien dem Zuzug ins
besondere von Roma, aber auch ärmeren Menschen aus Rumänien und Bulga
rien zugeschrieben wurden. Das vorgeschlagene Gesetz beinhaltete verschie
dene Aspekte, unter anderem finanzielle Hilfen für die betroffenen Kommu
nen sowie eine verstärkte Bekämpfung von illegaler Beschäftigung. Im Fokus 
der Debatte stand aber insbesondere die Einführung befristeter »Wiederein
reiseverbote im Fall von Rechtsmissbrauch oder Betrug in Bezug auf das Frei
zügigkeitsrecht« (Drucksache 18/3077). 

Die Debatte zur Armutsmigration drehte sich fundamental um Fragen der 
Unterstützungswürdigkeit und wurde im politischen Kontext insbesondere 
durch die CSU befeuert. Im Rahmen ihres Parteitages Anfang 2013 kreierte 
die CSU den Slogan »Wer betrügt, der fliegt«. Der Slogan bezog sich ein
deutig auf EU-Ausländer:innen, vor allem aus Rumänien, inklusive Roma, 
welche angeblich nach Deutschland einwanderten, um (vorsätzlich und un
rechtmäßig) vom deutschen Sozialsystem zu profitieren, zum Beispiel durch 
vorgefertigte Kindergeldanträge für Kinder, die es gar nicht gab oder die nicht 
in Deutschland lebten. Die Debatte zur Armutsmigration wurde in deutschen 
Medien kontrovers diskutiert. Auf politischer Ebene führte die Diskussion zur 
Einsetzung eines Staatssekretärsausschusses, welcher sich mit »Rechtsfragen 
und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungs
systeme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten« beschäftigte, mit dem 
Ergebnis, dass Missbrauch des Freizügigkeitsrechtes nur in seltenen Fällen 
stattfindet. 

Hinsichtlich dieses Ergebnisses als auch der generell stigmatisieren
den Debatte haben vor allem die Grünen und die Linke aus der Opposition 
heraus versucht, eine Art Gegendiskurs zu kreieren. In zahlreichen kleinen 
Anfragen als auch Plenardebatten wurde nach konkreten Fällen und Daten 
zu Missbrauch gefragt. In ihren Antworten musste die Bundesregierung 
mehrfach einräumen, dass es solche Daten nicht gäbe. Die Anschuldigungen 
entbehrten also jeglicher Datengrundlage. Ganz im Gegensatz zeigten ver
fügbare Daten, welche ebenfalls von der Opposition angefragt wurden, die 
hohe Arbeitsbeteiligung rumänischer Staatsbürger:innen. Die Frage nach der 
Unterstützungswürdigkeit wurde also moralisierend geführt, ohne dass die 
Argumente durch Daten gestützt werden konnten. 

Die Anhörung eingeladener Sachverständiger, welche jedes Gesetzes
vorhaben begleitet, stellt ebenfalls den falsch gesetzten Fokus auf Betrug 
und Missbrauch heraus. Franziska Giffey, damals Bezirksstadträtin im Ber
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liner Bezirk Neukölln, führte aus, dass Betrug und Missbrauch nicht zu den 
Problemen gehören, mit denen sie tagtäglich im Bezirk zu tun haben. Das 
eigentliche Problem bestehe in der Ausbeutung vulnerabler Menschen aus 
Rumänien und Bulgarien, welche niedrig qualifiziert sind, kein Deutsch 
sprechen, ihre Rechte nicht kennen und dementsprechend leicht das Ziel 
ausbeuterischer Praktiken werden – von Wuchermieten hin zu prekären, 
nicht gemeldeten Arbeitsverhältnissen. Der eingeladene Rechtsexperte Thym 
argumentierte ähnlich und stellte vor allem die Relevanz der geplanten Wie
dereinreisesperren infrage. Er führte aus, dass es kaum Betrugsfälle gäbe, 
welche eine Wiedereinreisesperre rechtfertigten: »Personen, die im Zentrum 
der gesellschaftlichen und rechtspolitischen Debatte stehen, legen nur sehr 
selten falsche Dokumente vor, sondern halten sich schlicht ohne ausreichende 
eigene Finanzmittel in Deutschland auf« (Protokoll Nr. 18/25). Der Experte 
wendet sich also klar gegen die öffentliche Kriminalisierung bestimmter 
Personengruppen wie rumänischer Bürger:innen und Roma. 

Trotz der fehlenden Daten und der Einschätzung der Expert:innen blieb 
der politische Diskurs geprägt vom Thema Armutsmigration, gekoppelt an 
die Themen Missbrauch und Betrug. Immer wieder wurde dabei auf Roma 
sowie rumänische Staatsbürger:innen verwiesen (siehe auch Riedner in die
sem Band), vor allem seitens der konservativen CDU und CSU. Beide Parteien 
haben regelmäßig eine Kontrolle der Einwanderung aus Rumänien und Bulga
rien gefordert – eine Forderung, welche klar dem Gedanken der Freizügigkeit 
widerspricht. Die pauschale und generalisierende Darstellung dieser »Grup
pen« als kriminell sowie als Risiko für die öffentliche Sicherheit als auch ein 
Kostenrisiko für den deutschen Sozialstaat – und dementsprechend als nicht 
unterstützungswürdig – kann als kultureller Rassismus angesehen werden. 
Kultureller Rassismus hat den auf biologischen Markern basierten Rassismus 
abgelöst und besteht in der Verallgemeinerung von Einzelfällen auf eine ge
samte ethnische oder nationale Gruppe (Ratzmann 2021). Indem bestimmte 
EU-Bürger:innen, basierend auf ihrer nationalen sowie ethnischen Herkunft, 
gekoppelt mit dem Attribut »Armut«, als nicht unterstützungswürdig kon
struiert werden, wird auch die Hierarchie zwischen West- und Osteuropa 
aufrechterhalten. Vor allem Roma, aber auch ärmere rumänische Staats
bürger:innen werden als kulturell anders beschrieben, inkompatibel mit der 
»deutschen« Kultur und Normen. Die pauschale Konstruktion als kriminell 
ist ein Beispiel dafür, wie auch innerhalb Europas manche Bürger:innen als 
»weniger weiß« betrachtet werden und über weniger weiße Privilegien – wie 
zum Beispiel uneingeschränkte grenzübergreifende Mobilität – verfügen. 
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Die kulturell zugeschriebene Andersartigkeit ist eng mit der Einordnung der 
»Gruppe« als nicht unterstützungswürdig verschränkt. 

Nicht nur aus der Opposition heraus, sondern auch aus der mitregieren
den SPD gab es kritische Stimmen zum kriminalisierenden Diskurs der CDU/ 
CSU. Die Abgeordneten der SPD gehen in ihren Redebeiträgen deutlich stär
ker auf die den Kommunen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel und 
lokale Integration ein, nicht aber auf Betrug oder Rechtsmissbrauch. Dem
entsprechend hat die SPD das Instrument der Wiedereinreisesperren nicht 
unterstützt. Diese restriktive Maßnahme kann als Konzession an die Regie
rungspartner CDU und CSU gesehen werden (siehe auch Barbulescu und Fa
vell 2020). 

Bezogen auf die oben genannten Dimensionen von Unterstützungs
würdigkeit werden in den politischen Debatten rund um das Gesetz vor allem 
identitäts- sowie einstellungsbezogene Argumente hervorgebracht. Durch die 
Unterstellung krimineller Absichten wird eine klare Grenze gezogen gegen
über den Adressat:innen der politischen Debatte, welche als ›anders‹, als nicht 
der Eigengruppe zugehörig, konstruiert werden. Diese Eigengruppe ist nicht 
unbedingt nur national geprägt, schließt aber sozial schwache Menschen aus 
Osteuropa, vor allem Roma sowie Rumän:innen, eindeutig aus. Die Krimina
lisierung hat darüber hinaus zur Folge, dass den betroffenen Personen eine 
böse Absicht unterstellt wird. Somit sind sie nicht unterstützungswürdig. 

Ein weiteres Argument, das der Reziprozität, findet sich vor allem in den 
Debatten zum 2016 verabschiedeten Gesetz, welches den Zugang von EU-Bür
ger:innen zu sozialer Sicherung nochmals stärker einschränkt. Hierbei wird 
die Idee von ökonomischer Nützlichkeit als Legitimation genutzt, um die Mo
bilität von arbeitslosen oder niedrig qualifizierten EU-Migrant:innen zu kon
trollieren und einzuschränken. Wie in der vorher beschriebenen Debatte be
trifft die Herstellung der Unterstützungswürdigkeit aufgrund ökonomischer 
Produktivität vor allem sozial schwache rumänische Staatsbürger:innen sowie 
Roma. Die Kategorisierung als unproduktiv geht in diesem Falle weniger ein
her mit einer Rassifizierung, aber mit einer Migrantisierung (Tudor 2017), die 
von nicht erwerbstätigen EU-Bürger:innen verlangt, in ihr Herkunftsland zu
rückzukehren. 

Ausgangspunkt des Gesetzes von 2016 war eine Entscheidung des deut
schen Sozialgerichts, wonach für arbeitssuchende EU-Bürger:innen nach 
sechs Monaten im Land ein ›verfestigter Aufenthalt‹ besteht und somit An
spruch auf Zugang zu beitragsunabhängigen Sozialleistungen (Sozialhilfe). 
Nach kritischen Medienberichten sah sich die Regierung (CDU/CSU und SPD) 
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schnell veranlasst, die Entscheidung des Gerichts aufzuheben und anzupas
sen. Sie schlug daher ein Gesetz vor, welches den Zugang zu Sozialhilfe erst 
nach fünf Jahren ermöglicht. Während dieser Zeit sind EU-Bürger:innen von 
Arbeitslosen- und Sozialleistungen ausgeschlossen, es sei denn, sie haben 
mindestens zwölf Monate in Deutschland sozialversicherungspflichtig ge
arbeitet oder ohne längere Unterbrechung fünf Jahre in Deutschland gelebt. 
Nach sechs Monaten (erfolgloser) Arbeitssuche kann das Aufenthaltsrecht ab
erkannt werden; in diesem Fall erhält die betroffene Person eine einmonatige 
»Überbrückungsleistung«, um die Rückkehr in die Heimat vorzubereiten, 
sowie eine Finanzierung der Rückreise. 

In den politischen Debatten zum Gesetz betonten die Regierungsparteien 
vor allem die ökonomische Komponente der europäischen Staatsbürgerschaft. 
Zwar wurde das Recht auf Freizügigkeit nie in Frage gestellt, sondern als ho
her Wert dargestellt, aber – so argumentierten CDU/CSU und SPD – um sei
ne Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft zu schützen, müsse das Recht auf 
Freizügigkeit eingeschränkt werden, eben durch die Beschränkung des Zu
gangs zu sozialen Leistungen. Diese sollten nur nach einer bestimmten Zeit 
zugänglich sein, basierend auf vorhergehender Erwerbstätigkeit. Arbeitssu
chende oder gar arbeitslose EU-Bürger:innen sollten keinen Anspruch auf so
ziale Leistungen haben. 

Das Eröffnungsstatement der SPD-Staatsrätin zur ersten Anhörung des 
Gesetzes ist eine gute Illustration: »Das geplante Gesetz bestätigt die Absicht 
des europäischen Gesetzgebers. Es stellt einen direkten Zusammenhang zwi
schen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und den Sozialleistungen her. Die Kehr
seite […] ist, dass klar sein muss, dass Menschen, die kein Recht auf Freizü
gigkeit und Aufenthalt haben […], diese Ansprüche gegenüber dem deutschen 
Sozialstaat nicht haben« (PP 18/200, 11.11.2016, 20034, Hervorhebung hinzuge
fügt). Noch unverblümter argumentierte die CSU: »Wir gewähren Freizügig
keit für Arbeitnehmer, nicht die Freiheit, das beste Sozialsystem in Europa zu 
wählen« (PP 18/206, 01.12. 2016, 20627), womit die Partei weiterhin das Argu
ment des Sozialbetrugs bedient. 

Dass es allerdings nicht um Erwerbsarbeit per se geht, sondern auch 
noch unterschiedliche Tätigkeiten als gut oder schlecht – und dementspre
chend als unterstützungswürdig – konstruiert werden, zeigen sowohl die 
begleitende Anhörung der Sachverständigen wie auch die Plenardebatten. 
So schlägt beispielsweise der Vertreter des Deutschen Arbeitgeberverbandes 
(BDA) vor, nur solche Tätigkeiten als Arbeit zu zählen, die einer 40-Stunden- 
Woche entsprechen und für die wenigstens der Mindestlohn gezahlt wird 



78 Deutschland 

(WP 18/96, 28.11.2016). Prekär oder gar illegalisiert beschäftigte EU-Bürger:in
nen hätten somit auch nach fünf Jahren keinen Anspruch auf die genannten 
Sozialleistungen. 

Auch wenn dieser Vorschlag letztendlich keinen Eingang in das Gesetz 
fand, zeigt er doch deutlich, dass wirtschaftlicher Nutzen nicht nur bedeutet, 
einen Arbeitsplatz zu haben, sondern dass auch die Art des Arbeitsplatzes oder 
die geleisteten Arbeitsstunden zur Definition des Nutzens beitragen. Diese 
Hierarchisierung verschiedener Arten von Arbeit kommt auch in den Plenar
debatten zum Ausdruck. Beispielsweise spricht die CDU von den 440.000 
EU-Bürger:innen, die ein zusätzliches Einkommen beziehen, als Problem 
(PP 18/200, 11.11.2016, 20036), die CSU argumentiert, dass sie es den »guten 
Arbeitnehmern in ganz Europa ermöglichen zu wählen, wo sie arbeiten« 
(PP 18/206, 01.12.2016, 20628, Hervorhebung hinzugefügt). Die verwendete 
Sprache stellt eine Ordnung zwischen verschiedenen Arten von Arbeit her, 
welche sich direkt auf die Frage nach Unterstützungswürdigkeit auswirkt. 
Diejenigen, die niedrig bezahlte, oft prekäre Jobs ausüben, werden als nicht 
unterstützungswürdig angesehen. Bei dieser Hierarchisierung wird die Be
deutung bzw. Abhängigkeit Deutschlands von (mehrheitlich) osteuropäischen 
»systemrelevanten« Arbeitnehmer:innen, z.B. in der Fleischindustrie, in der 
Landwirtschaft, im Tourismus oder im Gesundheitswesen, die in prekären 
Arbeitsverhältnissen mit niedrigen Löhnen und schlechten hygienischen 
Bedingungen arbeiten, geflissentlich außer Acht gelassen (vgl. Bogoeski 
2022). Ein großer Teil der Beschäftigten in diesen Berufen sind rumänische 
Staatsangehörige: Beispielsweise sind Rumän:innen die wichtigste Gruppe 
an Saisonarbeitskräften, im Jahr 2021 waren es 41.000, gefolgt von Pol:innen 
(12.000) (DGB 2022). Diese Tatsache wird in den Debatten nicht erwähnt, 
zeigt aber, auf wen das Gesetz vor allem abzielt. Ein Kernelement des Gesetzes 
war die Einführung einer einmonatigen Zahlung für EU-Bürger:innen (die 
sogenannten Überbrückungsleistungen, siehe auch Ratzmann, Reiß und Bruze
lius in diesem Band), die nach sechs Monaten Aufenthalt im Land keine Arbeit 
gefunden haben oder sich schon länger unrechtmäßig im Land aufhielten, 
um die Rückkehr in ihr Herkunftsland vorzubereiten, gekoppelt mit einer 
Finanzierung der Rückreise. Die Rückkehr ins Herkunftsland ist ein typi
sches Instrument der Migrationspolitik und betrifft vor allem Asylsuchende 
aus »sicheren Herkunftsländern«, deren Antrag auf Schutz abgelehnt wird. 
Die Anwendung dieses Instruments auf EU-Bürger:innen verdeutlicht, dass 
auch EU-Mobilität politisch und gesellschaftlich immer stärker als eine Form 
von Zuwanderung gesehen wird, welche kontrolliert und unter Umständen 
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eingeschränkt werden muss, und zwar basierend auf Vorstellungen davon, 
wer als unterstützungswürdig gilt. Insofern kann das Instrument der Rück
kehrhilfe als eine Form der »Migrantisierung« angesehen werden, welches 
die betroffenen Personen eindeutig in ihrem Herkunftsland verortet (vgl. 
Tudor 2017). Durch diese territoriale Fixierung wird den betroffenen Personen 
ihr (rechtmäßiger) Aufenthalt im (deutschen) Ausland abgesprochen. Dem
entsprechend sind diese Personen dann auch nicht unterstützungswürdig. 

Die Oppositionsparteien, wieder vor allem die Grünen und Die Linke, stan
den dem Instrument der Überbrückungsleistung kritisch gegenüber. Die Ar
gumentation der Regierungsparteien aufgreifend kritisierte zum Beispiel die 
Linke: »Diese Menschen werden nicht einfach zurückziehen, wie Sie es wollen. 
Wohin sollen sie gehen?« (PP 18/200, 11.11.2016, 20035) Mit »diesen Menschen« 
beziehen sie sich auf die eigentlichen Zielpersonen des Gesetzes, insbesonde
re Roma, aber auch sozial schwache, arbeitslose, Rumän:innen. Die Aussage 
widerspricht dem Argument der Regierung, dass EU-Bürger:innen – im Ge
gensatz z.B. zu Asylbewerber:innen – jederzeit in »ihr« Land zurückkehren 
und dort Sozialleistungen beantragen können. Dieses Argument verschließt 
die Augen vor der weit verbreiteten Diskriminierung von Roma in osteuropäi
schen Ländern und den begrenzten Beschäftigungsmöglichkeiten für gering 
qualifizierte Arbeitnehmer:innen. 

Die Opposition wendet sich also gegen die Fixierung bestimmter EU-Bür
ger:innen auf ihr Herkunftsland und stellt die Suche nach besseren Lebens
bedingungen und wirtschaftlichem Aufstieg als moralisch gerechtfertigten – 
und letztendlich unterstützungswürdigen – Grund für Migration dar. Sowohl 
Abgeordnete der Linken als auch der Grünen zitieren zudem mehrmals Da
ten zur Erwerbsbeteiligung von Rumän:innen in Deutschland, um der implizi
ten Darstellung der regierenden Parteien des arbeitslosen, vom deutschen So
zialstaat profitierenden rumänischen Staatsbürgers zu widersprechen. Auch 
während der Sachverständigen-Anhörung wurde die implizite ethnische Di
mension des Gesetzes kritisiert. Der Vertreter des Paritätischen Wohlfahrts
verbandes argumentierte, dass »dieses Gesetz [.] eine unausgesprochene und 
ungeschriebene ethnische Dimension hat, denn das Ziel ist natürlich klar. Es 
geht vor allem um Menschen aus Rumänien und Bulgarien, und vor allem um 
Roma« (WP 18/96, 28.11.2016, 1594). 

Obwohl sich in den Debatten weniger explizite Bezüge auf bestimmte 
Gruppen von EU-Bürger:innen finden, zielt also auch dieses Instrument auf 
bestimmte »Gruppen« ab, basierend auf ihrer nationalen und ethnischen 
Herkunft. Schon allein der regelmäßige Gebrauch des Wortes »Armutsmigra
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tion« – ein Wort, welches Eingang gefunden hat in das alltägliche politische 
Vokabular – macht den Adressat:innenkreis des Gesetzes deutlich. Wie weiter 
oben dargestellt ist die Figur des Armutsmigranten bereits eine Rassifizie
rung (siehe auch Barwick-Gross 2023), welche durch den unreflektierten, 
wiederholten Gebrauch reproduziert wird. 

Wie eingangs beschrieben stellen die Debatten in diesem Falle vor allem 
die (angenommene) fehlende Reziprozität in den Vordergrund. Es braucht al
so einen »Vorschuss« an Arbeit und eingezahlten Beträgen in die Sozialkas
sen, bevor man als EU-Bürger:in als unterstützungswürdig angesehen wird 
und Zugang zum deutschen Sozialsystem erhält (siehe dazu auch die Idee der 
»Bringschuld« im Beitrag von Kurt und Borrelli in diesem Band). Dies führt 
zu einer weiteren Prekarisierung von bereits sozioökonomisch benachteilig
ten, wenn nicht sogar ausgebeuteten EU-Bürger:innen, die sich nun entweder 
vor den Behörden versteckt im Land aufhalten müssen, um ihr Aufenthalts
recht nicht zu verlieren, oder deren Freizügigkeit durch die Gesetzeslage in 
Deutschland (sowie anderen Ländern mit ähnlicher Rechtslage) von vornher
ein eingeschränkt ist. 

5. Schlussbetrachtung 

In diesem Kapitel habe ich aufgezeigt, wie im politischen Diskurs Unterstüt
zungswürdigkeit in Bezug auf den Zugang zu sozialen Rechten hergestellt 
wird. Die Regulierung des Zugangs zu sozialen Rechten kann als Instrument 
der Migrationskontrolle bezeichnet werden und wird zunehmend auch auf 
EU-Bürger:innen angewendet. Dabei sind aber nicht alle EU-Bürger:innen 
gleichermaßen adressiert und betroffen. Die Debatten haben gezeigt, dass 
ein wesentlicher Grund der Gesetze in der Einschränkung der Mobilität für 
sozial schwache EU-Bürger:innen aus Osteuropa, insbesondere Roma sowie 
Rumän:innen, liegt. Durch diese Stratifikation von Rechten wandelt sich 
innereuropäische Mobilität hin zu einer Form von Migration, welche durch 
verschiedene politische Instrumente kontrolliert und gesteuert wird und die 
maßgeblich von Vorstellungen zur Unterstützungswürdigkeit und Prozessen 
von Rassifizierung beeinflusst ist. 

In Bezug auf den Zugang zu sozialen Rechten konnte ich zwei miteinander 
zusammenhängende Narrative der Unterstützungswürdigkeit herausarbei
ten. Zum einen erfolgt die Herstellung von Unterstützungswürdigkeit durch 
eine Kriminalisierung des Verhaltens von EU-Bürger:innen, insbesondere 
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von Roma sowie sozial schwachen rumänischen Staatsbürger:innen. Diese 
pauschale Kriminalisierung stellt eine Form kulturellen Rassismus dar. Des 
Weiteren wird Unterstützungswürdigkeit über den Diskurs zu ökonomi
scher Nützlichkeit hergestellt. Nur diejenigen, die ökonomisch produktiv 
sind und nicht dem sozialen Sicherungssystem zur Last fallen, sollen von 
der EU-Freizügigkeit profitieren. Wer den Sozialstaat belastet, ohne vor
her in die Sicherungssysteme eingezahlt zu haben, soll in sein Heimatland 
zurückkehren. 

Die aufgezeigten Prozesse der Konstruktion von Bedürftigkeit verstärken 
die symbolischen Grenzen zwischen sozial schwachen Rumän:innen und Ro
ma auf der einen und deutschen Staatsbürger:innen (sowie anderen privile
gierten Europäer:innen) auf der anderen Seite. Osteuropäische EU-Bürger:in
nen, und vor allem die hier behandelten ›Gruppen‹, fungieren als die ›inne
ren Anderen‹, gegen die sich Deutschland – und Westeuropa allgemein – ab
zugrenzen und zu definieren sucht. Diese Abgrenzung allerdings trägt gera
de nicht zur europäischen Integration bei, sondern zementiert symbolische 
Grenzen zwischen Ost- und Westeuropa. Der Ausschluss von sozialen Leistun
gen erschwert die Mobilität bestimmter EU-Bürger:innen und trägt letztend
lich zur Verfestigung sozialer und rassistischer Ungleichheit bei. 
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Sichern, Aktivieren, Verbannen 

Aspekte des aktuellen Sozial(staats)regimes 

in Deutschland 

Lisa Riedner 

1. Einleitung 

In der von multiplen Krisen geprägten Legislaturperiode, die 2021 begann, 
leitete die deutsche Bundesregierung Reformen der Sozial- und Famili
engesetzgebung (Bürgergeld, Kindergrundsicherung), Migrationspolitik 
(Fachkräfteeinwanderungs-, Staatsangehörigkeits- und Rückführungsver
besserungsgesetz) und der Geschlechterpolitik (Selbstbestimmungsgesetz) 
ein. Dieser Artikel diskutiert die oft getrennt voneinander betrachteten 
Reformen der Ampelkoalition, die SPD, CDU/CSU und die Grüne Partei 
vereinte, gemeinsam. Er fragt: Was verbindet die Bürgergeldreform mit der 
migrationspolitischen Härte der Ampelregierung? Inwiefern ziehen die Kin
dergrundsicherung, das Selbstbestimmungsgesetz und die Neuregelung der 
Einwanderung von Fachkräften an einem Strang? Die vielfachen Gesetzesvor
haben erschienen auf den ersten Blick unübersichtlich, unzusammenhängend 
und wenig weitreichend. Aus Perspektive der Sozial(staats)regimeanalyse 
zeigt sich allerdings, dass sie sich entlang der Logiken der Sicherung, Akti
vierung und Verbannung verschränken und verdichten. Diese Verquickung 
der Politikfelder findet sich auch in den alltäglichen Auseinandersetzungen 
zwischen Sozialleistungsempfänger:innen und staatlichen Behörden sowie 
auf der Ebene institutioneller Praxis. 
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2. Die Analyse von Sozial(staats)regimen 

Die neue Methodologie der Sozial(staats)regimeanalyse, die wir derzeit in der 
Forschungsgruppe »Contestations of ›the Social‹«1 entwickeln und erproben, 
ist einerseits inspiriert von Gøsta Esping Andersens (Esping-Andersen 1989) 
drei zentralen Fragen zum Vergleich liberaler, konservativer und sozialdemo
kratischer Spielarten des »Wohlfahrtskapitalismus« (1989). Der Makrosoziolo
ge fragt erstens, inwiefern Wohlfahrtsregime es den Einzelnen erlauben, auch 
ohne Erwerbsarbeit ein gutes Leben zu führen, zweitens, wie sie die Bevölke
rung in unterschiedliche Gruppen aufteilen und hierarchisieren, und drittens, 
in welchem Verhältnis Ökonomie, Staat und Familie bzw. Community in ihnen 
stehen. Diese Fragen können jedoch nicht nur Systemvergleiche informieren, 
sondern helfen auch, konkrete Auseindersetzungen um Sozialpolitik in ihrer 
Komplexität zu verstehen. Mit diesem Ziel orientiert sich die Sozial(staats)re
gimeanalyse andererseits an der ethnografischen Migrations- und Grenzre
gimeanalyse, die alltägliche Auseinandersetzungen vor Ort in ihren globalen 
Verwicklungen und im Entstehen nachvollzieht (vgl. Tsianos und Hess 2010; 
Hess u.a. 2018). Regime sind in diesem Sinne Aushandlungsfelder von diversen 
Praktiken, Diskursen und Akteuren, die sich immer in Bewegung befinden. 
Der Staat steht in Klammern, um zu betonen, dass staatliche und nichtstaat
liche Akteure Teil heutiger Sozial(staats)regime sind – und dass ›das Soziale‹ 
sich nicht in staatliche und insbesondere nicht in nationalstaatliche Container 
einfügen lässt (vgl. Wimmer und Schiller 2003). Dabei sind Migrations- und 
Grenzregime Teil von Sozial(staats)regimen, gehen aber nicht ganz in diesen 
auf. 

Im Sinne der Sozial(staats)regimeanalyse verbindet dieser Artikel den Fo
kus auf Gesetzesreformen mit einigen konkreten Beispielen aus dem Alltag 
einer Erwerbsloseninitiative, die zeigen, in welche Konflikte mit sozial-, fa
milien- und migrationspolitischen Regulierungen prekär beschäftigte und er
werbslose Personen in ihrem Alltag kommen können. Zudem wird beleuchtet, 

1 Die Emmy Noether-Nachwuchsgruppe »Auseinandersetzungen um ›das Soziale‹ – Hin 
zu einer bewegungsbasierten ethnografischen Sozial(staats)regimeanalyse« an der 
LMU München wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projekt

nummer 490697580. Besonderer Dank gilt den Gruppenmitgliedern Tim Herbold, Jo

sie Hooker, Andreea-Valentina Moraru und Felix Triska sowie Claudia und Nick von 
BASTA! und außerdem den Kolleg:innen Ian Greer und Marina Mayer für unsere Ge

spräche, die diesen Beitrag inspiriert haben. 
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wie Behörden die Gesetze mit neuen Technologien oder internen Regulatio
nen anwenden oder mit ihren kreativen Praktiken der Gesetzgebung manch
mal sogar zuvorkommen. 

Der Beitrag wirft explorative Schlaglichter auf aktuelle Transformationen 
des Sozial(staats)regimes, die besonders relevant erscheinen. Folgende vier 
Tendenzen ließen sich erkennen: (1) kleine Erleichterungen für Leistungsbe
ziehende im Sinne einer vielfältigen Gesellschaft (»welfare«), (2) eine noch 
stärkere Orientierung an Leistung und Qualifizierung (»qualifare«), (3) der 
Abbau bzw. gänzliche Entzug des Rechts auf Existenzsicherung (soziale Ver
bannung) und (4) die Einschränkung des Rechts auf Aufenthalt und Asyl, 
verstärkte Kontrolle sowie Abschiebungen an den Außen- und Binnengrenzen 
der EU (territoriale Verbannung). 

3. Aus der Perspektive einer Erwerbsloseninitiative 

»Wir haben Zeit!« Auf der Berliner Demonstration zum 2. Mai 2023, dem Tag 
der Arbeitslosen, treten Erwerbslose und mit ihnen solidarische Menschen auf 
die Straße. Sie bringen einen Gegenentwurf zu einer Arbeitsgesellschaft zum 
Ausdruck, in der Lohnarbeit den Alltag vieler Menschen prägt und sie nicht 
genug Zeit für andere Dinge haben. Sie kritisieren, dass gesellschaftliche An
erkennung und materielle Teilhabe heute weitgehend an Erwerbstätigkeit ge
knüpft sei. »Kein Gott, kein Staat, kein Arbeitsvertrag!« – Die Lohnarbeit leh
nen sie als eine zentrale Institution der Macht, die Gesellschaft ungleich struk
turiert, ab. Ich bin hier mit der Berliner Erwerbsloseninitiative BASTA!, deren 
Erfahrungswissen und politische Standpunkte als Ausgangspunkt für meine 
Analyse dienten. Die Gruppe sieht die Notwendigkeit, nicht nur das Sozial
recht, sondern auch andere Rechtsgebiete und Konfliktfelder in ihre Arbeit mit 
einzubeziehen (Kratzsch und Maruschke 2016; Seeck und Theißl 2020). Einige 
Beispiele aus der Beratung: 

Wir unterstützen eine alleinerziehende Frau, ihren Antrag auf Bürgergeld 
auszufüllen. Dabei fällt mir auf, dass das Einreisedatum nun auf der ersten 
Seite vermerkt werden muss. In früheren Antragsformularen gab es diese 
Stelle noch nicht. Der Anlage UH (Unterhalt) folgend frage ich mehrmals: 
Wer ist der Vater der Kinder? Sie antwortet, den kenne sie nicht. Meine wie
derholte Nachfrage zu dieser sehr persönlichen Angelegenheit lässt mich an 
peinliche Befragungen wie zur Zeit der Inquisition denken. Schließlich erklärt 
die Frau, dass sie dem Jugendamt gezwungenermaßen doch einen Namen 
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genannt habe. Gleichzeitig habe sie aber angegeben, den Aufenthaltsort dieser 
Person nicht zu kennen. Ohne diese Angaben, so berichtet sie, hätte sie keine 
Leistungen erhalten. 

Als Nächstes setzt sich ein Künstler mit US-amerikanischem Pass zu uns 
an den Tisch. Er hat aufstockend Bürgergeld beantragt, weil er seit der Pan
demie weniger Aufträge erhielt und sein Einkommen nicht mehr zum Leben 
reicht. Nun will das Jobcenter seinen Antrag der Ausländerbehörde melden. 
Auf dem Zusatzblatt zu seiner Aufenthaltserlaubnis steht, dass diese »mit Be
zug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bzw. AsylbLG« erlischt. Wir 
raten, den Antrag zurückzunehmen. Sein Anspruch auf Leistungen erinnert 
mich an Schrödingers Katze: Er ist zwar nicht von Leistungen ausgeschlossen 
– doch sobald er sie beansprucht, muss er das Land verlassen. 

Dann zeigt uns eine Frau ein Schreiben vom Sozialgericht. Sie hat erfolg
reich um Leistungen zur Existenzsicherung geklagt, nachdem das Jobcenter 
ein Verfahren wegen Sozialleistungsbetrug eingeleitet und den Leistungs
bezug ausgesetzt hatte. Wir gratulieren. Das Jobcenter hatte ihren Partner 
fälschlicherweise verdächtigt, eine Scheinarbeit vorzutäuschen. Über vier 
Monate hatte die vierköpfige Familie mit rumänischer Staatsangehörigkeit 
kein Geld vom Jobcenter bekommen. Sie hatten allein von dem niedrigen 
Einkommen des Jobs ihres Partners leben müssen, der in Teilzeit in der 
Reinigungsbranche arbeitet. Eine Verurteilung hätte auch ihr Recht auf 
Freizügigkeit in Gefahr bringen können. 

Im Anschluss möchte ein vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukrai
ne geflohener Medizinstudent aus einem westafrikanischen Land mit unserer 
Unterstützung das Jobcenter fragen, wieso er nach über einem Monat noch 
keine Antwort auf seinen Weiterbewilligungsantrag erhalten hat. Der aktuelle 
Bescheid läuft in 10 Tagen aus. Er benötigt den neuen Bescheid nicht zuletzt, 
um seinen Berlin-Pass rechtzeitig zu beantragen. Den braucht er, um die öf
fentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können. Er arbeitet Teilzeit in der Gastro
nomie und sucht dringend einen Job mit mehr Arbeitsstunden, weil er endlich 
raus aus dem Bezug möchte. Die vielen Briefe und Anforderungen des Jobcen
ters raubten ihm den letzten Nerv. 

Schließlich beraten wir eine schwangere Frau bulgarischer Staatsangehö
rigkeit und ihren Mann, der keine EU-europäische Staatsbürgerschaft hat. Sie 
leben in einer Notunterkunft für Obdachlose. Wenige Tage vor dem errech
neten Geburtstermin fürchten sie, auf der Straße zu landen, weil der Betrei
ber die Unterkunft jeweils nur für drei Tage verlängert, solange kein Bescheid 
des Jobcenters zur Kostenübernahme vorliegt. Einige Monate zuvor hatte ihr 
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Arbeitgeber ihr wegen der Schwangerschaft gekündigt. Das Jobcenter lehnte 
daraufhin ihren Antrag auf Weiterbewilligung ab: Sie habe keine Bescheini
gung über die Unfreiwilligkeit der Arbeitslosigkeit vorgelegt. Auf ihre Klage 
hin hob das Sozialgericht den Bescheid für den Zeitraum des Mutterschutzes 
auf. Das Jobcenter zahlte aber dennoch nicht und bestätigte auch nicht, dass es 
die Kosten der Unterkunft übernehme. Da es sich um einen besonderen Not
fall handelt, begleiten wir das Paar am nächsten Tag zum Jobcenter. Zunächst 
müssen wir an einem privaten Sicherheitsdienst vorbei, der kritisch unsere 
Dokumente prüft, da wir keinen Termin haben. Dann verweist man uns auf 
den zentralen Telefondienst. Erst als niemand ans Telefon geht und wir hart
näckig bleiben, erklärt die Mitarbeiterin am Empfang, die sich nur mit einer 
Nummer, nicht mit ihrem Namen identifiziert, dass das Jobcenter Einspruch 
gegen die Gerichtsentscheidung eingelegt habe. Die Familie erhalte daher wei
terhin keine Leistungen. Wir fahren direkt zur Arbeitsagentur und bekom
men dann doch dort die schriftliche Bescheinigung, dass die schwangere Frau 
unfreiwillig arbeitslos ist. Das Jobcenter überweist daraufhin die Leistungen, 
das Wohnheim verlängert die Unterkunft, und wenige Tage später kommt das 
Kind zur Welt. 

Diese fünf Beispiele zeigen exemplarisch, wie die vielfältigen Lebensrea
litäten armutsbetroffener Menschen in Deutschland von sozial-, migrations-, 
arbeitsmarkt- und familienpolitischen Regulierungen und ihrer Umsetzung 
beeinflusst werden. Sie zeigen auch, dass es notwendig ist, die Teilung zwi
schen den Politikbereichen aufzubrechen, um aktuelle Transformationen des 
Sozialstaats zu verstehen, weil sie in der Praxis eng ineinandergreifen. 

Im nächsten Teil frage ich mit Blick auf die Ebene der Gesetzgebung: Wel
che Entwicklungstendenzen zeichnen sich ab, wenn wir die Reformen der Am
pelregierung aus einer solchen übergreifenden Perspektive in den Blick neh
men? 

4. Erleichterungen im Sinne einer vielfältigen Gesellschaft 

»Deutschland ist vielfältig. Deshalb passen wir unsere Gesetze den verschiede
nen Lebensrealitäten an. Ob bei der Frage des Geschlechts, des Namens oder 
der Staatsangehörigkeit – im Kabinett haben wir wichtige Beschlüsse gefasst, 
die unsere Gesellschaft weiter modernisieren« (Bundesregierung 2023a). Der 
ehemalige Bundeskanzler (SPD) lag nicht ganz falsch. An einigen Stellen sorg
ten die Reformen der Ampelkoalition für Erleichterungen im Leben von mi
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grantisierten und queeren Menschen, wenn auch in weit geringerem Maß als 
von sozialen Bewegungen und Verbänden über Jahre gefordert. Das gilt auch 
für erwerbs- und einkommensarme Menschen und solche, die traditionellen 
Geschlechter- und Familiennormen nicht entsprechen. 

Mit dem Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechts
eintrag (SBGG) wurde es einfacher, den Vornamen und den Geschlechtseintrag 
amtlich zu ändern. Das Gesetz trat 2024 in Kraft. 

Schließlich erleichterte das im Sommer 2023 beschlossene Gesetz zur Wei
terentwicklung der Fachkräfteeinwanderung die Einreise und das Hierbleiben 
nicht nur für Fachkräfte mit Arbeitsplatzzusage, hohem Verdienst und aner
kanntem Berufsabschluss, sondern auch für Menschen mit Berufserfahrung 
ohne in Deutschland anerkannten Abschluss. Seit März 2024 gilt dafür die so
genannte Erfahrungssäule, seit Juni 2024 zudem die Chancenkarte. Auch ein 
Spurwechsel aus dem Asylverfahren ist unter engen Voraussetzungen mög
lich. 

Das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts trat 2024 
in Kraft. Seither können Menschen ohne deutschen Pass bereits nach fünf Jah
ren eingebürgert werden, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach 
drei. Mehrstaatigkeit ist grundsätzlich erlaubt. 

Auch beim Bürgergeld gab es Änderungen im Sinne der Leistungsbe
ziehenden: Diese konnten nun mehr von ihrem Einkommen und Vermögen 
behalten. Es galt und gilt eine einjährige Karenzzeit, in der Vermögen und die 
Angemessenheit der Wohnung nicht geprüft werden. Auch nach einem Jahr 
liegen die Freibeträge höher als früher. Der sogenannte Vermittlungsvorrang 
wurde abgeschafft. Außerdem dürfen Leistungen nach Pflichtverletzungen 
oder Meldeversäumnissen nur noch um höchstens 30 Prozent gekürzt werden, 
während die Kosten der Unterkunft unberührt bleiben. Diese Neuregelung 
setzte ein Urteil des Verfassungsgerichts vom 5. November 2019 um. 

5. Noch stärkere Orientierung an Leistung und Qualifizierung 
(»qualifare«) 

Viele dieser migrations- wie auch sozial- und familienpolitischen Gesetzesvor
haben und -änderungen waren allerdings noch mehr als zuvor an Leistung ori
entiert und auf Qualifizierung ausgerichtet. Sie erleichterten manchen Men
schen ihr Auskommen ein wenig, können aber gleichzeitig auch als Anpassun
gen an den prekären Arbeitsmarkt, der von regelmäßigen Unterbrechungen 
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der Erwerbstätigkeit geprägt ist, und an den Fachkräftemangel gedeutet wer
den und damit als Erleichterung insbesondere für die Unternehmerseite. 

Bundesminister für Arbeit und Soziales Heil erklärte: »Wir müssen das Po
tenzial im Inland besser nutzen, etwa durch mehr Aus- und Weiterbildung und eine hö
here Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren. Zusätzlich werden wir aber auch Fach
kräfte aus dem Ausland brauchen« (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
2023a). 

Die Bürgergeldreform sollte Qualifizierung und den Erwerb eines Berufs
abschlusses in den Vordergrund stellen. So sollten beispielsweise Weiterbil
dungsmaßnahmen besser gefördert werden. Ein Paradigmenwechsel hatte 
vor allem für die unter 25-Jährigen stattgefunden: Drohte ihnen zuvor schnell 
eine 100-prozentige Ausgrenzung, musste ihnen nun ein Gesprächsangebot 
gemacht werden. Wenn sie dies annahmen, fiel die Leistungsminderung 
weg, die auch wie erwähnt ›nur‹ 30 Prozent betragen durfte. Junge Menschen 
sollten nun eher durch ›positive Anreize‹ dazu bewogen werden, sich zu qua
lifizieren oder zu arbeiten. Sie konnten mehr von ihrem Einkommen behalten 
(bis zu 520 Euro/Monat) und Schüler:innen konnten das Geld behalten, das sie 
in Ferienjobs verdienten. 

Das neue Staatsangehörigkeitsgesetz sah vor, dass Menschen ohne deut
schen Pass nur dann nach drei Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen 
konnten, wenn sie gute schulische oder berufliche Leistungen vorwiesen. 

Nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz konnten Menschen, die Asyl 
beantragt hatten, durch den sogenannten Spurwechsel nur dann einen 
Aufenthalt als Fachkraft erhalten, wenn sie arbeiteten und schon vor dem 
29.03.2023 ihren Antrag auf Asyl gestellt hatten. Das Gesetz erweiterte so 
Migrationswege im Interesse des Arbeitsmarkts, baute aber hohe Hürden auf, 
die eine Vielzahl von Menschen, deren Arbeitskraft nicht als gewünscht gilt, 
weiter ausgrenzten. 

Im Herbst 2023 stellte der Bundesminister für Arbeit und Soziales und die 
Chefin der Agentur für Arbeit den sogenannten Job-Turbo zur Arbeitsmarktin
tegration vor. Mit diesem Maßnahmenpaket wich die Arbeitsagentur von der 
Zielsetzung der Bürgergeldreform, Qualifizierung an erste Stelle zu setzen, 
um so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ab – allerdings nur gegen
über Geflüchteten. Das Jobcenter sollte diese Gruppe besonders eng betreuen 
und mindestens alle vier bis sechs Wochen zu Gesprächsterminen einladen. 
Social-Media-Kampagnen sollten Menschen im Asylverfahren dafür sensibi
lisieren, »dass sich ihnen nach einer ersten Phase der Orientierung und des 
grundständigen Spracherwerbs die Chance bietet und von ihnen auch erwar
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tet wird, Arbeitserfahrung zu sammeln« (ebd.). Ziel sei, diese »auch ohne gute 
Deutschkenntnisse« (ab Deutschlevel A2) in Beschäftigung zu vermitteln. Es 
ist anzunehmen, dass viele Menschen so aufgrund fehlender Deutschkennt
nisse auch Jobangebote weit unterhalb ihrer Qualifikation annehmen muss
ten. Erst nach ersten Arbeitserfahrungen sollten Geflüchtete »zu Fachkräften 
weiterentwickelt und in ihrer Beschäftigung stabilisiert werden«, so das Bun
desministerium für Arbeit und Soziales (2023b). Heil fasste zusammen: »Ar
beitsangebote müssen angenommen werden. Es gelten Mitwirkungspflichten 
und im Zweifelsfall auch Leistungskürzungen«. (Bundesministerium für Ar
beit und Soziales 2023c). Die Bundesregierung spitzte in ihrer Pressemittei
lung vom 19.12.2023 zu: »Je mehr Geflüchtete in Arbeit sind, desto weniger sind 
auf Sozialleistungen angewiesen.« (Bundesregierung 2023b). Dies lässt sich 
als verschärfter Zwang zur prekären Arbeit extra für Geflüchtete interpretie
ren, der sich schnell (wieder) auf weitere Gruppen ausweiten ließe (siehe auch 
Pärli in diesem Band). 

6. Der Verdacht auf Betrug und Missbrauch als Ausdruck 
einer kontrollpolitischen Wende 

Neben den beschriebenen Erleichterungen und dem Fokus auf Leistung und 
Arbeitsaufnahme zeichneten sich die Reformen dadurch aus, dass sie soziale 
und territoriale Ausschlüsse verschärften. Insbesondere für Menschen, die 
den Leistungskriterien und/oder konservativen Vorstellungen von Geschlecht 
und Familie nicht entsprachen und/oder keinen deutschen Pass besitzen, 
schränkten die Gesetzgeber:innen den grundrechtlichen Anspruch auf Exis
tenzsicherung und die Bewegungsfreiheit weiter ein. Dies ging einher mit 
einer Fokusverschiebung von den Prinzipien der Menschenwürde, der sozia
len Rechte und der (Leistungs-)Gerechtigkeit hin zum Generalverdacht auf 
Missbrauch und Betrug, Kennzeichen einer ordnungspolitischen Wende. 

Dabei traf der Verdacht des Betrugs nicht alle gleich. So waren zum Bei
spiel alleinerziehende Mütter besonders von dem Vorwurf, sich auf Transfer
leistungen auszuruhen, obwohl sie einer Lohnarbeit nachgehen könnten, be
troffen. Bundesfinanzminister Lindner formulierte dies deutlich, als er erklär
te: »Wir wollen einerseits die materielle Situation Alleinerziehender verbes
sern, aber andererseits nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit 
zu bemühen« (Bundesministerium der Finanzen 2023). Er sprach sich dafür 
aus, dass Alleinerziehende mit Kindern über sechs Jahren den Unterhaltsvor
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schuss, den sie bekommen können, wenn der andere Elternteil nicht zahlt, nur 
dann voll behalten dürfen, wenn sie arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten, wird 
der Unterhaltsvorschuss mit dem Bürgergeld verrechnet – sie bekommen also 
entsprechend weniger Bürgergeld. 

Auffällig ist zudem, dass die Ampelkoalition Sonderregeln für Migrant:in
nen einführte und ausweitete. Es war hier auch von einer neuen migrations
politischen Härte die Rede. Untermauert wurden diese antimigrantischen Ge
setzgebungen durch die Rede von Migration als Bedrohung für den Sozial
staat – ein zentraler Topos extrem rechter und rechtspopulistischer Projekte, 
die noch immer von einer homogenen, sesshaften, nationalen Gesellschaft fa
bulieren und sich in den letzten Jahren zunehmend normalisiert haben (siehe 
auch Atzmüller und Knecht in diesem Band). 

Das bekannteste Beispiel mag das Interview mit Bundeskanzler Scholz im 
Spiegel vom 20. Oktober 2023 sein, in dem er forderte: »Wir müssen endlich in 
großem Stil abschieben.« Diese Forderung wurde mit dem Rückführungsver
besserungsgesetz 2024 gesetzlich umgesetzt. 

7. Verschärfte territoriale Verbannung 

Die Reform des Rückführungsverbesserungsgesetzes verschärfte die Migra
tionskontrolle an den EU-Außengrenzen. Asylverfahren können direkt in 
großen Aufnahmeeinrichtungen an den Außengrenzen – den sogenannten 
»Asylzentren« – durchgeführt werden. Asylsuchende aus als sicher eingestuf
ten Herkunftsstaaten können so schneller abgelehnt werden, bevor sie die 
Bundesrepublik oder andere Mitgliedstaaten betreten. Diese Instrumente der 
Exklusion aus dem nationalen bzw. EU-europäischen Territorium führen zu 
territorialer Verbannung, aber auch zur aufenthaltsrechtlichen Illegalisierung 
innerhalb Deutschlands bzw. der EU. 

Auch die Reform des Einbürgerungsgesetzes folgte einer solchen national
protektionistischen Logik, verschränkt mit Leistungsideologie. Bundesjustiz
minister Marco Buschmann (2023) verkündete auf Twitter: 

»Wir machen Einbürgerung für Menschen leichter, die von ihrer eigenen 
Hände Arbeit leben. Regeln für Menschen, die vom Sozialstaat leben, wer

den verschärft. Das setzt Anreize zur Aufnahme von Arbeit und zeigt: Wir 
wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Nicht in den Sozialstaat.« 
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Das Gesetz sah vor, dass Personen, die Sozialleistungen beziehen, in der Re
gel nicht eingebürgert werden dürfen. Betroffene konnten lediglich auf eine 
sogenannte Ermessenseinbürgerung bei Vorliegen einer »besonderen Härte« 
hoffen und hatten damit nur noch ein stark eingeschränktes Recht auf Ein
bürgerung. Ausnahmeregelungen sollten deutlich reduziert werden. So muss
te etwa bei Eltern ein Elternteil Vollzeit arbeiten, um unter eine Ausnahme zu 
fallen. »Hier wird deutlich, dass der Gesetzentwurf überkommene Rollenver
teilungen zementiert«, erklärte Pro Asyl (2023). Viele Menschen wurden auf 
diese Weise aufgrund ihrer prekären Lebenslage von politischer Mitbestim
mung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen und in das konservative 
Modell der Alleinernährerfamilie gedrängt. 

Die antimigrantische Gesetzgebung beschränkt sich nicht auf die klassi
schen Bereiche der Migrations- und Grenzpolitik. So verfügte etwa das bereits 
erwähnte Selbstbestimmungsgesetz, dass Menschen mit bestimmten prekä
ren Aufenthaltsstatus – darunter Geduldete und Geflüchtete im laufenden 
Asylverfahren – ihren Geschlechtseintrag und Vornamen nicht ändern dürfen 
(SBGG § 1 Abs. 2 Satz 3). Dies soll Betrug im Asylverfahren verhindern. 

8. Eine wachsende Zone sozialer Verbannung 

Auch wenn Anziehungseffekte höherer Sozialleistungen wissenschaftlich 
nicht belegt sind (vgl. Müller 2023), schließt die Bundesregierung bereits 
seit 2006 mit § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 b) des Zweiten Sozialgesetzbuches Auslän
der:innen, »deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche 
ergibt«, vom Bürgergeld (vormals Hartz IV) aus – mit dem erklärten Ziel, 
den Sozialstaat zu schützen und Migration abzuschrecken. Betroffen waren 
davon bisher Unionsbürger:innen (siehe auch Barwick-Gross in diesem Band), 
Geflüchtete mit Aufenthaltsstatus in einem anderen EU-Land sowie auslän
dische Studierende im ersten Jahr nach Studienabschluss. Wenn sie keinen 
anderweitigen Grund für ein Aufenthaltsrecht nachweisen können, gilt für sie 
das Recht auf menschenwürdige Existenzsicherung nicht. Diese Entwicklun
gen stellen das »Bürgergeld« in ein neues Licht: Ist es auch ein Geld für Nicht- 
Bürger:innen? 

Die Ampelkoalition vergrößerte diese Zone der internen Verbannung, in 
der Menschen zwar aufenthaltsberechtigt, aber von existenzsichernden Leis
tungen ausgeschlossen sind, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch 
weiter. Auch Personen, die ein Aufenthaltsrecht allein zum Zwecke der Suche 
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nach einem Ausbildungsplatz oder einem Studienplatz haben oder im Besitz 
einer »Chancenkarte« sind, dürfen kein Bürgergeld erhalten. Zudem kann bei 
unverschuldetem Arbeitsplatzverlust der Aufenthaltstitel verkürzt oder wider
rufen werden, wenn der Lebensunterhalt nicht vollständig durch Arbeitslosen
geld gesichert war, sondern zusätzlich Bürger- oder Wohngeld beantragt wer
den musste. Kein direkter Ausschluss also, aber bei Sozialhilfebezug droht – 
wie im Beispiel des oben erwähnten US-amerikanischen Künstlers – die Ab
schiebung. 

Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) verbot 
den Mitgliedstaaten sogar, Asylsuchenden, die in einem anderen EU-Staat 
aufenthaltsberechtigt sind, Leistungen auszuzahlen (vgl. Artikel 21 der 
EU-Richtlinie 2024/1346) – zuvor war dies lediglich eine Kann-Regelung. 
Der Europäische Rat argumentierte mit dem Ziel der Abschreckung: »Sogfak
toren und Sekundärmigration sollen unterbunden werden« (2023). 

Darüber hinaus sind in Deutschland lebende Unionsbürger:innen ohne 
deutschen Pass, die wirtschaftlich als inaktiv gelten, seit 2019 vom Bezug von 
Kindergeld ausgeschlossen. Zuvor waren lediglich der gewöhnliche Aufenthalt 
und die Freizügigkeitsberechtigung Voraussetzungen. Der Ausschluss wurde 
durch das »Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmiss
brauch« eingeführt. Begründet wurde dies im Regierungsentwurf mit der 
Annahme, vom Kindergeld könne eine »nicht beabsichtigte Anreizwirkung 
für einen Zuzug aus anderen Mitgliedstaaten« ausgehen. 

9. Neue institutionelle Strukturen und Praktiken im Nexus 
von Migrations- und Sozialpolitik 

Die neuen gesetzlichen Regelungen spiegeln sich auch in kontrollpolitischen 
Innovationen. So erhielt beispielsweise die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS) durch das erwähnte Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozial
leistungsmissbrauch von 2019, das nicht nur auf den angeblichen Missbrauch 
von Kindergeld, sondern auch auf Sozialleistungsbetrug durch migrantische 
Scheinarbeit abzielte, neue Kompetenzen und Mittel. Die Unterabteilung des 
Zolls darf seitdem die Büros von Selbstständigen sowie von Arbeitgebenden 
zur Verfügung gestellte Unterkünfte zu jeder Tages- und Nachtzeit betreten, 
Personalien feststellen, Kommunikation überwachen, Daten von Sozial- und 
Steuerbehörden teils durch neue Datenschnittstellen automatisiert abru
fen und nicht zuletzt eigenständig Anklage erheben ohne Zuschaltung der 
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Staatsanwaltschaft. Parallel dazu wurde auch ein deutlicher Personalaufbau 
beschlossen: Bis 2026 sollte die Zahl der bundesweiten FKS-Stellen von rund 
7.900 in 2019 auf über 10.000 anwachsen. Langfristig ist zudem vorgesehen, 
die Behörde um weitere 3.500 Stellen zu erweitern. 

Die erwähnten Datenschnittstellen zwischen Sozial- und Verfolgungsbe
hörden2 sind ein Beispiel dafür, dass die Digitalisierung nicht nur Zugänge 
erleichtert, sondern auch mehr Kontrolle, Verfolgung, Ausschluss und Strafe 
erlaubt und Handlungsmöglichkeiten gegenüber den Behörden einschränken 
kann. In den Worten des Gesetzentwurfes: »Mit diesem Gesetz wird die FKS 
erheblich gestärkt und im Sinne einer zentralen Prüfungs- und Ermittlungs
behörde in wesentlichen Bereichen des Arbeits- und Sozialrechts fortentwi
ckelt.« Bezeichnenderweise wurde mit der FKS genau die Institution für die 
Kontrolle von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gewählt, in die die Grenz
polizei nach der Aufhebung von Grenzkontrollen innerhalb des Schengener 
Raums aufgegangen ist. Sie hat sich also von einer externen zu einer inter
nen Grenzbehörde gewandelt. Der Ausbau dieser Behörde ist ein gutes Beispiel 
für die Internalisierung der Grenzkontrollen. Migrationskontrolle findet nicht 
nur an den Außen- und Binnengrenzen der EU statt, sondern immer mehr 
auch in den lokalen Ämtern und an den Arbeitsstätten. 

Zudem wird der persönliche Nahbereich immer mehr Gegenstand von 
Kontrolle und Verfolgung – auch für Nicht-Migrant:innen. So kann beispiels
weise die Tendenz zur engeren Betreuung durch die Jobcenter, die die Grenze 
zwischen Öffentlichkeit und Privatem immer weiter verschiebt, verstanden 
werden. Mit der Bürgergeldreform wurden die Möglichkeiten der »ganzheit
lichen Betreuung« gestärkt (vgl. § 16k SGB II). Dabei geht es nicht nur um 
Coaching als Maßnahme, sondern es werden auch unangemeldete Hausbesu
che erleichtert, welche sowohl ordnungs- als auch sozialpolitisch ausgerichtet 
sein können. So schlug eine Arbeitshilfe der Bundesagentur für Arbeit zu Stra
tegien im Kampf gegen Sozialhilfebetrug im Kontext der EU-Freizügigkeit 

2 Es handelt sich um Jobcenter und Arbeitsagenturen, Rentenversicherungen, die Fami

lienkasse und das Bundeszentralamt für Steuern und Daten sowie das Binnenmarkt- 
Informationssystem der EU. Sozialbehörden und die Familienkasse dürfen nun auch 
Informationen aus dem IT-System der FKS einsehen. Für diese Zwecke werden neue 
Datenschnittstellen zwischen Verfolgungs- und Kontrollbehörden geschaffen. Sie sind 
ein Beispiel dafür, dass die Digitalisierung nicht nur Zugänge erleichtern, sondern auch 
mehr Kontrolle, Verfolgung, Ausschluss und Strafe erlauben und Handlungsmöglich

keiten gegenüber den Behörden einschränken kann. 
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Mitarbeitenden der Jobcenter schon im Jahr 2018 vor, Hausbesuche zu nutzen, 
um Verdachtsmomente zu sammeln (Tacheles Sozialhilfe e. V. 2022). 

Diese Arbeitshilfe ist ein gutes Beispiel dafür, wie die enge Verbindung 
von Migrations- und Sozialpolitik und die Verschiebung von den Zielen der 
Fürsorge und Unterstützung hin zu Kontrolle und Strafen unterhalb der bun
desdeutschen Gesetzgebungsebene umgesetzt wird und dabei auf spezifische 
Gruppen von Migrant:innen fokussiert. Mit der Arbeitshilfe gibt die Arbeits
agentur ihren Mitarbeitenden Strategien an die Hand, um »bandenmäßigen 
Leistungsmissbrauch im Kontext der EU-Freizügigkeit« zu erkennen und zu 
bekämpfen (Stand 2018). Allein der »verstärkte Zuzug von Rumänen und Bul
garen« könne als Hinweis auf Leistungsmissbrauch gewertet werden. Weitere 
Kriterien für die Sonderbehandlung treffen auf einen Großteil der höchst 
prekären, aber nicht notwendigerweise kriminellen Arbeitsverhältnisse im 
Niedriglohnsektor zu: sei es eine geringfügige Beschäftigung oder selbststän
dige Tätigkeit, häufiges Wechseln des Arbeitsplatzes im Bau-, Reinigungs- 
oder Transportgewerbe oder die Kündigung nach kurzer Zeit. Die Arbeits
agentur riet dazu, »Spezialteams zur Betreuung und evtl. auch Vermittlung 
des Personenkreises« einzurichten und verstärkt mit Ordnungsbehörden 
zusammenzuarbeiten (Bundesagentur für Arbeit 2018). 

Die Verschmelzung von Sozial- und Grenzbehörden zeigt sich auch dar
in, dass in zahlreichen Ämtern Geräte der Bundesdruckerei installiert wurden, 
mit denen Ausweisdokumente auf ihre Echtheit geprüft werden. Ziel ist es, 
Betrugsversuche unmittelbar zu erkennen und die betreffenden Personen di
rekt der Polizei übergeben zu können (Heuel 2017). Die Bundesdruckerei wirbt 
damit, dass etwa in der Stadt Hamm Mitarbeitende von 21 Behörden elektro
nische Dokumentenprüfungen nutzen, um »den Missbrauch durch gefälschte 
Identitätsdokumente« zu verhindern. Ein erklärtes Ziel sei es unter anderem, 
Fälle aufzudecken, in denen Antragstellende »unrechtmäßig Sozialleistungen« 
beantragen (Bundesdruckerei o.J.). Die Geräte stehen demnach »im Bürger
amt, beim Jobcenter, beim Amt für Flüchtlinge und Integration, bei der Ko
ordinierungsstelle für südosteuropäische Zuwanderung, im Standesamt und 
beim Ordnungsdienst« (ebd.). 

Auch andere Behörden rüsten technisch auf, um gegen Unionsbürger:in
nen vorzugehen, die sie des Betrugs verdächtigen: So beschaffte das Bundes
kriminalamt eine Drohne zu diesem Zweck, wie aus einer Antwort der Bun
desregierung auf eine Bundestagsanfrage der LINKEN vom 6. Mai 2021 her
vorgeht. 



98 Deutschland 

10. Schlussbetrachtung 

In der Zusammenschau konkreter Erfahrungen von prekär beschäftigten und 
erwerbslosen Personen mit staatlichen Behörden, neuerer Gesetzesreformen 
und ihrer institutionellen Umsetzung zeigt sich, dass das deutsch-europäische 
Sozial(staats)regime nicht nur sichert, sondern auch ausgrenzt, zu prekärer 
Erwerbstätigkeit zwingt, diszipliniert, straft und sterben lässt. Das Tun des 
Sozialstaats richtet sich nicht auf alle Subjekte gleichermaßen. Es setzt Men
schen in unterschiedliche Verhältnisse zueinander, zu sich selbst, zum Staat 
und zum (globalen) Arbeitsmarkt. Dabei ist der Sozialstaat Ergebnis histori
scher Kämpfe und auch heute Bezugspunkt sozialer Bewegungen, die gegen 
Armut, Arbeitszwang und für ein gutes Leben für alle sowie die spezifischen 
Belange einzelner Gruppen eintreten. Rechte und konservative Kräfte hinge
gen mobilisieren die Rede vom Schutz des nationalen Sozialsystems vor an
geblicher Bedrohung durch Migrant:innen, Erwerbslose und alleinerziehende 
Frauen derzeit wieder verstärkt für ihre gewaltvollen Projekte. 

Dabei ist hervorzuheben, dass die Gesetzgeber:innen eine interne Zo
ne der sozialen Verbannung immer weiter ausweiten. Sie setzen politische 
Rechte, den Anspruch auf Existenzsicherung, den Kinderschutz und weitere 
grundlegende Rechte für immer größere Gruppen aus. 

Diese Ausschlüsse, die sowohl materiell als auch symbolisch wirken, las
sen sich treffend mit dem Begriff der Verbannung beschreiben – in Anlehnung 
an Ananya Roys (2019) Arbeiten zu racial banishment in Kalifornien. Roy wie
derum bezieht sich auf die Analysen von Pete White, dem Leiter des Los An
geles Community Action Network (LACAN). Das Konzept soll die Rolle staat
licher Akteure im Zusammenspiel von sozialer Entrechtung und der Segrega
tion rassistisch markierter sowie armutsbetroffener Körper aus den urbanen 
Zentren Nordamerikas sichtbar machen. Die »Vertreibung von überall« (ebd.) 
erkennt den betroffenen Subjekten ihre Persönlichkeit und Menschenwürde 
ab und kann bis hin zu einem verfrühten Tod führen. 

Wie die vorliegende Zusammenschau zeigt, verbannen die untersuchten 
Reformen vor allem migrantisierte Menschen aus dem Kreis der vom Grund
gesetz geschützten Personen und dem nationalstaatlichen Territorium. Mi
grant:innen sind dabei von einer doppelten Verbannung bedroht: Die sozia
le Verbannung schließt sie vom Recht auf menschenwürdige Existenzsiche
rung aus, die territoriale Verbannung aus dem Staats- bzw. Unionsgebiet. Im 
Sinne von Roy wäre damit auch hierzulande von racial banishment zu sprechen: 
Die heutige Konjunktur des Rassismus artikuliert sich nicht zuletzt durch den 
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materiellen und symbolischen, territorialen und sozialen Ausschluss bzw. die 
differenzierte Inklusion (Casas-Cortes u.a. 2015) migrantisierter Personen, die 
als Bedrohung für den nationalen Sozialstaat stilisiert werden. 

Der vorliegende Beitrag macht aber auch deutlich, dass diese Sonder
behandlung von Menschen ohne deutschen Pass nur durch eine Perspektive 
verstanden werden kann, die staatliche Unterscheidungen zwischen Bevöl
kerungsgruppen wie etwa ausländischen und deutschen Staatsbürger:innen 
nicht zum Ausgangspunkt, sondern zum Untersuchungsgegenstand macht. 
Es gilt, das Sozial(staats)regime insgesamt in den Blick zu nehmen, um Trans
formationen und Auseinandersetzungen des Gesellschaftlichen zu verstehen. 
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»Gesundheit für alle?« 

Zu den Möglichkeiten und Grenzen inklusiver Ansätze 

im Bereich Gesundheitsversorgung für nicht- 

krankenversicherte Migrant:innen in Deutschland1 

Ilker Ataç, Maren Kirchhoff und Sarah Alexandra Hensen 

1. Einleitung 

Die Überprüfung von Ausweispapieren an den europäischen Binnengrenzen 
hat neuerdings wieder Konjunktur. Allerdings ist ihre Relevanz nicht nur auf 
Grenzübertritte beschränkt, Grenzen durchdringen vielmehr ganze Territori
en (Balibar 2002: 81). Sie entfalten ihre Wirkung überall dort, wo Menschen 
mobil sind und diese Mobilität reguliert wird – insbesondere auch in urba
nen Räumen – und bilden die Grundlage für den Zugang zu Rechten und So
zialleistungen: Grenzen bestimmen den Zugang zur Gesundheitsversorgung 
sowie die Möglichkeit, Arbeitsrechte wahrzunehmen und sich vor Gericht ge
gen Rechtsverletzungen zur Wehr zu setzen (Bendixsen 2018: 168). Diese Ver
schränkung von Grenz- und Sozialpolitik gewinnt zunehmend an Bedeutung 
(siehe Einleitung sowie u.a. Ataç und Rosenberger 2019). Dabei wirken staatli
che, öffentlich finanzierte und private Akteur:innen bei der Grenz- und Migra
tionskontrolle mit, darunter Mitarbeiter:innen von Stadtverwaltungen, aber 
auch von Wohlfahrtsverbänden, Universitäten, Krankenhäusern und Banken 
(Fauser 2017). Daraus resultieren vielfältige Ausschlussmechanismen. Diese 
stoßen jedoch auf Widerstand unterschiedlicher Akteur:innen. Sie setzen den 
massiven Auswirkungen restriktiver Migrationskontrolle und Sozialpolitik so
lidarische Alternativen entgegen, um die Lebensbedingungen der Betroffenen 

1 Der Beitrag wurde im Frühjahr/Sommer 2023 verfasst und im Sommer 2025 geringfü

gig aktualisiert. Die empirische Grundlage für den Text wurde im Jahr 2021 erhoben. 
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zu verbessern. Der Zugang zu Sozialleistungen wird damit zum Kampffeld 
(Ambrosini 2021), auf dem die Involvierten um Ein- und Ausschlüsse ringen. 

Aus der Verschränkung von Sozialpolitik und Migrationskontrolle ergeben 
sich Hindernisse beim Zugang zu Gesundheitsversorgung für nicht-kranken
versicherte Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus in Deutschland. 
Außerdem gibt es inklusive Ansätze, um diese Hindernisse zu überwinden. 
Diese Hindernisse und Überwindungsansätze analysieren wir im folgenden 
Beitrag. Auf Grundlage unserer Forschung im Rahmen des internationalen 
Projekts »Local Responses to Precarious Migrants« (kurz: LoReMi)2 (siehe auch 
Homberger und Güntner in diesem Band) gehen wir folgenden Fragen nach: 
Wie wirken sich sozial- und aufenthaltsrechtliche Regelungen auf den Zugang 
zu Gesundheitsversorgung für Drittstaatsangehörige und EU-Bürger:innen 
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus aus? Welche Versuche gibt es im Bereich 
der Gesundheitsversorgung, sozial- und aufenthaltsrechtlichen Ausschlüssen 
zu begegnen? Inwiefern tragen diese Versuche zur Realisierung des Rechts auf 
Gesundheit für alle bei und wo liegen die Grenzen der Realisierbarkeit? Dafür 
stellen wir die verschiedenen inklusiven Ansätze zur Gesundheitsversorgung 
von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz in Frankfurt a.M. dar. Au
ßerdem betten wir diese Ansätze in den bundesweiten deutschen Kontext 
ein. Im folgenden Abschnitt 2 erläutern wir zunächst die Wechselwirkun
gen zwischen aufenthaltsrechtlichen und sozialrechtlichen Regelungen im 
Bereich der Gesundheitsversorgung. Im Anschluss hieran skizzieren wir ver
schiedene lokale, regionale und bundesweite Antworten auf die Exklusion, die 
sich aus diesen Regelungen ergibt: In Abschnitt 3 Humanitäre Sprechstunden, 
ehrenamtliche Ambulanzen und MediNetze, in Abschnitt 4 Clearingstellen für 
Krankenversicherung und den Anonymen Behandlungsschein (ABS) sowie in 
Abschnitt 5 die Kampagne GleichBeHandeln. Abschließend reflektieren wir in 
Abschnitt 6 die Möglichkeiten und Grenzen dieser verschiedenen Ansätze in 
Bezug auf die Realisierung eines Rechts auf Gesundheit für alle. 

2 Für verschiedene Publikationen aus diesem Projekt siehe: https://www.hs-fulda.de/so 
zialwesen/forschung/sozialer-raum-sozialstrukturanalyse/loremi. Wir bedanken uns 
bei den Interviewpartner:innen für ihr Vertrauen, bei unseren Kolleg:innen aus Oxford 
und Wien sowie den städtischen Kooperationspartner:innen aus Frankfurt a.M., Wien 
und Cardiff für die konstruktive Zusammenarbeit und beim Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) für die finanzielle Förderung der Frankfurter Teilstudie 
(Fördernummer 1UV2102). 

https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/forschung/sozialer-raum-sozialstrukturanalyse/loremi
https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/forschung/sozialer-raum-sozialstrukturanalyse/loremi
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2. Gesundheitsversorgung in Deutschland 
zwischen aufenthalts- und sozialrechtlichen Ausschlüssen 

Deutschland hat sich durch verschiedene internationale Abkommen verpflich
tet, bestimmte Rechte durch gesetzgeberische Maßnahmen zu verwirklichen. 
Durch den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (kurz: UN-Sozialpakt) hat die Bundesrepublik verbindlich erklärt, das 
Menschenrecht auf Gesundheit zu achten, vor Eingriffen Dritter zu schützen 
und praktisch umzusetzen (Mylius 2016). Nach Artikel 12 des UN-Sozialpakts 
ist der Zugang zu medizinischer Versorgung für alle Menschen unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus zu gewährleisten (Ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten 
Nationen 2009). Die Realität steht allerdings in Widerspruch zu dieser Re
gelung. Der Zugang zu Gesundheitsversorgung für Drittstaatsangehörige 
und EU-Bürger:innen ohne Krankenversicherung ist in Deutschland stark 
eingeschränkt. Der Grund hierfür liegt einerseits in ausdrücklichen sozial
rechtlichen Ausschlüssen, die seit den 1990er-Jahren zunehmen. Andererseits 
bestehen zahlreiche Barrieren, die sich aus aufenthaltsrechtlichen Regelun
gen zum Zweck der Migrationskontrolle ergeben und sich negativ auf den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung auswirken. 

Mit der Verabschiedung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) An
fang der 1990er-Jahre wurden Asylsuchende aus der regulären Gesundheits
versorgung ausgeschlossen (Müller 2010: 192). Die Gesundheitsversorgung 
für Asylbewerber:innen beschränkt sich im Wesentlichen auf die Behand
lung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen (§ 4 AsylbLG). Im 
Einzelfall können zusätzliche Leistungen gewährt werden, wenn dies zur Si
cherung der Gesundheit unerlässlich ist (§ 6 AsylbLG). Darüber hinaus haben 
besonders schutzbedürftige Personen einen Anspruch auf die erforderliche 
medizinische Versorgung (Informationsbund Asyl & Migration 2023). Das 
AsylbLG wurde seit seiner Einführung wiederholt verschärft. Dabei wurde 
auch der Spielraum von Behörden ausgeweitet, »die ohnehin schon unter 
Sozialhilfeniveau liegenden Leistungen für AsylbewerberInnen weiter zu 
kürzen« (Müller 2010: 170). Zu den Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG 
gehören neben Asylbewerber:innen und geduldeten Personen rein rechtlich 
auch Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus (AsylbLG Art. 4). Die be
stehenden Ansprüche auf eingeschränkte Gesundheitsversorgung nach dem 
AsylbLG werden jedoch in der Realität aus verschiedenen Gründen nicht 
umgesetzt. Während unserer Forschung berichteten unsere Interviewpart
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ner:innen von praktischen Zugangsschwierigkeiten zum Gesundheitssystem 
aufgrund bürokratischer Barrieren, fehlender Übersetzungsmöglichkeiten 
oder Diskriminierungserfahrungen. Diese Schwierigkeiten führen dazu, dass 
Asylsuchende in Einrichtungen des regulären Gesundheitssystems nur selten 
Hilfe suchen. Stattdessen suchen sie Hilfe im medizinischen Parallelsystem, 
z.B. bei niederschwelligen Ambulanzen im Bereich der Wohnungslosenhilfe 
oder in den Humanitären Sprechstunden (Runder Tisch 30.03.2022). Gänzlich 
von Leistungen des AsylbLG ausgeschlossen sind Drittstaatsangehörige, die 
in einem anderen europäischen Mitgliedstaat einen Schutzstatus erhalten 
haben. Dadurch dürfen sie sich zwar in Deutschland aufhalten, haben jedoch 
keinen Anspruch auf Sozialleistungen. 

Auch EU-Bürger:innen stoßen in Deutschland immer wieder auf Barrie
ren beim Zugang zu Gesundheitsversorgung. Der Grund dafür liegt insbe
sondere in den Ausschlüssen im Sozialrecht. Diese sind u.a. im »Gesetz zur 
Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende« geregelt, welches Ende 2016 in Kraft getreten ist. Hierdurch 
können EU-Bürger:innen von einem Großteil der Leistungen nach dem So
zialgesetzbuch ausgeschlossen werden, wenn sich z.B. ihr Aufenthaltsrecht 
allein aus der Arbeitssuche ergibt (Künkel 2018). Ebenfalls ausgeschlossen sind 
EU-Bürger:innen ohne sogenanntes materielles Aufenthaltsrecht.3 In diesen 
Fällen werden einmalig bis zur Ausreise für maximal einen Monat Überbrü
ckungsleistungen gewährt. Der sozialrechtliche Ausschluss endet nach fünf 
Jahren gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, wenn in der Zwischenzeit 
kein Verlust der Freizügigkeit festgestellt wurde (siehe hierzu auch Riedner 
sowie Barwick-Gross in diesem Band). 

Die sozialrechtlichen Ausschlüsse werden durch migrationskontroll
politische Regelungen zusätzlich verschärft. Zwar haben alle Menschen in 
Deutschland unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und einer bestehenden 
Krankenversicherung Anspruch auf kostenlose Behandlung in Notfällen. Für 
Notfallbehandlungen kann das Krankenhaus einen Antrag auf Kostenerstat
tung beim Sozialamt stellen. Dringend notwendige und nicht aufschiebbare 
Behandlungen können zudem vorab beim zuständigen Sozialamt beantragt 

3 EU-Bürger:innen verfügen über das Recht auf Freizügigkeit innerhalb des Unionsge

biets (Art. 20 Abs. 2a AEUV). Nach 6 Monaten und ohne entsprechenden Nachweis ver

fügt die Person nicht mehr über ein materielles Aufenthaltsrecht. Ihr Aufenthalt bleibt 
formal jedoch so lange rechtmäßig, bis die Ausländerbehörde die Freizügigkeit ab

erkennt. 
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werden. In der Praxis werden diese Möglichkeiten jedoch vor allem durch 
die im Aufenthaltsrecht verankerte Übermittlungspflicht und restriktive 
Entscheidungen von Sozialämtern unterminiert: Öffentliche Stellen (mit 
Ausnahme von Schulen und Gesundheitsämtern) sind durch die in § 87 Auf
enthaltsgesetz festgeschriebene Übermittlungspflicht verpflichtet, Mitteilung 
an die Ausländerbehörde machen, wenn sie im Zusammenhang mit der Er
füllung ihrer Aufgaben Kenntnis davon erlangen, dass Personen über keinen 
gültigen Aufenthaltstitel verfügen (siehe dazu Ratzmann, Reiß und Bruzelius in 
diesem Band). Diese Pflicht gilt nicht nur für Polizei und Ordnungsbehörden, 
sondern auch für Sozialbehörden. Im Fall von Anträgen auf Kostenerstattung 
für Gesundheitsleistungen laufen Patient:innen Gefahr, dass ihre Daten an die 
Ausländerbehörden weitergegeben werden. Sie können sich selbst in Notfäl
len nicht auf die Risikofreiheit ihres Ersuchens um medizinische Behandlung 
verlassen (Bundesärztekammer 2013: 6f.; Mylius 2016: 275). Das gilt auch für 
EU-Bürger:innen, die das Recht auf Freizügigkeit verloren haben. 

In der Praxis kommt es außerdem zunehmend dazu, dass Sozialämter 
Anträge auf Kostenerstattung von Krankenanstalten ablehnen. Dies betrifft 
insbesondere vorab beantragte kostspielige Behandlungen beispielsweise 
von chronischen Krankheiten. Immer wieder wird aber auch der Kostener
satz für bereits erfolgte Notfallbehandlungen abgelehnt. Damit bleiben die 
Krankenhäuser auf erheblichen Behandlungskosten sitzen (Lang u.a. 2022). 
Die zunehmende Ökonomisierung des deutschen Gesundheitswesens – z.B. 
in Form der voranschreitenden Privatisierung von Kliniken – verschärft das 
Problem. Verschiedene Interviewpartner:innen haben uns berichtet, dass 
Krankenhäuser zunehmend selbst in Notfällen zögern, Patient:innen mit 
prekärem Aufenthaltsstatus und ohne Krankenversicherung aufzunehmen. 
Hierdurch wird für diese Personengruppe der Zugang zu einer medizinisch 
stationären Versorgung massiv erschwert. 

Schließlich wird das Recht auf Gesundheit durch weitere Faktoren be
schränkt, insbesondere durch bürokratische Hürden, z.B. komplizierte 
Formulare, lange Genehmigungsverfahren, schwere Erreichbarkeit der Kran
kenkassen, Verständigungsschwierigkeiten, Diskriminierung und fehlende 
Informationen über bestehende Rechte (Günthner u.a. 2023; siehe hierzu 
auch Holzinger Scheibelhofer und Draxl in diesem Band). 

Versuche, politisch nachzujustieren, stießen in den letzten 30 Jahren im
mer wieder an Grenzen. Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern schon 
seit langem, die auf Migrationskontrolle abzielende Übermittlungspflicht für 
den Gesundheitsbereich einzuschränken, so wie dies 2011 für den Bildungs
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bereich erfolgt ist. Verschiedene Oppositionsparteien haben diese Forderung 
in den Bundestag eingebracht. Entsprechende Anträge wurden in den letzten 
Jahren allerdings mehrmals vom Bundestag abgelehnt (Von Manteuffel 2018: 
35). Auch Forderungen, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens durch 
eine umfassende Gesundheitsreform zu beschränken (z.B. Solimed Bremen 
o. D.; Gesunde Krankenhäuser in NRW – für ALLE! o. D.), sind bisher ohne 
Erfolg geblieben. In Reaktion auf die Blockaden auf dem politisch-institu
tionellen Terrain haben zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen Ansätze 
entwickelt, um den Zugang zu Gesundheitsversorgung für Personen mit 
prekärem Aufenthaltsstatus zu verbessern. 

3. Humanitäre Sprechstunden, MediNetze/-Büros 
und andere Parallelstrukturen 

Zivilgesellschaftliche Akteur:innen und Trägerorganisationen der Freien 
Wohlfahrt erbringen die gesundheitliche Versorgung von Migrant:innen mit 
prekärem Aufenthaltsstatus weitgehend parallel zum regulären Gesundheits
system. In vielen Großstädten bundesweit bieten verschiedene Akteur:innen 
kostenlose und vertrauliche Dienste im Gesundheitsbereich an, um unver
sorgten Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus Zugang zu Gesund
heitsversorgung zu ermöglichen und dem Ausschluss entgegenzuwirken. Im 
Folgenden beschreiben wir drei Varianten des gesundheitlichen Parallelsys
tems: kommunal finanzierte Basisversorgung in Humanitären Sprechstunden in 
Frankfurt a.M., ehrenamtliche medizinische Beratung und Basisversorgung 
am Beispiel des Angebots Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung 
ebenfalls in Frankfurt a.M. und die informelle Vermittlung von Patient:in
nen an ehrenamtlich behandelnde Ärzt:innen durch aktivistisch motivierte 
Netzwerke am Beispiel der MediNetze Marburg und Gießen. 

Bundesweit ist es die Ausnahme, dass der öffentliche Gesundheitsdienst – 
wie in Frankfurt a.M. das Gesundheitsamt – selbst eine medizinische Grund
versorgung anbietet für Menschen, die von der regulären Gesundheitsversor
gung ausgeschlossen sind. Die Humanitäre Sprechstunde wurde 2001 auf Initia
tive der NGO Maisha e. V. ins Leben gerufen. Die NGO war an das Frauenre
ferat der Stadt herangetreten und hatte auf drängende Probleme unter ande
rem von Frauen aus afrikanischen Ländern beim Zugang zu Gesundheitsver
sorgung hingewiesen. Seitdem wird eine medizinische Grundversorgung an
geboten. Im Laufe der Zeit sind noch pädiatrische und gynäkologische Sprech
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stunden hinzugekommen. Die Sprechstunden bietet das Personal des Gesund
heitsamtes in dessen Räumen an. Zum Team der Humanitären Sprechstunde ge
hören auch Mitarbeitende von Maisha e. V., die Ratsuchende zu sozialen The

men beraten. Die Behandlung ist kostenlos und vertraulich. Bei der Humanitä
ren Sprechstunde handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Frank
furt a.M.. Das Gesundheitsamt beruft sich dabei auf das Hessische Gesetz über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) und versteht die Gesundheits
versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung entsprechend als Auf
gabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Kirchhoff und Ataç 2023). 

Das Angebot Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung gibt es 
in Frankfurt a.M. und 18 weiteren Standorten in Deutschland. Ehrenamtliche 
Ärzt:innen bieten im Rahmen einer offenen Sprechstunde eine Erstuntersu
chung sowie eine Notfallversorgung bei Erkrankung an. Bei Krankheiten mit 
weiterführendem Behandlungsbedarf werden Patient:innen nach Möglichkeit 
weitervermittelt. Dabei spielt die Kooperation mit Fachärzt:innen, Kranken
häusern, Laboren, therapeutischen Einrichtungen und Apotheken eine wich
tige Rolle. In Frankfurt a.M. existiert für weiterführende Behandlungen ein 
Netzwerk von rund 80 Fachärzt:innen. Diese behandeln Patient:innen entwe
der kostenlos, auf Rechnung nach einfachem Satz oder auf Spendenbasis. Dar
über hinaus sind durch die Kooperation mit einem Labor und einer Röntgen
praxis unentgeltliche diagnostische Untersuchungen möglich (Kirchhoff und 
Ataç 2023). Die Sprechstunden sind lokal vernetzt und mobilisieren Ressour
cen in kirchlichen und humanitären Kontexten. 

Während es in Frankfurt keine entsprechenden Strukturen gibt, sind im 
Land Hessen MediNetze in den kleineren Städten Marburg und Gießen aktiv. 
Bundesweit wurden die ersten MediBüros bzw. MediNetze 1994 gegründet, 
um undokumentierten Personen anonym und kostenlos medizinische Hilfe 
zu vermitteln. Derzeit gibt es an 40 Standorten lokale Netzwerke, die den 
Betroffenen eine gesundheitliche Versorgung bieten (medibueros.org). Beide 
oben genannten MediNetze sind als Vereine organisiert und finanzieren sich 
wie die Malteser Medizin über Spenden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
vermitteln Patient:innen an Arztpraxen und Hebammen sowie bei Bedarf und 
nach Möglichkeit auch an Kliniken. Die Arbeit dieser zivilgesellschaftlichen 
Initiativen, die von Akteur:innen der sozialen Bewegungen getragen wer
den, umfasst mehr als nur die praktische Unterstützung von Migrant:innen 
mit prekärem Aufenthaltsstatus (Zanders 2022; Wilcke und Manoim 2019). 
Wie viele der bundesweiten MediNetze bzw. MediBüros verstehen sich auch 
die MediNetze Marburg und Gießen als politische Akteur:innen, die sich mit 

https://medibueros.org/
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Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus solidarisieren. Im Vergleich 
zu den Humanitären Sprechstunden bzw. anderen eher karitativ ausgerichteten 
medizinischen Ambulanzen haben MediBüros/MediNetze häufig eine wesent
lich stärkere systemkritische Positionierung (Ataç 2025). Sie setzen sich auch 
politisch gegen die Ausgrenzung von prekären Migrant:innen aus der regu
lären Gesundheitsversorgung ein (Groß 2005: 20). Viele dieser Initiativen 
sehen die Abschaffung der Notwendigkeit ihrer Arbeit explizit als ihr Ziel: 
»Das MediBüro möchte nicht als Lückenfüller im deutschen Sozialsystem 
fungieren und den Anschein erwecken, politische Lösungen seien angesichts 
seiner unentgeltlichen Unterstützung nicht mehr von Nöten. Tatsächlich ist 
eine ausreichende Gesundheitsversorgung durch freiwillige, allein spenden
finanzierte Projekte strukturell nicht leistbar – bei allem Engagement der 
Beteiligten bleibt sie immer defizitär« (Bartholome u.a. 2016). 

Die im Rahmen des LoReMi-Forschungsprojekts interviewten Mitar
beiter:innen der dargestellten Parallelstrukturen in Frankfurt a.M. zeigten 
ein starkes Bewusstsein bezüglich der Lebensrealität von Menschen in auf
enthaltsrechtlicher Illegalität. Sie beschrieben, dass sie durch ihre Praxis 
dazu beitragen möchten, Angst bei Patient:innen zu mindern, um die Inan
spruchnahme medizinischer Versorgung zu fördern. Um Zugangsbarrieren 
möglichst gering zu halten, bieten die Anlaufstellen häufig offene Sprech
stunden ohne Terminvereinbarung an. Diese stehen explizit allen Personen 
ohne Krankenversicherungsschutz unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen 
Status offen. Die Behandlung ist vertraulich und es besteht die Möglichkeit, 
ein Pseudonym zu verwenden. Viele der Mitarbeiter:innen betonten zudem, 
wie wichtig es sei, Sprachbarrieren durch Mehrsprachigkeit des Personals 
und/oder den Einsatz von Dolmetscher:innen abzubauen. Um möglichst 
adäquat auf den Behandlungsbedarf von Betroffenen reagieren zu können, 
gibt es einen regen lokalen Austausch zwischen den verschiedenen medizini
schen Anlaufstellen. Da jede Anlaufstelle über unterschiedliche medizinische 
Kompetenzen, Ressourcen und Netzwerke verfügt, spielt die Kenntnis der 
Leistungen, Schwerpunkte und Praxen der jeweils anderen eine wichtige 
Rolle. Das Beispiel Frankfurt zeigt, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen 
dem Gesundheitsamt und nichtstaatlichen Einrichtungen für eine medizini
sche Grundversorgung von aufenthaltsrechtlich prekarisierten Menschen sehr 
wichtig ist. Dieses basale Hilfesystem stößt jedoch schnell an seine Grenzen, 
zum Beispiel bei stationärem Behandlungsbedarf, bei benötigter Dauermedi
kation bei chronischen oder psychiatrischen Erkrankungen, bei erforderlichen 
Rehabilitationsmaßnahmen oder bei Pflegebedürftigkeit. Aufgrund der Ab
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hängigkeit von Spenden und zeitlich begrenzten Projektfinanzierungen ist es 
schwierig und oft unmöglich, längerfristige oder kostenintensive Behandlun
gen zu finanzieren (Ataç u.a. 2023). 

Einige Anlaufstellen können keine nachhaltigen Lösungen anbieten, 
weil sie lediglich darauf ausgerichtet sind, Nothilfe und Überbrückung zu 
leisten. Gleichzeitig erfordert die Beschaffung von Spenden und die Pflege 
dieser Netzwerke einen kontinuierlich hohen Koordinationsaufwand. Hinzu 
kommt, dass viele Menschen eine Behandlung erst in Anspruch nehmen, 
wenn ihre Krankheit schon weit fortgeschritten ist, was zur Verschlimmerung 
vieler Leiden und in einigen Fällen auch zu einem vorzeitigen Tod führt. 

Eine Vermittlung der Patient:innen in das gesundheitliche Regelsystem 
gelingt selten. Ebenso selten gelingt die Übernahme von Behandlungskosten 
über die Grundversorgung hinaus durch die öffentliche Hand. Die me
dizinischen Anlaufstellen arbeiten mit denkbar knappen Ressourcen. Die 
interviewten Mitarbeiter:innen waren sich all dieser Mängel bewusst und 
betonten die Bedeutung der Schaffung nachhaltiger Strukturen. Öffentlich 
geförderte Lösungsansätze wie Clearingstellen für Krankenversicherung und 
der Anonyme Kranken-/Behandlungsschein als Finanzierungsmöglichkeit für 
Behandlungen sind als Reaktion auf diese Mängel entstanden. 

4. Clearingstellen und der Anonyme Behandlungsschein: Lokale 
Lösungsansätze als Antwort auf bundesweite Versorgungslücken 

Unter Clearingstellen werden sozialrechtliche Anlaufstellen für Menschen ohne 
Zugang zum gesundheitlichen Regelsystem verstanden. Sie zielen darauf 
ab, durch Beratung die gesundheitliche, soziale und rechtliche Lage der 
Ratsuchenden zu verbessern. Ziel ist die Realisierung möglicher Ansprüche 
auf Krankenversicherung und weiterer Sozialleistungen und damit auch 
die Schaffung eines Zugangs zu angemessener Gesundheitsversorgung. 
Entsprechend den vielfältigen Ausschlussmechanismen aus dem deutschen 
Gesundheitssystem richtet sich das Angebot der Clearingstellen an eine sehr 
heterogene Zielgruppe. Es umfasst Personen ohne oder mit unzureichendem 
Krankenversicherungsschutz. Darunter fallen Migrant:innen mit prekärem 
Aufenthaltsstatus, EU-Bürger:innen z.B. bei Arbeitslosigkeit und prekärer 
Beschäftigung und deutsche Staatsangehörige, deren Leistungsanspruch z.B. 
aufgrund von Beitragsschulden bei Krankenkassen ruht (Zanders und Bein 
2022). In vielen Fällen erfüllen Clearingstellen eine Lotsenfunktion in das 
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Regelsystem der gesundheitlichen Versorgung. Neben der direkten Beratung 
und Vermittlung der Ratsuchenden werden häufig Mitarbeitende anderer 
Sozialberatungsstellen zum Thema Krankenversicherung kollegial beraten. 
Die Clearingstellen führen selbst zwar keine medizinischen Behandlungen 
durch, haben aber eine Garantenfunktion für die Sicherstellung der medizi
nischen Erstversorgung. Meist arbeiten sie dafür eng mit niederschwelligen 
medizinischen Ambulanzen, kooperierenden Arztpraxen und selten auch 
mit Krankenhäusern zusammen. Je nach Konzept und personeller Ausstat
tung der Clearingstelle wird auch mobile Beratung vor Ort in medizinischen 
Einrichtungen angeboten (BAG Gesundheit und Illegalität/BACK 2023). Die 
bestehenden Clearingstellen verstehen sich als Teil eines bundesweiten Netz
werks der Anlaufstellen für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz. 

Der Beratungsbedarf steigt laufend, und auch die Sichtbarkeit des Themas 
fehlender Krankenversicherungsschutz in Öffentlichkeit und Politik nimmt 
zu. Als Reaktion darauf sind in den letzten Jahren in zehn deutschen Bun
desländern insgesamt 20 Clearingstellen als Anlaufstelle für Menschen ohne 
Krankenversicherungsschutz entstanden, häufig auf Initiative lokaler Medi
Netze bzw. MediBüros. Die jeweiligen Anlaufstellen unterscheiden sich stark 
voneinander bezüglich ihrer lokalen Ausgestaltung, Finanzierung, Ausstat
tung und damit auch bezüglich ihrer Handlungsoptionen. Zum Teil befinden 
sich die Clearingstellen in Trägerschaft der freien Wohlfahrt, zum Teil sind 
sie bei Vereinen angesiedelt und selten beim öffentlichen Gesundheitsdienst, 
z.B. am Gesundheitsamt Köln (Stadt Köln 2023) und am Gesundheitsamt 
Frankfurt a.M. (Lang und Ivanova 2022; Stadt Frankfurt 2023). Für die 
Aufrechterhaltung der Anlaufstellen stehen meist nur kurzfristige und lü
ckenhafte Projektfinanzierungen zur Verfügung. Verstetigt wurden bisher 
nur zwei der bestehenden Clearingstellen: die Anlaufstellen in München und 
Hamburg (Condrobs 2022). Finanziert werden die Clearingstellen kommunal 
und zunehmend über Landesmittel. Aufgrund des mittlerweile mehrjährigen 
Bestehens mancher Clearingstellen gibt es zunehmend Evidenz, dass viele 
Menschen durch fachkundige Beratung ins gesundheitliche Regelsystem 
zurückgeführt werden können. 

Damit Clearingstellen auch angesichts restriktiver migrationskontroll
politischer Regelungen die Gesundheitsversorgung absichern können, sind 
bestimmte Anforderungen, Standards und Rahmenbedingungen zu gewähr
leisten. Die Übermittlungspflicht nach § 87 AufenthG, die vorsieht, dass Daten 
bezüglich des Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörde übermittelt werden, 
gilt lediglich für Behörden und nicht für private Trägerorganisationen. Es ist 
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für die Arbeit der Clearingstellen eine Grundvoraussetzung, dass Beratung 
vertraulich erfolgen muss. Für eine zielführende Arbeit sind Clearingstellen 
zudem möglichst gut vernetzt mit Gesundheitsämtern, Krankenhäusern, 
niedergelassenen Ärzt:innen, Sozialberatungsstellen, Migrationsberatungs
stellen, Wohnungslosenhilfe und weiteren sozialen Akteur:innen in der 
Kommune.4 Doch auch über Clearingstellen lässt sich nicht für alle Ratsu
chenden eine angemessene medizinische Versorgung realisieren, z.B. wenn 
der Aufenthaltsstatus nicht legalisiert werden kann. Zudem kann es auch bei 
bestehenden Ansprüchen lange dauern, bis der Krankenversicherungsschutz 
greift. Die Verzögerung bei der Behandlung kann für den Gesundheitszustand 
der Betroffenen fatal sein. So riskieren Schwangere mit bekannten Geburtsri
siken schwere Folgeschäden für Mutter und Kind, wenn sie keine Möglichkeit 
zur Vorsorge haben bzw. die Geburt nicht stationär planen können. 

Als kurzfristig verfügbare Finanzierungsmöglichkeit für Behandlungskos
ten hat sich in einigen Städten wie etwa Bonn das Konzept Anonymer Kranken- 
oder Behandlungsschein (AKS/ABS) bewährt. Die fachärztliche und zum Teil sta
tionäre medizinische Behandlung wird hierbei öffentlich finanziert. Mit dem 
Anonymen Behandlungsschein (ABS) können sich Patient:innen ohne Gefahr ei
ner Übermittlung von Daten an die Ausländerbehörde vom jeweils benötig
ten medizinischen Fachpersonal behandeln lassen. Das ABS-Konzept bietet 
somit Kommunen und Bundesländern einen Lösungsansatz für das Problem 
der Unterversorgung von Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus, oh
ne mit der Übermittlungspflicht nach § 87 Aufenthaltsgesetz in Konflikt zu ge
raten. Die Umsetzung des ABS-Konzeptes erfolgt meist über eine Koopera
tion zwischen einem zivilgesellschaftlichen Trägerverein und einer kommu
nalen oder Landeseinrichtung, die das Projekt finanziell fördert. Oft kommt 
ergänzend eine Clearingstelle zum Einsatz, die prüft, ob es vielleicht doch ei
nen Versicherungsschutz gibt und dementsprechend andere Stellen die Kos
ten der Behandlung übernehmen müssen (Zanders und Bein 2022). Die Aus
gabe des ABS an Behandlungsbedürftige erfolgt zumeist direkt über Clearing
stellen; dies ist z.B. in Berlin, Hamburg und München der Fall (Stadtmission 

4 Diese und weitere Empfehlungen zur Ausgestaltung von Clearingstellen für Menschen 
ohne Krankenversicherungsschutz wurden gemeinsam von der BACK, dem Zusam

menschluss bestehender Anlaufstellen für Menschen ohne Krankenversicherung, und 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Illegalität formuliert (BAG Gesundheit 
und Illegalität/BACK 2023). 
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Berlin 2021; Flüchtlingszentrum Hamburg 2021; Condrobs 2022). In Thürin

gen erfolgt die ABS-Ausgabe über ein Netzwerk von im Bundesland verteilten 
sogenannten Vertrauensärzt:innen, die mit dem Trägerverein, dem Anonymen 
Krankenschein Thüringen e. V. (AKST), einen Rahmenvertrag abgeschlossen ha
ben (AKST 2023). Andere Konzepte sehen eine – möglichst flächendeckende – 
Ausgabe des ABS über andere soziale Anlaufstellen mit Zugang zur Zielgruppe 
der Menschen ohne Krankenversicherung vor (Medinetz Marburg und Medi
netz Gießen 2022). 

Der Erfolg von Clearingstellen bzw. von ABS muss daran gemessen 
werden, ob für möglichst viele der aufsuchenden Menschen eine adäquate 
Gesundheitsversorgung sichergestellt werden kann. Dies hängt unter an
derem davon ab, in welchem Bereich die Einrichtung angesiedelt ist, wie 
gut vernetzt sie mit anderen sozialen Trägerorganisationen ist und welche 
Zielgruppen erreicht werden können. Um alle notwendigen Behandlun
gen zu finanzieren und somit sicherstellen zu können, dass keine ethisch 
schwer zu rechtfertigenden Priorisierungsentscheidungen vorgenommen 
werden müssen, braucht es eine ausreichende öffentliche Finanzierung von 
Behandlungsfonds.5 Vielerorts kommt ehrenamtlicher Arbeit und spenden
finanzierten Basisversorgungsstrukturen weiterhin eine große Bedeutung 
zu, wenn es darum geht, Menschen ohne Krankenversicherungsschutz eine 
gesundheitliche Versorgung anbieten zu können. 

Unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen können Clearing
stellen und ABS-Konzepte ein Schritt sein, die Gesundheitsversorgung aller 
Menschen in den Verantwortungsbereich der Krankenversicherungsträger 
bzw. des öffentlichen Gesundheitsdienstes zurückzuführen.6 Bisher waren 

5 Die Bundesarbeitsgemeinschaft Anonymer Behandlungsschein- und Clearingstellen 
(BACK) formuliert in ihren politischen Zielen: »Zur Gewährleistung ihrer Qualität be

darf es bundesweit einheitlicher Mindeststandards: Unter anderem müssen die Bera

tungsstellen ausreichend und stabil finanziert sein und Finanzierungsmöglichkeiten 
vorsehen, die Menschen ohne oder mit eingeschränktem Zugang zum Gesundheitssys

tem eine medizinische Versorgung entsprechend den Leistungen gesetzlicher Kran

kenversicherungen ermöglichen, solange keine Anbindung im regulären Versorgungs

system hergestellt ist.« (BACK 2022) 
6 Dabei müssen auch bürokratische Hürden sowie strukturelle Diskriminierung, Rassis

mus und fehlende Übersetzungsmöglichkeiten überwunden werden. Entsprechend ist 
es für die weitere Entwicklung der Clearingstellen sinnvoll, einfache und barrierearme 
Beschwerdemechanismen einzurichten (BAG Gesundheit und Illegalität/BACK 2023). 
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die zivilgesellschaftlichen Initiativen darauf ausgelegt, den Mangel an Ge
sundheitsversorgung so gut als möglich zu kompensieren. Clearingstellen 
und ABS-Konzepte bieten demgegenüber den Zugang ins Regelsystem der 
Gesundheitsversorgung und somit eine breite, professionelle und stetigere 
Basis. 

5. Die Kampagne GleichBeHandeln als Versuch, 
die Übermittlungspflicht politisch und rechtlich herauszufordern 

Neben den geschilderten Angeboten gibt es immer wieder Versuche, die Aus
schlüsse aus dem Gesundheitssystem auf die politische Agenda zu setzen und 
das Recht auf Gesundheit für alle durchzusetzen. Zahlreiche dieser Initiativen 
zielen auf die Trennung von Gesundheitsversorgung und Migrationskontroll
politik bzw. lehnen Migrationskontrolle explizit ab. 

Eines der jüngsten Beispiele für Versuche politischer Herausforderung 
der bestehenden Ausschlüsse, die sich aufgrund von Auswirkungen der Mi
grationspolitik auf die Gesundheitsversorgung ergeben, ist die Kampagne 
GleichBeHandeln. Das Bündnis aus rund 80 Organisationen umfasst z.B. 
Ärzte der Welt, Gesellschaft für Freiheitsrechte, Diakonie und Katholisches Forum 
Leben in der Illegalität. Ab Mai 2021 startete das Bündnis im Vorfeld der Bun
destagswahl mit der Mobilisierung. Der Fokus lag dabei ausschließlich auf 
der Abschaffung der Übermittlungspflicht nach § 87 AufenthG, um den Zu
gang zu Leistungen zur Sicherung der Gesundheit sowie die Versorgung bei 
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Personen mit prekärem Aufent
haltsstatus ohne Abschiebungsrisiko sicherzustellen. Als Vorbild diente die 
ebenfalls nach zivilgesellschaftlichen Interventionen 2011 erzielte Abschaf
fung der Übermittlungspflicht für Bildungsinstitutionen. Eine vom Bündnis 
lancierte Petition erhielt über 26.000 Unterschriften (Gach und Offe 2022). 
Die Mobilisierung führte im Herbst 2021 zu einem vorläufigen Erfolg. Die For
derung nach Abschaffung der Übermittlungspflicht für gesundheitsbezogene 
Leistungen wurde im Koalitionsvertrag der sogenannten Ampelregierung aus 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP aufgenommen. Hierin heißt es: »Die 
Meldepflichten von Menschen ohne Papiere wollen wir überarbeiten, damit 
Kranke nicht davon abgehalten werden, sich behandeln zu lassen« (SPD u.a. 
2021: 111). Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, übergab das Bündnis 
die unterschriebene Petition im April 2022 an die Ampelregierung nach 100 
Tagen im Amt (Ärzte der Welt o. D.). Eine entsprechende Gesetzesänderung 
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wurde während der Regierungszeit der Ampelkoalition jedoch nicht weiter 
verfolgt. Angesichts der bisherigen restriktiven migrationspolitischen Vorstö
ße der seit Mai 2025 amtierenden schwarzroten Regierung ist auch in näherer 
Zukunft keine entsprechende Gesetzesänderung zu erwarten. 

Als Ergänzung zur politischen Mobilisierung wurde von Beginn an eine 
strategische Klage anvisiert. Damit soll die aus der Übermittlungspflicht 
resultierende Beschränkung des Rechts auf Gesundheit auch rechtlich an
gegriffen werden. Erfolgversprechend scheint ein Rechtsverfahren auch 
deshalb, weil der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte Deutschland bereits 2018 dafür kritisiert hatte, dass ein Teil der Be
völkerung keinen ausreichenden Zugang zu Gesundheitsversorgung habe 
(Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) o. D.). Im Mai 2022 reichte ein Koso
vare, der sich seit 2017 ohne Aufenthaltsberechtigung in Frankfurt aufhielt, 
mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) und der Organi
sation Ärzte der Welt eine Klage beim Frankfurter Verwaltungsgericht ein: Die 
Übermittlungspflicht nach § 87 Aufenthaltsgesetz beschränke sein Recht auf 
Gesundheit. Um keine Abschiebung zu riskieren, verschwieg er dem Gericht 
gegenüber seine Wohnanschrift, war aber jederzeit über die Adresse seines 
Anwalts erreichbar. Das Gericht lehnte den Eilantrag am 24.05.2023 aufgrund 
des Fehlens der Adressdaten ab. Gegen diese Entscheidung legte der Kläger 
Revision vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein, der die 
Beschwerde am 16.08.2022 zurückwies. Mitte September 2022 reichten der 
Kläger und die unterstützenden Organisationen Verfassungsbeschwerde ge
gen die Ablehnung des Eilantrags ein, da mit der Ablehnung der Klage durch 
die beiden hessischen Gerichte der Kläger auch vom Rechtsschutz ausge
schlossen werde (GFF 15.09.2022). Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
lehnte die Klage Anfang Dezember 2022 ohne Begründung ab. Das Verfahren 
wurde zunächst weitergeführt, endete aber schließlich 2023, da es dem Kläger 
zwischenzeitlich gelungen war, seinen Aufenthaltsstatus zu legalisieren. Auch 
die rechtliche Infragestellung der Meldepflicht im Rahmen der Kampagne 
GleichBeHandeln lief somit in Leere. 

6. Schlussbetrachtung 

Die in diesem Beitrag analysierten Ansätze verdeutlichen exemplarisch, wie 
sich die Verschränkung von Grenz- und Sozialpolitik in der praktischen 
Gesundheitsversorgung auswirkt und welche Lösungen dafür entwickelt 
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wurden. Wir zeigen, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung für nicht 
krankenversicherte Migrant:innen tatsächlich zu einem umkämpften Terrain 
geworden ist, auf dem sich die Logiken der Migrationskontrolle und des 
Humanitarismus bzw. der Gleichberechtigung gegenüberstehen. 

Drittstaatsangehörigen mit prekärem Aufenthaltsstatus bzw. EU-Bür
ger:innen ohne Freizügigkeitsrecht ist der Zugang zu Sozialleistungen und 
damit zum regulären Gesundheitssystem in Deutschland weiterhin fast voll
ständig verwehrt. Neben gesetzlich festgeschriebenen Ausschlüssen führt 
die Dominanz migrationskontrollpolitischer Logiken zu praktischen Bar
rieren selbst bei bestehenden Ansprüchen auf Gesundheitsleistungen (nach 
den §§ 4 und 6 AsylbLG bzw. Härtefallleistungen gem. § 23 Abs. 3 S. 3ff. SGB 
XII). Die Internalisierung von Grenzen führt dazu, dass Grenzen längst nicht 
mehr nur an territorialen Rändern wirksam werden, sondern die Territorien 
durchziehen. Dies wird besonders deutlich an der Übermittlungspflicht nach 
§ 87 AufenthG, die Sozialämter und andere Institutionen zu Akteur:innen 
der Migrationskontrolle macht. Grenzen werden aktiviert, wo Menschen 
mit prekärem Aufenthaltsstatus Zugang zu Gesundheitsleistungen suchen – 
sei es in der Notaufnahme, beim Sozialamt oder bei der Antragstellung auf 
Kostenerstattung. 

Um dem entgegenzuwirken, haben verschiedene zivilgesellschaftliche Ak
teur:innen und zum Teil auch Kommunen seit Mitte der 1990er-Jahre Paral
lelstrukturen im Gesundheitsbereich aufgebaut. In den letzten zehn Jahren 
haben sie ihre Aktivitäten deutlich verstärkt. Zu diesen Akteur:innen zählen 
Mitarbeitende von Gesundheitsämtern, die humanitäre Sprechstunden anbie
ten, ehrenamtlich tätige Ärzt:innen in Parallelstrukturen sowie Aktivist:innen 
und zivilgesellschaftliche Organisationen, die Clearingstellen betreiben. Diese 
Akteur:innen entwickeln Strategien, um migrationskontrollpolitische Logiken 
zu umgehen und Zugänge zur Gesundheitsversorgung zu schaffen. Sie versu
chen, strukturelle Veränderungen zu erwirken und die Logik einer restriktiven 
Migrations- und Sozialpolitik mit ihren fatalen Auswirkungen auf die Gesund
heitsversorgung zu brechen. Wie wir in diesem Beitrag dargestellt haben, leis
ten die verschiedenen Ansätze wichtige Beiträge hierzu. 

Hervorgehoben haben wir Angebote wie die Humanitäre Sprechstunde 
und Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in Frankfurt a.M. 
sowie von MediBüros/MediNetzen, die eine vertrauliche und kostenfreie Be
handlung ermöglichen. Diese Angebote adressieren Versorgungslücken, 
die aufgrund migrations- und sozialpolitischer Regelungen entstehen. Sie 
bieten den zahlreichen vom Ausschluss von der regulären Gesundheitsver
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sorgung betroffenen und in Deutschland lebenden Menschen eine medizini
sche Basisversorgung. Es handelt sich hierbei um wichtige und notwendige 
Unterstützung im Einzelfall, die implizit die Vision eines Zugangs zu Ge
sundheitsversorgung unabhängig vom Aufenthaltsstatus in sich birgt. Die 
Ansätze bleiben jedoch in ihrer Reichweite aufgrund der bestehenden recht
lichen und praktischen Ausschlüsse beschränkt. Sowohl Clearingstellen als 
auch der Anonyme Behandlungsschein können als Schritte auf dem Weg zur 
Gesundheitsversorgung aller in Deutschland lebenden Menschen verstan
den werden. Eine zufriedenstellende und flächendeckende Lösung für die 
vorherrschenden bundesweiten Probleme und Lücken wird dennoch auch 
hiermit nicht geliefert. Lokal kann die Versorgungssituation für Menschen 
ohne bzw. mit ungeklärtem Krankenversicherungsschutz durch Clearing
stellen ebenso wie durch den ABS zwar deutlich verbessert werden. Auch 
ehrenamtlich arbeitende Gesundheitsdienstleister:innen können dadurch 
entlastet werden. Allerdings besteht auch bei Clearingstellen und dem ABS 
häufig eine Abhängigkeit von befristeten Projektfinanzierungen bzw. fehlt 
fast überall in Deutschland noch eine Verstetigung der Angebote. Daher sind 
Nachjustierungen von Gesetzen auf Bundesebene im Sinne einer Entkopp
lung von Migrationskontrolle und Zugang zu Gesundheitsversorgung nach 
wie vor dringend erforderlich. Diese zu erwirken war, wie geschildert, das 
Ziel der Kampagne GleichBeHandeln, die sich dafür einsetzt, die negativen 
Auswirkungen von Migrationskontrolle auf den Zugang zu Gesundheitsver
sorgung einzudämmen. Im Rahmen unserer Betrachtung wurde allerdings 
die Dominanz migrationskontrollpolitischer Logiken deutlich. Aufgrund die
ser Dominanz sind die Möglichkeiten sowohl einer politischen als auch einer 
rechtlichen Infragestellung der Ausschlüsse von Gesundheitsleistungen für 
Personen mit prekärem Aufenthaltsstatus stark eingeschränkt. 
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1. Sozialpolitische Grundlagen 

Der österreichische Wohlfahrtsstaat wird den sogenannten konservativen 
Wohlfahrtsregimen (Esping-Andersen 1990; Sainsbury 2013; Mayrhuber 2015; 
Biffl/Huber 2023) zugerechnet. In diesen sind die eng miteinander verwobe
nen gesellschaftlichen Bereiche – Erwerbsarbeit und Familie – wesentlich für 
die Erlangung gesellschaftlicher Anerkennung und Teilhabe wie auch für die 
Strukturierung sozialer und ökonomischer Ungleichheiten. 

So wird in diesem Regimetyp erstens die Absicherung gegen Risiken wie 
Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit usw. im Rahmen von Sozialversicherungs
systemen an eine (vorherige) Erwerbstätigkeit gebunden und aus Arbeitge
ber:innen- und Arbeitnehmer:innenbeiträgen finanziert (Riedel/Chmielowski 
2020). Dies stellt die zentrale Säule der sozialen Sicherung in Österreich dar. 
Festzuhalten ist, dass der Erwerb armutsvermeidender sozialer Ansprüche aus 
der Sozialversicherung (etwa im Alter) eine dauerhafte Beschäftigung in so
genannten Normalarbeitsverhältnissen (unbefristet, sozialversichert, gewerk
schaftlich verhandelte Lohnsteigerungen, Vollzeit usw.) vorsieht. Prekäre und 
atypische Beschäftigungsverhältnisse, die für Migrant:innen nicht zuletzt aus 
unsicheren und instabilen Formen des Aufenthalts und Arbeitsmarktzugangs 
resultieren (Biffl/Huber 2023: 55ff.), erhöhen daher nicht nur ihre Ausbeutbar
keit, sondern führen auch zu unzureichenden Ansprüchen im sozialen Siche
rungssystem. 
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Durch die ungleiche Zuteilung der Teilhabechancen und Leistungen trägt 
das österreichische Wohlfahrtsstaatsmodell dazu bei, soziale Ungleichheiten 
und Benachteiligungen aufrechtzuerhalten und zu verfestigen. Während die 
(Bereitschaft zur) Integration in ein (lebenslanges) Erwerbsleben eine wesent
liche moralische Richtschnur gesellschaftlicher Teilhabe und Anerkennung 
darstellt, ist sie gleichzeitig ein nicht für alle zu erreichender, teilweise durch 
institutionelle Strukturen aktiv erschwerter Status. 

Für Personen, die über das Sozialversicherungssystem (noch) keine ausrei
chenden Ansprüche erlangen können, ist im österreichischen Wohlfahrtsre
gime das Netz bedürftigkeitsgeprüfter Unterstützungsleistungen vorgesehen 
(Ennser-Jedenastik 2018). Die steuerfinanzierte Sozialhilfe/Mindestsicherung 
ist über ein Grundsatzgesetz des Bundes geregelt, der mit den Bundesländern 
aber eigene Vereinbarungen über konkrete Regelungen und die Vollziehung 
abschließen muss. Diese Transferleistungen stellen insbesondere für Personen 
mit Asylstatus den ersten Zugang zum sozialen Sicherungssystem in Öster
reich dar (Atzmüller und Knecht 2023). Die Legitimation von Leistungen wie 
der Sozialhilfe/Mindestsicherung, die nicht auf das Versicherungsprinzip zu
rückgehen, sondern auf das Fürsorgeprinzip, ist viel brüchiger und umkämpf
ter. 

Für das konservative Wohlfahrtsregime ist zweitens ein Fokus auf traditio
nelle Familienformen und damit verbundene geschlechtliche Arbeitsteilungen 
im Sorgeregime (u.a. bezüglich Kindern und pflegebedürftigen Menschen) 
charakteristisch (Atzmüller, Décieux und Knecht 2019). Dies drückt sich bspw. 
darin aus, dass nicht erwerbstätige Angehörige über ein erwerbstätiges Fa
milienmitglied »mitversichert« sind und dass die Beschäftigungsquote von 
Frauen im internationalen Vergleich niedrig bzw. ihre Teilzeitquote hoch ist 
(Tálos und Obinger 2020). Politiken der letzten zwei Jahrzehnte, die Frauen 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen sollten, zielten darauf 
ab, Care-Bedürfnisse (insbesondere Pflege von Kindern und alten Menschen) 
zu familienbezogenen, meist marktförmig organisierten Dienstleistungen 
zu machen (Atzmüller, Décieux und Knecht 2019) – so z.B. in Kindergärten 
und Pflegeeinrichtungen. Vor allem die 24-Stunden-Pflege wird von schlecht 
bezahlten, migrantischen Arbeitskräften geleistet (Aulenbacher, Leiblfinger 
und Prieler 2020). Die Aufweichung geschlechtlicher Arbeitsteilungen in der 
Familie und die wachsende Teilnahme am Erwerbsleben werden insbeson
dere von den Mittelklassen durch den Einsatz niedrig entlohnter, prekärer, 
migrantischer und weiblicher Arbeitskräfte in den haushaltsbezogenen und 
personennahen Dienstleistungen (Altenbetreuung, Reinigungsarbeiten) ge
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stützt. Letzteren ist zugleich der Zugang zu einem Normalarbeitsverhältnis 
verwehrt. Das heißt, sie werden in der Regel nicht angestellt, sondern arbeiten 
als Selbstständige (mit Gewerbeberechtigung). Aus diesem Grund haben sie 
einen eingeschränkten Zugang zu Sozialleistungen und anderen arbeitsrecht
lichen Bestimmungen (etwa in Bezug auf Arbeitszeiten) (Biffl und Huber 2023: 
161ff., s.u.). 

Die für das konservative Wohlfahrtsregime typische Zuweisung unter
schiedlicher Chancen und Rechte für verschiedene Bevölkerungsgruppen 
kann in besonderer Weise anhand der Lage der Migrant:innen in Österreich 
aufgezeigt werden. So wurden die »Gast«-Arbeiter:innen zwar »eingeladen«, 
in Österreich zu arbeiten, ihre Rechte aber im Vergleich zur einheimischen Be
völkerung von Anfang an eingeschränkt. Anfangs wurden ihnen nur einjährige 
Arbeitsverträge zugestanden und sie blieben vom Zugang zum Sozialversiche
rungssystem und Leistungen für ihre Familien ausgeschlossen. Während Mi
gration nach Österreich ab den 1980er-Jahren zunahm und sich normalisierte, 
waren es Migrant:innen und deren Familien, die auf den Arbeitsmärkten (und 
damit im Sozialsystem) zu den Ersten zählten, die von sozialpolitischen Ein
schnitten betroffen waren, als auch in Österreich neoliberale Vorstellungen 
zum Umbau der Wirtschafts- und Sozialpolitik bestimmend wurden (Gruber 
2022; Rosenberger und Gruber 2020). 

Das im Laufe der Jahre entstandene österreichische Migrationsregime 
zielt auf die Kontrolle und Begrenzung des Zugangs der verschiedenen 
Migrant:innengruppen zum Arbeitsmarkt sowie zu Sozialtransfers und öf
fentlichen Dienstleistungen ab (Perchinig 2006; Horvath 2014; Kraler 2012; 
Rosenberger und Gruber 2020; Biffl und Huber 2023). Österreich kann da
mit als Beispiel angesehen werden, wie sich konservative Wohlfahrtsregime 
mit entstehenden Migrationsregimen verknüpfen (Sainsbury 2013). Die Aus
richtung des Migrationsregimes hat außerdem zur Folge, dass der Zugang 
von Migrant:innen zu den universellen (z.B. Gesundheitssystem) und be
darfsgeprüften Sozialleistungen (z.B. Sozialhilfe/Mindestsicherung) zum 
Gegenstand intensiver politischer Auseinandersetzungen wurde. Diese wur
den insbesondere von der radikal rechten/rechtspopulistischen Freiheitlichen 
Partei Österreichs (FPÖ) vorangetrieben (Ennser-Jedenastik 2019, 2018), die 
seit den 1980er-Jahren wachsenden Zuspruch erfuhr. Die FPÖ hat in den 
letzten Jahrzehnten das Migrationsthema politisiert (Rosenberger und Gru
ber 2020; Gruber und Rosenberger 2023; Ennser-Jedenastik 2019) und war 
seitdem bereits zweimal (von 2000 bis 2006 und von 2017 bis 2019) an Koali
tionsregierungen mit der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) 
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beteiligt. Ihr politischer Einfluss manifestiert sich im Erstarken und in einer 
Radikalisierung wohlfahrtschauvinistischer Sozialpolitikvorstellungen, die 
– noch stärker, als das bereits der Fall war – auf eine Bevorzugung der ein
heimischen Bevölkerung (»Renationalisierung«) in der Sozialpolitik abzielen 
(Ennser-Jedenastik 2019; Rosenberger 2023). Dies bewirkt eine Intensivierung 
der ausbeutenden und ausgrenzenden Elemente des Wohlfahrtsstaates (Mu
linari und Neergaard 2017) und führt zu einer weiteren Prekarisierung dieser 
Gruppe von Arbeitskräften auf den Arbeitsmärkten, was für viele auch deren 
Aufenthaltsstatus permanent bedroht. 

Im vorliegenden Beitrag werden zuerst Zusammenhänge zwischen der 
Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und der Arbeitsmigration seit dem Gast
arbeiter:innenmodell nachgezeichnet (Kapitel 2). Danach wird dargestellt, 
welche Dynamiken im Zusammenhang mit Entwicklungen der sogenannten 
Fluchtmigration sichtbar sind (Kapitel 3). 

2. Entwicklungen im Bereich der Arbeitsmigration 

2.1. Das Gastarbeiter:innenregime 

Ab den frühen 1960er-Jahren wurde Arbeitsmigration nach Österreich als 
»Gastarbeiter«-Regime organisiert (Gächter 2008) und wurden Anwerbeab
kommen mit einer Reihe von Staaten (Spanien 1962, Türkei 1964, Jugoslawien 
1966) abgeschlossen, um der drohenden Arbeitskräfteknappheit in der Hoch
konjunktur des Wirtschaftswunders entgegenzuwirken. In den Abkommen 
wurden Gastarbeiter:innenkontingente definiert, damit Arbeitskräfte mit 
meist unspezifischen Qualifikationen ohne Einzelfallüberprüfung nach Ös
terreich einreisen konnten. Der Großteil der Gastarbeiter:innen kam vor allem 
aus Jugoslawien und der Türkei (Kraler 2012; Horvath 2014). Anfänglich sollte 
eine Rotation der Gastarbeiter:innen sichergestellt werden, sodass diese nur 
vorübergehend in Österreich arbeiten oder bei wirtschaftlichen Krisen in ihr 
Heimatland zurückkehren hätten sollen. Da dies weder dem Interesse der 
Migrant:innen noch der Unternehmen entsprach, die eingearbeitete Arbeits
kräfte nicht permanent austauschen wollten (Bauböck 1996), wurde dieses 
System bald modifiziert. 

Als in Österreich der Nachkriegsboom in den 1970er-Jahren endete und 
sich Probleme am Arbeitsmarkt abzeichneten, wurde das Anwerbesystem 
gestoppt (1974 gab es 157.400 ausländische Arbeitskräfte in Österreich; ihr 
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Anteil an den Erwerbstätigen betrug 5,1 Prozent; vgl. Abb. 1). Das Auslän
derbeschäftigungsgesetz 1975 implementierte eine restriktive Regelung des 
Einsatzes von Gastarbeiter:innen (Bauböck und Perchinig 2003; Krings 2013; 
Nationaler Kontaktpunkt Österreich 2015). Das Gesetz regelte die bevorzug
te Behandlung österreichischer Staatsbürger:innen auf dem Arbeitsmarkt 
(diesen ist bei freien Stellen der Vorzug zu geben) (Gächter 2008; Krings 
2013) und führte das System verschiedener Aufenthaltsbewilligungen für 
Arbeitsmigrant:innen ein, das seither weiter ausdifferenziert wurde (s.u.). 
Beschäftigungsbewilligungen wurden auf ein Jahr befristet und ihre Verlänge
rung war an eine ununterbrochene Beschäftigung (beim gleichen Arbeitgeber) 
gebunden (Nationaler Kontaktpunkt Österreich 2015: 30). Außerdem wurde 
das System der Befreiungsscheine eingeführt. Letzteres sah ursprünglich vor, 
dass selbige nach acht Jahren Aufenthalt und bei längerer Erwerbstätigkeit 
(mindestens fünf Jahre) befristet auf zwei Jahre (aktuell fünf Jahre) erworben 
werden konnten, was eine eigenständige Arbeitssuche erlaubte. 

Während die Zahl der Gastarbeiter:innen in den 1970ern annähernd hal
biert wurde (Nationaler Kontaktpunkt Österreich 2015), versuchte eine wach
sende Zahl der dauerhaft beschäftigten Arbeitsmigrant:innen ihren Aufenthalt 
in Österreich zu verstetigen. Diese bedeutete vor allem, dass sie ihre Famili
en nachholen wollten. Daher wurde der Familiennachzug zu einer der wich
tigsten Formen der Zuwanderung (Kraler u.a. 2013). Dieser wurde und wird 
aber in Österreich im internationalen Vergleich restriktiver gehandhabt (Ro
senberger und Gruber 2020; Biffl und Huber 2023). Die Aufenthaltsverfesti
gung eines Teils der Gastarbeiter:innen hatte zur Folge, dass auch diese Form 
der Zuwanderung von verschiedenen politischen Kräften problematisiert wur
de (Horvath 2014), und entwickelte sich in den letzten Jahren vor allem im Asyl
wesen zu einem zentralen Feld politischer Konflikte (s.u.). 

2.2. Wachsende Immigration aufgrund ökonomischer 
und politischer Veränderungen und Krisen: die 1980er-Jahre 

Seit der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre stieg die Zahl der Immigrant:innen – 
im Bereich Arbeitsmigration wie auch in der Fluchtmigration – aufgrund in
ternationaler Veränderungen (Fall des Eisernen Vorhangs 1989, Jugoslawien
krieg ab 1991, EU-Beitritt Österreichs 1995) wieder an. Wie erwähnt, trug dies 
zum Wachstum der FPÖ bei, die das Migrationsthema zur politischen Mobili
sierung nutzte (Rosenberger und Gruber 2020; Gächter 2008; Perchinig 2006). 
Politisch führte dies zu Maßnahmen, den Zuzug von Arbeitsmigrant:innen re
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striktiver zu regulieren und zunehmend nach qualitativ bestimmten ökono
mischen Kriterien (z.B. zu erwartendes Entgelt, Berufserfahrung, spezifische 
Qualifikationen) auszurichten. Zugleich wurde aber auch versucht, Maßnah
men zur Aufenthaltsstabilisierung sowie zur Integration, die jedoch vor al
lem als Bringschuld der zugewanderten Personen konzipiert wurde, umzuset
zen (Rosenberger und Gruber 2020). Trotz der Widersprüchlichkeit dieser Ent
wicklung argumentieren Gudrun Biffl und Peter Huber (2023), dass sich Ös
terreich in diesen Jahren von einem Gastarbeiter:innenregime zu einem Ein
wanderungsland gewandelt habe. Dies werde aber von relevanten politischen 
Akteur:innen und staatlichen Institutionen weiter nicht anerkannt, Inklusion 
durch hohe bürokratische Hürden vielmehr erschwert. 

Abb. 1: Anteile nichtösterreichischer Erwerbstätiger in Österreich (gemäß Staatsbür
gerschaft, in Prozent) 

Quelle: Statistik Austria 2023 und Statistik Austria 2025, nach Mikrozensus-Erhebung, 
ILO-Konzept, mit Zeitreihenbrüchen, eigene Berechnungen. 

Seit den 1980er-Jahren haben Entscheidungen der österreichischen 
Höchstgerichte eine Reihe von migrationspolitischen Veränderungen vor
angetrieben. Diese ermöglichten insbesondere »Gastarbeiter:innen«, die 
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schon lange Zeit in Österreich gelebt und ihre Familien nachgeholt oder in 
Österreich welche gegründet hatten (Gächter 2008), eine Stabilisierung ihres 
Aufenthaltsstatus. Zu den gerichtlich angestoßenen Maßnahmen gehörte 
ihre (weitgehende) Gleichstellung in der Arbeitslosenversicherung Ende der 
1990er-Jahre (ebd.: 7–12). Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeits
migrant:innen hatten bis dahin, wie auch alle anderen Arbeitskräfte, zwar 
Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt. Wie alle Arbeitneh
mer:innen in Österreich erwarben sie damit einen Anspruch auf Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung, wenn sie mindestens 52 Wochen innerhalb 
der letzten 24 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Gast
arbeiter:innen konnten bis Ende der 1980er aber nur das zeitlich befristete 
Arbeitslosengeld geltend machen, bevor sie, wenn sie keine neue Anstellung 
fanden, das Land verlassen mussten. Die an das Arbeitslosengeld anschlie
ßende, etwas niedriger kalkulierte Notstandshilfe, die in Österreich weiterhin 
auch eine Sozialversicherungsleistung darstellt und bei längerer Arbeitslosig
keit unbefristet ausbezahlt wird, stand ihnen nicht offen. Ab 1989 wurde ihnen 
zugestanden, Notstandshilfe zumindest für ein Jahr beziehen zu können. 

Die sozialrechtliche Benachteiligung hatte zur Folge, dass Arbeitsmi
grant:innen am Arbeitsmarkt einem starken Druck ausgesetzt waren, rasch 
eine Arbeit zu finden. Ende der 1990er-Jahre wurde auch die Benachteili
gung bezüglich des Bezugs der Notstandshilfe vom Verfassungsgerichtshof 
gekippt und eine weitgehende Gleichstellung durchgesetzt (Gächter 2008; 
Krings 2013). Trotz derartiger Hürden nahm die Zahl der Erwerbstätigen ohne 
österreichische Staatsangehörigkeit zwischen 1975 und 1994 von 137.365 auf 
331.719 zu. Migrantische Erwerbstätige machten im Jahr 1975 4,5 Prozent aller 
Erwerbstätigen aus, im Jahr 1994 bereits 9,8 Prozent (siehe Abb. 1). 

2.3. Migrationspolitische Folgen des EU-Beitritts Österreichs 1995 

Der österreichische EU-Beitritt 1995 brachte neben der Übernahme europäi
scher Regelungen zur Migration auch die Zuständigkeit des Europäischen Ge
richtshofes und die Verbindlichkeit seiner Entscheidungen mit sich. Die we
sentliche Veränderung für das österreichische Migrationsregime (Rosenber
ger und Gruber 2020) bestand darin, dass EU-Bürger:innen seitdem – auch 
bezüglich Arbeitsmarktthemen – österreichischen Staatsbürger:innen weit
gehend gleichgestellt wurden. Allerdings ist die Zuwanderung von EU-Bür
ger:innen von ihrer Erwerbstätigkeit abhängig. So ist der Zugang von EU-Bür
ger:innen zur Sozialhilfe/Mindestsicherung sofort möglich, wenn diese sich 
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als Arbeitnehmer:innen in Österreich aufhalten, aber so wenig verdienen, dass 
sie in der Sozialhilfe/Mindestsicherung »aufstocken« müssen. EU-Bürger:in
nen, die weniger als zwölf Monate in Österreich beschäftigt waren und da
her noch keinen Anspruch auf Arbeitslosenentgelt erwerben konnten, haben 
sechs Monate Anspruch auf Mindestsicherung. Sobald ein Anspruch auf Ar
beitslosengeld bzw. Notstandshilfe vorliegt, sind EU-Bürger:innen österrei
chischen Staatsbürger:innen sozialrechtlich gleichgestellt (zur konkreten Pra
xis des AMS und den Schwierigkeiten für Migrant:innen, Rechte geltend zu 
machen, siehe Holzinger, Scheibelhofer und Draxl in diesem Band). 

Bei der EU-Osterweiterung 2004 (EU-Beitritt von Estland, Lettland, Li
tauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) 
(Krings 2013) sowie 2007 (Beitritt: Bulgarien und Rumänien) und 2015 (Bei
tritt: Kroatien) gehörte Österreich zu jenen Ländern, die die volle Laufzeit der 
Übergangsregelungen von sieben Jahren für die osteuropäischen Beitritts
länder nutzten (ebd.; Horvath 2014; Biffl und Huber 2023). Diese Regelungen 
limitierten den Zuzug durch festgelegte Quoten. Seit der EU-Osterweiterung 
2004 handelt es sich bei etwa zwei Dritteln der Migration nach Österreich 
um EU-Binnenmigration (vgl. Abb. 1). Eine Ausnahme bildeten die Jahre 2015 
und 2016, als im sogenannten »Sommer der Migration« die Zahl der Geflüch
teten aus Drittstaaten den größten Anteil an einwandernden Migrant:innen 
ausmachte (Gruber und Rosenberger 2023). Während der Anteil der Erwerbs
tätigen ohne österreichische Staatsangehörigkeit zwischen 1994 (9,8 Prozent) 
und 2010 (10,5 Prozent) kaum anstieg, ist er seitdem auf ca. 20,7 Prozent 2024 
gewachsen. 

Arbeitsmigrant:innen aus Nicht-EU-Staaten gelten seit dem österreichi
schen EU-Beitritt als Drittstaatsangehörige und unterliegen Regulierungen 
der Zuwanderung, die am jeweiligen Bedarf der österreichischen Wirtschaft 
und Gesellschaft ausgerichtet sind (Nationaler Kontaktpunkt Österreich 2015; 
Horvath 2014). Ungefähr 60 Prozent der in Österreich beschäftigten Dritt
staatsangehörigen haben Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt unter 
dem Status Daueraufenthalt EU (aktuell ca. 345.000 Personen). Das bedeutet, 
sie sind anderen EU-Bürger:innen in Österreich gleichgestellt, wenn sie in ei
nem (anderen) EU-Land eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung 
erhalten haben (Biffl und Huber 2023: 99f.) (für eine detaillierte Analyse der 
konkreten Praktiken in diesem Kontext siehe Heindlmaier in diesem Band). 
Ein großer Teil dieser Gruppe stammt aus der Türkei, mit der es seit Anfang 
der 1960er-Jahre spezifische Abkommen über den Zugang zum Arbeitsmarkt 
gibt. Außerdem wurde für Drittstaatsangehörige (Kraler u.a. 2013) die Mög
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lichkeit des Familiennachzugs stärker an den Spracherwerb, aber auch an 
die Fähigkeit, die Familie finanziell zu versorgen, gekoppelt und zunehmend 
restriktiver geregelt. 

Die skizzierten Entwicklungen setzten ein, als es mit der Ostöffnung Ende 
der 1980er, aber auch mit den Fluchtbewegungen im Zuge des Jugoslawien
kriegs zu einer Erhöhung des Zuzugs nach Österreich kam. Um diese Migra
tionsbewegungen zu kontrollieren und zu steuern, wurde ein komplexes Sys
tem von Quoten für den Anteil von nichtösterreichischen Staatsbürger:innen 
auf den Arbeitsmärkten wie auch für den Familiennachzug geschaffen. We
sentliches Element des Quotensystems war die Anforderung, den Antrag auf 
Zuwanderung im Ausland zu stellen (Gächter 2008). 

2.4. Arbeitsmarktpolitische Ausdifferenzierung des Migrationsregimes 

Im entstehenden österreichischen Migrationsregime wurde seit den 1980er- 
bzw. 1990er-Jahren ein ausdifferenziertes Regime an Regelungen des Zugangs 
zum österreichischen Arbeitsmarkt und der Erlangung eines dauerhaften 
Aufenthaltsstatus entwickelt. Biffl und Huber sprechen diesbezüglich von 
einer »Superdiversität« des österreichischen Migrationsregimes (2023: 95). 
Diese Diversität reflektiere einerseits die Vielfalt migrantischer Gruppen 
(EU-Bürger:innen, Drittstaatsangehörige aus verschiedenen Staaten usw.), 
die in Österreich einwandern. Andererseits resultiere sie aus der Institutio
nalisierung unterschiedlicher Aufenthaltstitel, die Abwehr und Zugang von 
Migrant:innen zum österreichischen Arbeitsmarkt und Sozialsystem regeln. 
Dies sei Ausdruck der Verweigerung staatlicher Instanzen, anzuerkennen, 
dass Österreich ein Einwanderungsland sei. 

So wurde 1993 das System der Saisoniersbeschäftigung eingeführt, das 
auch als neues, radikalisiertes Gastarbeiter:innensystem (Gächter 2008: 12; 
Bauböck und Perchinig 2003; Horvath 2014; Biffl und Huber 2023) bezeichnet 
wurde. Das Saisoniersmodell sieht temporäre Beschäftigungsbewilligungen 
für Arbeitsmigrant:innen vor – ursprünglich sechs Monate in der Landwirt
schaft und in der Gastronomie. Es wurde 2003 unter der Koalitionsregierung 
von ÖVP und FPÖ für alle Branchen geöffnet. Die zeitliche Befristung der Sai
sonierstätigkeit wurde auf zwölf Monate erhöht. Eine Aufenthaltsverfestigung 
bzw. ein Familiennachzug ist nicht vorgesehen. 

Das Saisoniersmodell wurde in den 1990er-Jahren insbesondere von der 
FPÖ forciert (Horvath 2014: 288). Sie verband radikal wirtschaftsliberale Argu
mente zum flexiblen Einsatz von Arbeitskräften (mit geringer sozialrechtlicher 
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Absicherung) mit Vorstellungen zur Beschränkung und Kontrolle von Migra
tion durch die Verhinderung verfestigter Aufenthaltsmöglichkeiten (ausführ
lich: ebd.: 283–298). Das österreichische Saisoniersmodell macht die Verknüp
fung ausbeutender und ausgrenzender Dimensionen des österreichischen Mi
grationsregimes deutlich sichtbar (Mulinari und Neergaard 2017). 

Während das Saisoniersmodell ein (weiteres) flexibles und prekäres Ar
beitsmarktsegment geschaffen hat, wurde mit der gesetzlichen Regelung 
der 24-Stunden-Betreuung/Pflege 2007 eine zusätzliche Form der temporä
ren Migration, die der Bearbeitung wachsender Care-Bedarfe dienen sollte, 
implementiert. Dies geschah unter Ausnutzung der Lohn- und Einkommens
unterschiede zwischen osteuropäischen Ländern (vorwiegend aus Ungarn, 
Slowakei, Ukraine) und Österreich, die damit zum sozialpolitischen Instru
ment wurden. Der Einsatz niedrig bezahlter Betreuungs- und Pflegekräfte 
aus Osteuropa kompensiert mangelnde finanzielle Ressourcen im Care- 
Bereich (Aulenbacher, Leiblfinger und Prieler 2020; Benazha u.a. 2021). Ge
genwärtig kümmern sich in Österreich ca. 62.000 Personen um ca. 30.000 
Pflegebedürftige (Benazha u.a. 2021; Aulenbacher, Leiblfinger und Prieler 
2020). 

Die Regelungen sehen zwar die Möglichkeit der Anstellung für die Be
treuungskräfte (fast ausschließlich Frauen) durch die zu betreuende Person 
oder die vermittelnden Agenturen vor. Dennoch arbeitet der überwiegen
de Teil aufgrund von spezifischen Regelungen der 24-Stunden-Pflege als 
selbstständige Unternehmer:innen (mit Gewerbeberechtigung). Aufgrund 
ihrer spezifischen Beschäftigungssituation und weil Kriterien der Schein
selbstständigkeit erfüllt sind, wäre nach der allgemein gültigen Rechtslage 
jedoch eine Anstellung erforderlich (Biffl und Huber 2023). Sie sind dadurch 
sozialrechtlich schlechter abgesichert und fallen nicht unter arbeitsrechtliche 
Bestimmungen (etwa in Bezug auf Arbeitszeit). Trotz dieser Benachteili
gungen gerieten vorhandene Ansprüche von 24-Stunden-Betreuer:innen auf 
Sozialleistungen, konkret die Familienbeihilfe (eine Unterstützungsleistung 
für minderjährige Kinder), während der ÖVP-FPÖ-Regierung 2017–2019 ins 
Visier der propagierten Bekämpfung der Immigration in das Sozialsystem. 
Gemäß Beschäftigungslandprinzip erwerben in Österreich erwerbstätige 
Personen Anspruch auf diese Unterstützungsleistung des österreichischen 
Wohlfahrtsstaates, die unabhängig vom Wohnort auch für im Ausland lebende 
Kinder ausbezahlt wird. Diese für das Einkommen von 24-Stunden-Betreue
rinnen mit Familie wichtige Unterstützungsleistung wollte die Regierung 2019 
kürzen. Sie argumentierte diesbezüglich, dass es in den Herkunftsländern 
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niedrigere Lebenshaltungskosten gäbe und daher weniger Kosten für Kinder 
anfallen (ebd.: 164f.). Im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die 
EU hat der Europäische Gerichtshof diese Regelung 2022 aufgehoben und 
Österreich zu Nachzahlungen verpflichtet. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Form der Regulierung der 24-Stun
den-Betreuung mit dem konservativen Wohlfahrtsregime zusammenhängt. 
In diesem werden Care-Tätigkeiten weiterhin in einem geringeren Ausmaß öf
fentlichen Einrichtungen übertragen, in denen es geregelte Normalarbeitsver
hältnisse gibt. Sie verbleiben trotz jüngster Veränderungen eher in der Verant
wortung der einzelnen Familien – und damit überwiegend von Frauen. Durch 
die Beschäftigung von selbstständigen Betreuer:innen verbleibt – trotz finan
zieller Unterstützung durch den Staat – die organisatorische Verantwortung 
bei den Familien (Subsidiaritätsprinzip). 

Eine weitere weitreichende Veränderung im Bereich der Arbeitsmigration 
wurde 2011 mit der Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte) imple
mentiert (Horvath 2014; Krings 2013). Diese wurde als eine grundlegende Än
derung im österreichischen Migrationsregime für Arbeitskräfte interpretiert: 
Österreich sei eines der Länder geworden, die ein Punktesystem für qualifi
zierte Einwanderung eingeführt habe (Krings 2013). Die RWR-Karte soll durch 
die Bewertung von Sprachkenntnissen (Deutsch, Englisch), Qualifikationen, 
Berufserfahrungen und Alter die Zuwanderung von sogenannten Spitzenkräf
ten, Schlüsselkräften und Arbeitskräften in Mangelberufen erleichtern und am 
Bedarf der österreichischen Wirtschaft ausrichten (Horvath 2014). Während es 
für Hochqualifizierte kaum Beschränkungen bei der Beantragung der RWR- 
Karte gibt, können sogenannte Schlüsselkräfte nur dann eine RWR-Karte er
halten, wenn die Arbeitsstelle nicht an Österreicher:innen oder EU-Bürger:in
nen vermittelbar ist. Im Gegensatz zur Saisoniersregelung soll das System der 
RWR-Karte explizit der langfristigen Niederlassung in Österreich dienen (Biffl 
und Huber 2023). 

Eine RWR-Karte wurde ursprünglich für zwölf Monate ausgestellt. Nach 
zumindest zehn Monaten Beschäftigung im Zeitraum der Gültigkeit der RWR- 
Karte konnte sie in eine RWR-Karte plus umgewandelt werden. Diese ermög
licht den freien Arbeitsmarktzugang in Österreich und eröffnet Möglichkeiten 
zum Familiennachzug. Wie Gruber und Rosenberger (2020) zeigen, wurden 
der Zugang und die Nutzungsmöglichkeiten der RWR-Karte in den Folgejah
ren erweitert. Auffällig ist, dass dieser Trend auch während der Koalitionsre
gierung von ÖVP und FPÖ in den Jahren 2017 bis 2019 – trotz einer sehr re
striktiven Migrationspolitik, insbesondere auch im Asylbereich – fortgesetzt 
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wurde. So wurde die Liste der Mangelberufe, für die Drittstaatsangehörige ei
ne RWR-Karte beantragen können, von 27 auf 45 erweitert. Als Mangelberufe 
gelten Berufe, für die weder in Österreich noch im EU-Raum passende Arbeits
kräfte gefunden werden können. Inzwischen beträgt die Zahl der ausgewie
senen Mangelberufe 66, hinzu kommen 52 regional beschränkte (Glösel 2022). 
Auf eine offene Stelle in diesen Bereichen müssen außerdem weniger als 1,5 Ar
beitssuchende kommen. Kritiker:innen dieser Maßnahme weisen darauf hin, 
dass sie genutzt wird, um den Lohndruck auf Beschäftigte in Österreich zu 
erhöhen, anstatt die Arbeitsbedingungen (Entgeltniveaus, Arbeitszeiten usw.) 
zu verbessern (ebd.). 

Das System der RWR-Karte ist inzwischen sehr ausdifferenziert (Bas
sermann 2018). Es unterscheidet einerseits zwischen besonders Hochqua
lifizierten, Fachkräften in Mangelberufen, sonstigen (unselbstständigen) 
Schlüsselkräften, Studienabsolvent:innen, selbstständigen Schlüsselkräften, 
Personen mit einem Aufenthaltstitel »Daueraufenthalt – EU« eines anderen 
EU-Mitgliedstaates, Start-up-Gründer:innen und Stammmitarbeiter:innen. 
Andererseits regelt es deren Beschäftigungsmöglichkeiten am österreichi
schen Arbeitsmarkt nach einem ausgeklügelten Punktesystem, in dem etwa 
Ausbildung, Berufserfahrung, Alter, Sprachkenntnisse usw. eine Rolle spielen. 
Ihre Gültigkeitsdauer wurde auf zwei Jahre erhöht, von denen mindestens 
21 Monate bei einem bestimmten Arbeitgeber gearbeitet werden müssen 
(Glösel 2022). Danach kann weiter eine RWR-Karte plus beantragt werden, 
was die Inhaber:innen zur Niederlassung in Österreich und zum unbegrenz
ten Arbeitsmarktzugang berechtigt. Familienmitglieder von Inhaber:innen 
einer RWR-Karte können sofort eine RWR-Karte plus beantragen, dies setzt 
aber ein bestimmtes Familien-Mindesteinkommen sowie Sprachkenntnisse 
(Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens) voraus. 
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3. Entwicklungen im Bereich der Fluchtmigration 

3.1. Asylpolitik nach 1945 – antifaschistischer Nachkriegskonsens 
und Kalter Krieg 

Tab. 1: Asylanträge 

Jahr Anträ

ge 
Jahr Anträ

ge 
Jahr Anträ

ge 
Jahr Anträ

ge 
Jahr Anträ

ge 
1946 k. 

Ang. 
1962 3.458 1978 3.412 1994 5.082 2010 11.012 

1947 113.425 1963 3.435 1979 5.627 1995 5.900 2011 14.416 
1948 11.020 1964 3.611 1980 9.259 1996 7.000 2012 17.413 
1949 3.468 1965 4.247 1981 34.557 1997 6.700 2013 17.503 
1950 4.903 1966 3.805 1982 6.314 1998 13.805 2014 28.064 
1951 3.232 1967 3.919 1983 5.868 1999 20.129 2015 88.340 
1952 2.457 1968 7.362 1984 7.208 2000 18.284 2016 42.285 
1953 1.723 1969 9.831 1985 6.724 2001 30.127 2017 24.735 
1954 2.283 1970 3.085 1986 8.639 2002 39.354 2018 13.746 
1955 1.941 1971 2.075 1987 11.406 2003 32.359 2019 12.886 
1956 170.679 1972 1.838 1988 15.790 2004 24.634 2020 14.775 
1957 58.585 1973 1.576 1989 21.882 2005 22.461 2021 39.930 
1958 3.599 1974 1.712 1990 22.789 2006 13.149 2022 112.272 
1959 3.439 1975 1.502 1991 27.306 2007 11.921 2023 59.232 
1960 5.178 1976 1.818 1992 16.238 2008 12.841 2024 25.360 
1961 4.116 1977 2.566 1993 4.744 2009 15.821 

Quellen: Asylanträge: BMI 2024 und persönliche Mitteilung des BMI 

Österreich war am Ende des Zweiten Weltkrieges sowie im Kontext inter
nationaler Krisen (z.B. Ungarnaufstand 1956, Prager Frühling 1968, Kriegs
recht Polen 1981, Jugoslawienkrieg ab 1991, Fluchtbewegungen aus Syrien 
2015, Ukrainekrieg seit 2022) vor allem Transit- und seit ca. 1990 auch wieder 
Zielland von Fluchtbewegungen (Gächter 2008: 13–15; Bauböck 1996). Flucht
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bewegungen stellen daher Triebkräfte der Entwicklung des österreichischen 
Migrationsregimes und seiner Verknüpfung mit dem Wohlfahrtssystem und 
der Arbeitsmarktentwicklung dar. Als Folge der Niederlage des NS-Faschis
mus und im Kontext des Ost-West-Konflikts gab es bis in die 1980er-Jahre 
einen weitgehend stabilen politischen Konsens zur Asylpolitik (Horvath 2014). 
Dies änderte sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Ende der 1980er- 
Jahre und den Kriegen in Ex-Jugoslawien, wie auch der Kriege in Afghanistan 
und Tschetschenien in den 1990er-Jahren. Internationale Krisen führten zu 
einem Anstieg der Asylsuchenden, und der Anteil der Migrationsbevölkerung 
verdoppelte sich nahezu. 

3.2. Die Relativierung des Asylrechts – vom Menschenrecht 
zur wirtschafts-, sozial- und sicherheitspolitischen Bedrohung 

Nach 1990 zerbrach der gesellschaftspolitische Konsens zur Asylpolitik, was 
durch den massiven Zuspruch zur radikal rechten FPÖ unter Jörg Haider 
befeuert wurde. Flucht und Asyl wurden nun – u.a. in (zunehmend rassis
tisch geframten) Diskussionen über angebliche »Wirtschaftsflüchtlinge« und 
Migration in die Sozialsysteme – zunehmend unter wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Gesichtspunkten diskutiert. Fortan bestimmten Ausein
andersetzungen um die Einschränkung des Asylrechts die Entwicklung des 
österreichischen Migrationsregimes (Kraler 2012; Rosenberger und Gruber 
2020). Darunter fallen z.B. die Einführung der Bestimmungen zu sicheren 
Drittstaaten 1991, die Übernahme der Abkommen von Schengen und Dublin 
1997, die Mitwirkungspflichten von Asylwerber:innen 2003, die Erschwerung 
von Berufungsmöglichkeiten gegen Asylbescheide, Gebietsbeschränkungen 
und Meldepflichten für Asylwerber:innen 2009, der Ausbau des Schubhaftsys
tems usw. (für einen Überblick: Horvath 2014: 255–256). 

Auch in der Folge des »Sommers der Migration« im Jahr 2015 wurden Maß
nahmen beschlossen, die die Rechte von Geflüchteten weiter einschränkten. 
So wird Asyl seit 2016 nur mehr auf drei Jahre erteilt (»Asyl auf Zeit«). Kommt 
es innerhalb dieses Zeitraums im Herkunftsstaat zu einer wesentlichen, dau
erhaften Veränderung der politischen Verhältnisse oder liegt ein sonstiger Ab
erkennungsgrund vor (z.B. eine strafrechtliche Verurteilung), kann der Asyl
status aberkannt werden. Erst nach mehrfacher Verlängerung wird Asyl unbe
fristet gewährt. Die Regierung aus ÖVP und FPÖ setzte zwischen 2017 und 2019 
weitere Maßnahmen zur Abwehr von Asylsuchenden – darunter die Konfiska
tion der Mobiltelefone von Asylwerber:innen, die Konfiskation von Geldbeträ
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gen zur Unterstützung der Ausgaben in der Grundversorgung, die Zentralisa
tion der Asylberatung, die zur Rückkehrberatung werden soll(te) usw. (Perchi
nig und Valchars 2019: 429–431). Es war explizites Ziel des damaligen Innenmi
nisters Herbert Kickl (FPÖ) (ebd.), zu verhindern, dass überhaupt noch jemand 
in Österreich Asyl beantragen kann. 

3.3. Konflikte um Asylmigration: Grundversorgung, Integration 
und Zugang zum Sozialsystem 

Zu den zentralen Auseinandersetzungen im Bereich Asyl gehören zwei The

menfelder. Im ersten zentralen Themenfeld des Bereichs Asyl geht es um 
die Frage der sozialpolitischen Versorgung und Unterstützung von Asyl
werber:innen, anerkannten Flüchtlingen und – seit 2018 wieder – subsidiär 
Schutzberechtigten, also von Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, 
die aber vorläufig in Österreich bleiben dürfen. Asylwerber:innen haben im 
Rahmen der sogenannten Grundversorgung (Asylkoordination 2023) das 
Recht auf Unterkunft und Verpflegung, ein sogenanntes Taschengeld (€ 40,–/ 
Monat) und sind krankenversichert (für eine detaillierte Analyse siehe Ataç in 
diesem Band). Personen, die im Asylverfahren den Asylstatus erhalten und 
somit anerkannte Flüchtlinge sind, werden sozialrechtlich österreichischen 
Staatsbürger:innen gleichgestellt, können z.B. Sozialhilfe/Mindestsicherung 
bekommen und haben Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Zeitweilig hatten in den Jahren nach 2015 in Österreich etwas mehr 
als ein Drittel der Leistungsberechtigten in der Mindestsicherung Asylsta
tus. In den Großstädten (insbesondere Wien) war der Anteil noch höher 
(Atzmüller, Knecht und Bodenstein 2020). Dies führte zu politischen Ausein
andersetzungen auf der Ebene des Bundes und der Länder und veranlasste die 
Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ der Jahre 2017 bis 2019 zu einer weitrei
chenden Reform dieser Leistung (ebd.; Rabl 2019). In einem Grundsatzgesetz 
wurde statt des Begriffs Mindestsicherung der stärker stigmatisierende, 2010 
abgeschaffte Name Sozialhilfe wieder eingeführt, was aber nicht in allen 
Bundesländern nachvollzogen wurde. Letztere zielte darauf ab, den Anspruch 
auf volle Leistungen aus der Sozialhilfe/Mindestsicherung an ein bestimmtes 
Sprachniveau zu binden. Personen, die dieses nicht nachweisen können, sollte 
die Sozialhilfe/Mindestsicherung um 40 Prozent gekürzt werden. Außerdem 
war eine Deckelung der Leistungen für Mehrkindfamilien vorgesehen. Das 
zielte auf migrantische Familien ab, die in der Wahrnehmung der Regierung 
überdurchschnittlich viele Kinder haben (Atzmüller, Knecht und Bodenstein 
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2020) und das System ausnutzen. Beide Bestimmungen wurden aber vom 
Verfassungsgerichtshof 2019 gekippt. 

Nach der Ankunft einer großen Zahl von Asylwerber:innen 2015 wurden 
2017 zwei Gesetze erlassen, die die Integration vorantreiben sollten. Das 
Integrationsgesetz 2017 verband das Recht auf Integrationsmaßnahmen mit 
der Pflicht, diese in Anspruch zu nehmen. Die Maßnahmen bestanden unter 
anderem aus Deutschkursen (bis zum Niveau A2), die mit Werte- und Ori
entierungskursen kombiniert waren. Allerdings zeigte sich, dass diese Kurs
maßnahmen wenig Einfluss auf die Arbeitsmarktintegration hatten (Hosner, 
Vana und Khun Jush 2017). Eine weitere Maßnahme, das Integrationsjahr, 
verpflichtete arbeitslose Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte zur 
Teilnahme an Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung. Dabei handelt es sich 
um eine modular aufgebaute, arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahme 
(ab Sprachniveau A1), die teilweise in Form gemeinnütziger Arbeit absolviert 
wird. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden Integrations- und Bildungsprojekte 
durch massive Kürzungen beim AMS reduziert (Knecht und Bodenstein 2019: 
218). Davon waren auch Maßnahmen des Integrationsjahres wie Deutschkur
se, Kompetenzchecks und Berufsberatung betroffen. 

3.4. Konflikte um Asylmigration: Zugang zu Arbeitsmarkt und Ausbildung 

Im zweiten Konfliktfeld geht es um die Möglichkeiten von Asylwerber:innen, 
während ihres Verfahrens einer (legalen) Beschäftigung nachgehen oder ei
ne Ausbildung absolvieren zu können. Asylwerber:innen ist es nach gelten
dem EU-Recht nur in den ersten drei Monaten ihres Verfahren untersagt, einer 
Beschäftigung nachzugehen (Asylkoordination 2018). Jedoch wurde im soge
nannten »Bartensteinerlass« – benannt nach dem damals zuständigen Minis
ter – im Jahr 2004 der Zugang zum Arbeitsmarkt auf Saisonarbeit (damals be
fristet auf sechs Monate) in der Landwirtschaft und im Tourismus beschränkt. 
Um als Saisonier tätig sein zu können, musste aber eine Bewilligung durch das 
Arbeitsmarktservice (AMS), das die Leistungszuerkennung für Arbeitslose or
ganisiert und sie vermittelt, vorliegen (ebd.: 2). Dieser Erlass wurde erst 2021 
vom Verfassungsgericht aufgehoben (Szigetvari 2021), sodass Asylwerber:in
nen nun theoretisch Zugang zu allen Bereichen hätten. Der von der konser
vativen ÖVP gestellte Arbeitsminister der damaligen Regierungskoalition aus 
ÖVP und Grünen kündigte aber an, die restriktive Praxis der Gewährung sol
cher Bewilligungen – entgegen der Aussage des Urteils – beibehalten zu wollen 
(Der Standard 2021). In Abschwächung des Erlasses wurde für Jugendliche und 
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junge Erwachsene bis 18 bzw. 25 Jahre bereits in den Jahren 2012 und 2015 die 
Möglichkeit geschaffen, während des Asylverfahrens eine Lehre in Mangelbe
rufen zu absolvieren (Knecht und Bodenstein 2019: 218; Langthaler 2019). Ca. 
1.000 Jugendliche haben diese Möglichkeit genutzt. 

Im September 2018 wurde diese Möglichkeit wieder abgeschafft (Knecht 
und Bodenstein 2019). Diese Verschärfung war konsistent mit Maßnahmen 
der konservativ-radikal rechten Regierungskoalition der Jahre 2017–2019. Die
se zielte explizit darauf ab, Integration zu verhindern und Abschiebungen von 
abgelehnten Asylwerber:innen – auch von Jugendlichen, die teilweise direkt 
von ihrer Lehrstelle abgeholt wurden – zu erleichtern (Atzmüller und Knecht 
2023). Die Beschränkung der Möglichkeit junger Asylwerber:innen, eine Leh
re zu absolvieren, wurde eigentlich 2021 vom österreichischen Verfassungsge
richt aufgehoben, jedoch schränkte die Verwaltungspraxis des AMS die Verga
be von Lehrstellen an asylsuchende Jugendliche weiterhin systematisch ein. 

4. Schlussbetrachtung 

Im März 2025 löste eine Regierung aus ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ 
und den neoliberalen NEOS die Vorgängerkoalition aus ÖVP und den Grünen 
ab, da eine Neuauflage einer Koalition aus ÖVP und FPÖ unter Führung Letz
terer scheiterte. Zwar wurde die Zielsetzung des ehemaligen Innenministers 
und jetzigen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der FPÖ, Herbert Kickl, 
Asylanträge in Österreich zu verhindern, nicht wiederholt. Der Kurs der 
aktuellen Regierung setzt aber die skizzierten Entwicklungen insbesondere 
einer zunehmend restriktiven Gestaltung des Asylwesens fort. Dies soll kurz 
an zwei Entwicklungen dargestellt werden. 

Einerseits will die österreichische Bundesregierung die monetäre Versor
gung von Asylwerber:innen auf ein Bezahlkartensystem umstellen (Brickner 
2025). Dies soll vor allem, so die Begründung, etwaige Geldüberweisungen in 
das Herkunftsland verhindern. Durch die Bezahlkarte sollen Kosten für privat 
untergebrachte Asylwerber:innen für Wohnung und Versorgung mit Lebens
mitteln beglichen werden. Zur Vermeidung allfälligen Missbrauchs können 
nur € 40,– in bar abgehoben werden. Am System der Bezahlkarte beteiligen 
sich aber nicht alle Bundesländer, da bspw. Wien und Niederösterreich Asyl
werber:innen eine Bankkarte zur Verfügung stellen. Ursprünglich war die 
politische Diskussion zur Bezahlkarte auch mit der Frage der Möglichkeit 
zur Verpflichtung von Asylwerber:innen zu gemeinnütziger Arbeit verbunden 
(Knecht und Atzmüller 2024). Außerdem sollte die Kürzung von Mitteln der 
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Grundversorgung, bspw. bei der Verweigerung von derartiger Arbeit, ermög
licht werden. Im aktuellen Regierungsprogramm findet sich der Hinweis 
auf gemeinnützige Arbeit in der stichwortartigen Beschreibung des Grund
moduls des im Mai 2025 eingeführten Integrationsjahres für Personen mit 
hoher Bleibewahrscheinlichkeit – neben Spracherwerb, Kompetenzscreening, 
Wertevermittlung usw. (Bundesregierung 2025). 

Andererseits hat im Juni 2016 das Innenministerium eine Verordnung 
erlassen, die den Familiennachzug für Personen mit anerkanntem Asylstatus 
temporär (vorläufig bis Herbst 2026) aussetzt (Die Presse 2025). Dies wurde 
nach einer Gesetzesänderung im Asylrecht möglich. Die Regierung nutzt da
bei eine Klausel der EU-Richtlinie (RL 2003/86/EG) betreffend das Recht zum 
Familiennachzug, die eine derartige Aussetzung im Falle eines nationalen 
Notstandes ermöglicht. Das Innenministerium und das Integrationsmi
nisterium begründen den Notstand mit der angeblichen Überlastung der 
Bildungssysteme aufgrund der hohen Zahl sogenannter außerordentlicher 
Schüler:innen (die bspw. nicht ausreichend der deutschen Sprache mächtig 
sind, um dem Unterricht zu folgen) insbesondere in Wien und sehr hoch an
gesetzter Schätzungen des zu erwartenden Nachzuges. Kritiker:innen haben 
demgegenüber die Existenz eines derartigen Notstandes zurückgewiesen, 
da das Schulsystem rasch eine Überführung der außerordentlichen Schü
ler:innen in den Regelunterricht bewerkstellige und außerdem die EU die 
genannten Gründe bei anderen Ländern zurückgewiesen hat. Die skizzierten 
Maßnahmen setzen daher die zunehmend ausschließenden und reglemen
tierenden Entwicklungen im österreichischen Migrationsregime fort. Sie 
machen einmal mehr deutlich, wie die Evolution des Migrationsregimes und 
des österreichischen Wohlfahrts- und Arbeitsmarktregimes mit einer spe
zifischen Verbindung zwischen deren ausbeutenden und ausschließenden 
(Mulinari und Neergaard 2017) Dimensionen zusammenhängt. 

Die Widersprüche der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik im konservativen 
Wohlfahrtsregime Österreichs bieten den Individuen soziale Absicherung, 
wenn bestimmte Verhaltenserwartungen (Erwerbstätigkeit, Familiengrün
dung) erfüllt werden. Andererseits tragen sie zur Aufrechterhaltung sozialer 
Ungleichheiten und gesellschaftlicher Hierarchien bei und stabilisieren die 
Abhängigkeit von und Unterordnung in Erwerbsarbeit und traditionelle Fa
milienformen. Die österreichischen Arbeitsmärkte sind in einem erheblichen 
Ausmaß geschlechtlich und ethnisch segmentiert. Das drückt sich in unter
schiedlichen Lohnniveaus, der Arbeitsplatzsicherheit, der Ausbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeit und der Stabilität oder Prekarität der sozialen Absiche
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rung aus. Diese Charakteristika des Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtsregimes 
wurden durch die Migrationsbewegungen und die sie begleitenden Konflikte 
reorganisiert und um rassifizierende Dimensionen erweitert (Biskamp und 
Scherschel 2022; Mulinari und Neergaard 2017). Letzteres äußert sich in der 
organisierten Schlechterstellung und Benachteiligung von Migrant:innen im 
Beschäftigungssystem und im sozialen Sicherungssystem. Die spezifische 
Verbindung zwischen den ausbeuterischen und exkludierenden Dimensionen 
von Sozial-, Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik führte zur Entstehung einer 
Reihe von Institutionen und politischen Instrumenten, die unterschiedliche, 
meist zeitlich begrenzte und prekäre Zugänge zu nationalen Arbeitsmärkten 
und sozialen Sicherungssystemen – oder den Ausschluss davon – organisie
ren. Seit Beginn des Gastarbeiter:innensystems war es erstens immer das 
migrationspolitische Ziel, die österreichische Wirtschaft mit flexibel ver
fügbaren und (später vor allem) qualifizierten Arbeitskräften zu versorgen. 
Das brachte und bringt Migrant:innen in untergeordnete und benachteiligte 
Positionen im Beschäftigungssystem und kann als »organisierte Prekarisie
rung« interpretiert werden. Zweitens war der Zugang von Migrant:innen zum 
Sozialsystem von Anfang an durch sogenannte wohlfahrtschauvinistische 
Benachteiligungen geprägt (s.o. das Beispiel der Arbeitslosenversicherung). 
Diese konnten erst mit der wachsenden politischen Bedeutung von Inte
gration – und oft erst auf Basis von Entscheidungen der österreichischen 
Höchstgerichte und des Europäischen Gerichtshofs – zurückgedrängt wer
den. In den letzten Jahren zeigt sich – nicht nur bei der extremen Rechten 
– eine Rückkehr wohlfahrtschauvinistischer Sozialpolitikkonzeptionen zur 
expliziten Abwehr der angeblichen »Migration in das Sozialsystem« (Atzmül
ler, Knecht und Bodenstein 2020), z.B. bei der Reform der Mindestsicherung/ 
Sozialhilfe 2018. 

Fragen der Integration der Zugewanderten spielen in diesem politischen 
Kontext eine eher untergeordnete Rolle und wurden von Anfang an als deren 
Bringschuld konzipiert. Dies zeigt sich aktuell in der Kürzung der finanziellen 
Ressourcen für integrationsfördernde Maßnahmen und Programme. Eine 
längerfristige Verfestigung des Aufenthaltes wird demgegenüber erstens an 
die Selbsterhaltungsfähigkeit der zugewanderten Personen (i.d.R. durch Er
werbsarbeit) und zweitens an Verhaltenserwartungen wie etwa Spracherwerb 
oder die Übernahme kultureller Werte gebunden. Diese Differenzierungen 
erlauben die Verknüpfung des Systems der Beschäftigungsbewilligungen 
mit ausschließenden Regelungen in Bezug auf den Aufenthaltsstatus von 
Migrant:innen, die auch für Fragen des Familiennachzugs von zentraler 
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Bedeutung sind. Außerdem wird es dadurch möglich, die Abschiebung von 
Migrant:innen staatlich zu legitimieren und als routinisierten rational-büro
kratischen Ablauf zu organisieren. Im Bereich der Fluchtmigration wie auch 
in Bezug auf Möglichkeiten der dauerhaften Niederlassung von Drittstaatsan
gehörigen ist Migrationspolitik in Österreich insgesamt weiterhin auf Abwehr 
und Verhinderung ausgerichtet. 
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1. Einleitung 

Dieser Beitrag befasst sich mit interner indirekter Migrationskontrolle – Mi
grationskontrolle im Zusammenspiel von Sozialpolitik und Arbeitsmarktpo
litik in Österreich – unter dem Aspekt von Zugehörigkeit. Er geht der Frage 
nach, wer unter welchen Bedingungen und wie weit dazu gehört (Carmel und 
Sojka 2021), und fokussiert dabei auf österreichische »Zugehörigkeitspoliti
ken« (Yuval-Davis 2006) gegenüber EU-Migrant:innen, die in Österreich Er
werbsarbeit nachgehen bzw. nachgegangen sind: Inwiefern schreiben staatli
che Praktiken EU-Migrant:innen Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsstaat zu bzw. 
ab und gewähren bzw. begrenzen somit Sozialleistungszugang? Es kommt da
bei eine intersektionale Perspektive zum Einsatz, welche neben Herkunft(sre
gion) auch Gender berücksichtigt. 

Während EU-Migrant:innen in EU-Wohlfahrtsstaaten formal eine privi
legierte Position unter Immigrant:innen einnehmen (Brubaker 1989; Carmel 
und Paul 2013; Sainsbury 2012), hat diverse Literatur bereits aufgezeigt, 
dass Staaten wie auch Österreich in der Umsetzung von EU-Recht gerade 
arbeitssuchenden und nicht-erwerbstätigen EU-Migrant:innen tendenziell 
Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsstaat absprechen und diese von Sozialleistun
gen ausschließen (wie auch dieser Sammelband, insbesondere die Beiträge 
von Barwick-Gross und Riedner, zeigt). Nicht-erwerbstätige EU-Migrant:in
nen haben Schwierigkeiten dabei, Leistungen der Sozialhilfe und sozialen 
Sicherheit zu erhalten (Amelina u.a. 2020; Kramer, Sampson Thierry und 
Van Hooren 2018; Scheibelhofer 2022). Dabei folgen Sachbearbeiter:innen, 
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die über Anträge von EU-Migrant:innen entscheiden, entweder restriktiven 
»Signalen« von Vorgesetzten in Exekutive, Legislative und Judikative (Mar
tinsen u.a. 2019) oder nutzen ihren Ermessensspielraum und treten selbst als 
»Torwächter:innen« auf (Ratzmann 2019). Es hat sich somit gezeigt, dass es 
für EU-Migrant:innen in der Praxis umso wichtiger ist, von Behörden eine 
»Arbeitnehmer:inneneigenschaft« zugesprochen zu bekommen, mit welcher 
schließlich nach EU-Recht Gleichbehandlung beim Sozialleistungszugang 
einhergeht. Die Arbeitnehmer:inneneigenschaft ist nach Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) großzügig auszulegen und im Einzelfall 
zu prüfen (EuGH-Urteil Levin, 53/81). 

Dieses Kapitel knüpft hier an und fokussiert auf Zugehörigkeitspolitiken 
gegenüber EU-Migrant:innen mit Erwerbsarbeitsbiografie in Österreich. Es 
zeigt auf, inwiefern selbst bei rechtlich privilegierten – und als Arbeitneh
mer:innen formal Bürger:innen dieses Landes gleichgestellten – Migrant:in
nen Zugehörigkeiten in Politik und Bürokratie durch die Interpretation von 
»rechtmäßigem« und »gewöhnlichem« Aufenthalt verhandelt bzw. begrenzt 
werden. Berücksichtigt wird dabei auch, dass Zugang zu und Ausschluss 
von Sozialleistungen nicht dichotom ist, sondern dass es sich um abgestuf
ten (Nicht-)Bezug von Sozialleistungen handeln kann, gerade wenn kein 
genereller Ausschluss möglich ist. Denn selbst wenn die Arbeitnehmer:in
neneigenschaft in den Augen von Behörden vorliegt, wird Zugehörigkeit von 
(gewissen) EU-Migrant:innen zum Wohlfahrtsstaat in Österreich oft begrenzt 
und in Frage gestellt. Wie Literatur auch bereits aufgezeigt hat, benachteiligt 
EU-Recht Frauen (O’Brien 2017; Shutes und Walker 2018). Dieser Beitrag zeigt, 
dass die österreichische Umsetzung von EU-Recht eine zusätzliche Gender- 
Dimension aufweist und so gerade migrantische Frauen diskriminiert. Das 
Kapitel beschreibt schließlich auch, wie sich EU-Migrant:innen oftmals in 
einem bürokratischen Geflecht wiederfinden, in welchem sie immer wieder 
verdächtigt werden, unrechtmäßig Sozialleistungszugang zu erhalten. Die 
Beweislast, Gegenteiliges zu demonstrieren, wird auf die EU-Migrant:innen 
verlagert. 

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird der theoretische Rah
men dargelegt (Abschnitt 2). Im Anschluss daran werden Methoden und Da
tenkorpus der Untersuchung präsentiert (Abschnitt 3), bevor Zugehörigkeits
politiken in Österreich mit empirischer Evidenz illustriert werden (Abschnitt 
4). Abschnitt 5 beleuchtet Zugehörigkeitspolitiken in Verbindung mit Beweis
last, Misstrauen und Überwachung. Abschnitt 6, die Schlussbetrachtung, fasst 
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die Kernergebnisse noch einmal zusammen und ordnet sie im Kontext von Ar
beitsmarktsegmentierung ein. 

2. Wer gehört unter welchen Bedingungen und wie weit dazu? 

In diesem Kapitel wird die theoretische Perspektive von Zugehörigkeit, 
konkret Zugehörigkeitspolitiken gewählt, d.h. inwiefern Grenzen einer Ge
meinschaft zwischen einem »wir« und »sie« durch »hegemoniale politische 
Mächte« errichtet, erhalten und reproduziert werden (Yuval-Davis 2006). 
Während die ausgeführten Praktiken auch dem »Wohlfahrtschauvinismus« 
zuzuordnen sind, erlaubt die Perspektive von Zugehörigkeitspolitik eine 
nuanciertere, auch transnationale Perspektive und vermag das Wechsel
spiel zwischen (Nicht-)Zugehörigkeit bezüglich Arbeit und Wohlfahrtsstaat 
abzubilden. Sie erlaubt aufzuzeigen, welch (bürokratisches) Grenzziehen 
(Manolova 2021) innerhalb von Staaten erfolgt und wie dies zu Teilinklusion 
von EU-Migrant:innen führt (Castles 1995). 

(Nicht-)Zugehörigkeit ist nicht zweigeteilt, und somit handelt es sich 
auch nicht notwendigerweise um vollen Zugang zu oder um vollen Ausschluss 
von Sozialleistungen, sondern um ein Kontinuum. Basierend auf einer Ana
lyse von Behördenpraktiken verwendet dieser Beitrag einen analytischen 
Rahmen, um Zugehörigkeitspraktiken abgestuft zu erfassen: In der Interpre
tation rechtlicher Zugangskriterien kann Zugehörigkeit und somit Zugang zu 
Sozialleistungen voll zu- oder abgesprochen werden. Zugehörigkeit kann aber 
auch in einer zeitlichen oder monetären Dimension eingeschränkt werden 
und so nur temporär oder monetär begrenzter Zugang zu Sozialleistungen 
gewährt werden: Ersteres beispielsweise, wenn Sozialleistungen immer wie
der befristet werden; Zweiteres unter anderem, wenn ein reduzierter Betrag 
ausgezahlt wird. 

Interne Migrationskontrolle kann auf vielfältige Weise ausgeübt werden. 
Während EU-Migrant:innen theoretisch weitgehende Freizügigkeitsrechte 
zustehen, kann ihr Aufenthalt als Vorbedingung für Sozialleistungszugang 
in Frage gestellt werden: durch die Interpretation von Arbeit für einen recht
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mäßigen Aufenthalt als Arbeitnehmer:in1 oder von Daueraufenthalt2 (nach 
EU-Richtlinie 2004/38), und durch die Interpretation von Transnationa
lität für einen gewöhnlichen Aufenthalt oder Mittelpunkt der Lebensinteres
sen (nach EU-Verordnung 883/2004). Zugehörigkeitspraktiken gegenüber 
EU-Migrant:innen müssen daher in Kombination mit der Arbeitsbiografie 
sowie (zugeschriebenen) transnationalen Lebensweisen gedacht werden. 
Die (EU-)rechtlichen Formulierungen dazu beinhalten Interpretationsspiel
raum, welcher in der Praxis unterschiedlich genutzt werden kann (Lipsky 
1980; Sampson Thierry und Martinsen 2018). Ferner können Behörden auch 
bewusst oder unbewusst gegen (EU-)Recht verstoßen. 

3. Methoden und Datenkorpus 

Der Beitrag fokussiert auf gewisse universelle und bedarfsgeprüfte Sozialleis
tungen:3 zum einen auf universelle Familienleistungen, Kinderbetreuungsgeld 
für die Betreuung von Kleinkindern sowie Familienbeihilfe für den Unterhalt 
von Kindern (Betrag ab Geburt 2023: 121 Euro; steigt mit Alter und Anzahl der 

1 Für »rechtmäßigen Aufenthalt« (3 Monate – 5 Jahre) in einem anderen EU-Land müs

sen EU-Migrant:innen entweder Arbeitnehmer:in oder selbstständig sein, oder aus

reichende Existenzmittel sowie eine Krankenversicherung haben (Art. 7 Richtlinie 
2004/38). Als Arbeitnehmer:innen und Selbstständige genießen sie Gleichbehand

lung mit den Staatsangehörigen des Zielstaats hinsichtlich Sozialleistungen (Art. 24 
Richtlinie 2004/38). Ob jemand Arbeitnehmer:in ist, muss dabei nach Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofs im Einzelfall beurteilt und darf nicht restriktiv interpretiert 
werden (Levin, 53/81). Beispielsweise waren in Genc (C-14/09) 5,5 Wochenstunden aus

reichend. Die Arbeitnehmer:inneneigenschaft kann EU-Migrant:innen auch erhalten 
bleiben: für mindestens sechs Monate, wenn sie unfreiwillig innerhalb des ersten Jah

res arbeitslos wurden; ohne Befristung, wenn sie unfreiwillig nach mindestens 12 Mo

naten arbeitslos wurden; und auch dann, wenn EU-Migrant:innen vorübergehend auf

grund von u.a. Krankheit nicht erwerbsfähig sind (Artikel 7 Richtlinie 2004/38). 
2 Ein Daueraufenthaltsrecht inklusive Gleichbehandlung haben EU-Migrant:innen 

dann, wenn sie sich fünf Jahre ununterbrochen rechtmäßig im Land aufhalten (Arti

kel 16 Richtlinie 2004/38). 
3 Die Erhebung fand im Rahmen des Projekts »Transnationalization and the Judicia

lization of Welfare« vor allem von 2015 bis 2018 statt. Das Kapitel greift zudem 
auf Forschung im Rahmen des Projekts »Rebalancing the Enlarged Single Market« 
(2019–2023) zurück, welches sich mit atypischer Arbeit in der EU befasste. 
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Kinder). Zum anderen umfasst er die jeweiligen bedarfsgeprüften Leistun
gen des Existenzminimums, die Sozialhilfe/bedarfsorientierte Mindestsicherung 
(Richtsatz für Alleinstehende in Wien 2023: 1053 Euro) und die Ausgleichszulage 
für Personen, die eine Pension beziehen, welche aber unter einem Richt
satz liegt (Richtsatz für Alleinstehende 2023: 1110 Euro). Um Genaueres über 
die Behördenpraktiken und zugrundeliegenden Überlegungen und Begrün
dungen in Österreich zu erfahren, wurden 40 semistrukturierte Interviews 
geführt: 20 mit Mitarbeiter:innen der relevanten Sozialleistungsbehörden 
über ganz Österreich, welche als Sachbearbeiter:innen direkten Kontakt zu 
Antragsteller:innen haben, zwei mit Mitarbeiter:innen aus Sozialabteilungen 
von Landesregierungen, zwei mit Mitarbeiter:innen des österreichischen 
Sozialministeriums sowie fünf mit Sozialrechts- und Aufenthaltsberatungen, 
welche die Perspektive und Erfahrungen von Migrant:innen einbrachten. 
Daneben wurden neun Interviews mit Migrationsbehörden geführt, wel
che für die sogenannte »Anmeldebescheinigung«, welche oben genannten 
»rechtmäßigen Aufenthalt« von EU-Bürger:innen in Österreich dokumentiert 
(d.h. rein »deklaratorisch« ist), zuständig sind, sowie zwei mit dem Innen
ministerium bzw. dem untergeordneten Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl. Die Behörden wurden so ausgewählt, dass sie unterschiedliche Merk
male widerspiegelten, wie beispielsweise urbane und ländlichere Gegenden 
oder unterschiedliche parteipolitische Kontexte. Ferner waren die betref
fenden österreichischen Gesetze4, die entsprechendes EU-Recht umsetzen, 
Medienartikel sowie Gerichtsurteile Teil des Datenkorpus. 

4. Zugehörigkeitspraktiken in Österreich 

4.1 Fluide Interpretation von Aufenthalt und Ausschluss 
vom österreichischen Wohlfahrtsstaat 

Ob EU-Migrant:innen arbeiten und sich so rechtmäßig in Österreich aufhalten 
oder ob sie sich gewöhnlich in Österreich aufhalten, unterliegt oft einer fluiden 
Interpretation, insbesondere wenn es um die Vorbedingungen für Zugang zu 

4 Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfegesetze der Länder; Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine bundesweite bedarfsori

entierte Mindestsicherung; Familienlastenausgleichsgesetz; Allgemeines Sozialversi

cherungsgesetz; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. 
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Sozialleistungen geht. So können Behörden EU-Migrant:innen oftmals unter 
Berufung auf einen mangelnden Aufenthalt Sozialleistungen gänzlich verweh
ren. 

4.1.1 Erwerbsarbeit und die Bedingung des »rechtmäßigen Aufenthalts« 
EU-Migrant:innen wird Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsstaat und somit 
Leistungsanspruch u.a. gänzlich abgesprochen, wenn sie nicht als Arbeit
nehmer:innen erachtet werden und ihnen folglich kein rechtmäßiger Aufent
halt, eine Voraussetzung für Sozialleistungsbezug, zugestanden wird. Dies 
trifft zum einen EU-Migrant:innen in atypischen und prekären Beschäfti
gungsverhältnissen, welche die von Behörden festgelegten Schwellen für die 
Arbeitnehmer:inneneigenschaft nicht erreichen und somit keinen rechtmä
ßigen Aufenthalt haben. Gerade (süd-)osteuropäische Migrant:innen finden 
sich häufig in prekären und instabilen Beschäftigungsverhältnissen wieder 
(Titelbach u.a. 2018; Krings 2022). 

Die Schwellen für die Arbeitnehmer:inneneigenschaft und somit Sozial
leistungszugang aufgrund eines »rechtmäßigen Aufenthalts« variierten von 
Behörde zu Behörde und von Sozialleistung zu Sozialleistung: So wurden als 
Schwellen für Familienbeihilfebezug Tätigkeiten über der Geringfügigkeits
grenze (welche sich beispielsweise 2023 auf 500,91 Euro beläuft) oder acht 
Wochenstunden genannt. Teilweise sind sich die Behörden dabei durchaus 
nicht sicher, ob dies EU-rechtlich halten würde. Bei Beschäftigungsverhält
nissen, die nicht Vollzeit sind, wird oft auch die Anmeldebescheinigung, 
welche durch die Migrationsbehörden ausgestellt wird, verlangt – als Beweis 
für rechtmäßigen Aufenthalt. Migrationsbehörden wiederum interpretie
ren die Bestimmungen zur Anmeldebescheinigung im Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG), welches betreffendes EU-Recht umsetzt, oft so, 
dass EU-Bürger:innen die ersten beiden in § 51 NAG genannten Bedingun
gen kumulativ erfüllen müssen, um rechtmäßigen Aufenthalt zu haben, d.h. 
Arbeitnehmer:in zu sein und über ausreichende Existenzmittel sowie eine 
Krankenversicherung zu verfügen. EU-Bürger:innen müssen so beispielswei
se ihre letzten drei Lohnzettel vorlegen, und nur wenn das Gehalt mehr oder 
weniger dem Regelsatz der Mindestsicherung bzw. der Ausgleichszulage pro 
Monat entspricht, bekommen sie die Anmeldebescheinigung (Heindlmaier 
2018). Bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung nannten manche So
zialbehörden dem EuGH-Urteil Genc folgend eine Tätigkeit mit fünfeinhalb 
Wochenstunden als Schwelle. Andere Sozialleistungsbehörden verlangten die 
Anmeldebescheinigung. 
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Auch der Daueraufenthalt nach fünf Jahren, welcher EU-rechtlich eben
so mit Gleichbehandlung einhergeht, wird von österreichischen Behörden 
zunehmend restriktiv beurteilt. So müssen EU-Migrant:innen dafür oft fünf 
Jahre durchgehend erwerbstätig (»Beschäftigungsverhältnis laut Hauptver
band der Sozialversicherungen«) gewesen sein und dürfen ihr Einkommen 
teilweise auch nicht durch Sozialleistungen aufgestockt haben, da dies zeigen 
würde, dass sie zu dem Zeitpunkt keine ausreichenden Existenzmittel hatten 
und der Aufenthalt somit nicht rechtmäßig war. Gerade auch in der Pension 
können Migrant:innen, welche jahrelang in Österreich gearbeitet haben, aber 
sich in einem Teufelskreis von instabilen Arbeitsverhältnissen mit geringem 
Lohn und Arbeitslosigkeit befanden, so in eine verschärft prekäre Situation 
geraten – eine Situation, die laut Beratungsstellen in besonderem Maß auf 
Frauen aus (süd-)osteuropäischen EU-Staaten zutrifft. Aufgrund der oftmals 
geringen Löhne und Versicherungszeiten sind die Pensionen niedrig. Die 
Ausgleichszulage erhalten die Personen allerdings nicht, weil ihnen Zugehö
rigkeit auf Basis eines mangelnden Daueraufenthalts abgesprochen wird – 
schließlich erfüllen sie die Voraussetzung von fünf Jahren »rechtmäßigem 
Aufenthalt« als Arbeitnehmer:in in den Augen der Behörden rückblickend 
nicht. Auch das Übernehmen von unbezahlter Care-Arbeit, faktisch durch 
migrantische Frauen – im konservativen Wohlfahrtsstaat Österreich (siehe 
Atzmüller und Knecht in diesem Band) – kann einem rückblickend beurteilten 
Daueraufenthalt entgegenstehen, da sie nicht als Arbeit beurteilt wird. Die 
Migrant:innen wissen oftmals nicht, dass sie einen derartigen Daueraufent
halt benötigen, um schließlich die Ausgleichszulage zu bekommen, und dass 
dieser rückblickend beurteilt wird. Den Migrant:innen wird schließlich auch 
von Beratungsstellen geraten, in der Pension geringfügig zu arbeiten, um 
so den Arbeitnehmer:innenstatus zu erhalten und schließlich Zugang zur 
Ausgleichszulage zu bekommen. 

Des Weiteren trifft die fluide Interpretation von Arbeit insbesondere 
alleinerziehende EU-Migrant:innen – faktisch alleinerziehende Frauen. Ge
nerell wird von EU-Migrant:innen für den Bezug von Familienleistungen 
eine Anmeldebescheinigung des beantragenden Elternteils sowie des Kindes 
als Beweis für einen rechtmäßigen Aufenthalt gefordert. Alleinerziehende 
EU-Migrant:innen, die in Elternkarenz (Anspruch auf Karenz hat man in Ös
terreich grundsätzlich bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes) 
sind und somit von der Erwerbsarbeit freigestellt sind, können hier in einen 
»Teufelskreis« geraten (Interview Beratungsstelle). Sie gelten für Behörden 
aufgrund ihrer Karenz nicht mehr als Arbeitnehmer:innen und erhalten daher 
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von der Migrationsbehörde keine Anmeldebescheinigung für ihr Kind, welche 
sie wiederum der zuständigen Sozialleistungsbehörde vorlegen müssten, 
um Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und somit auch eine Kranken
versicherung zu erhalten. Ferner droht ihnen eine Ausweisung durch die 
Migrationsbehörde. Faktisch bleibt diesen Personen laut Beratungsstellen 
nichts anderes übrig, als die Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen, um so 
in den Augen der Behörden die Arbeitnehmer:inneneigenschaft wieder zu 
erfüllen, die Anmeldebescheinigung für das Kind zu erhalten und schließlich 
Familienleistungen beziehen zu können. 

4.1.2 Erwerbsarbeit und »gewöhnlicher Aufenthalt« 
Eine (zugeschriebene) transnationale Lebensweise, d.h. eine Lebensweise über 
Staatsgrenzen hinweg, erweckt bei Behörden wiederum oftmals Misstrauen 
bezüglich des »gewöhnlichen Aufenthalts« (siehe Holzinger, Scheibelhofer und 
Draxl in diesem Band). So nehmen Behörden bei EU-Migrant:innen teilweise 
an, dass sie sich für gewöhnlich nicht in Österreich, sondern im Ausland 
aufhalten, und sprechen auf Basis dessen Zugehörigkeit zum österreichi
schen Wohlfahrtsstaat ab. Beispielsweise wird bei der Ausgleichszulage der 
gewöhnliche Aufenthalt von EU-Migrant:innen oftmals in Frage gestellt und 
genauestens geprüft. Derartige Praktiken fanden sich insbesondere nach 
dem EuGH-Urteil Brey (C-140/12), welches einen deutschen Mann betraf, der 
in der Pension nach Österreich kam und die Ausgleichszulage beantragte: 
Während österreichische Behörden argumentierten, er hätte keinen rechtmä
ßigen Aufenthalt, da er keine ausreichenden Existenzmittel habe, urteilte der 
Europäische Gerichtshof, dass EU-Mitgliedstaaten EU-Migrant:innen nur 
dann derartige Sozialleistungen verwehren können, wenn dieser Sozialleis
tungsbezug das Sozialsystem des Staates unverhältnismäßig belasten würde. 
Nachdem die zuständige Sozialleistungsbehörde beim rechtmäßigen Aufent
halt also nicht mehr ansetzen konnte, versuchte sie, umso strenger bei der 
Beurteilung des gewöhnlichen Aufenthalts zu sein, um dem Ausgleichszulage- 
Bezug durch EU-Migrant:innen weiterhin einen Riegel vorzuschieben. 

Eine Befragte der für Familienbeihilfe zuständigen Behörde argumentier
te, dass sie von einem gewöhnlichen Aufenthalt ausgingen, solange sie keine 
Indizien für einen Wohnsitz im Ausland hätten. Dabei könne ein Haus im Aus
land – im Gegensatz zu einer Wohnung in Österreich – dazu führen, dass da
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von ausgegangen werde, dass das Haus im Ausland der Mittelpunkt der Le
bensinteressen sei.5 

4.2 Begrenzte Zugehörigkeit zum österreichischen Wohlfahrtsstaat 

Qualifizieren sich EU-Migrant:innen in den Augen der Behörden als Arbeit
nehmer:innen mit rechtmäßigem, gewöhnlichem Aufenthalt und Mittelpunkt 
der Lebensinteressen in Österreich und haben somit grundsätzlich Zugang 
zu Sozialleistungen, gibt es weitere Praktiken, die Zugehörigkeit begrenzen. 
So können Praktiken temporär oder monetär begrenzte Zugehörigkeiten von 
EU-Migrant:innen zum Wohlfahrtsstaat beinhalten. 

4.2.1 Temporär begrenzte Zugehörigkeit 
zum österreichischen Wohlfahrtsstaat 

Österreicher:innen erhalten mit Geburt eines Kindes bis zu dessen Volljäh
rigkeit automatisch die Familienbeihilfe und werden lediglich darüber infor
miert, dass ihnen der Betrag auf ihr Konto überwiesen wird.6 EU-Migrant:in
nen müssen für den Bezug von Familienbeihilfe wie oben dargelegt sowohl ih
re Anmeldebescheinigung als auch diejenige des Kindes vorlegen, um einen 
rechtmäßigen Aufenthalt zu beweisen. Wird der Antrag positiv beschieden, 
wird die Familienbeihilfe jedoch oft nicht automatisch bis zum 18. Geburtstag 
ausgezahlt, sondern immer wieder befristet: Behörden nannten hier Befris
tungen von zunächst bis maximal zum zweiten Geburtstag des Kindes, ggf. 
drei weitere Jahre, und ggf. schließlich Befristungen von einem längeren Zeit
raum. Daneben wurden auch Befristungen der Auszahlung bis zum Ende eines 
befristeten Arbeitsvertrags genannt. Je »neuer« die Person in Österreich sei, 
»umso sicherer wolle man gehen« und »lieber zweimal am Schreibtisch« sit
zen (Interview Sozialleistungsbehörde). Bei Ablauf der jeweiligen Auszahlung 
wird somit erneut überprüft, ob die Voraussetzungen, vor allem hinsichtlich 

5 Ähnliche Praktiken finden sich beim Arbeitslosengeld gerade gegenüber osteuropäi

schen Migrant:innen, die in Österreich wohnen und arbeiten bzw. jahrelang gearbei

tet haben und gelegentlich in ihre Heimat fahren – und bei welchen entschieden wird, 
dass ihr Mittelpunkt der Lebensinteressen im Ausland sei (siehe Holzinger, Scheibelho
fer und Draxl in diesem Band). 

6 https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstige_beihilfen_u 
nd_foerderungen/4/1/Seite.450233.html. 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstige_beihilfen_und_foerderungen/4/1/Seite.450233.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstige_beihilfen_und_foerderungen/4/1/Seite.450233.html
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des rechtmäßigen Aufenthalts, noch vorliegen. Zur Überprüfung, ob die Kin
der überhaupt in Österreich sind, kann ggf. die Schule als informelle Informa
tionsquelle dienen. 

4.2.2 Monetär begrenzte Zugehörigkeit 
im österreichischen Wohlfahrtsstaat 

Zugehörigkeit kann in Österreich auch monetär begrenzt werden. Ein Beispiel 
hierfür liegt in der 2018 von der ÖVP-FPÖ-Regierung eingeführten »Indexie
rung« von Familienbeihilfe für Kinder, die in einem anderen EU-Land leben. 
Diese Indexierung sah eine Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebens
haltungskosten im jeweiligen EU-Land vor. Während Letztere in manchen 
Ländern wie z.B. Dänemark höher sind, zielte diese Maßnahme gerade auf 
Arbeitnehmer:innen mit Kindern in mittel- und (süd-)osteuropäischen Staa
ten ab7, welche ohnehin häufig in schlechter bezahlten Jobs arbeiten. Die 
Indexierung wurde mit hohen Kosten, welche für Kinder in anderen EU-Län
dern bezahlt werden würden, sowie vermeintlichem Missbrauch begründet 
(Details zur Einführung und Argumentation siehe Blauberger u.a. 2020). 
Während die Reform ohnehin nicht die angekündigten Einsparungen ein
brachte (statt der angekündigten 114 Millionen Euro beliefen sich diese auf 62 
Millionen Euro), der Verwaltungsaufwand auch von Behörden als enorm be
schrieben wurde und die Indexierung so als pure Symbolpolitik zu verstehen 
ist, wurde sie mittlerweile vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben, da sie 
gegen EU-Primärrecht der Gleichbehandlung der Arbeitnehmer:innen und 
die Koordinierungsverordnung 883/2004 verstieß (Kommission vs Österreich, 
C-328/20). 

5. Zugehörigkeit, Beweislast und Überwachung 
von EU-Migrant:innen 

Als Querschnittsthemen der verschiedenen Zugehörigkeitspraktiken kristalli
sieren sich schließlich Beweislast, Misstrauen und Überwachung heraus, auf 
welche im Folgenden eingegangen wird. 

7 Siehe Nationalrat, 11709/AB vom 10.10.2022 zu 12024/J (XXVII. GP) und Beilage. 
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5.1 Beweislast 

Die Beweislast für Zugehörigkeit liegt typischerweise bei den Migrant:innen 
(siehe auch Blauberger und Schmidt 2014): Letztere müssen den Behörden be
weisen, dass sie sich rechtmäßig und gewöhnlich im Staatsgebiet aufhalten. 
Behörden sind dabei nicht notwendigerweise behilflich, welche Dokumente 
dafür bereits erbracht wurden und welche noch fehlen, oder verlangen spe
zielle Dokumente auf Deutsch. Ein weiteres Beispiel liegt darin, dass EU-mi
grantische Familienbeihilfe-Antragsteller:innen bei Zuzug beweisen müssen, 
dass die Auszahlung der Familienbeihilfe im vorherigen Land eingestellt wur
de. Während österreichische Behörden hier laut Ministerium eigentlich selbst 
an die Behörden im Ausland herantreten sollten, wird, wie ein Interview in ei
ner Sozialbehörde darlegt, diese bürokratische Last oft auf die Personen verla
gert, da es so einfacher sei. Zum einen spiegeln derartige Praktiken wider, dass 
es eine Diskrepanz zwischen einer integrierten EU auf wirtschaftlicher Ebene 
einerseits und auf (sozialer) Behördenebene andererseits gibt und dass Behör
den die Realität von transnationalen Lebensweisen nicht abbilden. Während es 
mittlerweile immerhin mehrere Prozedere oder Austauschsysteme zwischen 
EU-Mitgliedstaaten gibt, hinkt die Verwaltungspraxis hier faktisch nach (sie
he auch Wagner und Berntsen 2016). 

Zum anderen bringen diese Praktiken nicht nur mit sich, dass Antragstel
ler:innen die Beweislast für Zugehörigkeit tragen und ihnen im Zweifelsfall 
Zugehörigkeit abgesprochen wird, sondern auch, dass sie gerade aufgrund des 
schwierigen und langwierigen Prozesses, den die Beweislast inklusive der Vor
aussetzungsketten mit sich bringt, begrenzten Sozialleistungszugang haben. 
So sind beispielsweise einige aufbauende Schritte nötig, welche »sehr lange 
dauern« können, bevor migrantische Familien Kinderbetreuungsgeld erhal
ten, und letztlich dazu führen, dass sie die Sozialleistung nicht bzw. nur re
duziert erhalten. Sie müssen zunächst den ausländischen Pass des Kindes be
antragen, mit welchem sie schließlich die Anmeldebescheinigung des Kindes 
beantragen können, welche wiederum dem Antrag auf Familienbeihilfe bei
gelegt werden muss. Erst mit einem positiven Familienbeihilfe-Bescheid kann 
ein Antrag auf Kinderbetreuungsgeld gestellt werden (Bezug des pauschalen 
Kinderbetreuungsgelds bei Inanspruchnahme durch einen Elternteil: 365 Ta
ge bis 851 Tage ab der Geburt des Kindes; durch zwei Elternteile: 456 Tage bis 
1.063 Tage ab der Geburt des Kindes). Allerdings kann Kinderbetreuungsgeld 
nur 182 Tage rückwirkend geltend gemacht werden, und die Personen haben 
faktisch dann »oft gar nichts mehr bekommen« (Interview Beratungsstelle). 



162 Österreich 

Außerdem kommt es vor, dass die Familienbeihilfe nur ab dem Tag der Anmel
debescheinigung und nicht ab der Geburt des Kindes rückwirkend ausbezahlt 
wird. 

5.2 Misstrauen und Überwachung 

Zugehörigkeit von EU-Migrant:innen zum Wohlfahrtsstaat wird, selbst wenn 
diese schließlich Leistungen beziehen können, oftmals immer wieder in 
Frage gestellt und mit einem Misstrauen betrachtet, was in vielen Fällen 
zu Überwachung führt. Gerade bei Sozialleistungen, welche nicht ohnehin 
mit der Bedingung der Arbeitssuche und mit deren regelmäßiger Überprü
fung und eventueller Sanktionen verbunden sind (wie Arbeitslosengeld oder 
Mindestsicherung/Sozialhilfe), finden sich andere Formen der Kontrolle und 
Überwachung, bei welchen vor allem der rechtmäßige sowie gewöhnliche Auf
enthalt immer wieder überprüft wird. So wird, wie in 4.2.1 beschrieben, die 
Auszahlung der Familienbeihilfe an EU-Migrant:innen oft zeitlich befristet 
und die Anspruchsvoraussetzungen immer wieder geprüft. 

Die zuständige Behörde für die Ausgleichszulage spricht von einem Pro
blem der Missbräuche und betrachtet einen Scheinwohnsitz als Hauptproblem 
bezüglich des gewöhnlichen Aufenthaltes. Sie versucht hier nach Angabe von 
Interviewpartner:innen möglichst strikt zu sein. So müssen alle Beziehenden, 
d.h. auch Österreicher:innen, spätestens alle drei Jahre einen Fragenkatalog 
ausfüllen und die Sozialleistungsbehörde über aktuelle Umstände wie u.a. 
Nettoeinkommen informieren. Bei Verdachtsfällen dahingehend, ob sich der 
gewöhnliche Aufenthalt (noch) in Österreich befinde, was schließlich gerade 
mit EU-Migrant:innen, aber auch Personen aus angrenzenden Ländern wie 
Serbien in Verbindung gebracht wird, wird eine engmaschigere Überprü
fung gewählt. Allerdings sei die Behörde keine Migrationsbehörde und habe 
nicht die entsprechenden Kapazitäten, um zu kontrollieren, ob die Personen 
wirklich da seien. Der Behörde nach funktioniere Kontrolle auf dem Land oft 
leichter, weil dort die örtliche Polizei an der entsprechenden Adresse vorbei
gehen könne; in Städten hingegen sei dies extrem schwer. Es bleibe noch die 
Möglichkeit der Barauszahlung der Sozialleistung durch Briefträger:innen 
(Interview Sozialleistungsbehörde). 
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6. Schlussbetrachtung 

Dieser Beitrag, welcher sich österreichischer interner Migrationskontrolle in 
Verbindung mit Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik widmet, zeigt zusam
mengefasst Folgendes auf: Zum einen ist die Arbeitnehmer:inneneigenschaft 
fluide in der Interpretation verschiedener Behörden – allerdings nicht im 
Sinne einer großzügigen Einzelfallprüfung, wie von EU-Rechtsprechung 
gefordert, sondern oft im Sinne von verschiedenen, fixen, oft restriktiveren 
Schwellen, die pro Behörde angewandt werden und so auch innerhalb von 
Österreich variieren können. Bei den Schwellen sind sich die Behörden teil
weise durchaus dessen bewusst, dass sie EU-rechtlich nicht halten könn(t)en. 
EU-Migrant:innen können so einerseits eine aufrechte Arbeitnehmer:innenei
genschaft haben oder auf eine lange Erwerbstätigkeitsbiografie in Österreich 
zurückblicken, andererseits kann diese als nicht aufrecht oder ausreichend 
interpretiert werden und ihnen daher Sozialleistungsbezug verwehrt wer
den. Dies ist insofern bemerkenswert, als man von EU-Arbeitnehmer:innen 
angesichts von Arbeitskräftemangel profitieren möchte und diese, je nach 
Herkunftsregion, gerade Arbeit im Niedriglohnbereich mit instabilen Be
schäftigungsverhältnissen übernehmen sollen. Gleichzeitig wird ihnen aber 
Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsstaat abgesprochen und daher Sozialleistungs
zugang begrenzt, gerade auf Basis dessen, dass sie aufgrund ihrer »geringen« 
und nicht durchgehenden Tätigkeiten die Voraussetzungen für Zugehörigkeit 
nicht erfüllen würden. 

Zum anderen wird Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsstaat auf Basis von zuge
schriebenen transnationalen Lebensweisen abgesprochen. So wie transnatio
nale Lebensstile unter Migrant:innen verbreitet sind, so sehr kollidieren diese 
mit nationalen Politiken (Amelina 2012; Amelina u.a. 2020; Faist 2022; Schei
belhofer und Holzinger 2018) und so sehr werden diese, wie der Beitrag gezeigt 
hat, von österreichischer Behördenseite genutzt oder auch qua Migrationsbio
grafie zugeschrieben, um Zugehörigkeit abzusprechen (siehe auch Holzinger, 
Scheibelhofer und Draxl in diesem Band). Und letztlich wird bei Erfüllen der Ar
beitnehmer:inneneigenschaft und des »gewöhnlichen Aufenthalts« in Öster
reich Zugehörigkeit von EU-Migrant:innen zum Wohlfahrtsstaat oftmals be
grenzt – auf monetäre oder temporäre Weise. 

Nach der Debatte über »Sozialtourismus«, die in vielen EU-Ländern wie 
auch Österreich (vgl. für Deutschland Barwick-Gross in diesem Band) mit einer 
restriktiven Handhabung von Zugehörigkeit und sozialen Rechten nicht-er
werbstätiger EU-Migrant:innen einherging (Heindlmaier 2018), zeigt das Ka
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pitel, dass auch EU-Migrant:innen, die in Österreich einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, zunehmend unter Verdacht stehen, zu Unrecht Sozialleistungen 
zu beziehen. Ihre Zugehörigkeit wird in Frage gestellt, begrenzt oder abge
sprochen. Ferner demonstriert das Kapitel, dass EU-Migrant:innen nicht nur 
am Anfang ihres Aufenthalts in einem anderen Land Schwierigkeiten haben 
(z.B. Manolova 2021), sondern sie nach Jahren von Erwerbstätigkeit im betref
fenden Land die bürokratische Grenzziehung einholen kann. 

Dabei wird Zugehörigkeit gerade bei EU-Migrant:innen, welche sich 
nicht in einem Normalarbeitsverhältnis befinden, in Frage gestellt – was aber 
konträr zur Realität vieler Migrant:innen steht, angesichts der Arbeitsmarkt
segmentierung in Österreich: Menschen mit nicht-österreichischem Pass sind 
in Sektoren mit instabileren Beschäftigungsverhältnissen wie der Gastrono
mie überproportional vertreten (Titelbach u.a. 2018) und haben ein höheres 
Arbeitslosigkeitsrisiko (Schönherr, Zandolla und Glaser 2022). Ferner verdie
nen (süd-)osteuropäische Migrant:innen weit weniger als Österreicher:innen 
und westeuropäische Migrant:innen (siehe für EU allgemein auch: Felbo- 
Kolding, Leschke und Spreckelsen 2019; Titelbach u.a. 2018; Krings 2022). 
So ist unter Nicht-Österreicher:innen auch ein hoher Anteil an Personen in 
Erwerbsarmut – d.h. Personen, welche trotz Erwerbstätigkeit in Armut leben 
– vor allem unter Frauen (Schönherr, Zandolla und Glaser 2022). Besonders 
stark treffen die Behördenpraktiken (alleinerziehende) migrantische Frauen. 

Als Resultat dieser multiplen Grenzziehungen (Mezzadra und Neilson 
2013) können sich EU-Migrant:innen daher in einer multiprekären Lage 
wiederfinden u.a. bezüglich Erwerbsarbeit, Sozialleistungszugang und 
Aufenthalt. Interne Migrationskontrolle lässt sich hier einerseits insofern 
beschreiben, als EU-Migrant:innen teilweise regelrecht in Erwerbsarbeit ge
drängt werden – und aber ironischerweise nicht jede schließlich als solche 
gilt –, was den Zwang zur Erwerbsarbeit nur verstärkt. Zusammenfassend 
lässt sich also ein Zwang zu Erwerbsarbeit (Carstensen, Heimeshoff und 
Riedner 2018) feststellen – und selbst dann können sich EU-Migrant:innen 
nicht sicher sein, dass ihre Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsstaat nicht weiter 
begrenzt oder abgesprochen wird. Andererseits lässt sich interne Migrati
onskontrolle insofern identifizieren, als Erwerbsarbeit in Österreich geleistet 
wird, bei Zuständigkeit für Sozialleistungen jedoch auf das (osteuropäische) 
Herkunftsland verwiesen wird. Alles in allem bestätigt der Beitrag, dass 
EU-Migrant:innen je nach Herkunftsregion mehr oder weniger frei sind, 
sich in der EU zu bewegen (Bruzelius, Reinprecht und Seeleib-Kaiser 2017), 
unterschiedlich »teilinkludiert« sind (Mezzadra und Neilson 2013) – und dass 
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gerade Migrant:innen aus (süd-)osteuropäischen Ländern rassifiziert werden 
und sich als »peripheral whiteness« in einer Semi-Peripherie mit abgestufter 
Zugehörigkeit zwischen Migrant:innen aus westeuropäischen Ländern und 
Drittstaatsangehörigen befinden (Safuta 2018). Dabei bleibt abschließend zu 
betonen, dass Migrant:innen über Handlungsmacht verfügen und Widerstand 
gegenüber Grenzziehungspraktiken und asymmetrischen Machtbeziehungen 
leisten können (siehe auch Ratzmann und Heindlmaier 2022; Yuval-Davis 
2006). 
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Wenn grenzüberschreitende Mobilität 

und Sprachkenntnisse den Zugang 

zu sozialer Sicherheit erschweren 

Fallstudien aus Österreich 

Clara Holzinger, Elisabeth Scheibelhofer und Anna-Katharina Draxl 

1. Einleitung 

In vielen europäischen Ländern wie auch Österreich sind rechte Diskurse 
einflussreich, die soziale Problemlagen rassifizierend1 interpretieren und 
gesellschaftliche Krisenerscheinungen auf Migration zurückführen (vgl. 
Atzmüller, Décieux und Ferschli 2023a: 19–20, sowie Beiträge in Atzmüller, 
Décieux, Ferschli und Ferschli 2023b). Von daraus abgeleiteten expliziten 
Ausschlüssen von Sozialrechten sind insbesondere Drittstaatsangehörige 
betroffen – zusätzlich verschärft durch migrationskontrollpolitische Rege
lungen (siehe bspw. Ataç sowie Ataç, Kirchhoff und Hensen in diesem Band). 
Bürger:innen der Europäischen Union sind hingegen rechtlich privilegiert: 
Die EU wird häufig als Best-Practice-Beispiel in Bezug auf die transnationale 
Sicherung von sozialen Rechten gesehen (Dobbs und Levitt 2017; Faist 2017; 
Faist u.a. 2015; Levitt u.a. 2017), insbesondere in Hinblick auf den Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung aufgrund von Nationalität (Favell 2016). Mobile 
EU-Bürger:innen haben – unter bestimmten Voraussetzungen – Anspruch 
auf Sozialleistungen, wenn sie in ein anderes EU-Land ziehen. Theoretisch 
können sie auch soziale Rechte ›mitnehmen‹, wenn sie etwa in einem EU-Land 

1 Rassifizierung verstehen wir als gesellschaftliche Prozesse, die »Rasse« bzw. »Ethnizi

tät« herstellen: Es wird dabei »einerseits eine Gruppe von Menschen mittels bestimm

ter Merkmale als natürliche Gruppe festgelegt und gleichzeitig die Natur dieser Grup

pe im Verhältnis zur eigenen Gruppe formuliert« (Terkessidis 2018: 79). Siehe auch den 
Beitrag von Barwick-Gross in diesem Band. 



170 Österreich 

berufstätig waren, dort in das soziale System eingezahlt haben und dann in 
ein anderes Land umziehen. So kann beispielsweise Arbeitslosengeld in Öster
reich bezogen werden, wenngleich die arbeitssuchende Person ihre Ansprüche 
auf diese Versicherungsleistung in einem anderen EU-Staat (bspw. Ungarn) 
erworben hat. 

In der Praxis zeigt die Forschung jedoch auch für EU-Bürger:innen 
Ausschlüsse aufgrund rassistischer Strukturen, wohlfahrtschauvinistischer 
Tendenzen, ökonomischer Ressourcen und Erwerbsstatus (siehe Beiträge von 
Barwick-Gross, Heindlmaier sowie Riedner in diesem Band). Darüber hinausge
hend haben empirische Studien sichtbar gemacht, dass auch Widersprüche 
zwischen rechtlichen Normen und grenzüberschreitenden Lebensrealitäten 
ebenso wie administrative Hürden der Nichtdiskriminierung von mobilen 
EU-Bürger:innen entgegenwirken (siehe bspw. Holzinger 2020; Ratzmann 
2022; Scheibelhofer und Holzinger 2018; Scheibelhofer, Holzinger und Regös 
2020; Seeleib-Kaiser und Pennings 2018). Von besonderer Bedeutung hierbei 
ist, dass die Verwaltung transnationaler sozialer Rechte auf mehreren Ebenen 
geschieht: Während Vorgaben der EU die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, 
Personen aus anderen EU-Ländern nicht zu benachteiligen, so ist die konkre
te Organisation der sozialen Sicherheit nach wie vor auf die Umsetzung in 
und zwischen Nationalstaaten angewiesen – und auf einer weiteren, darun
terliegenden Ebene sind nationale wohlfahrtsstaatliche Bürokratien mit der 
Umsetzung betraut (Seeleib-Kaiser und Pennings 2018). 

In unserer eigenen mehrjährigen Forschung zu sozialstaatlichen Institu
tionen und den Erfahrungen von Personen aus zentral- und osteuropäischen 
EU-Mitgliedsländern (CEE), die in Österreich leben und/oder arbeiten, stell
te sich die Umsetzung von sozialen Rechten oft als problematisch heraus. Als 
zentral erwies sich dabei, dass die europäische Sozialpolitik auf nationalen 
Wohlfahrtsstaaten aufbaut und diese Wohlfahrtsstaaten wiederum von Vor
stellungen einer ›homogenen‹, also einheitlichen Nation geprägt sind. Auch 
in Österreich beeinflussen diese Annahmen von sprachlicher und sozialer Ho
mogenität innerhalb der Staatsgrenzen die Art und Weise, wie soziale Rech
te umgesetzt werden: Unsere empirischen Daten legen nahe, dass (zumeist 
unausgesprochene implizite) Normvorstellungen von Sesshaftigkeit und Ein
sprachigkeit zu Ausschlüssen führen, sowohl durch Sprachbarrieren als auch 
durch die fehlende Anerkennung transnationaler Lebensstile. Das vorliegen
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de Kapitel2 widmet sich den von uns identifizierten Widersprüchen zwischen 
Normen und Lebensrealitäten von Migrant:innen sowie administrativen Hür
den, die wir als Beispiel für indirekte Migrationskontrolle (siehe den Beitrag 
von Ratzmann, Reiß und Bruzelius in diesem Band) verstehen. Unser Fokus liegt 
dabei auf dem Fallbeispiel ungarischer Staatsbürger:innen, die in Österreich 
leben und arbeiten, und auf dem Zugang zu Leistungen des österreichischen 
Arbeitsmarktservice (AMS), das als zentrale arbeitsmarktpolitische Institution 
in Österreich u.a. für Vermittlung, Qualifizierung und finanzielle Unterstüt
zungsleistungen zuständig ist. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Forschungsprojekte, in deren Rahmen 
die vorliegenden Analysen erarbeitet wurden, werden wir Migration von Un
garn nach Österreich in einen historischen und sozioökonomischen Kontext 
stellen. Danach beschreiben wir Schwierigkeiten beim Zugang zu (trans
nationalem) Sozialschutz und konzentrieren uns dabei aufgrund unseres 
Forschungsschwerpunkts auf den Zugang zu Leistungen des österreichischen 
Arbeitsmarktservice für Ungar:innen in Österreich. Wir präsentieren anhand 
zweier Beispiele, mit welchen Ausschlussmechanismen EU-Bürger:innen 
beim Zugang zu Sozialleistungen konfrontiert sein können: Zunächst ge
hen wir auf administrative Hürden sowie Widersprüchlichkeiten zwischen 
EU-Recht, nationalen Gesetzen und grenzüberschreitenden Lebensrealitäten 
von Arbeitnehmer:innen ein. Anschließend widmen wir uns sprachlichen 
Barrieren am österreichischen Arbeitsmarktservice. 

2. Vorstellung der Forschungsprojekte 

Empirisch basiert der Beitrag auf Ergebnissen dreier Forschungsprojekte: Das 
international vergleichende und interdisziplinäre Projekt TRANSWEL (Mo
bile Welfare in a Transnational Europe 2015–2018) untersuchte, wie mobile 
EU-Bürger:innen den (transnationalen) Zugang zu Sozialleistungen erleben 
und organisieren. Dies wurde von vier internationalen Forschungsteams am 
Beispiel von vier Länderpaaren (Ungarn/Österreich, Bulgarien/Deutschland, 

2 Der vorliegende Beitrag enthält übersetzte und überarbeitete Passagen aus unseren 
bisherigen Publikationen zu transnationaler Sicherheit und Street-level Bureaucracy 
(Holzinger 2020; Regös, Holzinger und Scheibelhofer 2020; Scheibelhofer und Holz

inger 2018; Scheibelhofer, Holzinger und Regös 2020). Zu unserer Forschungsgruppe 
siehe https://inmi.univie.ac.at/. 

https://inmi.univie.ac.at/
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Estland/Schweden, Polen/Großbritannien) erforscht. Für den vorliegenden 
Beitrag stehen die Ergebnisse der Forschung zu in Österreich lebenden bzw. 
arbeitenden Ungar:innen im Fokus (Holzinger 2020; Regös, Holzinger und 
Scheibelhofer 2020; Scheibelhofer und Holzinger 2018; Scheibelhofer, Holzin
ger und Regös 2020).3 

Die in dieser Studie festgestellten sprachlichen Hürden und Kommuni
kationsbarrieren beim Zugang zu Sozialleistungen (im Detail siehe Holzin
ger 2020) wurden im Nachfolgeprojekt AMIGS (Arbeitsvermittlung im Kontext 
migrationsbedingter sprachlicher Diversität 2019–2021) vertiefend erforscht. 
Dabei untersuchten wir am Beispiel des Arbeitsmarktservice (AMS) Wien den 
Umgang staatlicher Organisationen mit sprachlicher Diversität. Im Zentrum 
standen die Erfahrungen von AMS-Mitarbeiter:innen, die in ihrem Arbeitsall
tag direkt mit Arbeitssuchenden interagieren.4 

Das Forschungsprojekt DEMICO (Herstellung von Dequalifizierung bei 
EU-Migrant:innen 2021–2025) untersuchte die soziale Konstruktion des Phä
nomens »Dequalifizierung«5 unter formell hochqualifizierten Migrant:innen, 
die in Wien leben bzw. arbeiten. Im Rahmen eines qualitativen Panels wur
den über einen Zeitraum von drei Jahren Interviews zu Erfahrungen bei der 

3 Von den insgesamt 81 problemzentrierten Interviews wurden 25 mit ungarischen Mi

grant:innen und deren significant others (Familienmitglieder) sowie sechs Expert:in

neninterviews mit Beamt:innen auf Führungsebene, politischen Entscheidungsträ

ger:innen und Rechtsexpert:innen in Österreich geführt. Ergänzt wurden die Per

spektiven aus den Interviews durch teilnehmende Beobachtungen in sozialstaatli

chen Institutionen (Arbeitsmarktservice und Pensionsversicherungsanstalt), die im 
Rahmen von Terminen der Interviewpartner:innen durchgeführt wurden, zu denen 
die Forschenden diese begleiteten. Das auf Heterogenität abzielende Sample variiert 
hinsichtlich Beschäftigungsstatus (regulär/irregulär, temporär/dauerhaft), Bildungs

hintergrund, Alter, Gender und Familienstatus. Das Projekt wurde durch NORFACE 
via FWF-Kooperation (Austrian Science Fund, Projektnummer: I 2025-G16) gefördert, 
mehr Informationen unter https://transwel.org/. 

4 Insgesamt wurden 24 Mitarbeiter:innen auf unterschiedlichen organisationalen Ebe

nen und in unterschiedlichen Geschäftsstellen interviewt. Zusätzlich wurden ethno

grafische Beobachtungen (Spradley 2009) in regionalen Geschäftsstellen sowie Arte

faktanalysen (Lueger 2010) von Publikationen des AMS durchgeführt. Die Forschung 
wurde durch den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (Projektnum

mer: 18078) gefördert, mehr Informationen unter https://inmi.univie.ac.at/. 
5 Unter »Dequalifizierung«/»deskilling« verstehen wir das Ausüben einer Beschäfti

gung, für die eine niedrigere Qualifikation vorausgesetzt wird als der höchste erwor

bene Bildungsabschluss der jeweiligen Person (vgl. Cardu 2005). 

https://transwel.org/
https://inmi.univie.ac.at/
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Arbeitssuche und am Arbeitsmarkt durchgeführt. Im Fokus standen dabei 
mobile Bürger:innen aus CEE-Staaten, die im Zuge der EU-Erweiterungen 
2004 und 2007 der EU beitraten.6 

Alle drei Projekte verfolgen einen qualitativ-interpretativen Forschungs
ansatz. 

3. Ungarische Staatsbürger:innen in Österreich 

Migrationsbewegungen zwischen den Nachbarländern Ungarn und Öster
reich haben eine lange Geschichte und sind u.a. vor dem Hintergrund des 
Habsburgerreiches und der Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie 
zu sehen. In der jüngeren Vergangenheit war zahlenmäßig die Migrations
richtung von Ungarn nach Österreich bedeutsamer. Wichtige Daten sind die 
ungarische Revolution von 1956, als viele Ungar:innen nach Österreich flohen, 
sowie ein halbes Jahrhundert später der EU-Beitritt Ungarns und die Öffnung 
des österreichischen Arbeitsmarktes für Ungar:innen im Jahr 2011. Im Jahr 
2022 lebten insgesamt 94.411 ungarische Staatsangehörige in Österreich (im 
Vergleich zu 14.151 im Jahr 2004 und 25.627 im Jahr 2011) und stellten somit 
die viertgrößte Migrationsgruppe aus der EU (Statistik Austria, 2022) und die 
größte Gruppe aus einem nicht-deutschsprachigen Land am österreichischen 
Arbeitsmarkt dar (Amis 2022). 

Die Migration von Ungarn nach Österreich muss vor dem Hintergrund von 
Diskriminierung von EU-Migrant:innen aus östlichen Mitgliedstaaten (Bei
tritt 2004 und 2007) am Arbeitsmarkt (Leschke und Weiss 2023) sowie auch er
heblichen sozioökonomischen Ungleichheiten gesehen werden. Zwischen den 
benachbarten EU-Staaten existieren beträchtliche Einkommensunterschiede: 
Das Durchschnittsgehalt in Österreich beträgt ein Vielfaches des ungarischen 
(48.317 Euro gegenüber 12.618 Euro durchschnittlicher vollzeitäquivalenter 
Bruttolohn im Jahr 2021) (Eurostat 2022). Mobilität und Migrationsmuster 

6 In der ersten Interviewwelle wurden 31 Personen, in der zweiten elf und in der drit

ten sieben Personen befragt. Ergänzt werden die Daten durch Interviews mit Mitarbei

ter:innen verschiedener Institutionen, die in ihrem Berufsalltag mit Dequalifizierung 
in Berührung kommen. Das Projekt wurde vom Austrian Science Fund (FWF) (Projekt

nummer: P33633-G) gefördert, mehr Informationen unter https://demico.univie.ac.at/ 
de/. 

https://demico.univie.ac.at/de/
https://demico.univie.ac.at/de/
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sind in der Grenzregion komplex und vielfältig: Einmalige Migration, zir
kuläre Migrationsformen, saisonale Migration und grenzüberschreitendes 
Pendeln (z.B. auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis) existieren nebenein
ander. Beobachtbar ist dabei ein erhebliches Ost-West-Gefälle: Die meisten 
Ungar:innen arbeiten und leben in den östlichen Bundesländern Österreichs, 
wo die Hauptstadt Wien nur eine Stunde von der ungarischen Grenze entfernt 
liegt (Amis 2022). Wenig verwunderlich vor diesem Hintergrund ist die weite 
Verbreitung von grenzüberschreitenden Lebensstilen, die wir auch in unseren 
Interview-Samples beobachten konnten: Die große Mehrheit der Personen, 
die wir im Rahmen der Projekte TRANSWEL und DEMICO interviewten, war 
sehr mobil und hatte enge familiäre, soziale und/oder berufliche Bindungen 
in mehr als einem Land etabliert. 

Als EU-Bürger:innen steht es Ungar:innen aufgrund des europäischen 
Grundsatzes der Freizügigkeit zu, in Österreich ohne Beantragung einer 
Arbeitserlaubnis zu arbeiten bzw. nach Arbeit zu suchen und zu wohnen. 
Hinsichtlich des Zugangs zu Beschäftigung, Arbeitsbedingungen und Sozi
alleistungen sind sie prinzipiell österreichischen Staatsbürger:innen gleich
gestellt. Der rechtliche Rahmen zur Förderung der sozialen Sicherheit von 
EU-Bürger:innen selbst ist komplex und hat sich im Laufe der Zeit durch 
verschiedene Gerichtsentscheidungen verändert (siehe hierzu den Beitrag 
von Heindlmaier in diesem Band, sowie Blauberger und Schmidt 2014; Carmel, 
Cerami und Papadopoulos 2011; Heindlmaier und Blauberger 2017). 

4. Exklusionserfahrungen beim Zugang 
zu (transnationaler) sozialer Sicherheit 

Unsere internationale Forschung im Rahmen des Projektes TRANSWEL zeigte 
für alle untersuchten Länderpaare eine Diskrepanz zwischen der theoreti
schen Gleichberechtigung und den tatsächlichen Erfahrungen von mobilen 
EU-Bürger:innen in der Praxis. Dieser Widerspruch wurde in den über 80 
Interviews mit Migrant:innen deutlich. Von denjenigen, die versucht hatten, 
Zugang zu sozialer Sicherheit in den Bereichen Familienleistungen, Arbeits
losigkeit, Pensionsversicherung oder Gesundheit zu erhalten, berichteten 
die meisten von Schwierigkeiten, verlässliche Informationen bezüglich ihrer 
Rechte und der Antragsmöglichkeiten zu erhalten und sich erfolgreich im 
Labyrinth der Sozialsysteme zurechtzufinden. Für die von uns untersuchte 
Gruppe (Bürger:innen aus Mitgliedstaaten, die im Zuge der »Osterweiterung« 
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der EU beitraten) zeigen unsere Analysen, dass Ungleichheiten beim Zugang 
zu sozialer Sicherheit bestehen. 

In den vier untersuchten Aufnahmeländern (siehe Abschnitt 2) zeigten 
sich unterschiedliche Formen der sozialen Ausgrenzung u.a. auch weil sich 
ihre Wohlfahrtssysteme und deren Geschichte unterscheiden. In Bezug auf 
Österreich/Ungarn waren zudem die geografische Nähe und die sozioökono
mischen Ungleichheiten zwischen den beiden Ländern von entscheidender 
Bedeutung, um Migrationspraktiken und den Zugang zu (transnationaler) 
sozialer Sicherheit zu verstehen. Die meisten Hindernisse waren hier auf 
Verwaltungsebene zu finden (Carmel, Sojka und Papiez 2016): Der Zugang zu 
sozialen Rechten für EU-Bürger:innen wird in Österreich oft durch Unklar
heiten in der Praxis sowie vielfältige und komplexe Aufenthaltsanforderungen 
behindert oder erschwert7. 

In unseren Interviews zeigte sich wiederholt, dass es ein hohes Ausmaß 
an eigenständiger Anstrengung bedarf, um Informationen in Bezug auf Bü
rokratie und sozialstaatliche Institutionen bzw. Leistungen zu erhalten. Un
sere Forschung bestätigt bisherige Befunde, dass Menschen in der Regel mit 
wenig bis gar keinem Wissen über die Wohlfahrtssysteme der jeweiligen Län
der ankommen (Ehata und Seeleib-Kaiser 2017). Die von uns geführten Inter
views verdeutlichen, wie mühsam es ist, sich in den Labyrinthen der transna
tionalen Sozialsysteme zurechtzufinden. Das gilt selbst für jene Migrant:in
nen, die viel Zeit und Mühe aufwenden, um sich angemessene Informationen 
zu beschaffen. Etliche unserer Interviewpartner:innen berichteten, sich mit 
der Komplexität der Vorschriften allein gelassen zu fühlen. Bei dem Versuch, 
die komplexen Regelungen und bürokratischen Wege zu verstehen, erwiesen 
sich Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung als zentral. Neben der 
Tatsache, dass relevante Informationen oft schwer zugänglich oder öffentlich 
gar nicht verfügbar sind, spielten sprachliche Barrieren hier eine entscheiden
de Rolle. 

Dazu kommt, dass Mitarbeitende in wohlfahrtsstaatlichen Institutionen 
in einem bürokratisch und rechtlich hochkomplexen Rahmen arbeiten und ei

7 In Österreich ist die wichtigste Säule des Wohlfahrtssystems die Sozialversicherung. 
Das Versicherungssystem ist für alle Arbeitnehmer:innen, deren Gehalt über einer be

stimmten Grenze liegt, verpflichtend und wird hauptsächlich durch Beiträge finan

ziert, die von Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen nach einem einkommens

abhängigen Beitragssatz entrichtet werden. Für die Administration der Arbeitslosen

versicherung ist das österreichische Arbeitsmarktservice (AMS) zuständig. 



176 Österreich 

nen großen Ermessensspielraum haben: Dies führte in unserer Forschung oft 
dazu, dass einzelne Migrant:innen große Unsicherheiten hinsichtlich ihrer so
zialen Rechte erfuhren. Konkret erlebten die von uns interviewten Migrant:in
nen immer wieder Ausgrenzung aufgrund von transnationalen Lebensstilen 
und Probleme bei der Informationsbeschaffung, um sich in den komplexen 
bürokratischen Labyrinthen zurechtzufinden – wobei sprachliche Barrieren 
sowohl bei der Einforderung von Rechten als auch bei der Informationsbe
schaffung von großer Bedeutung waren. Im Folgenden werden wir anhand 
dieser Beispiele – der Exklusion aufgrund transnationaler Lebensstile und der 
Exklusion aufgrund sprachlicher Barrieren – aufzeigen, welchen (administra
tiven) Hürden mobile EU-Bürger:innen begegnen, aber auch, welche rechtli
chen Ausschlussmechanismen wirksam werden. 

4.1 Transnationaler Lebensstil als Nachteil 

EU-Verordnungen und nationale Gesetze berücksichtigen die Vielfalt transna
tionaler Lebensstile noch ungenügend – mit weitreichenden Konsequenzen 
für etliche der von uns interviewten mobilen EU-Bürger:innen. Die über
wiegende Mehrheit unserer Teilnehmenden aus den Forschungsprojekten 
TRANSWEL und DEMICO repräsentieren eine große Vielfalt an Mobilitäts
mustern und transnationalen Lebensstilen: Sie sind sehr mobil, haben enge 
familiäre sowie soziale Bindungen und/oder Wohnsitze in mehr als einem 
Land und reisen regelmäßig zwischen diesen hin und her. Unsere Daten deu
ten darauf hin, dass die derzeitigen Regelungen in Bezug auf soziale Sicherheit 
problematisch sind, weil große wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen den 
Ländern existieren und bestimmte grenzüberschreitende Migrant:innen be
nachteiligen. Wie wir beobachtet haben, handelten die Mitarbeitenden in 
sozialstaatlichen Behörden in den wirtschaftlich bessergestellten Aufnah
meländern oft im Sinne eines vermeintlichen nationalen Interesses: Sie be- 
oder verhinderten den Zugang von Migrant:innen zu Sozialleistungen, indem 
sie die Zuständigkeit für ihren Fall ablehnten. In allen vier untersuchten 
Länderpaaren berichteten Migrant:innen von Schwierigkeiten, die damit zu
sammenhingen, dass laut EU-Recht für die Gewährung von Sozialleistungen 
ein zuständiger Mitgliedstaat bestimmt werden muss. Dies kann entweder der 
Beschäftigungs- oder der Wohnsitzstaat sein. Die Bestimmung des Wohn
sitzes beruht auf der Feststellung des »Mittelpunkts der Lebensinteressen« 
der betroffenen Person, was gerade im Kontext transnationaler Lebensstile 
nicht immer ein eindeutiges Unterfangen darstellt. Denn der »Mittelpunkt 



Clara Holzinger, Elisabeth Scheibelhofer und Anna-Katharina Draxl: Mobilität und Sprache 177 

der Lebensinteressen« wird anhand verschiedener Kriterien definiert. Dazu 
zählen unter anderem die Fragen, wo sich Familienangehörige aufhalten, 
wo die Hauptwohnung liegt, wo geschäftliche Interessen und/oder Freizeit
aktivitäten verfolgt werden (Europäischer Rat [EG 987/2009], 2009, Artikel 
11) – allesamt Gegebenheiten, die nicht immer innerhalb der Grenzen eines 
einzigen Nationalstaates angesiedelt sind. 

Im internationalen Vergleich wurde die Spannung zwischen der diesen 
Prinzipien zugrundeliegenden Logik der Sesshaftigkeit und den gelebten 
transnationalen Erfahrungen in der von uns beforschten Grenzregion Ös
terreich/Ungarn besonders deutlich. Da das Pendeln in dieser Region sehr 
häufig gelebte Realität ist, hatten viele unserer Interviewpartner:innen ins
besondere beim Zugang zum Arbeitslosengeld Schwierigkeiten, weil sie vom 
österreichischen Arbeitsmarktservice8 als »Grenzgänger:innen« eingestuft 
wurden. Gemäß der europäischen Verordnung EG 883/2004, Artikel 1(f), ist 
ein:e »Grenzgänger:in« eine Person, die in einem Mitgliedstaat arbeitet und in 
einem anderen Mitgliedstaat wohnt, in den sie mindestens einmal pro Woche 
zurückkehrt. Während für die Zahlung von Arbeitslosengeld in der Regel 
das Beschäftigungsland zuständig ist, so ist es bei »Grenzgänger:innen« das 
Wohnsitzland (also das Land, in dem die Behörden den »Mittelpunkt der Le
bensinteressen« verorten). Für unsere Interviewpartner:innen bedeutete die 
Einstufung als »Grenzgänger:innen«, dass sie in den Zuständigkeitsbereich 
Ungarns fielen, was für sie mit Konsequenzen in Bezug auf Sozialleistungen 
verbunden ist. 

Der Status des/der »Grenzgängers/Grenzgängerin« stellt vor dem Hinter
grund großer ökonomischer Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten einen 
bedeutenden Nachteil für Migrant:innen aus vielen CEE-Ländern dar, die 
ein mobiles, transnationales Leben führen. Obwohl sie in Österreich in die 
Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, verlieren sie durch diese Kate
gorisierung den Anspruch auf Bezug des österreichischen Arbeitslosengeldes 
– und müssen sich stattdessen in Ungarn arbeitslos melden und dort das 
(weitaus niedrigere) Pendant beantragen. Vor dem Hintergrund der sozio
ökonomischen Asymmetrien zwischen den Mitgliedstaaten ist also die Frage 
nach dem für Sozialleistungen zuständigen Staat von entscheidender Bedeu
tung: Sie hat konkrete Auswirkungen auf individuelle Lebensbedingungen, 

8 Das AMS ist in Österreich für die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Arbeitslo

senversicherung zuständig. 
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da erhebliche Unterschiede bei der Gewährung von Sozialleistungen be
stehen – und diese wiederum (transnationale) soziale Ungleichheiten stark 
beeinflussen. Während also diese gesetzliche Regelung vor dem Hintergrund 
ökonomischer Ungleichheiten zwischen Ländern generell als problematisch 
kritisiert werden kann, stellt sich zusätzlich im Einzelfall immer die Frage, 
wer von der zuständigen Institution als »Grenzgänger:in« eingestuft wird. 
Hier kommt konkreten institutionellen Umsetzungsrichtlinien ebenso wie 
dem Ermessensspielraum von Sachbearbeiter:innen eine entscheidende Rolle 
zu. Unsere Daten zeigen beispielhaft, wie allgemeine Gesetze immer auf 
komplexe Einzelfälle angewendet werden müssen – und dass dieser Prozess 
immer auch eine Aushandlung zwischen den beteiligten Personen (bspw. 
AMS-Mitarbeiter:innen und Migrant:innen) in einem konkreten rechtlichen 
und institutionellen Rahmen ist. 

Im Zuge unserer Feldforschung konnten wir beobachten, dass Antrag
steller:innen aus Ungarn zunehmend genauer vom AMS geprüft wurden. 
Sie mussten sich oft gegen den Generalverdacht wehren, ihren »Mittelpunkt 
der Lebensinteressen« in Ungarn zu haben (und somit als »Grenzgänger:in
nen« kategorisiert zu werden). 2016 wurde ein standardisiertes Formular zur 
Ermittlung der Zuständigkeit des AMS eingeführt (»Feststellung der Grenz
gängereigenschaft«). Obwohl nicht explizit erwähnt, entsprechen die darin 
enthaltenen Fragen den Kriterien, die in den europäischen Verordnungen 
zur Koordinierung der sozialen Sicherheit (Europäischer Rat [EG 987/2009], 
2009, Artikel 11; siehe auch Carmel, Sojka und Papiez 2016) genannt werden, 
um den »Mittelpunkt der Lebensinteressen« – und damit den für Sozial
dienstleistungen zuständigen Mitgliedstaat – zu ermitteln. Die Einführung 
dieses Fragebogens wurde den Antragsteller:innen weder auf Websites noch 
anderweitig angekündigt und führte daher bei einigen unserer Interviewpart
ner:innen (die mitunter in der Vergangenheit bereits wiederholt Leistungen 
aus der österreichischen Arbeitslosenversicherung bezogen hatten) zu einem 
Gefühl der Willkür und Diskriminierung. 

Generell konnten wir empirisch eine deutliche Diskrepanz zwischen den 
gesetzlichen Grundlagen, den Organisationslogiken der sozialen Sicherheit 
auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene sowie dem erwarteten und 
gelebten grenzüberschreitenden Sozialschutz identifizieren. Viele unserer 
ungarischen Interviewpartner:innen bezogen sich explizit auf das erwähn
te Formular und die beharrlichen Fragen von AMS-Mitarbeiter:innen nach 
ihren Mobilitätsmustern und familiären Bindungen. Einige bezeichneten 
diese neuen Anforderungen als irritierend oder sogar demütigend. Sie emp
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fanden es als ungerecht, dass ein transnationaler Lebensstil mit mehreren 
Wohnsitzen und wöchentlichem Pendeln aufgrund grenzüberschreitender 
Familienkonstellationen ein Ausschlusskriterium aus dem österreichischen 
Sozialstaat darstellen kann. EU-Verordnungen und ihre Umsetzung in der 
Praxis werden dementsprechend den Sozialschutzbedürfnissen dieser mobi
len EU-Bürger:innen nicht gerecht. Auch aus der Komplementärperspektive 
von AMS-Mitarbeiter:innen wird diese Einschätzung mitunter geteilt. So 
berichtete beispielsweise eine im Rahmen von AMIGS interviewte Beraterin, 
dass insbesondere ungarischsprachige Kolleg:innen es als äußerst belastend 
empfänden, ungarische Klient:innen aufgrund der Grenzgänger-Regelung 
abweisen zu müssen – und mitunter deswegen gar in der Pause in Tränen 
ausbrächen. 

Auch die Strukturen des Arbeitsmarktes und allgemein übliche wirt
schaftliche Praktiken in bestimmten Sektoren tragen zu Problemen der 
Ausgrenzung aufgrund transnationaler Lebensweisen bei. In Österreich ist 
es beispielsweise Usus, dass Bauarbeiter:innen (ein Sektor mit einer hohen 
Beschäftigungsquote von Ungar:innen) in der Wintersaison für einige Monate 
entlassen werden und für diese Zeitdauer Arbeitslosengeld beziehen. Für 
diejenigen, deren Familien in einer anderen österreichischen Region wohnen, 
führt diese Praxis nicht zu Problemen beim Leistungsbezug. Wenn jedoch 
Ungar:innen die gleiche Zeit und die gleiche Distanz zurücklegen, um bei 
ihren Familien zu sein, dabei jedoch Staatsgrenzen überschreiten, so kann 
dies zum Verlust des größten Teils ihrer Arbeitslosenunterstützung führen, 
da die Zahlungen während Aufenthalten außerhalb von Österreich ausgesetzt 
werden. Dieses Beispiel veranschaulicht die Diskriminierung transnationaler 
mobiler EU-Bürger:innen beim Zugang zu sozialer Sicherheit – und ver
deutlicht zugleich das Spannungsverhältnis zwischen einer großen Vielfalt 
transnationaler Lebensstile und dem Ideal von Sesshaftigkeit, das nationalen 
Politiken zugrunde liegt. Die Probleme, die mit der Bestimmung des zu
ständigen Mitgliedstaates durch die Festlegung eines einzigen »Mittelpunkts 
der Lebensinteressen« einhergehen, sind folglich vielfältig. EU-Bürger:in
nen fühlen sich auf den Prüfstand gestellt, wenn sie ihre Ansprüche geltend 
machen wollen. Transnationale Lebensstile sind jedoch für viele Menschen 
(vor allem in Grenzregionen) gelebte Realität. Vor allem für Personen, die 
an transnationalen Familienkonstellationen beteiligt sind, endet somit die 
Gleichbehandlung innerhalb der EU an den Binnengrenzen. 
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4.2 Sprachliche Barrieren beim Einfordern von Sozialrechten 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der sich in unserer empirischen Forschung als 
folgenreich für den Zugang zu Sozialleistungen erwies, ist die traditionell ein
sprachig deutsche Organisation sozialstaatlicher Institutionen in Österreich, 
die bisher auch kaum thematisiert oder kritisch hinterfragt wird. 

Unsere Forschungsergebnisse zeigen jedoch auch, dass Sprachbarrieren 
über Probleme bei der Informationsbeschaffung hinausgehen und gene
rell die Handlungsfähigkeit beim Zugang zu Sozialleistungen entscheidend 
beeinflussen. Wir sehen Sprachbarrieren dabei nicht als a priori gegeben 
an, sondern verstehen sie als sozial konstruiert und wandelbar. Die Art und 
Weise, wie sozialstaatliche Institutionen mit sprachlicher Vielfalt umgehen, 
welche sprachbezogenen Regelungen gelten und welche Hilfestellungen vor
handen sind, prägen die Möglichkeiten von Migrant:innen – und damit die 
Durchsetzung sozialer Rechte – entscheidend. 

Mit Fokus auf das österreichische Arbeitsmarktservice konnten wir in un
seren empirischen Daten eine Reihe von sprachlichen Hürden identifizieren, 
die sowohl von Mitarbeiter:innen als auch von Migrant:innen beschrieben 
wurden. Beide Seiten berichteten von Situationen, in denen sie Informa
tionen nicht verstehen oder sich selbst nicht verständlich machen konnten. 
AMS-Mitarbeiter:innen gaben häufig an, dass sie eigentlich mehr Unterstüt
zung benötigten, als ihnen zur Verfügung stünde (z.B. Dolmetscher:innen 
oder mehrsprachiges Informationsmaterial), um bei sprachlichen Verstän
digungsschwierigkeiten gut kommunizieren und relevante Informationen 
vermitteln zu können. Interviewte Migrant:innen wiesen außerdem darauf 
hin, dass es für sie schwierig sei, sich über ihre rechtlichen Ansprüche auf 
Sozialleistungen zu informieren und diese auch einzufordern. Insbesondere 
schriftliche Informationen wurden als rar beschrieben. Die wenigen verfüg
baren schriftlichen Informationen waren zudem meist in sehr komplexer, 
juristischer Sprache verfasst – was ihre Zugänglichkeit zusätzlich erschwerte, 
da sie sehr hohe, bildungssprachliche Deutschkenntnisse voraussetzen. In 
einigen untersuchten Fällen beruhten Entscheidungen des AMS, die für die 
Antragsteller:innen nachteilig waren (vorrangig Ablehnungen von Anträgen 
auf Arbeitslosengeld), auf sprachlichen Missverständnissen. Unsere Inter
viewpartner:innen berichteten, Fragen missverstanden und/oder sich falsch 
ausgedrückt zu haben. Beispielsweise wurden die Anträge auf Arbeitslo
sengeld von zwei unserer Interviewpartner:innen erstinstanzlich abgelehnt, 
weil sie als »Grenzgänger:innen« eingestuft wurden und das AMS deshalb 
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(wie im vorherigen Kapitel beschrieben) die Zuständigkeit für Leistungszah
lungen abwies. Kritisch war in diesem Zusammenhang der oben erwähnte 
Fragebogen zur Ermittlung der Zuständigkeit des AMS. Dieser wurde den 
Antragsteller:innen bei ihren Terminen am AMS ausgehändigt – ohne dass 
seine Funktion erklärt wurde. Sowohl von unseren Interviewpartner:innen 
als auch von uns Forschenden wurde der Fragebogen aufgrund irreführender 
und mehrdeutiger Formulierungen als äußerst anfällig für Missverständ
nisse eingeschätzt – mit potenziell weitreichenden negativen Konsequenzen 
für die Antragsteller:innen. Nur durch Einsatz von erheblichen individuel
len Ressourcen wie Zeit, Geld, sozialen Kontakten und in einem Fall sogar 
juristischem Beistand konnten die Antragsteller:innen in beiden Fällen die 
erstinstanzliche Entscheidung bekämpfen und ihre sozialen Rechte durch
setzen. Sprache (insbesondere die komplexen juristischen Formulierungen in 
der schriftlichen Kommunikation mit dem AMS) spielte dabei eine entschei
dende Rolle, da unsere Interviewpartner:innen mitunter Probleme hatten, 
die Gründe für den negativen Bescheid zu verstehen – was eine Anfechtung 
zusätzlich erschwerte. 

Zusätzlich wurden in unseren Daten »symbolische Barrieren« erkennbar, 
die den Zugang zu Leistungen einschränken. In den Interviews berichteten so
wohl AMS-Mitarbeiter:innen als auch Migrant:innen, dass Deutschkenntnisse 
(ohne rechtliche Grundlage) mitunter symbolisches Ein- bzw. Ausschlusskri
terium waren: Einige AMS-Mitarbeiter:innen stellten Deutschkenntnisse als 
implizite Voraussetzung für den Zugang zu Leistungen des AMS dar. Wenn
gleich das immer wieder präsente Beharren auf die Amtssprache Deutsch 
meist mit pragmatischen Gründen und fehlenden Ressourcen (etwa für Dol
metsch- und Übersetzungsleistungen) begründet wird, so finden sich in 
den Interviews mit Mitarbeiter:innen auch Argumente, die den Ausschluss 
derjenigen rechtfertigen, die (vermeintlich) nicht Teil der (sprachlichen) na
tionalen Gemeinschaft sind: Wer die Amtssprache Deutsch nicht ausreichend 
beherrsche, so kann dieses Argument zusammengefasst werden, der habe 
auch keinen Anspruch auf Leistungen des AMS. Auch von uns interviewte 
Migrant:innen berichten von solchen »symbolischen Barrieren«: Ein von uns 
interviewter ungarischer Antragsteller etwa berichtete, dass eine Mitarbeite
rin am Empfang ihn ohne Überprüfung seiner Ansprüche an die ungarischen 
Behörden verwiesen habe – was unser Interviewpartner auf seine spärlichen 
Deutschkenntnisse zurückführte. Wir können auch diese Abweisung mit 
der Logik nationaler Schließung und symbolischer Sprachbarrieren deu
ten: Wer ungenügend Deutsch spricht, so die zugrundeliegende Annahme, 
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der könne seinen »Mittelpunkt der Lebensinteressen« nicht in Österreich 
haben – weshalb (auf Grundlage der »Grenzgänger:innen«-Regelung) auch 
das österreichische Arbeitsmarktservice nicht für seine Ansprüche auf Ar
beitslosengeld zuständig sein könne. Erst mithilfe einer deutschsprachigen 
Verwandten konnte der besagte Interviewpartner beim AMS vorsprechen 
und einen (letztendlich erfolgreichen) Antrag auf Arbeitslosengeld stellen. 
Während diese geschilderte Erfahrung einen Extremfall in unseren Daten 
darstellt, so erwiesen sich Deutschkenntnisse in unserem Forschungskontext 
generell als äußerst wichtig, um soziale Rechte durchzusetzen. So berichtete 
eine andere Interviewpartnerin, die in Österreich studiert und mehrere Jahre 
gearbeitet hatte, dass sie bei ihrer Arbeitslosenmeldung den starken Eindruck 
hatte, die AMS-Beraterin suggerierte mit ihren Fragen, dass der »Mittelpunkt 
ihrer Lebensinteressen« doch eigentlich in Ungarn und nicht in Österreich 
liege. Unsere Interviewpartnerin, die sehr gut Deutsch spricht, wehrte sich 
wortgewandt und wiederholt gegen diese augenscheinlichen Versuche der 
Kategorisierung als »Grenzgänger:in«. Ihr Fall veranschaulicht, wie notwen
dig mitunter eine sehr hohe Sprachkompetenz ist, um rechtliche Ansprüche 
auf Sozialleistungen durchsetzen zu können. 

Rein rechtlich gesehen ist auf Basis des Bundesverfassungsgesetzes (Ab
satz 8) Deutsch die Amtssprache in Österreich9. Das Allgemeine Verwaltungs
verfahrensgesetz sieht vor, dass bei Ermittlungsverfahren Dolmetscher:innen 
beigezogen werden müssen, wenn »eine Partei oder eine zu vernehmende 
Person der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig« ist (§ 39). Das AMS 
hat folglich im hoheitlichen Bereich (z.B. bei Geltendmachung von Leistun
gen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz) für Dolmetsch/Übersetzung 
zu sorgen (AMS und Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich 2017). Als 
teilstaatliche Organisation bietet das AMS jedoch Unterstützungen bei Ar
beitslosmeldung und Arbeitssuche an, die nicht in den hoheitlichen Bereich 
fallen – und für die es prinzipiell keinen Anspruch auf Dolmetsch oder 
Übersetzung gibt. In einem öffentlich verfügbaren Leitfaden für AMS-Bera
ter:innen (AMS und Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich 2017) findet 
sich die Empfehlung, Klient:innen mit wenigen oder keinen Deutschkennt
nissen auch in nicht-hoheitlichen Bereichen sprachlich entgegenzukommen 
und bspw. Video-Dolmetschdienste zu nutzen (die allerdings in der Praxis 

9 In einigen Regionen gelten zusätzlich die Minderheitensprachen Kroatisch, Slowe

nisch und Ungarisch als Amtssprachen. 
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selten verfügbar sind und von keiner bzw. keinem unserer Interviewpart
ner:innen verwendet wurden). Unsere empirischen Forschungsergebnisse 
zeigen jedoch, dass das AMS die Zuständigkeit für Kommunikationsprobleme 
häufig verneint und stattdessen Verständigungssicherung implizit als Verant
wortung von Migrant:innen darstellt. Deutlich wird dies bei einer Analyse des 
einzigen mehrsprachigen Dokuments, das mehrere Interviewpartner:innen 
beschrieben und das einige uns auch aushändigten: Mit dem Hinweis, dass 
eine Beratung aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse nicht möglich 
sei, werden darin die Antragsteller:innen in mehreren Sprachen aufgefordert, 
zum nächsten Termin eine:n (Laien-)Dolmetscher:in mitzubringen. 

Generell konstatierten wir in unserer Forschung am AMS eine Vernachläs
sigung von Fragen des ungleichen Zugangs zu sprachvermittelten Ressourcen 
(einschließlich Dienstleistungen und finanziellen Leistungen). Es sind vor al
lem Einzelpersonen (nämlich Mitarbeiter:innen und Migrant:innen), die Lö
sungsstrategien für auftretende Kommunikationsprobleme entwickeln müs
sen. Unter den Bedingungen begrenzter finanzieller Ressourcen und neolibe
raler Umstrukturierungen im öffentlichen Sektor nahmen die von uns inter
viewten Mitarbeiter:innen allgemein einen hohen Druck in Bezug auf zeitli
che, finanzielle und personelle Ressourcen sowie rechtliche Komplexität und 
Bürokratisierung wahr. Angesichts fehlender einheitlicher und klarer institu
tioneller Richtlinien und Hilfestellungen in Bezug auf den Umgang mit (mi
grationsbedingter) sprachlicher Diversität bedeuten Kommunikationsproble
me mit Klient:innen eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Unsere Analysen legen 
nahe, dass Sprachbarrieren so in dem spezifischen institutionellen Arbeits
kontext am AMS verschärft oder gar geschaffen werden. Vor allem die star
ren Zeitvorgaben (standardisierte kurze Intervalle von 10 bis 20 Minuten pro 
Klient:in) und der Mangel an schriftlichen Informationen machen sprachliche 
Vielfalt zu einem potenziellen Problem. Mehrsprachigkeit und Sprachbarrie
ren sind gerade im Kontext der EU von besonderer Bedeutung: Hier zeigt sich 
ein Spannungsfeld zwischen einem Ideal der Mehrsprachigkeit und der vor
rangig einsprachigen Organisation von nationalen Institutionen. Insbesonde
re die oben beschriebenen »symbolischen« Barrieren zeigen deutlich, dass Lin
guizismus10 den Zugang zu sozialen Rechten behindern kann. 

10 Linguizismus verstehen wir als Sammelbegriff, der das gesamte Spektrum sprachli

cher Diskriminierung umfasst (u.a. in Zusammenhang mit Rassifizierungen oder so

zialer Klasse) (vgl. Nguyen und Hajek 2022, siehe auch Dirim und Pokitsch 2018). 
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5. Schlussbetrachtung 

Mobilität und Diversität sind in politischen und medialen Diskursen weitver
breitete – oft auch positiv konnotierte – Schlagworte. Damit einhergehende 
Benachteiligungen bleiben häufig unzureichend thematisiert, wenngleich sie 
– wie in diesem Kapitel ausgeführt – auch beim Zugang zu sozialen Rechten 
empirisch beobachtbar sind. Wie wir gezeigt haben, erleben mobile EU-Bür
ger:innen aus CEE-Ländern in Österreich Diskriminierung beim Zugang 
zu sozialen Rechten. Die von uns identifizierten zugrundeliegenden Exklu
sionsmechanismen beruhen auf Annahmen von nationaler (sprachlicher) 
Homogenität und Immobilität, welche die europäische soziale Sicherung 
auf rechtlicher, normativer und praktischer Ebene prägen. Insbesondere in 
Hinblick auf Sprache wurde deutlich, wie eng administrative Hürden mit 
rassistischen Strukturen verwoben sind (siehe dazu ausführlicher Holzinger 
und Draxl 2024). 

Durch unseren Forschungsfokus haben wir uns in diesem Beitrag auf 
den Zugang zu Arbeitslosenleistungen konzentriert und Migrant:innen aus 
Ungarn ins Zentrum gestellt, die in Österreich leben und/oder arbeiten. 
Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass auch in anderen Bereichen und von 
Interviewpartner:innen aus anderen Mitgliedsländern Schwierigkeiten fest
gestellt wurden. Betonen möchten wir daher die Wichtigkeit, bei der Analyse 
von Sozialpolitik nicht nur rechtliche Regelungen, sondern auch Normen und 
konkrete Mechanismen der Umsetzung in wohlfahrtsstaatlichen Institutio
nen in den Blick zu nehmen (Carmel 2013; Marshall 1977; Soysal 2012). 
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Zwischen Abschreckung und Widerstand 

Sozialleistungskürzungen und Inhaftierung als 

Instrumente der Abschreckung gegenüber abgelehnten 

Asylbewerber:innen in Österreich1 

Ilker Ataç 

1. Einleitung 

Abgelehnte Asylbewerber:innen stehen in Österreich seit 2015 im Fokus der po
litischen Debatten. Im sogenannten Sommer der Migration 2015 war Öster
reich Transitland für geschätzt eine Million Menschen, die überwiegend nach 
Deutschland bzw. weiter nach West- und Nordeuropa wollten. Aufnahmeland 
war Österreich in diesem Jahr für rund 89.000 Menschen. Das entsprach da
mals allerdings einer Verdreifachung der Asylansuchen gegenüber den Vorjah
ren (Bundesministerium für Inneres 2016). Bereits ab Herbst 2015 wurde ei
ne restriktive Haltung gegenüber Fluchtmigration zur Priorität der Regierung 
(und aller nachfolgenden Regierungen) auf Bundesebene. Diese Entwicklung 
schloss auch Maßnahmen gegenüber abgelehnten Asylbewerber:innen ein. 

In diesem Beitrag analysiere ich die politischen Maßnahmen der öster
reichischen Bundesregierungen in Bezug auf nicht-abschiebbare abgelehnte 
Asylbewerber:innen (NRAS)2 im Zeitraum von 2015 bis 2020. NRAS sind Perso
nen, die nach einer negativen Entscheidung über ihren Asylantrag zur Ausreise 

1 Der Beitrag wurde im Sommer 2023 verfasst und im Sommer 2025 geringfügig aktua

lisiert. Die empirische Grundlage für den Text wurde im Jahr 2022 aktualisiert. 
2 In diesem Text verwende ich die Abkürzung NRAS für »nicht-abschiebbare abgelehn

te Asylbewerber:innen«. Dies ist die Abkürzung für die englische Übersetzung des Be

griffs »non-removeable rejected asylum seekers«, den ich bisher in anderen (englisch

sprachigen) Beiträgen verwendet habe. Der Vereinheitlichung halber und in Ermange

lung eines gängigen deutschsprachigen Pendants verwende ich diese Abkürzung wei

terhin. 
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verpflichtet werden, aber aus menschenrechtlichen oder faktischen Gründen 
weder abgeschoben werden noch freiwillig ausreisen können (Heegaard Bau
sager Köpfli Møller und Ardittis 2013). Dies ist etwa aufgrund von Kriegssitua
tionen in den Herkunftsländern oder von fehlenden Dokumenten der Fall. So
lange die Ausreisepflicht besteht und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, 
leben NRAS in einem rechtlichen Status der Illegalität, auch wenn dauerhafte 
Abschiebehindernisse bestehen (siehe hierzu auch Goebel in diesem Band und 
Ataç und Rosenberger 2019). 

Folgende Fragestellungen stehen dabei im Zentrum: Erstens: Wie reagiert 
die österreichische Politik auf abgelehnte Asylbewerber:innen und welche in
ternen Maßnahmen entwickelt sie? Zweitens: Welche Faktoren stärken/schwä
chen die Bemühungen der Regierung, ihre Politik umzusetzen? Zwei Maßnah
men, die sich auf den Zugang zu sozialen Leistungen beziehen, stehen im Mit
telpunkt: zum einen die Kürzung von sozialen Leistungen und zum anderen 
freiheitsentziehende Maßnahmen, die indirekt zu einer Einschränkung des 
Zugangs zu Leistungen führen. 

Dieser Beitrag erweitert die bestehende Literatur, indem er eine detaillier
te Analyse politischer Maßnahmen zu NRAS bietet und deren Grenzen bei der 
Umsetzung aufzeigt (Ataç 2019; Rosenberger und Schütze 2021). Ich argumen
tiere, dass es nicht ausreicht, den Fokus ausschließlich auf die nationale Politik 
zu richten. Vielmehr müssen wir analysieren, wie politische Maßnahmen um
gesetzt werden und welche Faktoren in diesem Umsetzungsprozess eine Rolle 
spielen. Erstens umfasst das politische Mehrebenensystem (Bund – Länder – 
Gemeinden und europäische Ebene) eine Vielzahl von Akteur:innen mit unter
schiedlichen Zielsetzungen und Kompetenzen. Dabei ist die nationale Politik 
bei der Umsetzung interner Maßnahmen auf die Zusammenarbeit lokaler und 
regionaler Akteur:innen angewiesen, was zu Konflikten und möglichen Blo
ckaden führen kann. Zweitens kann die Zivilgesellschaft eine bedeutende Rolle 
spielen, indem sie Unterstützung und Beratung anbietet, Proteste organisiert 
und restriktive Maßnahmen in Frage stellt. Drittens können Menschenrechts
normen und Organisationen, die sich auf diese Normen berufen, restriktiven 
Maßnahmen entgegenwirken. 

Der Beitrag beruht auf Daten, die im Rahmen des Forschungsprojekts 
Deportation Gap gesammelt wurden. Mit Theresa Schütze habe ich eine qua
litative Inhaltsanalyse von Parlamentsdokumenten und Medienberichten 
durchgeführt. Die parlamentarischen Dokumente umfassen einen Korpus 
von Regierungsprogrammen, Parlamentsdebatten, Stellungnahmen von 
Stakeholder:innen zu Gesetzesänderungen und Pressemitteilungen, die sich 
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konkret auf politische Maßnahmen zu NRAS beziehen. Für die Medienana
lyse haben wir Artikel aus der überregionalen Tageszeitung (Der Standard) 
gesammelt, die von September 2015 bis November 2017 erschienen sind. Zu 
einem späteren Zeitpunkt der Forschung wurde dieser Zeitraum bis Ende 
2020 erweitert. Die Artikel wurden unter Nutzung der Austria Presse Agentur 
(APA) gesammelt. Zusätzlich wurden Interviews mit Expert:innen geführt 
und ausgewertet. Im folgenden Abschnitt gebe ich einen Überblick über 
die Literatur, die es uns ermöglicht, einen Rahmen für die Diskussion der 
politischen Reaktionen auf NRAS zu entwickeln. 

2. Interne Kontrollmaßnahmen als Abschreckungsstrategie 

In der Forschung zu Kontrollmaßnahmen gegenüber undokumentierten Mi
grant:innen und Asylbewerber:innen werden diese Maßnahmen als interne 
und externe kategorisiert. Die Ergebnisse dieser Forschung sind auch für die 
Analyse der Maßnahmen gegenüber NRAS aufschlussreich. Externe Maßnah
men zielen auf die Abschiebung und deren effizientere Umsetzung (Leerkes 
und van Houte 2020; Lutz 2018; Schoukens und Buttiens 2017). Sie dienen 
dazu, Migrant:innen an den Grenzen und durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Staaten und privaten Unternehmen zu kontrollieren. 

Im Gegensatz dazu beziehen sich interne Kontrollmaßnahmen auf Mi
grant:innen innerhalb der Grenzen eines Landes. Sie zielen darauf ab, ihre 
Rückkehr zu fördern (Triandafyllidou und Ambrosini 2011; Lahav und Guirau
don 2006; Schmoll 2016). Interne Kontrollmaßnahmen umfassen verschiedene 
Abschreckungsmaßnahmen, die undokumentierte Migrant:innen und NRAS 
davon abhalten sollen, im Land zu bleiben, indem sie ihren Alltag erschwe
ren (Schmoll 2016), ein unfreundliches Umfeld schaffen und abschreckend 
wirken (Triandafyllidou und Ambrosini 2011; Lahav und Guiraudon 2006). 
Unter interne Maßnahmen fallen Politiken wie die Inhaftierung von abge
lehnten Asylbewerber:innen und die Kürzung von sozialen Leistungen (Ataç 
und Schütze 2020). Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den internen 
Maßnahmen. 

Solche abschreckenden Maßnahmen betreffen nicht nur undokumentierte 
Migrant:innen, sondern auch Menschen im laufenden Asylverfahren. Dazu ge
hören strengere Asylgesetze, die Einschränkung von Arbeits- und Sozialrech
ten und häufigere Inhaftierung von Asylbewerber:innen, wie Hamlin (2012) 
in seiner Untersuchung der US-amerikanischen Asylpolitik zeigt. Scheel und 
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Squire (2014) beschreiben, wie staatliche Maßnahmen Geflüchtete in illegali
sierte Migrant:innen verwandeln: Restriktive Asylgesetze und Grenzkontroll
mechanismen hindern sie daran, einen Asylantrag zu stellen und somit einen 
Status als Asylbewerber:in zu erlangen. Ebenso drängen Arbeitsverbote Men
schen, die sich eine Existenz abseits oft unzureichender staatlicher Versor
gung schaffen wollen, in die Illegalität, wenn sie sich dazu entschließen, trotz 
Arbeitsverboten eine Arbeit anzunehmen (vgl. auch Schuster 2011). 

Der Ausschluss von Migrant:innen von Sozialleistungen wie Wohnen, 
Gesundheitsdiensten und dem Arbeitsmarkt dient als ein Mittel der internen 
Migrationskontrolle, insbesondere gegenüber undokumentierten Migrant:in
nen und NRAS (siehe Einleitung sowie Heindlmaier in diesem Band und Ataç 
und Rosenberger 2019). Ein Beispiel hierfür ist der niederländische Linkage 
Act von 1998, der Sozialleistungen an den Aufenthaltsstatus koppelt (Vonk und 
van Walsum 2013). In der Folge waren undokumentierte Migrant:innen und 
NRAS von fast allen Leistungen ausgeschlossen. Nur in Notfällen erhielten sie 
medizinische Versorgung. Minderjährige konnten zur Schule gehen und es 
gab Rechtshilfe (van der Leun 2003). Diese Maßnahmen sollen Menschen dazu 
bringen auszureisen, indem sie ein menschenwürdiges Leben unmöglich 
machen. Rosenberger und Schütze (2021) beschreiben dies als Renationali
sierung, die den Zugang zu sozialen Rechten und Unterbringungspraktiken 
einschränkt. 

Ein wichtiges Instrument zur Kontrolle und Abschreckung von undo
kumentierten Migrant:innen ist die Inhaftierung, insbesondere in Form 
der Abschiebehaft. Die Abschiebehaft wird als Instrument der Migrations
kontrolle gegen »unerwünschte Ausländer:innen« eingesetzt (Majcher und de 
Senarclens 2014: 4). Weit über die rein administrative Funktion der physischen 
Kontrolle von Migrant:innen hinaus zielt die Politik der Abschiebehaft darauf 
ab, andere davon abzuhalten, undokumentiert ins Land zu kommen (Leerkes 
und Broeders 2013). Weltweit ist eine steigende Zahl von undokumentierten 
Migrant:innen und Asylbewerber:innen zu beobachten, die inhaftiert werden 
(Schmoll 2016). Die Inhaftierung von NRAS durch Behörden hat sich zu einem 
beliebten Instrument der Grenzkontrolle entwickelt, um die Identifizierung 
und Abschiebung von NRAS zu erleichtern (Turnbull 2017). Abschiebbarkeit 
ist ein mächtiges Disziplinierungsinstrument, weil die ständige Bedrohung 
durch Haft und Abschiebung Angst schürt, die wiederum enorme Auswir
kungen auf den Alltag von Migrant:innen hat (De Genova 2002). Schubhaft 
und Rückkehrzentren wirken wie eine Bestrafung und werden von den Be
troffenen auch so erlebt. Menschen in Haft leiden unter der Trennung von 
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ihren Familien, schlechten Haftbedingungen, erniedrigender Behandlung 
und fehlendem Zugang zu sozialen Leistungen, einschließlich medizinischer 
Versorgung (Chacón 2014). 

In der Literatur zur Politik gegenüber NRAS werden die Politikfelder un
terschiedlich kategorisiert. Der vorliegende Beitrag verwendet die Kategori
sierung von Lutz (2018), der sich am EU-Recht orientiert. Lutz unterscheidet 
dabei fünf Bereiche: die (sozialen) Rechte von NRAS, die Verwaltungshaft, die 
Inhaftierung als strafrechtliche Sanktion, die darüber hinausgehende Förde
rung der Rückkehr und Wege zum rechtmäßigen Aufenthalt. In diesem Bei
trag orientiere ich mich insbesondere an den ersten drei Bereichen. 

Anhand von zwei Fallstudien diskutiere ich, welche internen Maßnahmen 
gegenüber NRAS entwickelt wurden und welche Faktoren ihre Umsetzung be
günstigen bzw. einschränken. In Abschnitt 3 erörtere ich die Beschränkung des 
Zugangs zu Sozialleistungen als konfliktreiches Feld, in das unterschiedliche 
Akteur:innen des politischen Mehrebenensystems involviert sind. Abschnitt 
4 befasst sich mit der zunehmenden Inhaftierung von NRAS nach 2015 zur 
Durchsetzung der Ausreise, einschließlich der Einschränkung des Zugangs zu 
sozialen Leistungen. 

3. Grundversorgung als umkämpftes Terrain: 
Föderalismus und zivilgesellschaftlicher Widerstand 

Österreich ist eines der wenigen Länder in Europa, das den Bedarf an Sozi
alleistungen von NRAS abdeckt. Im Zuge der Umsetzung der EU-Aufnahme
richtlinie (2003/9/EG) wurde 2004 die Grundversorgungsvereinbarung (GVV) 
zwischen dem Bund und den Ländern geschlossen, die NRAS zu einer aus
drücklichen Zielgruppe von Sozialleistungen macht, mit gleichen Ansprüchen 
wie Asylbewerber:innen (Hinterberger und Klammer 2015). Die Bundesländer 
sind in erster Linie für die Umsetzung der Grundversorgung zuständig. Der 
Bund trägt 60 Prozent der Kosten. 

In den Jahren 2016 und 2017 hat die österreichische Bundesregierung mit 
zwei aufeinanderfolgenden gesetzlichen Änderungen versucht, NRAS den 
Zugang zu Sozialleistungen – einschließlich Unterbringung und finanzieller 
Unterstützung mit Ausnahme der medizinischen Notfallversorgung – zu 
verweigern, wenn sie nicht an ihrer Rückkehr mitwirken. Beide Vorschläge 
wurden nicht verabschiedet, da sie bei verschiedenen politischen Akteur:in
nen auf Bundes- und Landesebene auf entschiedenen Widerstand stießen. 
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Vor allem das Land Wien stellte die Gesetzesänderung öffentlich in Frage und 
argumentierte, dass eine Einschränkung des Zugangs zur Grundversorgung 
die öffentliche Ordnung und Gesundheit insgesamt gefährde und tausende 
Menschen in die Wohnungslosigkeit treiben würde. 

Die GVV gibt den Bundesländern viel Macht bei der Umsetzung. Sie sind 
für die Bereitstellung von Grundversorgung für NRAS verantwortlich. Jedes 
Bundesland hat sein eigenes Gesetz, das auf der Vereinbarung mit dem Bund 
basiert. Das gibt den Landesregierungen Raum für eigene gesetzliche Vorga
ben. Es gibt Gremien für die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern 
und dem Bund, etwa die Landes-Flüchtlingsreferentenkonferenz, die darauf 
abzielen, ein gemeinsames Konzept für die Koordinierung und Harmonisie
rung der Sozialdienste und für ihre Qualität zu entwickeln. Dies kommt dem 
Modell einer Steuerung auf dem Mehrebenensystem nach Scholten (2013) sehr 
nahe, bei dem zentrale Abstimmungsstrukturen bestehen und die Bundeslän
der eine starke Umsetzungsmacht haben. Dieses System bietet jedoch nicht 
nur Raum für Koordination und Konsens. Sowohl auf der vertikalen Ebene 
zwischen Bundesländern und Bundesregierung als auch auf der horizontalen 
Ebene zwischen den Bundesländern kommt es immer wieder zu Konflikten 
rund um die Frage einer strikten oder großzügigen Umsetzung dieser Politik 
(Ataç 2019). 

Ein Konflikt auf der vertikalen Ebene dreht sich um die Frage der Mitwir
kungspflicht. Zwar stellt die Mitwirkungspflicht an der Rückkehr eine Bedin
gung für den Zugang zur Grundversorgung dar, aber es gibt keine klaren Richt
linien und Definitionen für ihre Umsetzung (Rosenberger und Koppes 2018). 
Das Bundesamt für Migration und Asyl (BFA) hat einen Erlass herausgege
ben, um jene Nicht-Staatsbürger:innen, die sich weigern, bei der Ausreise zu 
kooperieren, von den Sozialleistungen auszuschließen. Dieser Erlass verlang
te von den Bundesländern, Personen, die ihre Mitwirkungspflicht verletzen, 
aus der Grundversorgung auszuschließen (Stiller und Humer 2020). Die Bun
desländer Wien, Tirol und Vorarlberg kamen dieser Aufforderung nicht nach 
und ignorierten sie mit dem Argument, dass sie durch die faktische Anwesen
heit der NRAS einer Fürsorgepflicht gemäß GVV unterliegen (Rechnungshof 
2013; Ataç 2019). Dies führte auch zu Konflikten bei der Finanzierung, als die 
Bundesregierung sich weigerte, den Bundesanteil für diese Gruppe zu zahlen. 
Daraufhin verlangte das Land Wien die Kosten für die Grundversorgung vom 
Bund und brachte den Fall 2019 vor den Verfassungsgerichtshof. Der Verfas
sungsgerichtshof gab der Klage statt und entschied, dass der Bund als Finan



Ilker Ataç: Zwischen Abschreckung und Widerstand 195 

zierungsträger dem Land Wien die Kosten auf Basis der GVV zu zahlen hat 
(Verfassungsgerichtshof, 27. Februar 2020, A8/2019). 

Auch auf der horizontalen Ebene zwischen den einzelnen Bundesländern 
zeigen sich Unterschiede in der Politik und in den Umsetzungswegen. Einige 
Bundesländer sind bei der Umsetzung strenger, andere sind großzügiger und 
ermöglichen einen breiteren Zugang zu Sozialleistungen für NRAS. In Nie
derösterreich und der Steiermark beispielsweise benötigen Personen eine Be
scheinigung der Fremdenpolizeibehörde, dass sie nicht abschiebbar sind, um 
Zugang zu Sozialleistungen zu erhalten (Stiller und Humer 2020). In Wien 
braucht es für den Zugang keine solche Bescheinigung. Im Vergleich zu ande
ren Grundversorgungsgesetzen der Länder ist das Wiener Gesetz kürzer und 
lässt den zuständigen Instanzen mehr Spielraum. 

Zu Konflikten zwischen den Bundesländern kam es, als einige Bundeslän
der die Sozialleistungen für NRAS kürzten, da dies die humanitäreren Bun
desländer wie Wien oder Tirol belastete. Als Niederösterreich die NRAS von der 
Grundversorgung ausschloss, zogen viele der Betroffenen in das benachbarte 
Bundesland Wien. Bis 2018 gewährte der Fonds Soziales Wien (FSW) Leistun
gen in Härtefällen für Personen, die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fie
len, aber in der Stadt gemeldet waren. Darüber hinaus gewährte der FSW sei
ne Leistungen auch Personen, die eine starke Bindung zur Stadt nachweisen 
konnten (etwa durch einen Arbeitsplatz), oder in bestimmten medizinischen 
Fällen, für die es nur in der Stadt entsprechende medizinische Einrichtungen 
gab (Ataç, Schütze und Reitter 2020). Ebenfalls bis 2018 öffnete die Stadt Wien 
die Krankenversicherung für alle in der Stadt gemeldeten Einwohner:innen, 
einschließlich der NRAS. Dadurch konnten auch sozial benachteiligte Grup
pen ihre Gesundheitsbedürfnisse abdecken. Nach 2018 änderte die Stadt Wien 
jedoch ihre Politik gegenüber dieser Gruppe und zeigte sich weniger großzü
gig gegenüber NRAS, die nicht unter ihr Mandat fielen, denen aber in ande
ren Bundesländern der Zugang verweigert wurde. Obwohl Wien im Untersu
chungszeitraum bis 2020 im Vergleich zu anderen Bundesländern inklusiver 
war, wurden dort auch strengere Standards eingeführt (Ataç 2019). 

Ein Hauptgrund, warum die gesetzlich geforderten Leistungseinschrän
kungen für NRAS nicht umgesetzt werden konnten, ist der Verfassungsrang 
der Grundversorgungsvereinbarung. Eine Gesetzesänderung würde eine 
Verfassungsänderung und damit eine Zweidrittelmehrheit bei der parla
mentarischen Abstimmung erfordern. Aber auch die Durchsetzung von 
Einschränkungen für NRAS durch Erlasse des Innenministeriums war um
kämpft. Aufgrund der Aufgabenteilung zwischen Bundes- und Landesebene 
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haben Bundesländer eine starke Umsetzungsmacht, was das Vorhaben der 
Bundespolitik, Einschränkungen einzuführen, erschwerte. Engagierte Bun
desländer können einen inklusiven Ansatz verfolgen, der rechtlich durch 
ihren Ermessensspielraum abgedeckt ist. Die restriktiven Bundesregelungen 
im Bereich der Grundversorgung und die Einschränkungen bei den Sozi
alleistungen stießen auf starken Widerstand einiger lokaler und regionaler 
Regierungsakteur:innen. In den Debatten betonten diese Akteur:innen die 
Gefahr möglicher Folgen wie steigende Verarmung und Obdachlosigkeit in 
den Städten. 

Neben der institutionellen Politik ist auch die Zivilgesellschaft in diesem 
Bereich aktiv. Zivilgesellschaftliche Organisationen füllen die Lücken, die 
durch den eingeschränkten Zugang zu Sozialleistungen entstehen. In größe
ren Städten gibt es mehrere dieser Organisationen, darunter auch kirchliche 
Wohlfahrtsverbände, die Unterstützung für NRAS anbieten. Lokale zivilge
sellschaftliche Organisationen und Vereine bieten Leistungen wie Rechtsbe
ratung an, schaffen geschützte Räume und bauen Vertrauensbeziehungen 
auf. Im Bereich der Gesundheitsversorgung bieten Organisationen wie Am
berMed, das Gesundheitszentrum Neunerhaus, Louisebus oder das Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Wien offene Sprechstunden ohne Voranmeldung. 
Die niederschwelligen Gesundheitsdienstleistungen sind von zentraler Be
deutung, um prekäre Migrant:innen am Rande der Gesellschaft zu erreichen. 
Insgesamt gibt es insbesondere in Großstädten eine Vielzahl von Angeboten, 
die von karitativen und aktivistischen Organisationen bereitgestellt werden 
(Schilliger und Ataç 2023). Diese Organisationen haben parallel zu staatlichen 
Einrichtungen Strukturen aufgebaut, die NRAS Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen geben und gleichzeitig versuchen, ihnen den Zugang zu 
regulären Systemen zu ermöglichen. Darüber hinaus setzen sie sich auf 
politischer Ebene für die Verbesserung der Rechte von NRAS ein, vertreten 
deren Interessen und stellen ihre Expertise vorzugsweise lokalen Behörden 
zur Verfügung (siehe Homberger und Güntner in diesem Band). 

4. Die neue Politik der Einsperrung: Haft, Isolation 
und zivilgesellschaftlicher Widerstand 

Unter den politischen Maßnahmen gegenüber abgelehnten Asylbewerber:in
nen sticht nach 2015 vor allem die Inhaftierung als wichtigstes Instrument 
hervor. In dieser Periode wurden von den Bundesregierungen in unterschied
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lichen Koalitionen eine Vielzahl von Haftgründen und neue Formen der 
Zwangseinweisung eingeführt (Ataç und Schütze 2020; Josipovic und Reeger 
2019). Mangelnde Kooperation bei der Rückführung wurde als neuer Grund 
für die Beugehaft festgeschrieben. Darüber hinaus wurde eine Verwaltungs
strafe für die Nichtbefolgung einer Rückführungsentscheidung eingeführt. 
Diese Strafe kann bis zu 15.000 Euro betragen. Wenn die Betroffenen diese Be
träge nicht aufbringen können, kann dies zu einer ersatzweisen Inhaftierung 
führen. Auch eine Ausdehnung der möglichen Haftdauer auf 18 Monate bis 
zur Rückführung wurde im Rahmen dieses Pakets von Gesetzesänderungen 
eingeführt. 

Die Zahl der Inhaftierungen von Asylbewerber:innen und NRAS ist in Ös
terreich seit 2006 gestiegen. Nach 2015 wurde es zu einem besonders beliebten 
politischen Instrument, NRAS in Abschiebehaft zu nehmen (Ataç und Schütze 
2020). Laut dem Global Detention Project (2020) nahmen die Behörden im Jahr 
2019 in Österreich 4.925 Personen, einschließlich NRAS, aus migrationsbezo
genen Gründen in Haft – 2015 waren es 1.436 (Bundesministerium für Inneres, 
parl. Anfrage Geschäftszahl: 20200.073.928; Global Detention Report). Außer
dem haben kurzfristige Festnahmeanordnungen (72 Stunden vor der zwangs
weisen Rückführung) seit 2015 deutlich zugenommen (Josipovic und Reeger 
2019). 

Im Rahmen dieser Politik werden Nicht-Staatsangehörige symbolisch als 
»bedrohlich und gefährlich« (Bosworth 2008: 207f.) gekennzeichnet. Die viel
fältigen und unterschiedlichen Haftmaßnahmen signalisieren, dass NRAS wie 
Kriminelle eingesperrt werden müssen, um sie zu bestrafen. Wie Bosworth 
zeigt, »liefern Haftanstalten wie Immigration Removal Centres den materiel
len Beweis, dass der Staat ein Problem ernst nimmt« (a.a.O.: 211). Dies zeigt, 
dass die Instrumente des Freiheitsentzugs »sowohl symbolisch als auch mate
riell als ein Instrument der Grenzkontrolle« (a.a.O.: 208) wirken. Die Inhaftie
rung wirkt als Disziplinierungs- und Bestrafungsinstrument. Vor dem Hin
tergrund der zunehmenden Verbreitung von Abschiebehaftanstalten für Mi
grant:innen haben Moran und Gill (2013) den Einsatz von Abschiebehaft zur 
Durchsetzung der Rückführung als »punitive turn« (Wende zur Bestrafung) 
diskutiert. Dabei kann die Inhaftierung als Instrument der Abschreckung mit 
einem hohen Maß an Beliebigkeit eingesetzt werden. Dies zeigt sich daran, 
dass sich am 1. Juli 2020 47 Personen aus Afghanistan in Abschiebehaft befan
den, obwohl seit März 2020 ein Abschiebungsstopp nach Afghanistan bestand 
(Bundesministerium für Inneres 2020). 
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Gleichzeitig versuchten die Bundesregierungen unterschiedliche Arten 
der Inhaftierung einzuführen, da der Inhaftierung durch übergeordnete 
Rechtsnormen, wie z.B. EU-Richtlinien und Verfassung (Menschenrecht auf 
persönliche Freiheit), Grenzen gesetzt sind. Mit der Einrichtung von Rück
kehrzentren folgt Österreich ähnlichen Modellen in anderen europäischen 
Ländern, wie z.B. »freiheitsbeschränkende Unterbringung« und »Familien
unterbringung« in den Niederlanden (Ataç 2019). Die Politik des Einsperrens 
dient dem Zweck der physischen Ausgrenzung, der Schaffung von erschwer
ten Bedingungen beim Zugang zu sozialen Leistungen und zu unabhängiger 
Rechtsberatung sowie der Abschreckung, die die NRAS zum Verlassen des 
Landes bewegen soll. 

Mit dem Fremdenrechtsänderungsgesetz (FrRÄG) 2017 wurde die Unter
bringung von abgelehnten Asylbewerber:innen in neu geschaffenen Rückkehr
zentren eingeführt. Diese beschränken die Bewegungsfreiheit auf den poli
tischen Bezirk, in dem das Rückkehrzentrum liegt, sodass die Rückkehrzen
tren formell nicht als Haftanstalten gelten. Ein Verlassen dieses politischen 
Bezirks ist mit Schubhaft bedroht. Damit ist die Bewegungsfreiheit territorial 
beschränkt (Josipovic und Reeger 2019). Die Unterbringung in diesen Zentren 
wird vor einer geplanten Abschiebung angeordnet, mit dem Ziel, eine mögli
che freiwillige Ausreise zu erwirken und zu vereinfachen. Die Regierung be
gründet die Notwendigkeit von Rückkehrzentren mit der Notwendigkeit, ein 
Leben in der Schwebe zu verhindern und die Anreize zur Ausreise zu erhöhen. 

In Österreich wurden zunächst zwei solche Zentren errichtet. Eines be
findet sich in Schwechat in der Nähe des internationalen Flughafens, das 
zweite am Bürglkopf in der Tiroler Gemeinde Fieberbrunn in einem Wald 
auf 1.250 Metern Höhe, zwei Stunden Fußmarsch von der nächsten Ortschaft 
Fieberbrunn entfernt. Dadurch werden NRAS insbesondere von Angeboten 
unabhängiger Rechtsberatung und zivilgesellschaftlicher Organisationen 
abgeschnitten, was zu einer Abschottung von der Gesellschaft führt. Jour
nalist:innen berichten, dass der Alltag der NRAS am Bürglkopf außer aus 
Schlafen und Essen vor allem aus Warten besteht. Für die meisten ist dies eine 
belastende Erfahrung. Es wird von gesundheitlichen Problemen wie Schlaf
störungen und Depressionen berichtet. Die Initiative Bürglkopf schließen aus 
zivilgesellschaftlichen Initiativen, Kirchenvertreter:innen und Aktivist:innen 
bezeichnet Rückkehrzentren generell als »Abschiebezentren mit haftähn
lichen Bedingungen«, kritisiert unmenschliche Zustände und eine Politik 
der Isolation. Die Initiative setzt sich für die Schließung des Zentrums am 
Bürglkopf ein und organisierte mehrere öffentliche Proteste in Form von 
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»Protestspaziergängen«, die in öffentlichen Debatten Beachtung fanden. 
Darüber hinaus traten 17 abgelehnte Asylbewerber:innen, die in dem Zentrum 
untergebracht waren, im Juni 2019 in einen 46-tägigen Hungerstreik, um 
gegen die abgelegene Lage und die schlechten Unterbringungsbedingungen 
in der Einrichtung zu protestieren (Ablinger 2019). 

Die Proteste führten dazu, dass der UNHCR Österreich in Zusammenar
beit mit dem Innenministerium eine Kommission einsetzte, die die Situation 
in den Rückkehrzentren evaluiert hat. Der UNHCR kritisierte die abgelegene 
Lage und die schlechten Wohnbedingungen dieser Zentren sowie den Man
gel an Infrastruktur, an Schulmöglichkeiten für Kinder und an Zugang zu Ge
sundheitsdiensten. Er empfahl, dass Familien mit Kindern nicht am Bürgl
kopf untergebracht werden sollten und dass dort Transportmöglichkeiten ge
schaffen werden müssen (UNHCR 2019). Das Bundesministerium für Inneres 
(BMI) als zuständige Bundesbehörde hat einige der Vorschläge des UNHCR 
teilweise umgesetzt. Zivilgesellschaftliche Organisationen bestätigen Verbes
serungen etwa in Form eines Shuttle-Services zwischen dem Bürglkopf und 
Fieberbrunn. Familien mit schulpflichtigen Kindern werden nicht mehr dort 
untergebracht. Allerdings gibt es nach wie vor Hindernisse beim Zugang zu 
medizinischer Behandlung und keine Sozialarbeiter:innen in der Einrichtung 
(Asylkoordination 2021). 

Die Unterbringung in einem Rückkehrzentrum bedeutet für NRAS physi
sche Ausgrenzung, ein Leben unter Kontrolle und Immobilität – ähnlich wie in 
Schubhaft. Der Zugang für Wohlfahrtsverbände und andere nicht-staatliche 
Organisationen ist erschwert. Die Bundesregierung hat in den Rückkehr
zentren, die im Gegensatz zu den meisten anderen Unterbringungszentren 
in Österreich ausschließlich vom Bund betrieben werden, Sachleistungen 
anstelle von Geldleistungen eingeführt. Die zentralisierte Beratung ist in den 
Rückkehrzentren auf die Rückkehr ausgerichtet und stellt keine unabhän
gige Rechtsberatung dar. Die Einrichtung von Rückkehrzentren durch die 
Bundesregierung unter Umgehung der Bundesländer ist ein Beispiel für die 
Zentralisierung der Politiken gegenüber NRAS. Die Zentralisierung zielt auf 
eine effektive Umsetzung von Abschreckungsmechanismen gegenüber NRAS 
ab. Dahinter steht die Überlegung, dass diese Politiken und Maßnahmen von 
einer zentralen Stelle des Bundes allein besser gesteuert und durchgesetzt 
werden können. 

Ein weiteres Beispiel für eine Menschenrechtsnorm, die der restriktiven 
Regierungspolitik zumindest partiell entgegenwirkt, ist das Recht auf Bildung 
gemäß Art. 28 (1) der UN-Kinderrechtskonvention. Dieser Artikel wurde in Ös
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terreich ratifiziert und ist somit rechtlich verbindlich. Der Schulbesuch war 
für Kinder am Bürglkopf faktisch nicht möglich. Die entsprechende Kritik des 
UNHCR Österreich führte zwar nicht zu einer grundsätzlichen Abkehr von 
der politischen Linie der Bundesregierung. Aber immerhin musste die Bun
desregierung ein eigenes Rückkehrzentrum für Familien mit Kindern eröff
nen. Ein bestehendes Erstaufnahmelager für Asylbewerber:innen in Bad Kreu
zen, das sich in einer eher abgelegenen ländlichen Region im oberösterreichi
schen Mühlviertel befindet, wurde in ein drittes Rückkehrzentrum umgewid
met. Dadurch wurde es möglich, Familien mit schulpflichtigen Kindern den 
Zugang zu einer lokalen Schuleinrichtung zu gewährleisten. Diese Verbesse
rung wurde mit dem Grundrecht auf Bildung der Kinder begründet. In ähn
licher Weise richtete die niederländische Regierung spezielle Familienzentren 
für Familien mit minderjährigen Kindern ein, nachdem der Europäische Aus
schuss für Soziale Rechte (ECSR) 2009 entschieden hatte und der niederlän
dische Oberste Rat den Staat 2012 verpflichtete, Aufnahmeeinrichtungen für 
Familien mit Kindern bereitzustellen (Ataç 2019). 

Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die Rechte von NRAS 
einsetzen, sind zentrale Akteur:innen beim Aufbau einer »Infrastruktur der 
Solidarität« (Schilliger 2020). Sie etablieren nicht nur Unterstützung durch 
Leistungen und durch die Rechtsberatung für Migrant:innen, sondern en
gagieren sich auch in der politischen Advocacy-Arbeit und schaffen so weit 
wie möglich geschützte Räume (Ataç und Schilliger 2022). Die Solidari
tätspraktiken zielen auf die Mobilisierung gegen die restriktiven Politiken 
und auf die Schaffung von Unterstützungsnetzwerken für den Zugang zu 
sozialen Leistungen und Beratung. Wohlfahrtsverbände und andere zivilge
sellschaftliche Akteur:innen bauen vor allem auf Basis von Spendengeldern 
und ehrenamtlicher Arbeit eine parallele Infrastruktur für die Unterstützung 
von NRAS auf, um zumindest deren Grundbedürfnisse abzudecken. Darüber 
hinaus versuchen die Aktivist:innen, NRAS verschiedene Zugänge zum re
gulären Sozialsystem zu eröffnen bzw. bestehende Zugänge zu sichern und 
auszubauen. 

5. Schlussfolgerungen 

Die in diesem Beitrag beschriebenen politischen Maßnahmen sind Teil eines 
größeren Wandels in der österreichischen Flüchtlingspolitik nach 2015 (Ataç 
und Schütze 2020). Die wichtigsten politischen Ziele dieser Maßnahmen 
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waren, nach dem sogenannten Sommer der Migration 2015 die Wiederher
stellung der Kontrolle über Migration und Grenzen zu demonstrieren und 
künftige Asylsuchende abzuschrecken. Das Leben von Geflüchteten und NRAS 
im Land sollte so unattraktiv wie möglich gestaltet werden (Rosenberger und 
Müller 2020). Die Bundesregierungen setzten nach 2015 sowohl auf den 
Ausschluss von Sozialleistungen als auch auf Inhaftierung als Abschreckungs
maßnahmen, um NRAS den Alltag zu erschweren und ein unfreundliches 
Umfeld zu schaffen. 

Dieser Beitrag hat gezeigt, wie die restriktive Politik gegenüber NRAS 
funktioniert und wie verschiedene Akteur:innen auf unterschiedlichen Ebe
nen versuchen, dieser Politik entgegenzuwirken. Die Bundesregierung hat 
versucht, NRAS durch Leistungskürzungen zur Ausreise zu bewegen – ein 
Beispiel für interne Kontrolle durch den Ausschluss von Sozialleistungen. 
Dies scheiterte am österreichischen Föderalismus und dem Intervenieren 
der regionalen politischen Akteur:innen. Die Architektur des politischen 
Mehrebenensystems ermöglicht es den politischen Akteur:innen, die re
striktiven Maßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen zu blockieren oder 
abzumildern. 

Ein Versuch der Bundesregierung, den Föderalismus zu umgehen, ist die 
Errichtung bundeseigener Rückkehrzentren, die dem Innenministerium un
terstehen. Die Rückkehrzentren fungieren in Form der Inhaftierung als Dis
ziplinierungs- und Bestrafungsinstrument: Die physische Ausgrenzung, die 
erschwerten Lebensbedingungen, die Isolation und die Verhinderung des Zu
gangs zu unabhängiger Rechtsberatung entsprechen genau den in der Litera
tur beschriebenen Abschreckungsmechanismen. Zivilgesellschaftliche Orga
nisationen schaffen parallele Strukturen und Unterstützungsnetzwerke, die 
NRAS Zugang zu wichtigen Diensten ermöglichen und gleichzeitig politischen 
Widerstand gegen die ausgrenzende Politik organisieren. Dabei schaffen sie 
jene »Infrastrukturen der Solidarität«, die der strafenden Wirkung von Haft 
und Isolation entgegenwirken. Sie bieten nicht nur praktische Hilfe, sondern 
stellen auch die Logik der Abschreckungsmaßnahmen politisch in Frage, al
lerdings nur in Teilbereichen und oft mit begrenzten Mitteln. Die allesamt ab
gelegenen Rückkehrzentren stellen auch den Versuch dar, NRAS von diesen 
Infrastrukturen der Solidarität, die in Ballungsräumen am besten ausgebil
det sind, zu entfernen. Insgesamt bestätigen die empirischen Befunde, dass 
interne Kontrollmaßnahmen das Leben von NRAS erschweren, jedoch durch 
institutionelle Strukturen (Föderalismus), rechtliche Normen (Menschenrech



202 Österreich 

te) sowie humanitäre und aktivistische Akteur:innen (Zivilgesellschaft) in ihrer 
Wirkung begrenzt werden können. 
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Wohnen für (fast) alle 

Grenzpraktiken in der kommunalen Wohnungspolitik 

und Wohnungslosenhilfe der Stadt Wien 

Adrienne Homberger und Simon Güntner 

1. Einleitung 

Wien gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt und wird weithin für 
seinen inklusiven sozialen Wohnungsbau beachtet und bestaunt. Angesichts 
der globalen Wohnungskrise besuchen Delegationen von Politiker:innen und 
Expert:innen regelmäßig die österreichische Hauptstadt, um sich über das Er
folgsmodell zu informieren (vgl. Economist Intelligence 2024; Mari 2023). Über 
40 % der Haushalte wohnen in einer Gemeinde- oder Genossenschaftswoh
nung (Statistik Austria 2024). Auch die Wohnungslosenhilfe gilt als innova
tiv und effektiv (Weinzierl, Wukovitsch und Novy 2016). Die inklusive Politik 
ist allerdings begrenzt durch Zugangsregeln, die insbesondere Migrant:innen 
benachteiligen (Franz und Gruber 2018). Unter anderem ist ein mehrjähriger 
Aufenthalt in Österreich und in Wien Voraussetzung, um eine öffentliche oder 
geförderte Wohnung mieten zu können. 

Nicht zuletzt im Rahmen ihrer Menschenrechtspolitik ist die Stadtverwal
tung darum bemüht, diese Hürden zu reduzieren und Menschen in Notlagen 
trotz rechtlicher Restriktionen zu unterstützen. In den letzten Jahren wurden 
neue niederschwellige Angebote geschaffen, die offiziell voraussetzungslos al
len Menschen offenstehen. Vor allem unzureichende Ressourcen bringen je
doch oft die Mitarbeiter:innen von NGOs und sozialen Einrichtungen dazu, 
dort auch »Grenzarbeit« zu leisten: Sie müssen das komplizierte und teils wi
derspruchsvolle Zusammenspiel von rechtlichen Vorgaben überschauen und 
dabei entscheiden, wer Zugang zu einer Dienstleistung erhält und wer nicht 
(Yuval-Davis, Wemyss und Cassidy 2019; Mezzadra und Neilson 2013). 
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Der folgende Beitrag widmet sich diesem Thema und betrachtet, wie sich 
Migrationskontrolle in der Umsetzung von Unterbringung, Wohnungsverga
be und Wohnungslosenhilfe in Wien niederschlägt. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Situation von Migrant:innen, denen aufgrund eines prekären Aufenthalts
status und daran gekoppelter behördlicher Vorgaben der Zugang zu regulä
ren sozialstaatlichen Unterstützungsleistungen verschlossen ist.1 Dies betrifft 
Drittstaatenangehörige, wenn sie entweder unerlaubt eingereist sind oder ih
ren Status verloren haben, beispielsweise weil ihr Visum abgelaufen ist oder 
sie durch eine Scheidung oder den Verlust ihres Arbeitsplatzes die Einreisebe
stimmungen nicht mehr erfüllen (Douglas, Cetron und Spiegel 2019). Auch ab
gewiesene Asylwerber:innen mit einem rechtskräftig negativen Entscheid ge
hören zu dieser Gruppe, obwohl sie in bestimmten Fällen nach wie vor Ansprü
che auf gewisse sozialstaatliche Unterstützungsleistungen haben. Weiter sind 
Drittstaatenangehörige betroffen, die einen (Schutz-)Status in einem ande
ren EU-Staat haben. Sie dürfen sich zwar legal im Land aufhalten, haben aber 
weder Zugang zum regulären Arbeitsmarkt noch zu Sozialleistungen. Ähnlich 
sieht dies auch für EU-Bürger:innen aus, die ihre wirtschaftliche Selbststän
digkeit nicht nachweisen können. Auch sie dürfen sich zwar eine Zeit lang in 
Österreich aufhalten, haben aber keine Ansprüche auf soziale Unterstützungs
leistungen (Mach u.a. 2022). Obwohl sie Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 

1 Wir greifen auf Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt »Local Responses to Precarious 
Migrants: Frames, Strategies and Evolving Practices in Europe« (kurz: LoReMi) zurück, 
welches 2021 und 2022 von drei Forschungsteams in den Städten Frankfurt, Wien und 
Cardiff durchgeführt wurde. Dort haben wir »prekäre Migrant:innen« als Personen ver

standen, die keinen regulären Aufenthaltsstatus haben oder vom Verlust ihres recht

lichen Status bedroht sind. Daher sind sie von grundlegenden sozialen Rechten und 
vom Zugang zu sozialen Dienstleistungen ausgeschlossen bzw. laufen Gefahr, diese 
Zugänge und sozialen Rechte zu verlieren (Homberger u.a. 2022: 96f.). In Wien wur

den insgesamt 22 Interviews mit Mitarbeitenden von der Stadtbehörde und NGOs in 
den Bereichen Wohnen und Unterbringung, Gesundheitsversorgung, Bildung und Be

ratung durchgeführt sowie fünf mit Personen in aufenthaltsrechtlicher Prekarität so

wie deren Angehörigen (im Artikel mit V1–V27 angegeben). Darüber hinaus wurden 
zwei Stakeholder-Diskussionen abgehalten (mit SV1 und SV2 angegeben). Das For

schungsprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Menschenrechtsbüro der Stadt 
Wien durchgeführt und im Rahmen von JPI Urban Europe gefördert. Wir danken JPI 
Urban Europe und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) für 
ihre Unterstützung sowie Shams Asadi, der Menschenrechtsbeauftragten der Stadt 
Wien, für die Zusammenarbeit. Die ausführlichen Forschungsergebnisse sind auf der 
Projektwebsite zu finden: https://www.compas.ox.ac.uk/project/loremi/. 

https://www.compas.ox.ac.uk/project/loremi/
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hätten, sind beispielsweise Angehörige von Roma-Communities mit Rassis
mus, Diskriminierung und Ausgrenzung konfrontiert und arbeiten daher oft 
undokumentiert (Yuval-Davis, Wemyss und Cassidy 2017; Magazzini und Pie
montese 2019, siehe auch den Beitrag von Ataç, Kirchhoff und Hensen in diesem 
Band). 

All diesen Personen ist gemeinsam, dass sie über keine oder nur über sehr 
eingeschränkte Zugänge zu sozialen Dienstleistungen verfügen. Vielfach sind 
sie auch von Abschiebung bedroht. Sie versuchen daher oftmals, den Kontakt 
zu staatlichen Institutionen zu vermeiden (Triandafyllidou und Bartolini 
2020, siehe auch Kurt und Borrelli in diesem Band). Mit dem Konzept der 
aufenthaltsrechtlichen Prekarität versuchen wir den Fokus daher nicht nur 
auf den fehlenden oder unzureichenden Aufenthaltsstatus zu legen, sondern 
gerade auch auf die prekären Lebensverhältnisse, die damit einhergehen 
(Schierup u.a. 2015; Bernards 2018). 

Im Folgenden situieren wir die Stadt Wien in der österreichischen Migrati
onspolitik und zeigen, wie sich sozialstaatliche Grenzpraktiken im städtischen 
Raum bilden (Teil 2). Anschließend skizzieren wir die Ein- und Ausschlüsse 
der Wiener Wohnungspolitik (Teil 3), um in den Teilen 4 und 5 die ambivalen
ten Aushandlungsprozesse in der Stadtverwaltung zu beleuchten, die teils in
klusive Angebote unterstützt und schafft, andererseits von den Mitarbeiter:in
nen städtischer Behörden und den kooperierenden NGOs durch entsprechen
de Vorgaben auch erwartet, Migrationskontrolle durch sozialstaatliche Aus
schlüsse durchzusetzen. In Teil 6 werden daher die Angebote von unabhän
gigen NGOs sowie die aus der Exklusion resultierenden Wohnpraktiken von 
Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus betrachtet. 

2. Theoretische Einbettung: Grenzpraktiken im städtischen Raum 

Alle europäischen Staaten nutzen in ihren Migrationspolitiken Kategorien 
und Selektionsmechanismen, um die Zuwanderung zu steuern. Sie unter
scheiden zwischen gewünschter und unerwünschter Zuwanderung und 
behandeln die jeweiligen Gruppen unterschiedlich in Bezug auf den Zugang 
zum Arbeitsmarkt und zu sozialstaatlichen Leistungen (Perocco 2022: 27). 
Die österreichische Migrationspolitik ist (mit wenigen Ausnahmen) seit den 
1990er-Jahren von zunehmenden Restriktionen geprägt (Peyrl 2018, siehe 
hierzu auch Atzmüller und Knecht in diesem Band). Die rechte Regierungsko
alition der rechtskonservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der 
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rechtsextremen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) von 2017 bis 2019 hat 
die restriktive Politik weiter zugespitzt. Während die 2011 eingeführte »Rot- 
Weiß-Rote Karte« als »Zuwanderungsinstrument« (Fassmann 2013: 12) wei
terentwickelt wurde, um gezielt Fachkräften die Niederlassung in Österreich 
zu erleichtern, wurden alle anderen Formen der Zuwanderung, insbesondere 
die Fluchtmigration, erschwert (Peyrl 2018; Wodak 2020). Zum zunehmend 
restriktiven Kurs zählt auch eine Ausweitung des Grenzschutzes hinein ins 
Landesinnere und insbesondere in den städtischen Raum (Schütze 2021). 
Damit ist gemeint, dass auch Fachkräfte von öffentlichen Einrichtungen 
angehalten sind, irreguläre Migrant:innen an die Ausländerbehörden zu mel
den. Daraus ergeben sich für die Einrichtungen Ziel- und Loyalitätskonflikte 
(Lebuhn 2013; Ambrosini 2021). 

Die Stadt Wien, als Hauptstadt und Bundesland, und seit Jahrzehnten 
durchgängig sozialdemokratisch regiert, hat sich immer wieder gegen Re
striktionen und ausländerfeindliche Polemik der Bundesregierungen gestellt 
und ihre Spielräume genutzt, um aktiv inklusivere Praktiken zu fördern. 
Gerade aber wenn es um Menschen in aufenthaltsrechtlicher Prekarität geht, 
die eine Aufforderung zur Ausreise haben, hat sich auch die Stadt Wien nicht 
inklusiv positioniert. Dies kann als Zeichen einer Normalisierung rechts
populistischer Diskurse bis weit in die gesellschaftliche Mitte verstanden 
werden (Wodak 2020). So haben sich im Rahmen unserer Untersuchung auch 
Mitarbeitende der Stadtverwaltung in den Interviews und Stakeholder-Dis
kussionen sehr verhalten zu inklusiven Maßnahmen gegenüber Menschen in 
aufenthaltsrechtlicher Prekarität geäußert, mit der Begründung, dass sie da
von ausgehen, dass sich dafür in der Wiener Stadtbevölkerung keine Mehrheit 
finden würde (SV1, SV2, V9, V17). 

Dabei sind es oft Angestellte lokaler Behörden, beispielsweise bei den Mel
destellen, aber auch Sozialarbeiter:innen, Personal im Gesundheitsbereich 
oder auch in Bankfilialen, die darüber entscheiden, ob einer Person Zugang 
zu den von ihnen erbrachten Leistungen gewährt oder verwehrt wird (Lebuhn 
2013). Dies hat Lipsky 1980 mit dem Dilemma der »Street Level Bureaucracy« 
erstmals ausformuliert (Lipsky 2010), das sich aus unterschiedlichen und oft 
widersprüchlichen fachlichen, politischen, ökonomischen und rechtlichen 
Handlungsorientierungen ergibt. Neben den rechtlichen Rahmenbedingun
gen ist insbesondere entscheidend, ob eine Person als »unterstützungswür
dig« oder »bedürftig« wahrgenommen wird (siehe dazu auch den Beitrag 
von Barwick-Gross in diesem Band). Zum einen werden beispielsweise Kinder 
(Spencer 2016), Alleinerziehende und Opfer von Gewalt oder Ausbeutung auch 
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unabhängig von ihrem rechtlichen Status oftmals als besonders vulnerabel 
und bedürftig angesehen. Dies ist in internationalen Regelungen wie der 
Istanbul-Konvention auch rechtlich festgeschrieben. Zum anderen werden 
vor allem diejenigen als »unterstützungswürdig« wahrgenommen, die be
sonders »integriert« wirken und/oder einen gesellschaftlich anerkannten 
»Beitrag« leisten, oder aber auch jene, die beispielsweise bei der freiwilligen 
Ausreise kooperieren (Chauvin und Garcés-Mascareñas 2014; Ataç 2019). Diese 
Aspekte spielen in der Nutzung von Spielräumen in der Gewährung sozialer 
Leistungen eine wesentliche Rolle. 

3. Grenzpraktiken beim Zugang zu sozialem Wohnraum in Wien 

Wien gilt im internationalen Vergleich als vorbildlich hinsichtlich der Versor
gung mit bezahlbarem Wohnraum. Knapp 60 Prozent aller Mietwohnungen 
in der Stadt haben eine Form von sozialer Bindung – über das kommunale 
Wohnungsunternehmen Wiener Wohnen oder über den geförderten und 
gemeinnützigen Wohnbau. Allerdings war der Zugang zu sozialem Wohn
raum in Wien schon immer auch an Grenzpraktiken und Migrationskontrolle 
geknüpft: Beispielsweise war bis 2006 die österreichische Staatsbürger:in
nenschaft Voraussetzung für den Zugang zum Wiener Gemeindebau. Dieser 
wurde erst auf Druck der EU-Gleichbehandlungsrichtlinie aufgehoben, 
sodass auch in Wien wohnhafte Personen mit ausländischer Staatsbür
ger:innenschaft, die Österreicher:innen gleichgestellt sind, Zugang erhielten. 
Neben dem Daueraufenthaltstitel ist auch ein zweijähriger ununterbrochener 
Wohnsitz an derselben Adresse in Wien Voraussetzung. Auch dürfen keine 
mietrechtlichen Bedenken bestehen (Karasz, Adamović und Scherner 2022: 
13f.; Kumnig 2018). Für den geförderten Wohnbausektor bestanden bis 2019 
keine aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen. Dann fügte die ÖVP/FPÖ- 
Regierung eine Klausel im Wohngemeinnützigkeitsgesetz hinzu, welches 
ebenfalls die Vorrangigkeit von Österreicher:innen und ihnen gleichgestellten 
Personen vorsieht, die seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen und legal 
in Österreich leben, sowie ein Prüfungszeugnis des Österreichischen Inte
grationsfonds (ÖIF) (WGG 2019 § 8.4; Karasz, Adamović und Scherner 2022: 
32). 

Die Folgen der Begrenzungen zeigen sich in der Position von Migrant:in
nen am Wohnungsmarkt. Sie wohnen überwiegend in privaten Mietverhält
nissen und im Vergleich zu der schon länger in Wien lebenden Bevölkerung 
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auch in deutlich teureren und kleineren Wohnungen sowie überdurchschnitt
lich oft in befristeten Mietverhältnissen (Boztepe, Hammer und Luger 2021: 
20). Dazu kommt, dass Menschen mit Migrationserfahrung auch bei der Woh
nungssuche mit etlichen Hürden konfrontiert sind; diese reichen von admi
nistrativen bis zu finanzielle Herausforderungen bis zu Informationsdefiziten 
und offener Diskriminierung (Gutheil-Knopp-Kirchwald und Kadi 2014). 

4. Inklusion und Exklusion in der Wiener Wohnungslosenhilfe 

Die ausgrenzenden Mechanismen am Wohnungsmarkt bedingen ein erhöhtes 
Risiko der Obdachlosigkeit bei Migrant:innen. Die Ambivalenzen der Wiener 
Wohnungspolitik betreffen auch die Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH). Sie 
gilt im internationalen Vergleich als innovativ und gut ausgebaut (Weinzierl, 
Weinzierl, Wukovitsch und Novy 2016), für Menschen in aufenthaltsrechtli
cher Prekarität ist jedoch der Zugang zu ihren Angeboten auf einige wenige 
und zumeist temporäre Unterkünfte beschränkt. Auch in der WWH sind der 
Aufenthaltsstatus und die Wohndauer in Wien entscheidende Zugangskrite
rien. Anspruchsberechtigt sind nur Personen mit Leistungsansprüchen nach 
dem Wiener Sozialhilfegesetz, also Personen mit positivem Asylbescheid oder 
solche, die Österreicher:innen gleichgestellt sind, das sind Drittstaatenange
hörige mit Daueraufenthaltstitel-EU und EU-Bürger:innen mit einem regu
lären Aufenthalt von 5 Jahren. Darüber hinaus muss ihre Wohnungslosigkeit 
nachweislich in Wien beginnen. Somit können auch österreichische Staats
bürger:innen, die in einem anderen Bundesland wohnungslos geworden sind, 
als nicht förderwürdig gelten (Gutlederer und Zierler 2020; Beeck, Grünhaus 
und Weitzhofer 2020; Mach u.a. 2022). 

Personen in aufenthaltsrechtlicher Prekarität stehen daher lediglich 
die Angebote des Winterpakets sowie in begrenztem Maße auch die seit 
2018 eingeführten Chancenhäuser offen. Das Winterpaket bietet über die 
Wintermonate unabhängig vom Aufenthaltsstatus niederschwellig ca. 900 
Schlafplätze in Mehrbettzimmern in verschiedenen meist von NGOs be
triebenen Einrichtungen an und wird vom städtischen Fonds Soziales Wien 
(FSW) finanziert. Darüber hinaus finanziert der FSW seit 2010 die Sozial- 
und Rückkehrberatung für EU-Bürger:innen, die von der Caritas betrieben 
wird. Diese Beratungseinrichtung versucht in erster Linie, Zugänge und Un
terbringungsmöglichkeiten in Wien zu vermitteln. Finanzielle Unterstützung 
zur Heimreise wird dann erbracht, wenn dies von den Betroffenen gewünscht 
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wird. Damit hat die Stadt ein weiteres Angebot für Personen umgesetzt, die 
keine Ansprüche auf staatliche Leistungen haben (SV1, V3, V4, Chwistek 2013). 

Die Chancenhäuser eignen sich besonders gut dafür, die Mechanismen 
und Ambivalenzen der sozialarbeiterischen Migrationskontrolle aufzuzeigen. 
Chancenhäuser werden von unterschiedlichen gemeinnützigen Trägern be
trieben und ebenfalls vom FSW finanziert. Sie sollen allen akut wohnungslosen 
Menschen offenstehen und ein niederschwelliges Angebot mit umfassender 
Unterstützung bieten. Menschen können dort bis zu drei Monate in Ein- bis 
Zweibettzimmern ganztags unterkommen und werden sozialarbeiterisch 
begleitet. Ziel ist die Perspektivenentwicklung, um die Verfestigung der Woh
nungslosigkeit zu verhindern (Diebäcker u.a. 2021). Ein Mitarbeiter eines 
Chancenhauses verweist im Interview auf »system-immanente Fragen« (V18), die 
sich aus einer konstanten Belegung aller Plätze ergeben. Die Mitarbeitenden 
sind sowohl dem Erfüllen der städtischen Aufgaben verpflichtet, die vor allem 
darin bestehen, Wohnperspektiven zu erarbeiten und die Personen weiterzu
vermitteln, im Idealfall innerhalb von drei Monaten. Menschen in aufenthalts- 
und sozialrechtlicher Prekarität sind allerdings von allen weiterführenden An
geboten der Wiener Wohnungslosenhilfe ausgeschlossen, weshalb sie nicht 
in andere Einrichtungen vermittelt werden oder »Housing-First«-Angebote 
wahrnehmen können. Das macht die Entwicklung von Wohnperspektiven für 
diese Gruppen unvermeidlich schwerer und kann dazu führen, dass diese wie
derum Plätze belegen, die für andere Gruppen dringend gebraucht werden. 
So kommen die zuständigen Fachkräfte in moralische Konflikte und »unmög
liche Situationen« (Zacka 2017: 222). Sie müssen zwischen einer Vielzahl an 
legitimen Bedarfen und Perspektiven abwiegen und entscheiden (Diebäcker 
u.a. 2021, V18). Die individuellen, fallbezogenen Entscheidungen führen da
zu, dass Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus in den verschiedenen 
Chancenhäusern unterschiedlich behandelt werden. Erfahrungsbasierte Ka
tegorisierungen sind den Fachkräften als informelles Wissen verfügbar und 
werden situativ aktiviert: »Ich glaub schon, dass […] man weiß, bei dem einen geht 
es einfacher oder die Personen können in der Regel länger bleiben« (V18). 

Dass Vulnerabilität und eine überzeugende Begründung der – nicht selbst 
verschuldeten – Bedürftigkeit ausschlaggebend für den Erhalt einer Leistung 
ist, ist auch den Hilfesuchenden bewusst: »Man kann daher nicht sagen, dass alle 
rassistisch sind oder dass alle gut sind. Es ist Glückssache« (V25 mit Übersetzer:in), 
beschreibt eine prekarisierte Person ihre Erfahrungen im Umgang mit lokalen 
Behördenmitarbeitenden. Darüber hinaus sind persönliche Beziehungen zen
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tral, um überhaupt erst von Leistungen zu erfahren, aber auch um Zugänge zu 
erleichtern. Folgendes Zitat eines Betroffenen zeigt dies emblematisch auf: 

»Eigentlich hätte ich dort [im Chancenhaus] nicht bleiben dürfen, aber eine 
Frau hat es mir ermöglicht, sie arbeitet für die Caritas. Eigentlich müsste ich 
einen Ausweis haben, um dort zu sein, aber sie sagte ihnen, dass ich meinen 
Ausweis bald bekomme, sodass ich dort bleiben durfte. Aber natürlich be

kam ich meinen Ausweis nicht. Aber ich habe mich sehr gut benommen, ich 
bin sehr respektvoll zu allen, also ließen sie mich für drei Monate bleiben. 
Aber nach drei Monaten gab es keine Veränderung, da musste ich gehen« 
(V24, Übersetzung d. Aut.). 

Der Betroffene berichtet weiter, dass er im Anschluss an ein Angebot des Win
terpakets vermittelt wurde, das er aber als »sehr schlecht« (V24) einschätzte und 
in der Folge über Bekannte einen privaten Wohnplatz gefunden hat. Dieses Ge
flecht an persönlichen Beziehungen, sowohl zu Mitarbeiter:innen von sozialen 
Einrichtungen wie auch Privatpersonen, die Vertrauen aufbauen und Zugän
ge zu Unterstützungsleistungen ermöglichen, bezeichnet Schilliger (2020) als 
»Infrastruktur der Solidarität« (Schilliger 2020: 531). Sie ist einerseits unerläss
lich und funktional, um Exklusion entgegenzuwirken, aber impliziert ande
rerseits immer auch moralische Grenzarbeit und Migrationskontrolle. 

5. Städtische Praktiken in der Unterbringung 
von prekarisierten Personen im Asylsystem 

Die genannten Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe gelten nicht für Men
schen im Asylverfahren. Diese haben im Rahmen der Grundversorgungsleis
tungen entweder Zugang zu betreuten Unterkünften oder einem Mietkosten
zuschuss, wenn sie privat wohnen. Dieser ist mit knapp 160 Euro jedoch sehr 
gering und reicht nicht, um eine Zimmermiete in Wien zu bezahlen. Auch 
Personen, deren Asylverfahren auf zweiter Instanz rechtskräftig negativ ab
geschlossen ist, haben weiterhin Anspruch auf Grundversorgungsleistungen 
(Integrationshaus 2021). Dies wird in Wien deutlich inklusiver gehandhabt als 
in anderen Bundesländern (Rosenberger u.a. 2018, V21), sodass viele aus den 
umliegenden Bundesländern nach Wien kommen. Sie haben in Wien dann 
allerdings keinen Anspruch auf Grundversorgungsleistungen und sind daher 
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auf die niederschwelligsten Angebote der Wohnungslosenhilfe sowie auf die 
Angebote von wenigen NGOs angewiesen (V11, V14, V18, V21, V24). 

Auch Personen mit subsidiärem Schutzstatus behandelte die Stadt Wien 
lange Zeit deutlich inklusiver als der Bund. 2019 führte die ÖVP/FPÖ-Regie
rungskoalition eine Reform der Sozialhilfe (vormals Mindestsicherung) durch, 
welche Personen mit subsidiärem Schutz ausschließt und ihnen lediglich den 
Zugang zu den deutlich geringeren Grundversorgungsleistungen zugesteht. 
Die Stadt Wien hat diese Reform zunächst nicht vollständig umgesetzt und in
kludierte subsidiär Schutzberechtigte ergänzend nach wie vor in die Mindest
sicherungsleistungen (V19, V21, SV1, SV2). Mitarbeiter:innen der Stadtverwal
tung begründeten dies mit EU-Richtlinien (V9, V17). Die Inklusion von Per
sonengruppen in aufenthaltsrechtlicher Prekarität wurde von der Stadt aber 
nicht publik gemacht und die Leistungen werden eher über individuelle Notla
gen als über den aufenthaltsrechtlichen Status begründet. Im Unterschied zu 
einem expliziten und sichtbaren Zugang von Städten wie Zürich oder Barce
lona, der in der Migrationsforschung als »Sunshine Politics« bezeichnet wird, 
entsprach der Wiener Ansatz eher einer »Schattenpolitik«, die nicht öffentlich 
thematisiert wird, um Kontroversen zu vermeiden (Spencer 2014; Ataç, Schüt
ze und Reitter 2020). Zu Beginn des Jahres 2026 wurde diese Regelung jedoch 
aufgegeben, so dass subsidiär Schutzberechtigte seither nicht länger Mindest
sicherung sondern ausschließlich Grundversorgungsleistungen erhalten. 

6. Unabhängige NGOs als Auffangnetz 

Wie wir oben dargestellt haben, sind der kommunale und gemeinnützige 
Wohnbau sowie die Wiener Wohnungslosenhilfe effektive Instrumente zum 
Erhalt von leistbarem Wohnraum und zur Vermeidung von Wohnungsnot. 
Ihre Wirkung ist allerdings begrenzt in Bezug auf Personengruppen, die 
bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen sowie einen prekären Aufenthalts
status haben. Um diese Lücke zu schließen, haben lokale zivilgesellschaftliche 
Akteure Angebote entwickelt, die überwiegend über Spenden und ehrenamt
liches Engagement getragen werden. Dazu gehören sowohl Wohnungslosen
einrichtungen wie auch Angebote, die sich speziell an Migrant:innen richten, 
wie das Ute-Bock-Haus oder das Haus Amadou von der Caritas. Der Zugang 
orientiert sich dort ausschließlich an der individuellen Schutzbedürftigkeit, 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Wie Mitarbeiter:innen im Interview dar
legen, geben sie Familien oder Alleinerziehenden mit Kindern bei der Vergabe 
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von Wohnplätzen – soweit vorhanden – den Vorzug. Dabei berichten sie aber 
auch, dass sie immer wieder auch bedürftige Familien abweisen müssen, weil 
nicht ausreichend Plätze vorhanden sind oder weil sie Personen mit spezifi
schen Unterstützungsbedarfen nicht gerecht werden können, z.B. mit Blick 
auf psychische und physische Erkrankungen (V11, V18, V21). 

Die Schwierigkeiten, die in den zu geringen Ressourcen zur Versorgung 
aller Personen mit Wohnbedarf liegen, führen bei den NGOs zu unterschiedli
chen Positionierungen. Während zum einen Verständnis dafür geäußert wird, 
dass die Stadt nicht für alle prekarisierten Personen aufkommen kann, wird 
doch immer wieder auch auf den Handlungsbedarf verwiesen und auf die Ver
antwortung, welche die Kommune für alle Stadtbewohner:innen trägt. So wird 
auch auf das Konzept von Urban Citizenship Bezug genommen (SV1, SV2, V1, 
V21, vgl. Wenke und Kron 2019). Dabei wird durchaus geschätzt, dass Wien 
deutlich inklusiver handelt als die umliegenden Bundesländer und auf natio
naler Ebene vorgesehen ist. Dennoch werden bestehende Ausschlüsse kriti
siert, in denen eine Kontinuität der nationalen Migrationskontrolle gesehen 
wird. 

7. Prekäre Wohnverhältnisse am privaten Wohnungsmarkt 

Migrant:innen mit prekärem Aufenthaltsstatus sind, wie oben dargelegt, 
weitgehend von gefördertem Wohnraum ausgeschlossen und mit zahlreichen 
Hürden konfrontiert, wenn es darum geht, Wohnraum im privaten Woh
nungsmarkt zu finden. Andere Unterbringungsmöglichkeiten sind entweder 
zeitlich befristet, wie die Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe, oder 
verfügen über sehr begrenzte Kapazitäten. Unsere Interviewpartner:innen 
gehen daher davon aus, dass der Großteil prekarisierter Migrant:innen in 
Wien privat unterkommt. Eine in dem Bereich tätige Person erklärt im In
terview auch, dass Personen, die akut von Abschiebung bedroht sind oder 
sich davor fürchten, alle offiziellen Unterbringungsangebote meiden und 
»sich selbst ausschließen« (V18). Während Personen, die ihren vormals regulären 
Aufenthalt verlieren, zum Teil in ihren regulären Wohnungen bleiben können 
und dies ein wichtiger Ankerpunkt für sie ist (V12), haben die meisten Mi
grant:innen in aufenthaltsrechtlicher Prekarität kaum Zugang zu regulärem 
Wohnraum. Eine Familie mit prekärem Status berichtet im Interview, dass 
sie zu siebt auf 46 Quadratmetern wohnen in einer Wohnung mit »nasser 
Wand«, für die sie ohne Nebenkosten über 700 Euro im Monat zahlen (V25). 



Adrienne Homberger und Simon Güntner: Wohnen für (fast) alle 217 

Solche Berichte über extrem hohe Mieten für überbelegte Substandard-Woh
nungen mit Schimmelbefall oder anderen Mängeln bestätigen auch andere 
Gesprächspartner:innen (V4, V16, V23, V27). Eine weitere prekäre Wohnform 
findet sich in Unterkünften, in denen oft lediglich ein Bett in einem Zimmer 
zu enorm hohen Preisen vermietet wird. Die Mieter:innen erhalten darüber 
hinaus in solchen Verhältnissen meist keinen regulären Mietvertrag und kön
nen sich daher auch nicht bei der Stadt anmelden. Ohne Meldezettel kann 
jedoch nicht nachgewiesen werden, wie lange sie bereits in Wien wohnhaft 
sind, und dadurch können auch keine Ansprüche auf Sozialleistungen oder 
Gemeindebauwohnraum geltend gemacht werden. Dadurch entsteht ein 
Kreislauf von Prekarität, der kaum durchbrochen werden kann. Während 
Migrant:innen, die unmittelbar von Abschiebung bedroht sind, die Meldung 
meiden, wäre diese insbesondere für EU-Bürger:innen ein wichtiger Schritt, 
um ihren regulären Wohnsitz in Wien zu belegen (V3, V18). 

Auch von Wohnarrangements im Rahmen von Arbeitsverhältnissen wird 
berichtet. Dies kann zu besonderen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhält
nissen führen. Dies ist zum Beispiel der Fall bei Frauen, die in Privathaushalten 
in der häuslichen Pflege und Betreuung tätig sind (SV1, V7). Darüber hinaus 
berichten viele Interviewte von Praktiken des Couchhoppings, bei dem für kür
zere Zeiträume bei unterschiedlichen Bekannten, Freund:innen oder Famili
enangehörigen übernachtet und dann weitergezogen wird (V14). Dabei ver
wiesen zahlreiche Gesprächspartner: innen auf die latente Gefahr von Ausbeu
tung, Gewalt bis hin zu Menschenhandel, denen Personen in solchen Wohnver
hältnissen ausgesetzt sind (SV1, V4, V7, V20, V23). 

8. Schlussbetrachtung 

Migrant:innen sind am Wiener Wohnungsmarkt benachteiligt. Die Benach
teiligung wird durch ausgrenzende Mechanismen im sozialen Wohnbau 
verstärkt. Die Zugangsregelungen zu öffentlichem oder gefördertem Wohn
raum setzen mehrjährige und durchgängige Meldeadressen in Wien voraus. 
Während der soziale Wohnungsmarkt mit etwa 420.000 Wohneinheiten für 
einen signifikanten Anteil der Wiener:innen ein leistbares Angebot schafft, 
sind diejenigen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, auf teure, über
wiegend befristet vermietete Wohnungen am freien Markt angewiesen 
(Kumnig 2018). Diese Ausschlüsse ziehen sich besonders signifikant entlang 
von Aufenthaltsstatus und -dauer, betreffen also überwiegend prekarisierte 
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Migrant:innen. Das Risiko der Ausbeutung ist hier ebenso besonders hoch 
wie die Gefahr, in Wohnungslosigkeit zu rutschen und zu verbleiben, was zu 
einer Spirale von Prekarität führen kann. Aber auch die Angebote der Wiener 
Wohnungslosenhilfe sind aufgrund der Anspruchsvoraussetzungen nicht 
frei von Migrationskontrolle. Ausnahmen finden sich dennoch in einzelnen 
städtischen Angeboten sowie überwiegend in kleineren Projekten, die von der 
Zivilgesellschaft getragen werden. Dabei sind Ermessensspielräume – z.B. 
im Zugang zu den Chancenhäusern – ein zentraler Aspekt der Grenzarbeit 
der Fachkräfte in den Einrichtungen. Ihre Unterstützungsmöglichkeiten 
sind jedoch begrenzt und abhängig von informellen Netzwerken und einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit relevanten Behörden und Fachstellen. 
Die Kriterien, nach denen Hilfesuchende als »bedürftig« und ihr Anliegen als 
»unterstützungswürdig« angesehen werden, werden situativ und informell 
ausgehandelt. Zwei Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt: die aktuell erlittene 
Not sowie die Aussicht auf einen dauerhaften Verbleib, insbesondere durch 
besondere Anstrengung oder Integrationsleistungen. Mit dieser Kategori
sierung werden das in der Grundrechtecharta der EU postulierte Recht auf 
soziale Sicherung und soziale Unterstützung und das in Art. 11 des UN-Sozi
alpakts formulierte Recht auf angemessene Unterbringung ausgeweitet oder 
verwehrt. 
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Datum Interviewte:r 
(anonymisiert) 

Interviewer:in Sprache Inter

view 
Art 

V1 27.05.2021 NGO 
(Beratung) 

Adrienne Hom

berger (AH) & 
Simon Güntner 
(SG) 

Deutsch Einzelin

terview 
(E) 

V2 10.06.2021 NGO 
(Gesundheit) 

AH, SG Deutsch E 

V3 11.06.2021 NGO 
(Unterbringung/ 
Beratung) 

AH, SG Deutsch E 

V4 24.06.2021 Stadtverwaltung 
(Unterbringung) 

AH, SG Deutsch E 

V5 08.09.2021 Nationale Regie

rung 
(Soziales) 

AH, SG Deutsch Gruppen

interview 
(G) 

V6 03.11.2021 NGO 
(Gesundheit) 

AH Deutsch E 

V7 03.11.2021 NGO (Frauen) AH Deutsch E 
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Datum Interviewte:r 
(anonymisiert) 

Interviewer:in Sprache Inter

view 
Art 

V8 03.11.2021 NGO 
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AH, SG Deutsch E 

V9 22.11.2021 Stadtverwaltung 
(Soziales/ Ge

sundheit) 

AH Deutsch E 

V10 03.12.2021 Stadtverwaltung 
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AH Deutsch E 

V11 14.12.2021 NGO 
(Unterbringung) 
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V12 15.12.2021 Prekäre Dritt

staatsangehöri

ge 
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V13 15.12.2021 NGO (Bildung) AH Deutsch E 
V14 16.12.2021 Prekäre Dritt

staatsangehöri

ge 

AH Eng
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Deutsch 
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V15 16.12.2021 NGO (Bildung) AH Deutsch E 
V16 16.12.2021 NGO 
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(Unterbringung) 
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(Unterbringung/ 
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AH Deutsch E 

V22 25.01.2022 NGO 
(Gesundheit) 

AH, SG Deutsch G 
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(anonymisiert) 

Interviewer:in Sprache Inter
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AH Englisch E 

V25 08.02.2022 Prekäre EU-Bür
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AH Deutsch E 
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(Polizei) 
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SV1 23.09.2021 Wien 12 
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SV3 13.06.2022 Wien 43 



Schweiz 





Die Asylpolitik als »Einfallstor« für Sozialabbau 

und Autoritarismus? 

Zeitgeschichtliche Überlegungen am Beispiel der Schweiz 

(und den USA) 

Jonathan Alexander Pärli 

»Asylmissbrauch«. Der Ausdruck ist 
berechtigt. Die SVP missbraucht die 
Asylpolitik dazu, den gesamten Sozial

staat anzugreifen. 
(Bichsel 2000: 1) 

Der bekannte Schriftsteller Peter Bichsel diagnostizierte im Januar 2000, 
mit der allgegenwärtigen Rhetorik des »Asylmissbrauchs« werde Missbrauch 
betrieben: Die aufstrebende Schweizerische Volkspartei (SVP) greife mit ih
rer prononcierten »Anti-Asylpolitik« letztlich »den gesamten Sozialstaat« an 
(Bichsel 2000: 1). Diese Behauptung stellte Bichsel in einer kurzen Tischrede in 
den Raum, als er in seinem heimischen Solothurn in der römisch-katholischen 
Sankt Marienkirche an einem »banquet républicain« (Pärli 2020) der Asylbe
wegung teilnahm. Der Literat war der in den frühen 1980er-Jahren angesichts 
der restriktiven Wende in der Asylpolitik entstandenen Bewegung seit deren 
Anfängen lose verbunden (zur Geschichte der »anderen Schweiz« siehe Pärli 
2024). Bichsel begnügte sich also nicht damit, die zu jener Zeit akuten Ab
schiebungen in den Kosovo, nach Bosnien, Sri Lanka, Algerien oder etwa auch 
in die Türkei anzuprangern oder geplante Änderungen in der Asylfürsorge zu 
kritisieren. Deswegen hatte die »Bewegung für eine offene, solidarische und 
demokratische Schweiz« (BODS) sowie eine lokale Asylgruppierung zu einem 
öffentlichen Bankett geladen. 
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Über die Hauptthemen der Veranstaltung hinaus spielte Bichsel auf die 
Rolle der SVP als Hardlinerin nicht nur in der Asyl-, sondern auch in der Sozial
politik an (Skenderovic 2009: 169–170). Die SVP erlebte seit den frühen 1990er- 
Jahren einen steilen elektoralen Aufstieg und war auch wichtige Treiberin des 
in diesen Jahren konkret anlaufenden Um- und Abbaus des Schweizer Sozi
alstaats (Ruoss 2018). Die SVP feiere zwar mit dem Topos »Asylmissbrauch« 
nicht zuletzt an der Wahlurne Erfolg um Erfolg; getroffen würden damit aber, 
argumentierte Bichsel am Bankett, letztlich »nicht die Fremden, sondern wir 
alle und vor allem auch jene, die SVP wählen, die Alten, die Armen, die Jungen«. 

Das Votum des für seinen Schalk und Sprachwitz bekannten Bichsel regt 
dazu an, die in diesem Band diskutierte Frage, wie Sozialpolitik und Migra
tionskontrolle verknüpft und verschränkt sind, in einer ungewohnten Optik 
in den Blick zu nehmen. Wie ich im Folgenden zeige, basierte Bichsels Aussa
ge auf einer wichtigen Tradition innerhalb der Asylbewegung: Diese versuch
te, die Asylpolitik nicht isoliert zu betrachten, sondern in deren gesellschafts- 
und sozialpolitischen Zusammenhängen zu analysieren. Die Perspektive auf 
die Schnittstelle zwischen der Sozial- und der Migrationspolitik, die ich in die
sem Essay vorschlage, ist eine spezifische und baut auf meiner bisherigen Ar
beit zur Geschichte des asylpolitischen Aktivismus auf. Mit Bichsel und der 
Asylbewegung lässt sich das historische Wechselspiel zwischen der Sozial- und 
Migrationspolitik in anderer Weise in den Blick nehmen, als dies in der For
schungsliteratur bisher meist geschehen ist. 

In längerer historischer Perspektive ist klar, dass die Sozial- und die Migra
tionspolitik in breit verstandenem Sinn grundsätzlich seit jeher, aber mitun
ter ganz unterschiedlich miteinander verflochten sind (zur longue durée siehe 
Gestrich, Raphael und Uerlings 2009; Adams 2023; für einen globalgeschicht
lichen Überblick siehe Lucassen 2016). Betrachtet man hingegen die reguläre 
Migrationspolitik westlicher Staaten mit Blick auf Sozialleistungen, zeigt sich 
im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine tendenzielle Liberalisierung: In der Nach
kriegszeit gab es in der westlichen Welt einen allgemeinen Trend von einem an 
die Staatsbürgerschaft hin zu einem an das Aufenthalts- und Niederlassungs
recht geknüpften System der sozialen Sicherheit (Koning 2021). Insbesondere 
die europäische Integration hat bisher gemäß dem Prinzip der Personenfrei
zügigkeit grundsätzlich darauf hingewirkt, die sozialen Rechte von zugezoge
nen, aufenthaltsberechtigten EU-Bürger:innen an jene der Staatsangehörigen 
der jeweiligen Länder anzugleichen (Geddes und Hadj-Abdou 2016) – wobei 
in dieser Hinsicht in der Praxis je nach Konstellation auch für EU-Bürgerin
nen teils hohe Hürden bestehen, die entsprechenden Leistungen und Rechte 
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tatsächlich wahrnehmen zu können (siehe Heindlmaier sowie Barwick-Gross in 
diesem Band).1 Für die Schweiz sorgten bilaterale Migrationsabkommen mit 
europäischen Staaten respektive der EU für eine ähnliche prinzipielle Anglei
chung in den Sozialrechten (siehe Spescha u.a. 2020: 103–106). 

Indem ich in diesem Beitrag am Beispiel der Schweiz auf die Schnittstelle 
zwischen der Asyl- und der Sozialpolitik fokussiere (für einen Überblick zur 
gesamten Migrationsgeschichte der Schweiz siehe Holenstein, Kury und 
Schulz 2018), nehme ich also eine der allgemeinen Migrationspolitik gewis
sermaßen gegenläufige Entwicklung in den Blick. Denn für Asylsuchende 
und irreguläre Arbeitsmigrant:innen waren und sind soziale Rechte nicht nur 
in der Schweiz, sondern auch in anderen westlichen Staaten mit vergleichs
weise ausgebauter Sozialstaatlichkeit »minimal und schwindend« (Bloch und 
Schuster 2002: 404). Dies steht in Einklang mit der allgemeinen restriktiven 
Wende in der westlichen Asylpolitik in der Zeit »nach dem Boom« (Doering- 
Manteuffel und Raphael 2010) ab etwa Mitte der 1970er-Jahre und angesichts 
der »neuen Flüchtlinge« aus dem Globalen Süden (Mayblin 2017). 

»Asyl« respektive dessen »Missbrauch« ist in vielen westlichen Staaten in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten generell ganz weit oben auf die politische 
Agenda gekommen und hat eine grundsätzlich (sehr) repressive asylpolitische 
Entwicklung nach sich gezogen (Steiner 2000; Leyvraz u.a. 2020a; Kaufmann 
und Bernhard 2023). Vor diesem Hintergrund hat die sozialwissenschaftliche 
Forschung schon gut herausgearbeitet, wie die Sozialpolitik zu einem wichti
gen Instrument der Migrationskontrolle geworden ist – und dies, wie erwähnt, 
speziell mit Blick auf die verfemten (außereuropäischen) Asylsuchenden (An
derson 2024: 2768). Sozialpolitik wurde und wird, in anderen Worten, in den 
Dienst restriktiver migrationspolitischer Absichten genommen, um die »At
traktivität« westlicher Staaten für Asylsuchende und Migrant:innen aus dem 
Globalen Süden zu senken. Dabei ist nicht zuletzt die Vorstellung und das Ar
gument wirkmächtig, statt asylrelevanter Fluchtgründe seien es generöse So
zialleistungen, die arme, perspektivlose Migrant:innen gewissermaßen »ma
gnetisch« anzögen (Bloch und Schuster 2002: 399–402). 

1 Zu betonen ist außerdem, dass die Freizügigkeit innerhalb der EU respektive des 
Schengen-Raums stark unter arbeitsmarktlichen Vorzeichen steht. Nur wer einer Er

werbsarbeit nachgeht oder sonst genügend Mittel besitzt, den eigenen Lebensunter

halt zu sichern, kann von der Personenfreizügigkeit profitieren und sich dauerhaft in 
einem anderen EU-Land aufhalten respektive niederlassen. 



230 Schweiz 

In der Forschung vieldiskutierte Begriffe wie »Wohlfahrtschauvinismus« 
(für einen Überblick siehe Careja und Haris 2022) und »selektive Solidarität« 
(Koning 2019) verweisen darauf, dass die Aufmerksamkeit bisher allgemein 
darauf lag, nachzuvollziehen und zu analysieren, wie Sozialstaatlichkeit mög
lichst denjenigen vorbehalten bleiben soll, die anerkannte Mitglieder einer Ge
sellschaft sind (sprich: Staatsangehörige oder Menschen mit Niederlassungs
recht). Unter dem Begriff der »Renationalisierung« der Sozialpolitik wird mit 
Blick auf die Asyl- und Migrationspolitik auch thematisiert, welche Konturen 
die Sozialpolitik autoritär-populistischer bzw. extrem rechter Kräfte anneh
men und welche Rolle diese dabei spielt, »grundlegende gesellschaftliche Ver
änderungen« durchzusetzen (Atzmüller 2022). Auch die übrigen Beiträge in 
diesem Band zeigen eindrücklich, wie nötig und berechtigt es ist, in den Blick 
zu nehmen, wie unterschiedlich sich der Zugang zu Sozialleistungen und de
ren Ausgestaltung darstellen, je nachdem welche Staatsbürgerschaft respekti
ve welchen aufenthaltsrechtlichen Status eine Person innehat. Ich stimme also 
durchaus zu: Die Sozialpolitik steht zweifelsohne (zunehmend) im Dienst der 
Asyl- und Migrationspolitik. 

Demgegenüber gibt es, mit Ausnahmen, auf die ich zurückkommen wer
de, noch kaum Forschung dazu, ob und inwiefern im Sinn Bichsels und der 
Schweizer Asylbewegung auch das Gegenteil stimmt: Kann es sein, dass mit 
der Asylpolitik auch das Geschäft des Um- und Abbaus der sozialen Sicher
heit als solcher betrieben werden kann, wie Bichsel und die Asylbewegung be
haupteten? Oder verwechselten der Schriftsteller und die Aktivist:innen Kau
salität mit Korrelation, als der Sozialstaat im Verlauf der 1990er-Jahre auch in 
der Schweiz tendenziell unter stärkeren politischen Druck geriet? Klar ist nur, 
dass die besonders von der »neuen SVP« (Skenderovic 2009: 123–172) – aber bei 
weitem nur dieser – forcierte Rede vom »Missbrauch« nicht länger fast aus
schließlich im Asyldiskurs anzutreffen war: Im Verlauf der 1990er-Jahre und 
in den Nullerjahren standen der »Missbrauch« und dessen Bekämpfung auch 
hinsichtlich der Arbeitslosen- oder Invalidenversicherung respektive der Sozi
alhilfe ganz oben auf der politischen Agenda (Zahn 2021; Canonica 2020; Chris
ten 2019; für die BRD siehe Wogawa 2000). 

Wie sich die Asyl- und Sozialpolitik zeitgeschichtlich tatsächlich zueinan
der verhalten, kann ich in diesem Text am Beispiel der Schweiz nicht abschlie
ßend beantworten. Um dies leisten zu können, müssten die Zeitgeschichte der 
Sozial- sowie jene der Asyl- und Migrationspolitik systematisch aufeinander 
bezogen werden; dies ist mit Blick auf die Schweiz und die Rolle des Miss
brauch-Topos kürzlich auch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive als For
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schungsdesiderat artikuliert worden (Leyvraz u.a. 2020b: 243). Die entspre
chende empirische Forschungsarbeit muss allerdings erst noch geleistet wer
den. Als ersten Schritt in diese Richtung präsentiere ich in diesem Text kon
zeptionelle Überlegungen und erste inhaltliche Befunde, die meine bisherige 
Forschung zur Zeitgeschichte des Asyls und zur Flüchtlingssolidarität mit der 
jüngeren Geschichte der sozialen Sicherheit in Dialog bringen, soweit Letztere 
schon erforscht ist. 

Zu betonen ist, dass die Frage nach den spezifisch sozialpolitischen Ef
fekten einer »Anti-Asylpolitik« im Kontext einer noch größeren Problematik 
steht: Stellt der restriktive Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik ein gesell
schaftspolitisches »Labor«, ein »Einfallstor« für regressive oder gar autoritäre 
Impulse und Entwicklungen dar? Hiervor warnte jedenfalls die in den frühen 
1980er-Jahren entstandene »andere Schweiz«, wie sich die Asylbewegung auch 
nannte (Pärli 2024). Eine vergleichbare Analyse respektive Prognose artikulier
te auch etwa das Sanctuary Movement in Nordamerika, mit dem die Asylbewe
gung in der Schweiz und Westeuropa in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre in 
recht engem Austausch stand (ebd.: 194–210).2 Dieser transatlantische Aspekt 
ist auch mit Blick auf die unmittelbare Gegenwart relevant. Denn heute sind es 
insbesondere – wenn auch nicht einzig – die Entwicklungen in den USA unter 
der zweiten Regierung Trump, welche die schlimmsten asylbewegten Befürch
tungen von einst zu bestätigen scheinen. 

In den USA zeichnet sich derzeit ab, dass die angeblich gegen die »ille
gale Migration« gerichtete, dem Schutz der einheimischen Bevölkerung die
nende harte Hand des Staats sich durchaus gegen »innen« richten und wich
tige Komponente eines antidemokratischen politischen Projekts als solchem 
werden kann (siehe hierzu Pärli 2025; Snyder 2025a). In diesem Sinn verste
he ich meinen Essay auch als einen auf eine weiterführende Debatte zielen
den Kontrapunkt zu einem Literaturstrang, der das Verhältnis von Demokra
tie und Migrationskontrolle in gewissermaßen umgekehrter Richtung behan
delt: Dieser fragt, ob und inwiefern die liberale Demokratie (nur) durch rigo
rosere Migrationskontrolle geschützt werden könne, weil ansonsten rechtsau
toritäre Kräfte mittels Wahlerfolgen (unweigerlich) an die Regierungsmacht 

2 Sanctuary heißt auf Englisch »Zuflucht« respektive »Zufluchtsstätte«: Die Bewegung 
entstand in den frühen 1980er-Jahren in den USA, Kanada und Mexico in Solidarität 
mit den Geflüchteten aus rechten, von der US-Regierung unterstützten Militärdikta

turen. 
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kommen und das demokratisch-rechtsstaatliche System untergraben könnten 
(siehe u.a. Pevnick 2024; Blake 2021). 

Mitzudenken ist also, dass ich im Folgenden zwar ausgehend von einem 
geografischen und thematischen Fokus argumentiere, sich die vorgeschlage
ne Perspektive indes auch grundsätzlich eignet, auch über die Schweiz und das 
Politikfeld der sozialen Sicherheit hinaus nach den »Internalisierungseffek
ten« von Grenzregimen respektive einer mehr oder minder rabiat betriebenen 
Migrationskontrolle und -abwehr zu fragen, wie es der Politikwissenschaft
ler und Migrationsforscher Volker M. Heins (2024, siehe auch Heins und Wolff 
2023 sowie Kohlenberger 2024, 2025) in ähnlicher Stoßrichtung formuliert hat. 
Insbesondere für Großbritannien gibt es im Nachgang des von der konserva
tiven Regierung unter David Cameron ab 2010 ausgerufenen »Zeitalters der 
Austerität« zudem einen wachsenden Forschungsstrang, der den Zusammen
hang von Asyl- und Migrationspolitik mit der Frage der sozialen Sicherheit 
untersucht: In diesem wird, ähnlich meiner Perspektive, nach »Übertragungs
effekten« (cross-/spillover) zwischen den Politikfeldern und damit zusammen
hängend nach der »verschwimmenden Grenze« zwischen Staatsbürger:innen 
und Migrant:innen gefragt (Morris 2021, Anderson 2024). 

In diesem Beitrag plädiere ich am Beispiel der Schweiz und der Sozialpoli
tik dafür, dass es gute Gründe gibt und dringlich ist, die einst von Geflüchteten 
und Asylengagierten aufgestellte »Ausweitungsthese« in Forschung, Politik 
und Öffentlichkeit ernst zu nehmen. Mit diesem Begriff habe ich in meiner 
Dissertation die skizzierte asylaktivistische Denkfigur zusammengefasst 
(Pärli 2024). Im Kern besagt die Ausweitungsthese, dass die im Feld von 
Flucht, Asyl und irregulärer Migration praktizierte und etablierte Härte mit
telfristig nicht einfach nur die unmittelbar betroffenen Geflüchteten und 
Migrant:innen negativ tangiert, sondern sich auf weitere sozioökonomisch 
marginale oder politisch unbequeme soziale Gruppen auszuweiten und letzt
lich die fraglichen Gesellschaften als solche weniger gerecht, demokratisch 
und rechtsstaatlich zu machen droht (aus asylbewegter Sicht siehe bspw. Lanz 
und Züfle 2006 oder Tafelmacher 2010). Daher beispielsweise die auf den ers
ten Blick paradoxe oder gar paranoid anmutende einstige asylbewegte Parole 
»In den Rechten der Flüchtlinge verteidigen wir unsere eigenen Rechte!« (Pärli 
2025). 

Mir ist wichtig zu betonen, dass die mit diesem Text vorgeschlagene 
Forschungsoptik von einer sozialen Bewegung inspiriert ist; deren aus poli
tischem Engagement geborene Analyseleistung und Wissensproduktion soll 
in diesem Beitrag kritisch gewürdigt werden. Aber: Es ist das eine, nachzu
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vollziehen und zu analysieren, wann, wie und zu welchem argumentativen 
Effekt die Asylbewegung die Ausweitungsthese formulierte und einsetzte, wie 
dies im Folgenden geschehen wird. Damit ist allerdings noch wenig bis nichts 
darüber ausgesagt, ob sich die Dinge aus historischer Sicht tatsächlich so zu
getragen haben, wie es die Asylbewegung mit Nachdruck argumentierte und 
darstellte. Anders gesagt: Wie plausibel ist es, den Asylbereich als »Labor« oder 
»Experimentierfeld« für sozial- und gesellschaftspolitische Veränderungen 
anzusehen, wie sie oben zur Sprache kamen? Um diese Frage ergebnisoffen 
aufzuwerfen, muss man die Ausweitungsthese der Asylbewegung in eine 
Ausweitungshypothese verwandeln. Denn es ist jedenfalls denkbar, dass die 
Ausweitungsthese zwar eine originelle rhetorisch-argumentative Strate
gie war, um die Asylfrage zu thematisieren und das eigene Engagement zu 
begründen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten aber die realhistorische 
Bedeutung der diagnostizierten Ausweitungsprozesse überschätzten. 

Einer der zentralen Punkte der Ausweitungsthese ist, dass sie den Sta
tus von Nationalität und Staatsbürgerschaft problematisiert: Stellen diese 
tatsächlich, wie es zunächst scheinen mag, eine fast unüberwindbare Trenn
linie, eine Art Brandmauer zwischen den dazugehörigen »Einheimischen« 
und den formal und lebensweltlich nicht dazugehörenden »Anderen« respek
tive »Fremden« dar? Im ersten Abschnitt wende ich mich zunächst dieser 
grundsätzlichen Frage zu. Ich beziehe mich dabei auf die jüdisch-deutsche 
Philosophin und Politdenkerin Hannah Arendt, die in den 1930er- und 1940er- 
Jahren selbst erlebt hatte, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein und im Exil 
zu leben. Arendt darf – auch mit Blick auf die jüngste Geschichte und Ge
genwart – als analytische Kronzeugin gelten, wenn es um die Bedeutung von 
Staatsbürgerschaft und die Rechtlosigkeit von Geflüchteten geht (Gündoğdu 
2015, Curthoy 2020). 

Im zweiten Abschnitt stelle ich dar, in welchem Kontext die asylbewegte 
Ausweitungsthese in den 1980er-Jahren entstand und wie sich deren Form und 
Inhalt im Verlauf der 1990er-Jahre angesichts der sozialpolitischen Entwick
lung veränderte. Ich zeichne nach, wo und wie Geflüchtete und Aktivist:innen 
vor asylpolitischen Ausweitungseffekten warnten respektive solche diagnos
tizierten. Im letzten Teil des Texts werde ich einen ersten Beitrag dazu lie
fern, die von der Bewegung argumentierte Ausweitungsdynamik kritisch zu 
diskutieren und zu prüfen. Die 2015 von der SVP lancierte Kampagne »Miss
brauch und ausufernde Sozialindustrie stoppen« wird mir dabei als exempla
rische Tiefenbohrung dienen. 
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1. Staatsbürgerschaft als Brandmauer? Hannah Arendt 
und die Rechtlosigkeit der Anderen 

Wer seine Diagnose, wie es um die demokratischen Verfassungsstaaten in Eu
ropa stehe, darauf abstützte, wie diese mit Flüchtlingen umgehen, werde rasch 
als »paranoid abgestempelt« (Busch 2006: 33). Dies erklärte der langjährige 
Asylaktivist Nicholas Busch, als er 1997 an der Tagung »Hannah Arendt und die 
Welt von heute« teilnahm und dort unter dem Titel »Werden wir alle Staatenlo
se?« ein düsteres zeitdiagnostisches Panorama zeichnete und dabei den Asyl
bereich als »Labor« für Exklusionsmechanismen von gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung identifizierte (ebd.: 32–45). Und tatsächlich muss man sich die Pa
ranoia-Frage stellen: Denn weshalb sollte, wie ein Staat und eine Gesellschaft 
mit jenen umgehen, die formal eben gerade nicht dazugehören, sich darauf 
auswirken, wie es um das fragliche Gemeinwesen als solches steht? Wie und 
warum sollte es sich negativ auf die Rechte und Freiheiten oder die soziale Si
cherheit der einheimischen Bevölkerung auswirken, wenn die Rechte und Le
benschancen von Asylsuchenden beschnitten werden? Ist es nicht einigerma
ßen offensichtlich, dass Asylsuchende und Einheimische – selbst die margi
nalisiertesten unter Letzteren – letztlich in fast jeder erdenklichen Hinsicht in 
völlig verschiedenen Welten leben, obwohl sich die beiden Gruppen im Prinzip 
in ein und demselben Land aufhalten? 

Und wie kommt es, dass Busch, wie andere Asylbewegte auch (Monnier 
1988; Caloz-Tschopp 2000), ausgerechnet bei Arendt anknüpfte, um zu argu
mentieren, dass die Entrechtung der Asylsuchenden sich auf weitere soziale 
Gruppen ausweite und sich letztlich negativ auf das gesellschaftlich-politische 
Leben als solches auswirke? Immerhin ist Arendt berühmt dafür, dass sie in 
der frühen Nachkriegszeit unablässig betonte, dass es einen Unterschied 
ums Ganze mache, ob jemand ein grundsätzlich anerkanntes Mitglied eines 
Gemeinwesens ist und deshalb Bürger- und Grundrechte geltend machen 
kann oder ob man sich mangels Staatszugehörigkeit einzig auf die Menschen
rechte berufen kann. Letztere seien praktisch wertlos, warnte Arendt (2019: 
559–625; 2011), als nach 1945 die internationalen Menschenrechtserklärungen 
aufkamen, weil sie in einer von Nationalstaaten dominierten Welt von keiner 
effektiven Instanz garantiert werden (können). 

Man kann einwenden, dass die 1975 verstorbene Arendt den Ausbau und die 
Weiterentwicklung der internationalen Menschenrechtsarchitektur im letzten 
Drittel des 20. Jahrhunderts nicht mehr miterlebt hatte und ihre Analyse des
halb veraltet sei. Dagegen gehe ich unter anderem mit der Politikwissenschaft
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lerin Ayten Gündoğdu (2015: 11) davon aus, dass wir bezüglich der jüngeren 
Vergangenheit und der Gegenwart – Arendt aktualisierend – von der »perple
xe[n] Persistenz der Rechtlosigkeit im Zeitalter der Rechte« ausgehen müssen. 
Nebst der bereits erwähnten rasanten autoritären Entwicklung in den USA il
lustriert dies die Situation an den EU-Außengrenzen (Adam und Hess 2020; 
Surber 2012; De Genova 2017) oder jene in den sogenannten »Notunterkünf
ten« für – respektive eben gegen – abgewiesene Asylsuchende in der Schweiz 
(Wilopo 2023a, 2023b). Auf dem Papier also mögen heute alle Menschen auf 
der Welt eine fast unüberblickbare Zahl von Menschenrechten haben; aber so
bald es wirklich darauf ankommt, erweisen sich diese – von sich aus – in den 
allermeisten Fällen und für die allermeisten Betroffenen als wenig effektiv. 

Die von Bichsel und Busch je auf ihre Art aufgeworfene Frage ist nun: Stellt 
Staatsbürgerschaft (in einem Land wie der Schweiz) eine Art »Brandschutz
mauer« dar, welche die Bürgerinnen und Bürger davor schützt, dass das, was 
in »ihrem« Land mit Asylsuchenden geschieht, sich negativ auf die eigenen 
Rechte, Freiheiten und Lebenschancen auswirken kann? Oder anders ausge
drückt: Kann sich die scheinbar den asylsuchenden »Anderen« vorbehaltene 
Rechtlosigkeit auf gesellschaftliche Gruppen im »Innern« einer Gesellschaft 
ausweiten und damit die sozialen und politischen Verhältnisse als solche be
einflussen? Mit Blick auf diese Frage ist interessant, dass sich auch im Werk 
von Arendt zumindest Hinweise und Argumente finden, die darauf hinauslau
fen, Staatsbürgerschaft nicht einfach als effektive Brandschutzmauer im skiz
zierten Sinn zu verstehen, obwohl Arendt, wie erwähnt, die Rolle und den Wert 
von Staatsbürgerschaft im Allgemeinen dezidiert unterstrich. 

In ihrem Buch Placeless People: Writing, Rights, and Refugees betont die Litera
turwissenschaftlerin Lyndsey Stonebridge (2018: 46), dass Flüchtlinge für Are
ndt in gewissem Sinn »Boten des Unglücks« waren. Arendt (1969: 541) nahm 
damit eine Selbstbezeichnung aus einem Gedicht auf, das Bertolt Brecht 1941 
im US-amerikanischen Exil verfasst hatte. In einem Essay über denselben lob
te sie die Bezeichnung als »großartige und großartig präzise Definition des 
Flüchtlings« und begründete dies damit, diese hätten »wahrlich nicht nur ihr 
eigenes Unglück« von Land zu Land und Kontinent zu Kontinent getragen, 
»sondern das große Unheil, das die ganze Welt betroffen hatte« (ebd.). 

Nur: Was heißt das genau und inwiefern widerspricht die Vorstellung von 
Flüchtlingen als Boten des Unglücks jener von Staatsbürgerschaft als Brand
mauer? Man kann Arendts verstreute Bemerkungen hierzu wie folgt zusam
menfassen (Pärli 2024: 17–22): Die Rechtlosigkeit und Polizeiherrschaft, de
nen die westlichen Demokratien die meisten Flüchtlinge in den 1930er- und 
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1940er-Jahren aussetzten und unterwarfen, trugen aktiv dazu bei, die Verfas
sungsprinzipien und die politische Kultur in den entsprechenden Staaten zu 
untergraben. Auf diese Weise, argumentierte Arendt, glichen sich die westli
chen Demokratien ihren totalitären Gegenübern bis zu einem gewissen Grad 
an. 

Die Gefahr, dass sich Verfassungsstaaten, wenn sie Flüchtende als Recht
lose behandeln, in Polizeistaaten verwandeln, sah Arendt (2019: 601) auch für 
die Nachkriegszeit. Sie schrieb: »Denn der Nationalstaat kann nicht existieren, 
wenn nicht alle seine Bürger vor dem Gesetz gleich sind, und kein Staat kann 
bestehen, wenn ein Teil seiner Einwohner außerhalb aller Gesetze zu stehen 
kommt und de facto vogelfrei ist.« Das Gesagte zeigt: Es mag dem erwähnten 
Asylaktivisten Busch den Vorwurf eingetragen haben, paranoid zu sein, aber 
die These von der sich ausgehend von den Entwicklungen in der Asylfrage aus
weitenden Rechtlosigkeit war von Arendt her gesehen keineswegs offensicht
lich absurd. 

Mit Blick auf Arendt ist die von der Schweizer Asylbewegung vertretene 
Ausweitungsthese indes insofern bemerkenswert, als diese im Gegensatz zu 
Arendt eine positive Bezugnahme auf den Sozialstaat bedeutete; denn Are
ndt kann als überaus »scharfe Kritikerin« des im Nachgang des Zweiten Welt
kriegs bis in die 1970er-Jahre starken Auf- und Ausbaus der sozialen Dimensi
on von Staatsbürgerschaft bezeichnet werden (Moyn 2018: 51). An dieser Stel
le ist diesbezüglich einzig festzuhalten, dass Arendt unter anderem fürchte
te, die Verknüpfung von Staatsbürgerschaft mit sozialen Rechten und Ansprü
chen würde es Staatenlosen noch schwieriger machen, wieder irgendwo juris
tischen und existenziellen Fuß zu fassen, weil die in Frage kommenden Staa
ten der befürchteten Kosten wegen asyl- und migrationsrechtlich noch restrik
tiver agieren würden (vgl. Siegelberg 2020: 208–209; Arendt 2019: 608). 

Gerade vor diesem Hintergrund ist es interessant, sich in einem nächsten 
Schritt genauer anzusehen, wie und warum die Asylbewegung in der Schweiz 
argumentierte, der Sozialstaat werde vermittels der rigorosen »Antiasylpoli
tik« nicht etwa geschützt, sondern – im Gegenteil – im Effekt geschwächt. 

2. Als sie die Flüchtlinge holten … Die Asylbewegung 
und die Ausweitungsthese 

»Wir Ausländer und Ausländerinnen (lies: Nichteuropäer) haben eine Funkti
on als Katastrophenalarm«, schrieb der iranische Kurde Yadi Ahmadi (1987: 10) 
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knapp zehn Jahre nach seiner Flucht in die Schweiz Ende der 1970er-Jahre. Er 
veröffentlichte sein als »Erzählerisches Tagebuch eines Asylanten« untertitel
tes Buch bei einem Basler Alternativverlag. Das Buch erschien im Frühling 1987 
im Kontext der Referendumsabstimmung über die zweite restriktive Revision 
des erst 1981 überhaupt in Kraft getretenen Asylgesetzes, die von Aktivistin
nen und Aktivisten wie Ahmadi herbeigeführt worden war. »Die Revision der 
bisher lukrativen Ausländer [sic!] und Asylpolitik ist der Eintrittspreis für den 
aktiven Abbau der demokratischen Rechte«, führte Ahmadi die Rede vom »Ka
tastrophenalarm« aus (ebd.). Denn wenn »die erste Attacke des Bürgertums 
gegen Fremde ohne nennenswerten Widerstand durchgeführt wird, dann ist 
die Zeit als günstig einzustufen, um gegen die übrigen demokratischen Errun
genschaften loszuschiessen«, warnte er (ebd.). 

Wie Bichsel und Busch argumentierte Ahmadi also im Register dessen, was 
ich eingangs als Ausweitungsthese bezeichnet habe. Hierin zeigt sich, dass 
die entsprechende argumentative Figur sich nicht nur bei asylengagierten 
Schweizerinnen und Schweizern oder deren westeuropäischen und nordame
rikanischen Pendants findet, sondern auch bei von der asylgeschichtlichen 
Wende der 1980er-Jahre direkt Betroffenen sogenannten »neuen Flüchtlin
gen« aus dem Globalen Süden, wie Ahmadi einer war. Auch sonst eignet sich 
Ahmadi und dessen erwähntes Buch, um die historische Situation zu skizzie
ren, aus der heraus die Asylbewegung in der Schweiz entstand. Denn Ahmadi, 
der sein Asylgesuch 1979 stellte und nach einigen Jahren und etlichen Mühen 
den Flüchtlingsstatus zugesprochen erhielt, war in der Schweiz einer der frü
hen »neuen Flüchtlinge« und dürfte hiervon profitiert haben. Denn sobald ab 
den frühen 1980er-Jahren vermehrt Menschen aus Ländern wie insbesondere 
der Türkei, Sri Lanka oder Zaïre (heute: Demokratische Republik Kongo) in 
die Schweiz flüchteten, kollabierte die Quote der gutgeheißenen Asylgesuche 
regelrecht. Um dies verständlich zu machen, hole ich kurz aus. 

Auf die in der Nachkriegszeit oft als »dunkles Kapitel« bezeichnete, anti
semitisch grundierte Flüchtlingspolitik zwischen 1933 und 1945 folgte in der 
Schweiz (ähnlich wie in anderen westeuropäischen Staaten und den USA) 
eine Phase relativer asylpolitischer Liberalität, die grundsätzlich bis Ende der 
1970er-Jahre andauerte (Kury 2020). Diese kam größtmehrheitlich Menschen 
zugute, die aus realsozialistischen Ländern flüchteten, und lässt sich mit dem 
Zusammentreffen aus ideologischem Antikommunismus, Hochkonjunktur 
und – zumindest im Fall der Schweiz – auch mit Geschichtspolitik erklären 
(Gillabert und Robert 2017; Koller 2018). Gegen Ende der 1970er- und ins
besondere zu Beginn der 1980er-Jahre begann die Zahl der in der Schweiz 
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individuell (das heißt außerhalb von kollektiven Aufnahmeaktionen) gestell
ten Asylgesuche ausgehend von der tiefen Basis von circa 1’000 Gesuchen pro 
Jahr rasch auf ein Vielfaches davon zu steigen (Holenstein, Kury und Schulz 
2018: 333). 

Die Rede von den »neuen Flüchtlingen« zeugt davon, dass sich im Zug die
ser Veränderung auch die Herkunftsgeografie weg von den realsozialistischen 
und insbesondere osteuropäischen hin zu, wie man sie damals oft bezeichne
te, »Drittweltstaaten« verschob. Wie die offizielle Schweiz auf die skizzierte 
Entwicklung reagierte, lässt sich, auch wenn es eine radikale Vereinfachung 
darstellt, an der Anerkennungsquote ablesen. Noch bis Ende der 1970er-Jahre 
betrug diese beinahe 90 Prozent und kam bis in den frühen 1990er-Jahren zwi
schenzeitlich bei 2–3 Prozent zu liegen. Parallel hierzu war die Zahl der gestell
ten Gesuche während der 1980er-Jahre sprunghaft gestiegen und erreichte in 
den Jahren 1991–1992 insbesondere wegen der Jugoslawienkriege den einstwei
ligen Höchstwert von 30’000 bis 40’000 pro Jahr (ebd.). Diese Entwicklung ging 
zudem mit dem einher, was Etienne Piguet (2013: 82) als »legislative Frenesie« 
bezeichnet hat, sprich mit sich beinahe im Jahrestakt jagenden Verschärfun
gen des Asyl- und des Ausländergesetzes sowie respektive oder der dazugehö
rigen Vollzugsverordnungen. 

Ahmadi verkörpert das asylpolitische Kippmoment der späten 1970er- und 
frühen 1980er-Jahre indes nicht nur als Ausnahme zur Regel, dass die »neu
en Flüchtlinge« kaum Asyl erhielten. Indem er die restriktive flüchtlingspoliti
sche Wende nicht einfach unwidersprochen hinnahm, war er Teil jener sozia
len Bewegung, die sich in der Schweiz zu Beginn der 1980er-Jahre bildete und 
gegen die »Aushöhlung des Asylrechts« opponierte, wie eine vielbenutzte Wen
dung lautete. Wie die von der Asylbewegung prominent verwendete Selbstbe
zeichnung als »andere Schweiz« illustriert, knüpfte die Asylbewegung an frü
here Episoden flüchtlingspolitischer Opposition an (Pärli 2024: 14–15). Auch 
dies zeigt sich an Ahmadis Buch. Es enthält einen dokumentarischen Teil zur 
»Stimme der anderen Schweiz«, der bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu
rückreicht. In Einklang damit engagierte sich Ahmadi in der oben erwähnten 
BODS. Diese entstand 1986, um die vielen in den Jahren zuvor entstandenen 
lokalen und regionalen Asylkomitees und -gruppierungen als »politisch ma
nifestierbare Gegenkraft« (BODS 1986: 1) zu bündeln und die Asylfrage nicht 
isoliert, sondern in Zusammenhang mit insbesondere der allgemeinen Aus
länderpolitik (Stichwort »Saisonnierstatut«) sowie der Entwicklungs- und Au
ßenpolitik zu betrachten und zu behandeln (Espahangizi 2022: 338–339). 
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Schließlich eignet sich Ahmadi, um das Verhältnis von Solidarischen und 
Direktbetroffenen innerhalb der Asylbewegung zu thematisieren. Dies drängt 
sich auf, weil die Ausweitungsthese bezüglich dieses Verhältnisses eine zen
trale Rolle spielte. In an Arendt (2019: 615) gemahnender Weise, die etwa da
von gesprochen hatte, Flüchtlinge und Staatenlose seien »mundtot in des Wor
tes eigentlicher Bedeutung«, schrieb Ahmadi: Unter den in der Schweiz für 
ihn und seinesgleichen herrschenden »repressiven Umständen« sei es »schwer 
vorstellbar, dass die Ausländer und Ausländerinnen sich frei für ihre Interes
sen einsetzen« (Ahmadi 1987: 8). Deswegen lobte er die »von progressiven Ein
heimischen ins Leben gerufenen Hilfsaktionen für unsere Sache als ein Akt der 
allgemeinen Betroffenheit« und engagierte sich selbst aktiv in der Asylbewe
gung (ebd.). 

Selbstverständlich reicht das Beispiel Ahmadis allein nicht, um das Ver
hältnis von Solidarischen und Betroffenen innerhalb der »anderen Schweiz« 
zu charakterisieren. Anhand der Ausweitungsthese lässt sich hier zumindest 
der rhetorisch-argumentative Aspekt des fraglichen Verhältnisses genauer in 
den Blick nehmen. Hierfür ist Ahmadis Formulierung, die Asylbewegung sei 
ein »Akt allgemeiner Betroffenheit«, illustrativ. Denn die Wendung »von et
was betroffen sein« ist doppeldeutig. Und dies in einer für die Frage des Asyl
aktivismus sprechenden Weise. Ein Vorfall oder Zustand kann einen betroffen 
machen, obwohl respektive weil man selbst nicht direkt davon betroffen ist. Be
stürzung, Konsternation oder Beschämung angesichts leidender Anderer wä
ren Beispiele hierfür. 

Man kann die von Ahmadi beschworene »allgemeine Betroffenheit« in die
sem emotional-moralischen Sinn verstehen – als aufrichtige, sich in »Hilfs
aktionen« übersetzende Entrüstung, die sich an der als ungerecht empfunde
nen Behandlung entzündete, die Asylsuchenden in der Schweiz zuteilwurde. 
Entscheidend ist nun, dass die Ausweitungsthese die säuberliche Aufteilung 
zwischen den eigentlich »Betroffenen«, den Asylsuchenden, und den mit »Be
troffenheit« reagierenden asylbewegten Schweizerinnen und Schweizern auf
brach. In Form der Ausweitungsthese unterschied die Asylbewegung zwischen 
denen, die bereits im Hier und Jetzt von Unrecht und Unterdrückung betroffen 
waren, und jenen, die es noch nicht waren. Und während Ahmadi allgemein von 
den »demokratischen Errungenschaften« sprach, zu denen er und die Asylbe
wegung soziale Absicherung sicherlich zählten, gibt es auch Beispiele, die zei
gen: Fragen des drohenden Sozialabbaus thematisierten Asylbewegte über die 
Ausweitungsthese bereits in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre auch explizit. 
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In der asylbewegten Referendumszeitschrift Schweigen Brechen erschien im 
Februar 1987 im Vorfeld der Volksabstimmung über die zweite Asylgesetzrevi
sion ein Gedicht, das die Frage der Solidarität über gegebene staatsbürgerlich- 
juristische und soziale Gruppen hinweg aufwarf. Das Gedicht (CEDRI 1987: 8) 
setzte ein lyrisches Ich in Szene, das sich unbekümmert zeigt und sich nicht 
einmischt, solange Ereignisse oder Entwicklungen einzig andere Menschen 
und Gruppen zu betreffen scheinen: 

»Zuerst schafften sie die Flüchtlinge aus/Ich liess es zu, denn ich bin ja 
kein/Flüchtling/Dann entliessen sie die Fremdarbeiter/Ich liess es zu, denn 
ich bin ja kein/Fremdarbeiter/Dann bauten sie die AHV ab/Ich liess es zu, 
ich bin ja nicht alt/Dann kürzten sie die Arbeitslosenhilfe/Ich liess es zu, 
denn ich bin ja nicht/arbeitslos/Als sie dann meine Freiheit abschafften,/war 
niemand mehr da, mir zu helfen« 

Offensichtlich basieren die zitierten Zeilen auf dem im Verlauf der Nach
kriegszeit weltberühmt gewordenen Gedicht »Als sie die Kommunisten hol
ten«. Dieses geht auf den bekannten deutschen Theologen Martin Niemöller 
zurück. 

Dem Gedicht, das eine vielschichtige Entstehungs- und Rezeptionsge
schichte hat, liegt Niemöllers persönlicher Werdegang während des Natio
nalsozialismus zugrunde (Marcuse 2016). Dieser wandelte sich von einem 
nationalkonservativen Sympathisanten zu einem partiellen Kritiker des 
Regimes, als dieses anfing, sich auch stark in kirchliche Angelegenheiten ein
zumischen. Wegen dessen Opposition zur NS-Kirchenpolitik saß Niemöller 
von 1937 bis zum Kriegsende als »persönlicher Gefangener« Adolf Hitlers in 
verschiedenen Konzentrationslagern ein (ebd.: 176–177). Er hatte also, wie es 
im Gedicht heißt, »geschwiegen«, als die Nazis zunächst »die Kommunisten 
holten« und in der Folge weitere Gruppen verfolgten, weil, wie es jeweils heißt, 
er selbst kein Kommunist respektive Gewerkschafter oder Jude war. »Als sie 
mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte«, lautet die letzte 
Zeile. In dieser offenbart sich die Konsequenz aus der zuvor unterlassenen So
lidarität mit anderen Gruppen. »Als sie dann meine Freiheit abschafften,/war 
niemand mehr da, mir zu helfen«, hieß es auch in der in Schweigen Brechen 
publizierten Abwandlung von Niemöllers Gedicht. 

Sowohl das Original als auch die zitierte asylbewegte Abwandlung laufen 
auf folgenden Punkt hinaus: Das lyrische Ich lernt auf die harte Tour, was es 
bedeutet, sich nicht betroffen zu fühlen, nicht dagegen einzutreten, wenn die 
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Rechte und Freiheiten von Gruppen in Frage gestellt werden, zu denen man 
sich nicht zählt und mit denen man sich nicht identifiziert. Persönliches Be
troffensein wird – und hierin liegt der Clou – dabei aber zu einer Frage des 
Zeitpunkts: Die scheinbar nicht Betroffenen sind in Wahrheit oder zumindest 
potenziell eigentlich eben noch nicht Betroffene. Das eigene Engagement auf 
diese Weise zu begründen, bedeutete, die Asylthematik nicht auf eine Frage 
des Mitleids oder der Menschlichkeit zu reduzieren und damit in einer rein hu
manitären oder moralischen Logik der selbstlosen Hilfe zu präsentieren. Statt
dessen lief die Ausweitungsthese auf ein Paradox hinaus, das sich bereits bei 
Arendt findet: Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft und ein Staat mit jenen 
umspringen, die offiziell nicht dazugehören (sollen) und allgemein als uner
wünscht gelten, wirkt sich auf das »Innere« der Gesellschaft und des Staats aus 
und droht damit in vermittelter Form auf die Bürgerinnen und Bürger respek
tive bestimmte Gruppen darunter zurückzuschlagen. Im Sinn der Citizenship 
Studies praktizierte die Asylbewegung damit eine Strategie, die zu verstehen 
gibt, dass eine »Art geteilte Situation« existiert, die »die Kluft überwindet, die 
üblicherweise zwischen Bürger und Fremden besteht« (Curthoy 2020: 47). 

Man kann den entsprechenden Gedankengang auf den als »goldene Regel« 
bekannten Grundsatz der praktischen Ethik beziehen. In deren negativer Fas
sung lautet diese bekanntlich: »Was du nicht willst, das(s) man dir tu, das füg 
auch niemand anderem zu.« Wesentlich aber war (und ist), dass die Asylbe
wegung diese Maxime zwar durch Äußerungen in Form der Ausweitungsthe
se zur Sprache brachte, den Asylaktivismus dabei aber nicht so sehr ethisch- 
moralisch begründete, als auf ein vorausschauendes individuelles und gesell
schaftliches Selbstinteresse zurückführte. In der Asylfrage ging es, so gesehen, 
längst nicht nur um die Asylsuchenden und damit um die im Hier und Jetzt 
Direktbetroffenen. Stattdessen gab die Ausweitungsthese der Asylfrage eine 
zugleich persönliche wie gesamtgesellschaftliche Dimension. Die Asylbewe
gung warnte also vor dem, was in jüngster Zeit in der Forschung als »Interna
lisierung der Grenze« benannt und als integraler Bestandteil der autoritären 
Entwicklungsrichtung westlicher Gesellschaften analysiert wird (Heins 2024; 
Adam und Hess 2020). 

Wie die bisher zitierten Beispiele illustrieren, funktionierte die Auswei
tungsthese während der 1980er-Jahre als Warnung. Im Verlauf der 1990er-Jah
re änderte sich indes der zeitliche Modus und der inhaltliche Fokus der Aus
weitungsthese. Denn während die Asylbewegung die Frage der sozialen Rech
te und des drohenden Sozialabbaus bereits zuvor zumindest vereinzelt ange
sprochen hatte, legte dieser Aspekt in den 1990er- und vor allem in den 2000er- 
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Jahren deutlich an Bedeutung zu. Diese Verschiebung ging damit einher, dass 
die Asylbewegung die Ausweitungsthese nicht länger nur als warnende Pro
gnose artikulierte, sondern vermehrt auch als eine zeitgeschichtliche Diagno
se zum Einsatz brachte. Denn im Verlauf der 1990er-Jahre und bis Mitte der 
2000er-Jahre sah sich die Asylbewegung zunehmend darin bestätigt, dass die 
im Feld der Asylpolitik entstandenen Kontroll- und Ausgrenzungsformen sich 
in andere Politikbereiche und hierbei insbesondere in das Feld der sozialen 
Sicherheit ausweiteten. In einem nächsten Schritt wird dargestellt, wie und 
warum die Asylbewegung die Ausweitungsthese ab etwa Mitte der 1990er-Jah
re als eine zeitgeschichtlich informierte Analyse der »neoliberalen« Gegenwart 
ins Spiel brachte und vor dem Hintergrund welcher sozialpolitischer Verände
rungsprozesse dies geschah. 

Nach dem Ende des Kalten Kriegs und angesichts einer Rezession in der 
ersten Hälfte der 1990er-Jahre riefen auch in der Schweiz rechte und bürgerli
che Kreise sowie die Wirtschaftsverbände lautstark »nach Deregulierung und 
einem Um- und Abbau der sozialen Sicherheit« (Germann u.a. 2017: 43; zur 
Geschichte des Neoliberalismus in der Schweiz siehe Ludi, Ruoss und Schmit
ter 2018). Insbesondere bei der Arbeits- und der Invalidenversicherung, wo die 
Ausgaben die Einnahmen zu übersteigen begannen, kam es zu »umstrittenen 
Neuansätzen und Einschnitten« (Germann u.a. 2017: 42; siehe auch Zahn 2021; 
Rosenstein 2012). Mit etwas zeitlicher Verzögerung geriet die oft als »letztes 
Auffangnetz« betitelte Sozialhilfe in den Fokus von Kritik und Reformbestre
bungen (Tabin u.a. 2010). In Einklang mit entsprechenden Veränderungen in 
anderen westlichen Staaten machte sich in der Schweiz in den drei genannten 
Bereichen in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre das zum neuen sozialstaat
lichen Leitgedanken gewordene Konzept der »Aktivierung« (workfare) bemerk
bar. Dieses zielt darauf, die »Verantwortung für die (Wieder-)Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt den Personen, die sozialstaatliche Leistungen in Anspruch 
nehmen«, zu übertragen, und führte zu neuen Sanktionsmöglichkeiten gegen 
die Bezügerinnen und Bezüger von Leistungen (Germann u.a. 2017: 45). 

Das verbindende Element zwischen den Entwicklungen in der Asylfrage 
und den hier skizzierten sozialpolitischen Veränderungen ab den 1990er-Jah
ren sah die Bewegung in erster Linie im Topos des »Missbrauchs«. Den besten 
Beleg hierfür bildet das 2006 erschienene Buch La politique Suisse d’asile à la dé
rive: chasse aux »abus« et démantèlement des droits (»Die Schweizer Asylpolitik auf 
Abwegen. Jagd nach ›Missbräuchen‹ und Abbau von Rechten«). Es erschien an
lässlich des zwanzigjährigen Bestehens der wichtigen asylbewegten Sammel
gruppierung SOS-Asile Vaud (Schmidlin, Tafelmacher und Küng 2006). Wie 
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schon der Titel andeutet, zielte die Publikation nicht darauf, nur die Verschär
fungen in der Asylpolitik und das Engagement von SOS-Asile und der weiteren 
Bewegung nachzuzeichnen; stattdessen ging es auch insofern um die »Abwe
ge« der Asylpolitik, als diese in einen weiteren gesellschaftlichen und vor allem 
sozialpolitischen Kontext gestellt und als »veritables Laboratorium für autori
täre Lösungen und Sozialabbau« in den Blick genommen wurde, wie es der seit 
den Anfängen von SOS-Asile intensiv engagierte Anwalt Christophe Tafelma
cher in einem der Beiträge ausdrückte (Tafelmacher 2006a: 44). 

Tafelmacher ging in seinem Text nicht nur auf die eben erwähnten Revisio
nen in der Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung sowie der Sozialhilfe 
ein, sondern auch auf staatliche Maßnahmen gegen »Hooliganismus« sowie 
den Kampf gegen die »offenen Drogenszenen«, die in den späten 1980er- 
Jahren in verschiedenen Deutschschweizer Städten entstanden waren (Bän
ziger u.a. 2022: 185–253). Tafelmachers These (2006a: 33) lautete, dass die 
Missbrauchsrhetorik ausgehend von der Asyldebatte um sich gegriffen hatte 
und als »Dreh- und Angelpunkt« fungierte, um eine tiefgreifende Verände
rung der Beziehung zwischen dem Staat und den Bürgerinnen und Bürgern 
herbeizuführen: »Der Wohlfahrtsstaat hat sich zu einem misstrauischen Staat 
entwickelt«, der im Namen der Missbrauchsbekämpfung auch in die grundle
gendsten Rechte der administrierten Individuen eingreife und diesen auch in 
den sensibelsten sozialen Fragen eine Mitwirkungspflicht auferlege, die kaum 
mehr Grenzen kenne (ebd.: 46). 

Andere Asylbewegte argumentierten ähnlich. Die ebenfalls seit den Anfän
gen der Bewegung aktive Feministin Anni Lanz beispielsweise schrieb im 2006 
von der nationalen Dachorganisation der Bewegung herausgegebenen Jubilä
umsbuch »Die Fremdmacher: Widerstand gegen die schweizerische Asyl- und 
Migrationspolitik«: Der im Asylbereich zuerst an den Tag getretene »generel
le Missbrauchsverdacht« habe sich »später gegen weitere gesellschaftlich Be
nachteiligte« gerichtet und sei »mit der Anfechtung des Wohlfahrtstaates und 
dem wirtschaftlichen Neoliberalismus« einhergegangen (Lanz und Züfle 2006: 
57–58). 

Spätestens Mitte der 2000er-Jahre war für die Asylbewegung also klar: Ih
re in den 1980er-Jahren aufgestellte Prognose, dass die Asylsuchenden »Ver
suchskaninchen« seien und sich die an ihnen erprobte harte Hand des Staates 
neue Ziele suchen werde, hatte sich im Verlauf der 1990er-Jahre zu bewahr
heiten begonnen. In ihrer Sicht hatte sich erwiesen, dass die »richtige« Na
tionalität und Staatsbürgerschaft zu haben, bei Lichte besehen nicht bedeu
te, dass einen nicht zu kümmern brauche, was mit den »Anderen« geschehe. 
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Staatsbürgerschaft war nicht nur eine Frage des Innen und Außen einer Ge
sellschaft, sondern auch eine von oben und unten. Der Wert von Staatsbürger
schaft und der Zugang dazu waren so gesehen relativ und umkämpft, eine Fra
ge von Macht und Interessen. Die Sans-Papiers verkörperten, schrieb Tafelma
cher, ein Bild davon, was es bedeutet, Bürgerin oder Bürger zu sein, von dem 
die »herrschenden Klassen unserer Gesellschaft träumen: unterwürfig, ausge
beutet, rechtlos und jederzeit abschiebbar« (Tafelmacher 2006b: 30). Als histo
risch erkämpfte Errungenschaften waren politische und soziale Rechte nichts 
einfach und ein für alle Mal Gegebenes. Das eigene Engagement begründete 
die Asylbewegung, wie gesehen, gerade auch damit, dass die »eigenen« Rechte 
gegen Formen der Entrechtung verteidigt werden mussten, die über die Frage 
von Flucht und Asyl ins Innere der Gesellschaft einzuwandern drohte. 

3. Vom sozialen zum misstrauischen und repressiven Staat? 
Neoliberalismus, Autoritarismus und Migrationskontrolle 

Es ist das eine, nachzuvollziehen und zu analysieren, wann, wie und zu wel
chem argumentativen Effekt die Asylbewegung die Ausweitungsthese formu
lierte und einsetzte, wie dies bis hierher überblicksartig geschehen ist. Damit 
ist allerdings noch wenig bis nichts darüber ausgesagt, ob sich die Dinge aus 
historischer Sicht tatsächlich so zugetragen haben, wie es die Asylbewegung 
mit Nachdruck argumentierte und darstellte. Anders gesagt: Wie plausibel ist 
es, den Asylbereich als »Labor« oder »Experimentierfeld« für sozial- und ge
sellschaftspolitische Veränderungen anzusehen, wie sie oben zu Sprache ka
men? Um diese Frage ergebnisoffen aufzuwerfen, muss man die Ausweitungs
these der Asylbewegung in eine Ausweitungshypothese verwandeln. 

Denkbar ist jedenfalls, dass die Ausweitungsthese zwar eine originelle rhe
torisch-argumentative Strategie war, um die Asylfrage zu thematisieren und 
das eigene Engagement zu begründen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten 
aber die realhistorische Bedeutung der diagnostizierten Ausweitungsprozesse 
überschätzten. Während ich diesen Text im Sommer 2025 überarbeite, schei
nen allerdings die sich überschlagenden Entwicklungen in den USA die Aus
weitungsthese an sich zu bestätigen: Die bekannte Soziologin und Politikwis
senschaftlerin Theda Skocpol etwa spricht mit Blick auf die massiv ausgebaute, 
äußerst aggressiv auftretende Migrationspolizei ICE von einem »im Entstehen 
begriffenen Polizeistaat« (Marshall 2025), und andere namhafte Stimmen aus 
der Forschung zum Nationalsozialismus oder anderen autoritären Regimen 
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argumentieren, im Land entstünde im Zusammenhang mit der rabiaten Anti- 
Migrationspolitik ein System von »Konzentrationslager« (Snyder 2025b; Pitzer 
2025). 

Während in den USA die Verhältnisse eindeutig ins Rutschen geraten und 
im Fluss sind, ist die Situation in Europa und der Schweiz unklarer. Womög
lich zeige sich in den USA die europäische Zukunft, schreibt der Sozialwissen
schaftler Volker Heins (2025) mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen 
in Europa, wo die »Abwehr der irregulären Migration« ebenfalls mit Verve be
trieben wird und rechtsautoritäre Kräfte generell im Aufwind sind. Vor diesem 
Hintergrund werde ich mich im Folgenden einer kleinen Fallstudie zuwenden, 
die vergleichsweise unspektakulär wirken mag: dem Positions- und Kampa
gnenpapier »Missbrauch und ausufernde Sozialindustrie stoppen – Zur Siche
rung der Hilfe für die wirklich Bedürftigen«, das die SVP Schweiz im Juni 2015 
publizierte (SVP 2015). Eine genaue Lektüre desselben ist indes geeignet, die 
sozialpolitische Spielart der Ausweitungsthese zu testen, wie sie die Asylbewe
gung in der und bezüglich der Schweiz formulierte. 

Das SVP-Papier »Missbrauch und ausufernde Sozialindustrie stoppen« 
war 84 Seiten stark und enthielt parlamentarische Musteranträge für die 
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Es ist in Kontinuität damit zu se
hen, dass die SVP die Sozialhilfe seit der Jahrtausendwende zu einem ihrer 
Hauptthemen gemacht hatte (Keller 2023: 5). Damit trug sie maßgeblich – 
wenn auch nicht allein – dazu bei, dass in der Sozialhilfe seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts eine markante Trendwende einsetzte. Es setzte eine »Phase 
der Restriktionen und Demütigungen« ein, wo es noch in den 1990er-Jahren 
darum gegangen war, der Sozialhilfe als letztem Auffangnetz den Charakter 
eines Rechts »auf ein menschenwürdiges Leben für alle« zu geben, wie es 
die Rektorin der Haute Ecole de Travail Social et de la Santé und ausgewiesene 
Expertin Véréna Keller (2021: 3) ausdrückt. Betrachtet man das erwähnte SVP- 
Dokument, zeigen sich bereits auf der Ebene des Titels deutliche Parallelen 
zum Asyldiskurs, wie er in der Schweiz seit den 1980er-Jahren vorherrschend 
war. Dass »Missbrauch« ein Problem ersten Rangs darstellt und dessen en
ergische Bekämpfung letztlich den wirklich Anspruchsberechtigten dient, 
war einer der wichtigsten Allgemeinplätze der asylpolitischen Diskussion 
in den 1980er-Jahren und darüber hinaus. Aber eine solche Parallele heißt 
bezüglich der Ausweitungsthese für sich genommen noch wenig bis nichts. 
Interessanter ist diesbezüglich der Befund, dass im Text selbst etwa der 
Vorschlag auftaucht, Jugendliche könnten, wenn sie sich »nicht wirklich um 
Arbeit bemühen […] in einer Art Durchgangsheim« untergebracht werden, 
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um die Sozialhilfe für diese weniger attraktiv zu machen (SVP 2015: 7). Nun 
verweist zwar die Bezeichnung »Durchgangsheim« auf eine ältere Tradition 
der Kinder- und Jugendfürsorge zurück, wurde im Verlauf der 1980er-Jahre 
aber zum Inbegriff jener Orte, wo Asylsuchende untergebracht werden. 

Die Wörter »Durchgangsheim« oder »Durchgangszentrum« sind in der 
Schweiz seit den 1980er-Jahren überaus stark mit der Asylfrage assoziiert. 
Diese Worte evozieren daher Unterkünfte mit heruntergekommener In
frastruktur und rudimentärer Einrichtung, enge Platzverhältnisse sowie 
periphere Lage und dergleichen abschreckende Charakteristika mehr. Wenn 
die SVP im zitierten sozialpolitischen Positions- und Kampagnenpapier 
»Durchgangsheime« ins Spiel brachte, stellte dies semantisch durchaus ei
nen Import aus dem Restriktions- und Gängelungsrepertoire der Asylpolitik 
dar; denn dort hatte die Ausgestaltung der Unterbringung und Betreuung in 
insbesondere vom radikal linken Flügel der Asylbewegung als »Lager« kriti
sierten Kollektivzentren stets als eine wichtige Stellschraube dafür fungiert, 
die Schweiz für »unechte Flüchtlinge« weniger attraktiv zu machen (Pärli 
2023). 

Noch deutlicher wird die unterhändige Übertragung und Übersetzung von 
Elementen aus dem Asylsystem in die Sozialhilfe an anderer Stelle im SVP- 
Papier von 2015. Unter der Rubrik »Grundbedarf – Minimum für das Über
leben« platzierte die SVP die wohl zentralste und gegenüber der Sozialhilfe, 
wie sie damals existierte, einschneidendste Forderung des gesamten Doku
ments: »Angelehnt an das vom Bundesgericht festgesetzte absolute Existenz
minimum kann als Grundbedarf für eine Person heute ein Betrag von 12.- pro 
Tag bzw. 360.- pro Monat festgelegt werden« (ebd.: 33). Dies entsprach einer 
Reduktion des Grundbedarfs um beinahe zwei Drittel gegenüber der dama
ligen Empfehlung der einschlägigen »Schweizerischen Konferenz für Sozial
hilfe« (SKOS) (Keller 2021: 10–11). Was man im Positions- und Kampagnenpa
pier der SVP nicht direkt erfährt, ist der Umstand, dass der angeführte Betrag 
von zwölf Franken täglich aus einem vielbeachteten Entscheid des Schweize
rischen Bundesgerichts (BGE 131 I 166) vom März 2005 stammt, der sich – und 
das ist wichtig – um die Frage des von der Verfassung garantierten Rechts auf 
Hilfe in Notlagen für abgewiesene Asylsuchende drehte. 

Die zuständige Abteilung des Gerichts urteilte mit drei gegen zwei Stim
men, dass auch rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesene, sich im Sinn des 
Schweizer Migrationsrechts illegal im Land aufhaltende Menschen gestützt 
auf Artikel 12 der Bundesverfassung ein Recht auf minimale Nothilfe haben; 
und dies auch dann, wenn die betreffende Person nicht mit den Migrationsbe
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hörden kooperiert, sprich nicht an der eigenen Ausschaffung (Abschiebung) 
mitarbeitet und sich beispielsweise weigert, sich um Reisepapiere bei den 
Behörden des Herkunftsstaats zu bemühen. Gestützt nicht zuletzt auf diesen 
Entscheid bildete sich in der Folge das sogenannte »Nothilferegime« aus. 
Dieses sieht vor, dass abgewiesenen Asylsuchenden, die Nothilfe in Anspruch 
nehmen wollen, nebst einem Dach über dem Kopf (in isolierten, teils unter
irdischen Anlagen) und rudimentären medizinischen Leistungen ein Betrag 
von je nach Kanton zwischen 8 und 12 Franken pro Tag zusteht (siehe Wilopo 
2023a, 2023b). 

Die SVP forderte in ihrem Positions- und Kampagnenpapier also im Ef
fekt, die reguläre Sozialhilfe sollte in der Schweiz mehr oder weniger auf das 
Niveau jener »Minimalleistungen« zurückgestuft werden, die abgewiesenen 
Asylsuchenden zugestanden werden. Dies legte das Positions- und Kampa
gnenpapier indes – angesichts der Radikalität der Forderung wenig überra
schend – nicht offen. Stattdessen stellte es die SVP darin dar, als hätte das 
höchste Gericht ganz allgemein festgestellt, dass sich in der Schweiz mit 12 
Franken täglich durchaus leben lasse, sofern der Staat auch eine Unterkunft 
(und hier ist an die »Durchgangsheime« zu denken) sowie Zugang zu medizini
scher Versorgung sicherstellt. Demgegenüber gilt es zu betonen, dass das Bun
desgericht in seinem Leitentscheid Wert darauf gelegt hatte, den Anspruch auf 
Hilfe in Notlagen umfangmässig nach Bürgerrecht und Aufenthaltstitel zu dif
ferenzieren. Weil bei Menschen mit Schweizer Bürgerrecht oder Ausländerin
nen und Ausländern mit dauerhaftem Anwesenheitsrecht »auch eine gewisse 
Integration« angestrebt werde, dürfe für sie die Unterstützung größer ausfal
len als bei Asylsuchenden mit hängigem Verfahren, während ausreisepflich
tigen Menschen gar einzig »Minimalleistungen« geschuldet seien, lautete die 
Argumentation im Entscheid (BGE 131 I 166). 

Hinter dem unbestimmten Bezug auf das Bundesgericht versteckte sich 
faktisch also die Forderung, die bestehende Sozialhilfe auf jenen minimalen 
Ansatz zu reduzieren, der gemäß höchstem Gericht auch abgewiesenen Asyl
suchenden nicht verweigert werden dürfe. Dieser Umstand ist auf einen wich
tigen rhetorischen Grundzug des SVP-Papiers zu beziehen. Denn insgesamt 
zielte dieses stark darauf, den Eindruck zu erwecken, die Probleme der Sozi
alhilfe seien in erster Linie bei den »Ausländern und Asylanten« zu suchen, wo 
eine »Mentalität, sich auf Kosten des Staates durchfüttern zu lassen«, vorherr
sche (SVP 2015: 31). Auf diese Weise suggerierte die Partei, ihre Forderungen 
und Vorschläge zielten nicht auf die ehrlichen, in einer echten Notsituation 
stehenden Schweizerinnen und Schweizer. In diesem Sinn betonte die SVP an 
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prominenter Stelle, sie wolle »die Sozialhilfe weder abschaffen noch eine ge
nerelle Kürzung der Leistungen erwirken« (ebd.: 3). 

Man kann das SVP-Papier damit – auf der Ebene der Rhetorik – im Sinn 
der entsprechenden sozialwissenschaftlichen Literatur grundsätzlich als 
»wohlfahrtschauvinistisch« (Careja und Harries 2022) werten respektive der 
»selektiven Solidarität« zuordnen (Koning 2019). Wie meine Ausführungen 
zur Nothilfe-Forderung zeigen, heißt dies allerdings keineswegs, dass die SVP 
praktisch und tatsächlich darauf zielte, Sozialhilfeleistungen möglichst be
dürftigen Schweizerinnen und Schweizern vorzubehalten und sie für diese 
auch halbwegs großzügig auszugestalten, solange sie – in nationalistischer 
Logik – den »Richtigen« bzw. »Eigenen« zugutekommen. 

Das Beispiel zeigt, dass es gilt, genau hinzuschauen, wo die SVP wohl
fahrtschauvinistische Rhetorik zum Einsatz bringt: Im zitierten Fall diente 
diese dazu, radikalen Sozialabbau allgemeiner Art zu kaschieren. Dasselbe 
gilt für das Argument der SVP, die von ihr propagierte »Missbrauchsbekämp
fung« diene dem Erhalt des Sozialstaats. Dasselbe hat die SVP (und nicht 
nur diese) beim Asylrecht auch stets behauptet, und dort ist seit den 1980er- 
Jahren überdeutlich geworden, dass die entsprechende Rhetorik weder mit 
der politischen Intention noch mit dem erzielten Effekt übereinstimmt. Bei 
der als europaweite Pionierin des rechtspopulistischen und -radikalen Auf
schwungs geltenden SVP überrascht der Befund nicht, dass die Partei dem 
Erhalt des Sozialstaats weitaus weniger verpflichtet ist, als sie behauptet. 
Denn die SVP verfolgt seit Ende der 1980er-Jahre einen dezidiert marktradi
kalen und sozialstaatskritischen Kurs (Skenderovic 2009: 169–171; Mazzoleni 
2022: 169–186). 

Die von der SVP 2015 in der beschriebenen Weise ins Spiel gebrachte Re
duktion der Sozialhilfe auf Nothilfe-Niveau ist seither in den Kantonen ganz 
offensichtlich nicht eins zu eins umgesetzt worden (Keller 2023). Was die kon
kreten Folgen des hier diskutierten Positions- und Kampagnenpapiers angeht, 
ist mir wichtig zu betonen, dass dieses für einen politisch gewichtigen Ver
such steht, die Asylpolitik insgeheim als Hebel für den Sozialabbau zu benut
zen. Sicher ist, dass die Idee, die Sozialhilfe der Tendenz nach in Richtung des 
Nothilferegimes für (respektive gegen) abgewiesene Asylsuchende umzubau
en, auf kantonaler Ebene durchaus aufgegriffen worden ist: Mindestens die 
Zürcher SVP, und damit die größte und wichtigste Kantonalpartei, forderte 
2018 bei der Revision des Zürcher Sozialhilfegesetzes in der Vernehmlassung 
ein System, »das den Leistungsansprechern vorweg einmal Minimalleistun
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gen zukommen lässt im Sinne von Nothilfe« (SVP Zürich 2018).3 Jenseits da
von ist ebenfalls klar, dass der sozialhilferechtliche Grundbedarf umfangmä
ßig seit 2003 generell gesenkt worden ist – berücksichtigt man die Teuerung, 
war dies sogar in deutlichem Maß der Fall (vgl. Keller 2021: 10–11). In diesem 
Sinn scheint mir das Beispiel des Positions- und Kampagnenpapiers »Miss
brauch und ausufernde Sozialindustrie stoppen« von 2015 insgesamt doch ein 
starker Beleg dafür, dass die sozialpolitische Ausweitungshypothese in künf
tiger Forschung – am Beispiel der SVP und darüber hinaus – systematisch ge
prüft und erforscht werden sollte. 

Mein Plädoyer ergibt sich auch aus aktuellem Anlass. Denn die SVP hat 
Ende Mai 2024 begonnen, Unterschriften für ihre eidgenössische Volks
initiative »Asylmissbrauch stoppen! (Grenzschutzinitiative)« zu sammeln 
(SVP Schweiz 2024). Diese Initiative eignet sich, die beiden Dimensionen 
der Ausweitungs(hypo)these – den Autoritarismus und die Sozialpolitik – 
zusammenzuführen und einige Schlussbetrachtungen für die weiterführende 
Diskussion anzustellen. 

4. Schlussbetrachtung 

»Trump, Vorbild für die Schweiz: Der US-Präsident stoppt die illegale Migra
tion – und spart Amerika Milliarden Dollar«, titelte die der SVP nahestehende 
Weltwoche im August 2025 (Kaufmann 2025). Die US-Regierung demons
triere, was »auch die Schweiz seit langem zur Eindämmung der illegalen 
Migration durchsetzen müsste«, verlautete im zugehörigen Text der frühere 
Zürcher SVP-Nationalrat Hans Kaufmann. Statt auszubuchstabieren, welch 
drakonisch-autoritäres Gebaren er damit zur Nachahmung empfahl, zitier
te Kaufmann selektiv aus Statistiken, die beweisen sollten, dass »sich die 
Nettokosten der illegalen Einwanderung im Jahr 2023 auf etwa 150 Milliar
den Dollar« beliefen, und verwies dabei prominent auf die in diesem Betrag 
enthaltenen »Sozialleistungen«. 

Es ist zwar nicht zu befürchten, dass in der Schweiz über Nacht US-ameri
kanische Verhältnisse Einzug halten, wo auch über die Migrationskontrolle die 

3 Es steht zu vermuten, dass andere kantonale oder kommunale Einheiten der SVP den 
entsprechenden Schachzug aus dem nationalen Kampagnenpapier von 2015 ebenfalls 
aufgegriffen haben; ob und zu welchem Effekt dem tatsächlich so war, bleibt zu unter

suchen. 
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Fundamente von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Liberalismus zersetzt 
werden. Dennoch ist es ernst zu nehmen, wenn sich ein Vertreter der stärks
ten Schweizer Partei in einem ihrer Organe, wo auch etwa die AfD-Spitzen
politikerin Alice Weidel als Kolumnistin fungiert, in der zitierten Weise ver
nehmen lässt. Zumal etwa zeitgleich auch die NZZ einen Artikel publizierte, in 
dem Trumps Migrationspolitik als »hart« und »konsequent« beschrieben und, 
dem Tenor des Texts nach, als gerechtfertigt dargestellt wird, »selbst wenn […] 
dabei rote Linien überschritten« würden (Achterberg 2025). 

Die zitierten Texte steht in Zusammenhang mit der 2024 von der SVP 
lancierten eidgenössischen Volksinitiative »Asylmissbrauch stoppen! (Grenz
schutzinitiative)«. Diese verlangt »systematische« Grenzkontrollen, will den 
Zugang zu einem individuellen Asylverfahren auf Angehörige aus Nachbar
staaten beschränken, die vorläufige Aufnahme (F-Status) verbieten sowie eine 
»absolute Obergrenze« von jährlich maximal 5’000 bewilligten Asylgesuchen 
festschreiben (SVP 2024: 4, 45). Wenig überraschend spielt der Sozialstaat 
auch im Initiativtext und vor allem im Argumentarium der SVP eine zentrale 
Rolle: Diese wirbt prominent mit der behaupteten »milliardenteuren Ein
wanderung in den Sozialstaat« für Unterschriften respektive ein »Ja« an der 
Urne (ebd.: 26). Entsprechend enthält das vorgeschlagene Verfassungsrecht 
auch einen Passus, der Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung oder bewil
ligte Einreise den Zugang zum Sozialversicherungssystem komplett verwehrt 
(ebd.: 8). 

Es gehe der SVP darum, »durch Anpassung an Trump sein autoritäres Mo
dell auch hierzulande salonfähig machen«, ordnet der Historiker Jakob Tan
ner (2025) den Umstand ein, dass viele SVP-Exponent:innen – auch nach dem 
Trump’schen »Zollhammer« gegen die Schweiz – an ihrer Unterstützung für 
den US-Präsidenten festhalten. Was Tanner im handels- und wirtschaftspo
litischen Zusammenhang sagt, gilt auch für die Asyl- und Migrationspolitik, 
wie das Beispiel von Hans Kaufmann zeigt. 

Die einst von der »anderen Schweiz« und ihrem nordamerikanischen Pen
dant ins Spiel gebrachte Denkfigur von der Asyl- und Migrationspolitik als ge
sellschaftlichem »Einfallstor« für demokratie- und sozialpolitisch regressive 
Tendenzen ist heute – leider – von mehr als nur historischem Interesse. Das 
Feld von Asyl und Migration als gesellschaftspolitisches »Labor« zu betrach
ten, bedeutet nicht, einfache Lösungen für die großen Fragen und Auseinan
dersetzungen unserer Zeit zur Hand zu haben. Die hier vorgestellte und vorge
schlagene Optik erlaubt es aber, produktive Fragezeichen hinter zwei wichtige 
Diskurse der Gegenwart zu setzen: die wohlfahrtschauvinistische Rhetorik der 
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sozialstaatlichen Absicherung für die ›Richtigen‹ sowie die herrschende Polit
weisheit, dass nur schärfste Migrationskontrolle die liberale Demokratie davor 
retten kann, an rechtsautoritären Wahlerfolgen zugrunde zu gehen. 
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Praktiken der Sozialdienste gegenüber 

armutsbetroffenen, ausländischen Personen 

Stefanie Kurt und Lisa Marie Borrelli1 

1. Einleitung 

Seit dem 1. Januar 2019 bestimmt das schweizerische Ausländer:innen- 
und Integrationsgesetz (AIG), dass Sozialdienste unaufgefordert den Bezug 
von Leistungen durch ausländische Personen an Migrationsämter melden 
müssen. Begründet ist diese Meldepflicht durch die Möglichkeit, bei Bezug 
von Sozialhilfe seinen ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus zu verlieren; 
Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung (jeweils B- und C-Bewilligung 
genannt) können widerrufen oder nicht verlängert werden (Caroni u.a. 2022; 
Spescha u.a. 2019). Dies ist seit der Einführung des AIG unabhängig davon, 
wie lange eine ausländische Person bereits in der Schweiz lebt. Gleichzeitig gilt 
die Meldepflicht gegenüber dem Migrationsamt nicht nur für Sozialdienste, 
sondern auch für weitere Behörden, welche Entscheidungen bezüglich eines 
besonderen »Integrationsbedarfs« einer ausländischen Person treffen. So gibt 
es beispielsweise eine Meldung durch das Zivilstandsamt, wenn dieses die 
Eheschließung (aufgrund des Verdachtes einer Scheinehe) verweigert, oder 
von Schulbehörden bei einem definitiven Schulausschluss eines ausländischen 
Kindes. Eine Meldung kann ebenfalls erfolgen, wenn Arbeitslosenentschädi
gung oder Ergänzungsleistungen durch ausländische Personen bezogen wird 
(Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG). In diesen beiden Fällen ist jedoch 
der Entzug einer ausländerrechtlichen Bewilligung nicht möglich (siehe AIG 
und auch Bundesgerichtsurteil vom 27. Dezember 2022, 2C_60/2022). 

Folglich stehen von Armut betroffene ausländische Personen im Fokus ei
ner migrationsrechtlichen Debatte, die stark mit Sozialpolitik verknüpft wird 

1 Beide Autorinnen haben den Text gemeinsam und zu gleichen Teilen verfasst. 
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und Bezüge zu dem Erhalt wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung aufweist. Ar
mutsbetroffene ausländische Personen2 sind aufgrund von strukturellen Un
gleichheiten eher in prekären Lebenslagen und damit gefährdeter, von staatli
chen Leistungen abhängig zu werden. Sie müssen demnach einen möglichen 
Entzug ihrer ausländerrechtlichen Bewilligung fürchten, was zu einer Weg-/ 
Ausweisung aus der Schweiz führen kann. 

Diese ausländerrechtliche Bestimmung ist nicht neu, sondern besteht seit 
dem Jahr 1934 mit der Einführung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer (ANAG). Jedoch waren bis Ende des Jahres 2018 
ausländische Personen, die im Besitz einer Niederlassungsbewilligung waren, 
vor einem Bewilligungsentzug bei Sozialhilfebezug geschützt, wenn sie sich 
länger als 15 Jahre in der Schweiz aufhielten. Ab dem Jahr 2019 wurde diese 
Klausel gestrichen, wodurch aktuell ein Entzug der Niederlassungsbewilli
gung ausländischer Personen nun auch nach 15 Jahren Aufenthalt (oder mehr) 
möglich ist. Neu ist zudem auch eine »Rückstufung« vorgesehen, in welcher 
eine Niederlassungs- zu einer Aufenthaltsbewilligung – vereinfacht erklärt – 
umgewandelt werden kann (Art. 63 AIG, Borrelli u.a. 2021). Dies erlaubt eine 
vereinfachte Wegweisung in einem zweiten Schritt, da Aufenthaltsbewilli
gungen leichter entzogen werden können. 

Solche Veränderungen sind für die rechtskonservativen Parteien noch 
nicht ausreichend, kritisiert doch die rechtskonservative Schweizerische 
Volkspartei (SVP) nach einem Vorstoß, dass beispielsweise viele Gemeinden 
im Kanton Aargau trotz oben genannter Meldepflichten bei Sozialhilfe dieser 
nicht jederzeit nachkämen (Argovia 2023; Aargauer Zeitung 2023; Kurt und 
Borrelli 2024). Demgegenüber erfolgt insbesondere von sozialdemokratischer 
Seite, Gewerkschaften und zivilrechtlichen Organisationen die Warnung, 
dass solche und weitere migrationsrechtliche Maßnahmen Personen ohne 
Staatsbürgerschaft weiterhin in Armut und Schulden drängen, aus Angst, 
ihre Bewilligung zu verlieren (AvenirSocial 2023; Poverty is not a crime, o.J.). 
Schließlich wurde im Juni 2023 durch das nationale Parlament ein Vorstoß 
für eine Gesetzesänderung angenommen, die verlangt, dass ausländische 
Personen im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung und 
seit zehn Jahren rechtmäßig wohnhaft in der Schweiz die Aufenthaltsberech

2 Sowohl sogenannte »Drittstaatsangehörige« als auch Personen der Europäischen Uni

on und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EFTA: Liechtenstein, Norwegen, Island 
und Schweiz) stehen im Fokus. 
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tigung aufgrund von Sozialhilfe nicht mehr verlieren können. Das nationale 
Parlament lehnte die Änderung im Dezember 2025 ab (Marti 2020). 

Neben der Politisierung armutsbetroffener Migrant:innen, die durch die 
Analyse der Schnittstelle von Migrations- und Sozialpolitik sichtbar wird, ge
raten auch berufliche Praxisfelder wie die Soziale Arbeit unter Druck: Sie se
hen sich durch migrationsrechtliche Einschränkungen mit neuen Herausfor
derungen konfrontiert (Borrelli 2019). Gleichzeitig wird deutlich, wie migrati
onsrechtliche Regelungen in sozialpolitische Unterstützungsprozesse eingrei
fen – und dadurch beispielsweise den Zugang zu sozialstaatlicher Unterstüt
zung für bestimmte Personengruppen erschweren (Kurt u.a. 2020). 

Der vorliegende Beitrag setzt den Fokus auf das Spannungsfeld zwischen 
Migrationsrecht und Sozialpolitik mit Blick darauf, wie migrationsrechtli
che Regelungen wohlfahrtsstaatliche Hilfen unterwandern und inwiefern 
sich diese Ausgangslage konkret in der Praxis der Sozialdienste äußert3. Er 
befasst sich besonders mit ausländerrechtlichen Aspekten und Regelungen, 
welche Personen mit Aufenthaltsbewilligungen außerhalb des Asylbereiches 
betreffen. Dies im Gegensatz zu bereits verstärkter Auseinandersetzung im 
Asylbereich (Keskinen 2016) und deren sozialpolitischen Verknüpfungen (Ataç 
und Rosenberger 2018; Nordling und Persdotter 2021). Das Kapitel verdeut
licht die vielfältigen Praktiken und Strategien in den Sozialdiensten und zeigt 
damit praxisnah auf, wie sich die Schnittstelle von Sozialpolitik und Migrati
onskontrolle äußert und wie sich Professionelle der Sozialen Arbeit im Alltag 
mit Fragen zum aktuellen schweizerischen Migrationsrecht konfrontiert 
sehen. 

2. Sozialhilfe und ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung 

Sozialhilfe ist in der Schweiz auf kantonaler Ebene geregelt und das »letzte 
Netz« der sozialen Sicherheit (so auch durch interviewte Sozialarbeitende zwi
schen 2019 und 2021 beschrieben; siehe Abschnitt 3). Sozialhilfe kann dann be
zogen werden, wenn längerfristig keine Erwerbstätigkeit gefunden wird, das 
eigene Vermögen aufgebraucht ist und keine der anderen Sozialversicherun
gen (Arbeitslosenkasse, Invaliditätsversicherung (IV) oder Alters- und Hinter

3 Auch umgekehrt ist dies möglich (siehe das Kapitel von Pärli), da sozialpolitische Ziele 
wie Armutsbekämpfung vor allem historisch häufig die Abwanderung von vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen unterstützte (Seeleib-Kaiser 2019). 
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lassenenvorsorge (AHV)) zuständig ist oder die Leistungen dieser vorgelager
ten Systeme nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Durch die 
Ausgestaltung der Sozialhilfe als kantonale Kompetenz richten Kantone Bei
träge der Sozialhilfe nach ihren Maßstäben aus. Um jedoch Rechtssicherheit 
und Rechtsgleichheit zu erhalten, besteht die Schweizerische Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS). Dieser privatrechtliche Verein verfasst Richtlinien für die 
Berechnung von Sozialhilfe im Einzelfall. Gleichzeitig halten die SKOS-Richt
linien fest, welche Maßnahmen die berufliche und soziale Integration für Sozi
alhilfebeziehende sicherstellen und unterstützen. Da es kein nationales Gesetz 
zur Sozialhilfe gibt, sind die SKOS-Richtlinien rechtlich nur bindend, wenn 
diese in den kantonalen Rechtsgrundlagen für bindend respektive anwend
bar erklärt werden. Sie können als eine Wegleitung zur Ausgestaltung der So
zialhilfe verstanden werden (Charta Sozialhilfe Schweiz 2023), an die sich je
doch auch kantonale Gerichte sowie das Bundesgericht (bisher) grundsätzlich 
halten. Den Kantonen steht es aber grundsätzlich frei, Ausnahmen von den 
SKOS-Richtlinien vorzusehen oder nur Teile der Richtlinien anzuwenden. So 
bestehen kantonale Unterschiede beispielsweise in der Höhe der Sozialhilfe 
oder bei der Rückerstattungspflicht von Sozialhilfe (Schweizerische Konferenz 
für Sozialhilfe 2021). 

Im Vergleich zu Deutschland und Österreich ist Sozialhilfe in der Schweiz 
grundsätzlich als »Schuld« konzipiert, die den Behörden zurückgezahlt wer
den muss. Die SKOS empfiehlt Rückzahlungen zum Beispiel bei Lottogewinn 
oder Erbschaft, nicht aber bei Erwerbseinkommen. Viele Kantone halten sich 
jedoch nicht an diese Empfehlung. Besonders für Ausländer:innen ist diese 
Rückzahlungsforderung wahrscheinlicher. Im Falle eines Einbürgerungsge
suchs beispielsweise dürfen Personen ohne schweizerische Staatsangehö
rigkeit in einem gewissen Zeitraum vor der Einbürgerung, welcher kantonal 
geregelt ist, keine Sozialhilfe bezogen haben oder diese muss zurückbezahlt 
sein. So darf im Kanton Zürich in den letzten drei Jahren vor Einreichung 
des Einbürgerungsgesuchs kein Sozialhilfebezug vorliegen. Die Ausnahme 
ist, dass die bezogene Sozialhilfe vollständig zurückbezahlt wurde oder die 
Person Sozialhilfe bezieht, obwohl sie vollständig arbeitet (Art. 7 Abs. 3 BüV). 
Im Kanton Bern hingegen darf für die letzten zehn Jahre kein Sozialhilfebezug 
vorliegen (Art. 12 Abs. 1 let. c KBüG). 

Sozialhilfe wird durch Sozialdienste, welche regional, aber auch kommu
nal in den Kantonen organisiert sind, ausgerichtet. In vielen Fällen erstellen 
Sozialarbeitende – oder auch Sachbearbeitende mit anderen Qualifikationen 
– eine Situationsanalyse und entwickeln gemeinsam mit den Sozialhilfebe
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ziehenden Schritte zur Verringerung der Bedürftigkeit und zur Förderung 
ihrer wirtschaftlichen und persönlichen Selbstständigkeit, etwa durch die 
(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt. Wenn es sich um ausländische so
zialhilfebeziehende Personen handelt, werden diese zusätzlich ab einem 
bestimmten Bezugsbetrag direkt dem zuständigen Migrationsamt gemel
det (Art. 97 AIG). Das Migrationsamt kann Maßnahmen treffen, welche den 
weiteren Aufenthalt in der Schweiz steuern. So könnte der Abschluss einer 
Integrationsvereinbarung an den Aufenthaltstitel geknüpft werden, welche 
beispielsweise den Besuch eines Sprachkurses verlangt, damit die Chancen 
auf einen beruflichen Einstieg verbessert werden. 

Grundsätzlich haben alle Ausländer:innen, welche in der Schweiz wohn
haft sind, ein Recht auf Sozialhilfe, sofern sie sich in einer Notlage befinden 
(SKOS). Personen aus dem Asylbereich (vorläufig aufgenommene, Personen 
mit Status S und Asylsuchende) erhalten tiefere Ansätze nach der Asylsozial
hilfe (Kurt 2019; SKOS 2023). Personen, die unter das AIG fallen, können je
doch aufgrund des Sozialhilfebezugs »bestraft« werden. Ihre entsprechende 
Bewilligung kann entzogen, widerrufen oder nicht verlängert werden (Art. 62, 
63 AIG, Caroni u.a. 2022). In diesem Prozess werden beispielsweise Maßnah
men genutzt, wie die Androhung des Bewilligungsentzugs, und/oder Bedin
gungen auferlegt, welche von den betroffenen Personen erfüllt werden müs
sen, damit ein weiterer Aufenthalt in der Schweiz möglich ist (siehe Integra
tionsvereinbarungen). Letztlich kann diese »Abstrafe« dann im Widerruf der 
ausländerrechtlichen Bewilligung münden und die ausländische Person wird 
aus der Schweiz weg-/ausgewiesen (Art. 62, 63 AIG). 

Sind solche Mechanismen vorhanden, spricht man in der Theorie daher 
häufig von »Wohlfahrtschauvinismus«, einer soziopolitisch diskriminieren
den Einstellung, laut der die Vergabe von staatlicher Hilfe häufig ausschließ
lich an Personengruppen erfolgen sollte, welche als »zugehörig« verstanden 
werden (Heizmann, Jedinger und Perry 2018). Oftmals erfolgt diese Einschrän
kung basierend auf rechtspopulistischen sowie konservativen Vorstellungen 
des Wohlfahrtsstaates, welche besonders zwischen Nationalitäten differen
zieren – also zwischen eigenen Staatsangehörigen und »allen anderen«. Dies 
grenzt vor allem ausländische Individuen aus und beschneidet deren Rechte 
auf soziale Unterstützung. Eine solche politische Positionierung hängt zu
dem stark mit Vorstellungen zusammen, welche Gruppen in »würdige« und 
»unwürdige« Personengruppen im Leistungsbezug unterscheiden; vor allem 
kontextualisiert in Forschung zu sogenannter »deservingness« (Chauvin und 
Garcés-Mascareñas 2014; van Oorschot 2006). 
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Basierend auf diesen Vorstellungen versucht die Politik im schweize
rischen (dazu Kurt und Borrelli 2024), aber auch internationalen Kontext 
Richtlinien und Strategien zu entwickeln, welche das Leben von Migrant:in
nen erschweren. In Großbritannien wurde durch die Innenministerin Theresa 
May im Jahr 2012 die sogenannte »Hostile Environment Policy« bekannt. Diese 
sollte ein »feindliches Umfeld« schaffen, um sogenannte irreguläre oder illega
lisierte Migrant:innen, welchen ein legales Bleiberecht abgesprochen wurde, 
abzuschrecken. Eine solche Reduktion von Unterstützung, sei es im Bereich 
des Gesundheitssektors oder im wohlfahrtsstaatlichen Bereich, oder aber eine 
Einschränkung der Möglichkeit, zu arbeiten oder Wohnraum zu finden, be
obachten wir jedoch auch für Personengruppen, welche einen Aufenthaltstitel 
besitzen. Im Schweizer Kontext sind somit die Verschärfungen des Migrati
onsrechts im Bereich der Sozialhilfe ein klares, praxisnahes Beispiel. Obwohl 
dieses letzte Netz der sozialen Sicherheit für alle in der Schweiz lebenden 
Menschen besteht, sind die rechtlichen Konsequenzen für ausländische Per
sonen schwerwiegender. In der Konsequenz sind ausländische Menschen nur 
begrenzt zugehörig zur schweizerischen Solidargemeinschaft und somit nur 
partiell würdig, finanzielle staatliche Unterstützung zu beziehen. 

Im Folgenden werden wir diese Dynamiken des Ausschlusses und die po
litischen Spannungen durch konkretes Datenmaterial aus Interviews und Be
obachtungen aufgreifen. 

3. Praktiken der Sozialdienste 

Innerhalb eines Projektes im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunk
tes zu Migration und Mobilität wurden zwischen 2018 und 2021 75 semistruk
turierte Expert:inneninterviews mit Mitarbeitenden aus Sozialdiensten, Mi
grationsämtern und (nicht) staatlichen Organisationen (Kirchen, soziale Ver
eine, Gewerkschaften, Integrationsstellen etc.) innerhalb der Schweiz durch
geführt. Zudem erfolgten längere Perioden der Beobachtung in drei kanto
nalen Kontexten, konkret in Sozialdiensten und Migrationsämtern4. Befragt 
wurde zum Thema Sozialhilfebezug von Ausländer:innen, zu den rechtlichen 

4 Für mehr Informationen zu der Datenerhebung siehe https://nccr-onthemove.ch/proj 
ects/governing-migration-and-social-cohesion-through-integration-requirements-a 
-socio-legal-study-on-civic-stratification-in-switzerland/ (Borrelli u.a. 2021; Kurt u.a. 
2020). 

https://nccr-onthemove.ch/projects/governing-migration-and-social-cohesion-through-integration-requirements-a-socio-legal-study-on-civic-stratification-in-switzerland/
https://nccr-onthemove.ch/projects/governing-migration-and-social-cohesion-through-integration-requirements-a-socio-legal-study-on-civic-stratification-in-switzerland/
https://nccr-onthemove.ch/projects/governing-migration-and-social-cohesion-through-integration-requirements-a-socio-legal-study-on-civic-stratification-in-switzerland/
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Konsequenzen, den Haltungen der Mitarbeitenden in den diversen Institutio
nen und Organisationen und den Entscheidungsprozessen. Gestützt auf diese 
erhobenen Daten zeigten sich unterschiedliche sozialarbeiterische Haltungen 
und praktische Umsetzungen der Sozialdienste in Bezug zu der aktuellen aus
länderrechtlichen Gesetzgebung, die vorliegend diskutiert werden. 

Die Frage der Bedürftigkeit von ausländischen Personen respektive deren 
Inanspruchnahme von öffentlichen Geldern (Steuerzahlende; siehe auch Stu
der in diesem Band) und das eigene (professionelle) Positionieren gegenüber 
den Migrationsämtern und den ausländischen Personen stehen dabei im Zen
trum des Spannungsfelds der staatlichen Hilfeleistungen und der Mitwirkung 
an/in der Migrationskontrolle. Soziale Arbeit, respektive die Sachbearbeiten
den der Sozialdienste, findet sich an dieser Schnittstelle zwischen »Hilfe und 
Kontrolle« (Böhnisch und Lösch 1973) wieder, an welcher der Beitrag zur Um
setzung und Verwirklichung von Menschenrechten (Staub-Bernasconi 2019) 
nur zäh gelingt (Borrelli 2019; 2021; Kurt 2023; 2020). 

3.1 Persönliches Verhalten und öffentliche Gelder 

Während eines Interviews mit einem juristischen Fachexperten, Hugo5, re
flektiert dieser die aktuellen Fälle, in welchen Ausländer:innen um einen Auf
enthaltsverlust bangen: 

Relevant ist hier die Bemühung, von Sozialleistungen unabhängig zu wer

den, sowie das Bewerten des Bemühens. Letzteres versteht Hugo als Prü

fung, ob jemand »nie etwas zurückzahlen wird«, gemeinsam mit der Ein

schätzung von Abzahlungsmöglichkeiten – die dann positiv bewertet wer

den. Bemühen zeige sich auch durch Abmachung mit Gläubigern, dass man 
z.B. stetig, wenn auch kleine Summen zurückzahle, dass man in die Schul

denberatung ginge. Bemühen zeige sich, wenn z.B. die Person mit einer Fa

milie und Arbeit ihre Schulden abzahle. Ein Konkurs könne jedem passieren, 
dies reiche nicht für einen Widerruf, Mutwilligkeit müsse bestehen, so sei

ne Einschätzung. Weiterhin frage man im Migrationsamt nach dem Verhal

ten in Bezug auf die Arbeit: War die Person immer auf dem zweiten Arbeits

markt tätig? Da die Idee sei, dass man auf den ersten Arbeitsmarkt kom

me. Hugo kritisiert, Migrationsämter würfen hier Personen vor, nur Spon

5 Im Folgenden sind die Interviewpartner:innen mit fiktiven Vornamen als Alias anony

misiert. Wir präsentieren teilweise Interviewauszüge und Feldnotizen, welche im For

mat eingeschoben sind und die Analyse vorantreiben. 
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tanbewerbungen zu machen und sich nicht auf offene Stellen zu bewerben. 
Dies stünde jedoch in Spannungen mit dem Sozialamt, denn gleichzeitig 
verlange dieses solche Bewerbungen. Das Argument (Migrationsamt) über

zeugt ihn persönlich nicht. Man (das Migrationsamt) frage auch nach bei der 
Arbeitslosenversicherung – wie hat die Person mitgemacht, ist die Person 
pünktlich bei Maßnahmen/Programmen aufgetaucht, wie verhielt sich die 
Person auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Das sei aber auch oftmals abhängig 
von der Bewilligung – man dürfe nicht mit jeder Bewilligung ohne Probleme 
arbeiten etc. (Interviewnotizen, juristische Behörde, 2019) 

Sozialhilfe wird sowohl in politischen Diskursen, Positionspapieren als auch 
von den Sozialarbeitenden in Sozialdiensten als letztes Auffangnetz beschrie
ben. Zwar grundsätzlich durch die öffentliche Hand finanziert, ist diese Fi
nanzierung jedoch kantonal unterschiedlich und von verschiedenen Modellen 
geprägt (SKOS 2022; Baechler 2015). Bei der Prüfung einer ausländerrechtli
chen Bewilligung geht es oft um eine allgemeine Bestandsaufnahme, wie es 
die juristische Perspektive von Hugo zeigt, welcher somit das Gesamtpaket 
an Unterlagen und Begründungen für oder gegen eine Maßnahme in seiner 
Arbeit vor sich hat. Es geht um persönliches Verhalten, um normative Aspekte 
wie Pünktlichkeit, Motivation, Eigeninitiative, also eine Kontrolle der per
sönlichen Handlungen. Sozialhilfeabhängigkeit soll nicht angenehm sein, 
sondern eine Person dazu motivieren, diese Abhängigkeit schnellstmöglich zu 
ändern. Hinzu kommt Mutwilligkeit, also ein Selbstverschulden für die eigene 
Lage. Hugos Aussage unterstreicht, wie Migrationsämter Informationen von 
diversen Stellen abholen. Folglich werden Ausländer:innen stärker kontrol
liert als Staatsangehörige, für die – so Sozialarbeitende in Sozialdiensten – 
eine Prüfung von Sozialhilfebezug bereits als ein »Entkleiden« der privaten 
Situation verstanden werden kann. Dennoch tritt deutlich auch der mone
täre Aspekt hervor, welcher im Vergleich zu dem Verhalten und Bemühen 
an Bedeutung gewinnt. Mit der Rückzahlung von Schulden, auch wenn es 
nur kleine Summen sind, sollen die Ausländer:innen ihren guten Willen zur 
Verminderung von Bedürftigkeit zeigen. Die zukünftige Fähigkeit, Sozialhilfe 
zu reduzieren und diese auch zurückzuzahlen, hat eine ebenso wichtige Rolle. 
Eine Arbeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt ist somit durch das Migrationsamt 
nicht gut angesehen, auch wenn es aus der Sicht des Sozialdienstes eine sinn
volle Eingliederungsmaßnahme ist, da hier kein Geld erwirtschaftet, sondern 
staatlich unterstützte Arbeit verrichtet wird. Der Umgang mit öffentlichen 
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Geldern sowie die Quelle des Einkommens der Betroffenen werden somit 
schwer gewichtet, wenn es um armutsbetroffene Ausländer:innen geht. 

Nebst den starken neoliberalen Aspekten, welche der sozialhilfeabhängi
gen Person eine enorme Eigenverantwortung für die eigene Situation sowie 
deren Bewerkstelligung zusprechen, steht der finanzielle Fokus auch im Zu
sammenhang mit kantonalen Haushalten. Vereint werden Diskurse durch die 
Frage, welchen finanziellen Betrag Gemeinden und Kantone tragen sollen. So
lidarität und Verständnis für die Situation betroffener Personen enden in So
zialdiensten daher häufig, falls die Kosten zu hoch werden: 

»Wir haben eine ganze Reihe von Ausländern, die Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. Mein Ziel ist es, die Praxis zu kennen und zu wissen, was wir in die

sen Fällen tun können. […] Es gibt viele Empfänger, die nicht hier sein soll

ten. […] Es gibt mehrere Fälle, in denen jemand mit einer B-Bewilligung nur 
wegen der Inanspruchnahme von Sozialhilfe weg-/ausgewiesen wurde. Das 
sollte man generell überprüfen, auch ob die Leute die Schweiz tatsächlich 
verlassen. Wenn man die Leute abschiebt, kann man viel Steuern sparen.« 
(Interviewauszug, eigene Übersetzung, Sozialdienst, 2020) 

Steuern, oder eher das Einsparen von Ausgaben, welche sich aus Steuern fi
nanzieren, werden, neben der moralischen Stigmatisierung des Sozialhilfe
abhängigkeit, hier zu einem Kernpunkt, welcher die »Unwürdigkeit« betrof
fener Ausländer:innen begründet. Ausländische Personen werden häufig eher 
als negative Belastung wahrgenommen, sobald diese von öffentlichen Geldern 
Anspruch nehmen (siehe dazu Gandenberger und Taylor in diesem Band). Gene
rell erhalten Ausländer:innen im Vergleich zu anderen Personengruppen (z.B. 
ältere Menschen) vergleichsweise wenig Solidarität durch die Öffentlichkeit 
(van Oorschot 2006). Dabei wird vergessen, dass ein Großteil der Personen 
oftmals lange in das Steuersystem einzahlt, ohne jedoch davon mit besonde
ren Rechten profitieren zu dürfen. Diese »Schattenseite« der Ausbeutung wird 
zum einen hingenommen, zum anderen vergessen (Chauvin und Garcés-Mas
careñas 2014, besonders für die Gruppe von Personen ohne Aufenthaltsstatus, 
auch illegalisierte Personen genannt). Ausländer:innen dürfen somit bleiben, 
sofern sie Steuern zahlen und »zur Wirtschaft beitragen«, sollten jedoch sank
tioniert werden, wenn diese abhängig von sozialstaatlichen Unterstützungs
leistungen werden (siehe Einleitung in diesem Band). 
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Selena, eine Mitarbeiterin eines kantonalen Einwohnermeldeamtes, erklärt, 
dass Ergänzungsleistungen (EL) nicht für die Verlängerung von Gesuchen 
[Aufenthaltsbewilligungen] relevant seien, genauso wenig wie Alters- und 
Hinterbliebenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (IV), da 
sie nicht Sozialhilfe wären. »Das [EL, AHV und IV] kommt zwar auch vom 
Staat, ist aber nicht durch Steuern gedeckt.« Gemeint ist hier wohl eher, 
dass sowohl AHV als auch IV-Sozialversicherungsleistungen sind, welche 
obligatorisch für alle sind. EL sind ergänzend zur AHV und IV und helfen, 
wenn die Renten und das Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht 
decken. Sozialhilfe wird jedoch negativ besetzt und kann entsprechend bei 
der Gesuchsverlängerung Konsequenzen haben. Selena erklärt jedoch, dass 
sie es von ihrer Seite her in Ordnung fände, wenn man auch EL für die Ver

längerung berücksichtigen würde. (informelles Gespräch, Migrationsamt, 
2020) 

Das Verständnis, dass Steuereinnahmen nur der eigenen Bevölkerung zuste
hen (wie auch immer diese definiert wird), ist folglich innerhalb des gesamten 
sozial- und migrationspolitischen Systems zu finden. Sozialdienste sind zu
dem nicht immer Gegenspieler von Migrationskontrolle, sondern unterstüt
zen diese in ihrer Ausführung und Haltung. Dennoch erfolgt in sozialarbei
terischer Hinsicht eine Reflexion, welche auch häufig zu Spannung innerhalb 
des Berufsfeldes führen kann. 

»[Meine Arbeit ist] eine Suche nach einem Gleichgewicht zwischen dem 
Schutz der Rechte der Klient:innen und dem Schutz der Interessen der 
Steuerzahlenden.« (Interviewauszug, eigene Übersetzung, Sozialdienst, 
2020) 

Ganz im Sinne des Wohlfahrtschauvinismus wird hier deutlich zwischen steu
erzahlenden Staatsbürger:innen (also solchen mit Schweizer Pass) und aus
ländischen Klient:innen differenziert. Beide Seiten schließen sich gegensei
tig aus, wodurch Personen anderer Nationalitäten, welche ebenfalls ins Sys
tem einzahlen, nicht als solche anerkannt werden. Es wird zudem wenig Rück
sicht auf die Übergangsphasen und Hintergründe der Klient:innen genom
men, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur selbst lange in das Sys
tem eingezahlt haben, sondern auch mit struktureller Diskriminierung kon
frontiert sind. Diese Balance zwischen politischem Willen (Ausgabenredukti
on) und Unterstützung für Klient:innen führt aber auch zu einem Dilemma 
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auf Seiten der Sozialdienste, welche sich nun als Handlanger der Migrations
kontrolle erkennen. 

3.2 Aushandeln mit dem Migrationsamt 

Neben Sozialdiensten, welche ihre eigenen Ausgaben im Hinterkopf haben 
und gegebenenfalls den Wunsch, ausländische Klient:innen durch migra
tionsrechtliche Aspekte aus dem System zu bekommen, zeigt sich in eini
gen Stellen auch ein Unbehagen in der eigenen Rolle. Dies hängt mit der 
Meldepflicht zusammen und den Fragen des Migrationsamtes bezüglich 
Klient:innenverhalten: 

Auf einer Tagung kantonaler Fachstellen 2020, auf welcher das Projektteam 
ebenfalls einen Beitrag leistete, kommt ein Mitarbeiter einer Organisation, 
welche Sprachtests ausführt und Sprachkurse anbietet, auf uns zu. Er er

klärt, dass ihre Lehrkörper teilweise sehr großem Druck ausgesetzt seien, da 
das Migrationsamt auf sie zukäme und Nachfragen stelle. Hier fragte man 
aber nicht nach den Leistungen, also dem Fortschritt in den Sprachkursen, 
sondern nach dem Verhalten, nach Präsenzzeiten und allem, was man sonst 
noch an Informationen hätte. Die Lehrkörper würden sich hier verängstigt 
fühlen, etwas Negatives zu schreiben, aus Bedenken, dass sich dies am 
Ende negativ auf den Entscheid auswirken könne. Zudem würden auch 
Teilnehmer:innen diese Ängste äußern. 
Es kommt dann ein Mitarbeiter einer staatlichen Behörde mit in das 
Gespräch, welcher sich bezogen auf diese oben genannten sozialen Inte

grationskriterien bezieht. Er selbst würde sich »harte Kriterien« wünschen, 
damit nicht mehr der gleiche Ermessensspielraum vorhanden sei, sondern 
in allen Kantonen gleiche Höhen bei Sozialhilfe und auch im Bereich von 
Sprachkompetenzen klare Vorgaben vorhanden seien. Gleichzeitig erklärt 
er jedoch auch, wie wichtig Ermessensspielraum sei. Dennoch, so seine Posi

tion, bei dem Bereich des Verhaltens müsse man genau schauen, was genau 
für wen welche Konsequenzen hat, damit auch für die Angestellten [der 
Organisation der Sprachvermittlung] Klarheit herrsche. Er würde zudem 
den »ganzen Bereich soziale Integration« herausnehmen, denn das seien 
»weiche« Kriterien, bei denen dann wieder jeder irgendwie argumentieren 
würde und Vetternwirtschaft betreibe. (Feldnotizen, Tagung kantonaler 
Fachstellen, 2020) 

Welche Aspekte am Ende für die Entscheidung des Migrationsamtes, ob ein 
Sozialhilfebezug zu einer Rückstufung oder zum Verlust einer Bewilligung 
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führt, relevant sind, ist den Mitarbeitenden diverser Behörden und Organisa
tionen unklar, obwohl sie nach ihrer Stellungnahme gegenüber ausländischen 
Sozialhilfebeziehenden gefragt werden. Abermals geht es um eine umfas
sende Abklärung, in der nicht nur die Leistung, also das finale Ergebnis 
(bestandener Sprachtest) relevant wird, sondern auch das Verhalten Betrof
fener. Erwartungen der Pünktlichkeit und Disziplin (regelmäßige Teilnahme 
an Kursen) spiegeln Ideen eines normativ richtigen Verhaltens wider, welches 
ausländische Personen im Idealfall erlernen sollen. Gleichzeitig schließt sich 
bei einer solchen Haltung auch die Idee an, dass Personen für die offerierten 
Kurse und Möglichkeiten Dankbarkeit zeigen sollen. Fehlende oder mangeln
de Motivation sind somit Zeichen von mangelnder Integration, etwas, was 
der zweite Teilnehmer des Austausches kritisiert, da dies stark ermessensab
hängig sei. Die Differenzierung von »harten«, also messbaren, und »weichen« 
Kriterien sei hier besonders relevant. 

Unbehagen bezieht sich für die verschiedenen Akteure, so auch Sozial
dienste, welche in Kontakt zum Migrationsamt stehen, auch auf die gesetzlich 
verankerte Meldepflicht. Dabei zeigt sich, dass bezüglich der Meldepflicht 
eine sozialarbeiterische Haltung und Positionierung gegenüber dem Migrati
onsamt nicht immer leicht zu finden ist: 

»Das AIG und das [kantonale] Sozialhilfegesetz haben andere Zielsetzun

gen. Das AIG ist hauptsächlich da zur Kontrolle, das Sozialhilfegesetz zur 
Unterstützung. Dies ergibt einen Zielkonflikt. Den können wir nicht lösen. 
[…] Zum Beispiel Selbstverschulden ist bei uns kein Thema. Der Anspruch ist 
verschuldensunabhängig. Neu ist dies allerdings ein Thema in Bezug auf die 
Anfragen des Migrationsamtes. […] Es ist halt ein Massengeschäft, auch für 
das Migrationsamt, und es kann nicht alles immer berücksichtigt werden. 
Ein Arztzeugnis von 100 % ist meist entschuldbar, aber eben nur für eine 
gewisse Dauer. […] Der Entscheid der Invalidenversicherung, sofern vorhan

den, ist was zählt, und die haben teilweise eine restriktivere Praxis. […] Bei 
über 55-Jährigen gibt es keine obligatorischen Maßnahmen mehr, bei Aus

ländern sollte man aber je nach Fall besser noch etwas machen, daher wird 
der Beratungsschwerpunkt ein anderer und der Klient wird entsprechend in

formiert.« (Interview, Sozialdienst, 2021) 

Gemäß dem Berufskodex der Sozialen Arbeit sind in der Sozialen Arbeit Täti
ge angehalten, allfällige Zielkonflikte oder ethische Differenzen anzusprechen 
und Lösungen zu finden (Beck u.a. 2010). Wenn Sozialpolitik und Migrations
recht aufeinandertreffen, kommt es jedoch zu einer Ungleichbehandlung ihrer 
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»Klient:innen«. In einigen Kantonen wird daher mehr mit Migrationsämtern 
abgesprochen, damit Transparenz herrscht. 

»Aber wir tun das immer aushandeln auch mit der Fremdenpolizei. […] Was 
muss man optimieren? Eben dann gibt es natürlich Berufskodexe bei uns 
Sozialarbeitenden, wo man sagt, ja wir sind nicht da zum Leute verpfeifen, 
oder. So ist es dann nicht irgendwie ein totalitäres Überwachungsregime. 
Machen wir nicht mit, oder.« (Interview, Sozialdienst, 2020) 

Es geht jedoch auch in die andere Richtung: 

»[…] darum müssen sie [Sozialdienste] [jeden Sozialhilfebezug] einfach mel

den. 
Also, das ist unser Weg, den wir fahren im Wissen darum, dass wir natür

lich sehr viele Meldungen bekommen und wiederum viel Kommunikation 
brauchen, […] dass aber auch nicht jede Meldung automatisch heißt: Euer 
Mandant wird dann bald nicht mehr da sein und dann sparen die Gelder. Al

so diese Erwartungshaltung können wir nicht erfüllen und das hat man ge

legentlich von den Gemeinden, ›Jetzt haben wir euch gemeldet, wir wollen 
dem nicht zahlen, der soll wieder gehen.‹ […] und so einfach ist es halt nicht.« 
(Interview, Migrationsamt, 2019; siehe auch Borrelli 2025: 7) 

Sozialdienste haben somit nicht nur eine positive Haltung. Vielmehr sind 
Positionierungen in einem komplexen Netzwerk verflochten, in welchem 
Klient:innenbezug (Hilfe oder auch Frustration gegenüber bestimmten Per
sonen), die eigene Situation der Organisation (z.B. finanzielle Mittel) und 
migrationsrechtliche Aspekte aufeinander wirken (Achermann, Borrelli und 
Pfirter 2023; Borrelli 2025). 

3.3 Handlungsmöglichkeiten von Sozialarbeitenden 

Sozialarbeitende, die in den Sozialdiensten arbeiten, äußern unterschiedli
che Handlungsweisen mit und gegenüber armutsbetroffenen ausländischen 
Personen. Ausschlaggebend ist der konkrete Einzelfall und das Risiko des 
Entzugs der Aufenthaltsberechtigung. Grundsätzlich zeigen Sozialarbeitende 
Verständnis für die prekäre aufenthaltsrechtliche Situation ihrer Klient:innen. 

»Aber was ich selbst manchmal spüre, ist, wenn ich so Schreiben bekomme, 
[…] dass ich wie einen Druck verspüre und […] auch die Klienten, [um] mög
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lichst schnell integriert zu werden oder unabhängig von uns. Während bei 
Leuten ohne, also mit Schweizer Pass, einfach der Druck halt/ich meine der 
ist auch da, aber er ist wie anders noch. Weil es bei ihnen auch um […] das 
Leben hier geht halt.« (Interview Sozialdienst, 2019) 

Sozialarbeitende solidarisieren sich wegen dieses durch die Meldepflicht aus
gelösten Drucks mit der ausländischen Person. Sie passen entsprechend die 
Arbeitsintegrationsstrategie an, mit dem Ziel, dass die ausländische Person 
sich rasch von der Sozialhilfe ablöst. Erst in zweiter Linie soll die Ablösung von 
der Sozialhilfe auch nachhaltig sein, was jedoch auch als problematisch von 
den Sozialarbeitenden wahrgenommen wird. Dieses berufliche Spannungs
feld von Verständnis und Druck wird dabei kritisch hinterfragt. 

Nach langen Diskussionen über Formalitäten nähern wir uns langsam der 
Art und Weise, wie ihre Arbeit von den möglichen Folgen eines Sozialhil

febezuges beeinflusst wird. Eine Sozialarbeiterin stellt fest, dass für Perso

nen, die ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren könnten, nicht mehr un

bedingt die »nachhaltige wirtschaftliche Integration« im Vordergrund steht, 
sondern der schnellstmögliche Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt. Dies füh

re unweigerlich zu prekären Arbeitsbedingungen, und oft seien diese Men

schen schon wenige Monate später wieder auf Sozialhilfe angewiesen. (Pro

tokoll einer Gruppendiskussion, Sozialdienst, 2020) 

In anderen Fällen, insbesondere wenn keine anderen Interventionen (mehr) 
möglich erscheinen, wird die Meldepflicht als ein letztes Mittel betrachtet, um 
eine ausländische Person zur Mitarbeit zu bewegen. 

»Wir haben den Fall bei einem Treffen besprochen, nicht zum ersten Mal. 
Und jemand sagte: ›Warum melden wir ihn nicht dem Migrationsamt?‹ Ei

ne Sozialarbeitende überlegt kurz und sagt: ›Ja, warum nicht.‹ Im Anschluss 
informieren sie das zuständige Migrationsamt, weil sie es wissen müssen … 
Und wir wussten nicht, was wir in diesem Fall tun sollten. Nichts funktionier

te.« (Beobachtungsausschnitt, Sozialdienst, 2021) 

Folglich existieren Haltungen, welche ähnlich wie Migrationsämter »unkoope
rative« Klient:innen im Idealfall sanktioniert sehen wollen, sowie Unmut, in 
migrationsrechtliche Diskurse hineingezogen zu werden. Mitarbeitende von 
Sozialdiensten vertreten demnach diverse Positionen. Sie kritisieren, dass ihre 
Meinung und der Inhalt ihrer Berichte entweder nicht als relevant anerkannt 
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(z.B. von Migrationsämtern) oder aber im schlimmsten Fall als Beweis für ei
ne unzureichende Motivation der Klient:innen (siehe auch die Mitarbeitenden 
der Sprachorganisation oben) gesehen werden. Als Resultat ergeben sich di
verse Praktiken des Widerstandes. Zum einen gibt ein Teil der interviewten 
Sozialdienste an, keine individuellen Berichte zu übermitteln, sondern für alle 
Meldungen und angefragten Berichte eine standardisierte Vorlage zu nutzen. 
So kann kein:e Klient:in negativ oder positiv hervorgehoben werden. Andere 
Sozialdienste berichten von stark motivierten Berichten, welche vermehrt her
vorheben, dass Klient:innen aktiv ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen oder 
aber dazu keine Möglichkeit besteht, aufgrund von Krankheit. 

»[…] ob der Empfang von Sozialhilfe selbstverschuldet ist, ist eine Frage des 
Migrationsamtes, nicht unsere.« (Interview, Sozialdienst, 2021). 
»Manchmal sehen die Anwält:innen den [an das Migrationsamt gesandten] 
Unterlagen an, dass die Sozialarbeiter:innen Informationen gegen ihren 
Willen erteilen.« (Interview, Rechtsberater:in, 2020) 
»Längere Antworten und Erklärungen der Sozialdienste helfen, sich ein Bild 
von dem Fall zu machen und festzustellen, ob der Bezug selbstverschuldet 
ist und wie die Chancen stehen, aus der Situation herauszukommen. Sie 
sind näher an den Menschen dran und haben mehr Informationen«. Ich 
frage den Mitarbeitenden des Migrationsamtes hier nach der Prognose 
der Sozialdienste, nach welcher im Fragebogen gefragt wird. »Dies ist sehr 
unterschiedlich. [Städte] antworten sehr knapp. Schon bei einem ganzen 
Satz kann man glücklich sein.« Er spekuliert also, »sie verwalten die Fälle 
wahrscheinlich einfach und kennen die Personen dahinter gar nicht. Die 
haben zum Beispiel keine engmaschige Betreuung. Die kleinen Gemeinden 
engagieren sich eher mehr für [den] Einzelfall und schreiben uns viele 
Details.« (Feldnotiz, Migrationsamt, 2021) 

4. Schlussbetrachtung 

Der vorliegende Beitrag thematisierte anhand der rechtlichen Meldepflicht 
von Sozialdiensten gegenüber Migrationsämtern, wie Sozialarbeitende ihre 
Rolle ausführen und wie sie sich an der Schnittstelle zwischen Migrationspo
litik und Sozialpolitik verorten. 

Unser Beitrag hob drei Aspekte hervor. Erstens sind Sozialdienste in die 
interne Migrationskontrolle eingebunden, wenn es um die Aufenthaltsberech
tigung von ausländischen Personen geht. Dies äußert sich insbesondere in der 
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gesetzlichen Meldepflicht. Zweitens zeigt sich in der Praxis, dass diese Mel
depflicht unterschiedlich wahrgenommen und ausgehandelt wird. Diese Ver
schränkung bzw. auch die Spannungen, welche sich für Sozialarbeitende im 
Rahmen der Unterstützung der Klient:innen innerhalb restriktiver Migrati
onspolitik eröffnen, sind ein europaweites Problem, welches kritischer Dis
kussion bedarf (Andreetta und Borrelli 2022 in Belgien; Elsrud und Lalander 
2022; Moberg Stephenson und Herz 2022 in Schweden). Drittens heben wir 
hervor, wie die Bewertung von Sozialhilfeabhängigkeit Klient:innen stark in 
die Verantwortung zieht und finanzielle Aspekte häufig die persönlichen Um
stände jeder Person in den Hintergrund rücken lassen. Somit schafft Migrati
onspolitik ein neoliberales, unwirtliches (somit »hostile«) System für auslän
dische Personen, welche nicht normativen Maßstäben entsprechen und wirt
schaftlich unabhängig sind. 

Weiterführende Literatur 

Borrelli, Lisa Marie, Stefanie Kurt, Christin Achermann und Luca Pfirter. 2021. 
»(Un)Conditional Welfare? Tensions Between Welfare Rights and Migra
tion Control in Swiss Case Law«. Swiss Journal of Sociology 47 (1): 73–94. 

Gago, Angie. 2024. »Social Policies as a Tool of Migration Control: The Case of 
Switzerland«. sozialpolitik.ch 1/2024. 

Literaturverzeichnis 

Aargauer Zeitung. 2023. »Sozialhilfe für Ausländer: Die Hälfte der Aargauer 
Gemeinden meldet dem Migrationsamt keine Daten«. Aargauer Zeitung, 
16. Mai 2023. Zugriff am 1. Oktober 2025. https://www.aargauerzeitung.c 
h/aargau/kanton-aargau/migration-sozialhilfe-fuer-auslaender-die-hael 
fte-der-aargauer-gemeinden-meldet-dem-migrationsamt-keine-daten-l 
d.2458639?reduced=true. 

Achermann, Christin, Lisa Marie Borrelli und Luca Pfirter. 2023. »›For Just De
cisions We Need You!‹: Relational Decision-making and the Bureaucratic 
Exclusion of ›Poor Others‹«. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 
September, 177–190. 

https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/migration-sozialhilfe-fuer-auslaender-die-haelfte-der-aargauer-gemeinden-meldet-dem-migrationsamt-keine-daten-ld.2458639?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/migration-sozialhilfe-fuer-auslaender-die-haelfte-der-aargauer-gemeinden-meldet-dem-migrationsamt-keine-daten-ld.2458639?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/migration-sozialhilfe-fuer-auslaender-die-haelfte-der-aargauer-gemeinden-meldet-dem-migrationsamt-keine-daten-ld.2458639?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/migration-sozialhilfe-fuer-auslaender-die-haelfte-der-aargauer-gemeinden-meldet-dem-migrationsamt-keine-daten-ld.2458639?reduced=true


Stefanie Kurt und Lisa Marie Borrelli: Praktiken der Sozialdienste 275 

Andreetta, Sophie und Lisa Marie Borrelli. 2022. »Digital Practices of Negotia
tion: Social Workers at the Intersection of Migration and Social Policies in 
Switzerland and Belgium«. Journal of Social Policy, März, 1–19. 

Argovia Today. 2023. »Sozialhilfe für Ausländer. SVP-Grossrat fordert striktere 
Umsetzung von Meldepflicht«. Argovia Today, 16. Mai 2023. Zugriff am 1. 
Oktober 2025. https://www.argoviatoday.ch/aargau-solothurn/svp-gross 
rat-fordert-striktere-umsetzung-von-meldepflicht-151546333. 

Ataç, İlker und Sieglinde Rosenberger. 2018. »Social Policies as a Tool of Migra
tion Control«. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 1–10. 

AvenirSocial. 2023. »Stellungnahme betreffend Geschäft 20.451 ›Armut ist 
kein Verbrechen‹«. Zugriff am 1. Oktober 2025. https://avenirsocial.ch/wp 
-content/uploads/2023/06/2023-05-30-Sommersession-2023-Empfehlun 
gen-SR-DE.pdf. 

Beck, Susanne, Anita Diethelm, Marijke Kerssies, Olivier Grand und Beat 
Schmocker. 2010. »Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz: Ein Argumentari
um für die Praxis«. AvenirSocial. 

Böhnisch, Lothar und Hans Lösch. 1973. »Das Handlungsverständnis des So
zialarbeiters und seine institutionelle Determination«. In Gesellschaftliche 
Perspektiven der Sozialarbeit, hg. von H.-U. Otto und S. Schneider, 21–40. 

Borrelli, Lisa Marie. 2019. »Social Work Between a Handyman and a Human
itarian Actor?« Blog nccr – on the move (Blog). 23. Januar 2019. Zugriff am 1. 
Oktober 2025. https://blog.nccr-onthemove.ch/social-work-between-a-h 
andyman-and-a-humanitarian-actor/. 

Borrelli, Lisa Marie. 2021. »Das Sozialamt als Migrationskontrolle«. Inter
viewt von Kaspar Surber. WOZ. Die Wochenzeitung. Zugriff am 1. Oktober 
2025. https://www.woz.ch/2147/soziologin-lisa-marie-borrelli-im-gespra 
ech/das-sozialamt-als-migrationskontrolle. 

Borrelli, Lisa Marie. 2025. »Making Migrants Deportable: The Internalization 
of Restrictive Policies Through Transferred Responsibility and Borrowed 
Legitimacy«. Society. 

Borrelli, Lisa Marie, Stefanie Kurt, Christin Achermann und Luca Pfirter. 2021. 
»(Un)Conditional Welfare? Tensions Between Welfare Rights and Migra
tion Control in Swiss Case Law«. Swiss Journal of Sociology 47 (1): 73–94. 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integrati
on (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG). 2019. 

Caroni, Martina, Nicole Scheiber, Christa Preisig und Monika Plozza. 2022. 
Migrationsrecht. 5. Aufl. Stämpflis juristische Lehrbücher. Bern: Stämpfli 
Verlag. 

https://www.argoviatoday.ch/aargau-solothurn/svp-grossrat-fordert-striktere-umsetzung-von-meldepflicht-151546333
https://www.argoviatoday.ch/aargau-solothurn/svp-grossrat-fordert-striktere-umsetzung-von-meldepflicht-151546333
https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2023/06/2023-05-30-Sommersession-2023-Empfehlungen-SR-DE.pdf
https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2023/06/2023-05-30-Sommersession-2023-Empfehlungen-SR-DE.pdf
https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2023/06/2023-05-30-Sommersession-2023-Empfehlungen-SR-DE.pdf
https://blog.nccr-onthemove.ch/social-work-between-a-handyman-and-a-humanitarian-actor/
https://blog.nccr-onthemove.ch/social-work-between-a-handyman-and-a-humanitarian-actor/
https://www.woz.ch/2147/soziologin-lisa-marie-borrelli-im-gespraech/das-sozialamt-als-migrationskontrolle
https://www.woz.ch/2147/soziologin-lisa-marie-borrelli-im-gespraech/das-sozialamt-als-migrationskontrolle


276 Schweiz 

Charta Sozialhilfe Schweiz. 2023. »Sozialhilfe kurz erklärt«. 
Chauvin, Sébastien und Blanca Garcés-Mascareñas. 2014. »Becoming Less Il

legal: Deservingness Frames and Undocumented Migrant Incorporation«. 
Sociology Compass 8 (4): 422–32. 

Elsrud, Torun und Philip Lalander. 2022. »Precariousness among Young Mi
grants in Europe: A Consequence of Exclusionary Mechanisms within 
State-controlled Neoliberal Social Work in Sweden«. Critical and Radical So
cial Work 10 (1): 77–92. 

Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (Kantonales Bürger
rechtsgesetz, KBüG). 2018. https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_o 
f_law/121.1/versions/1356. 

Heizmann, Boris, Alexander Jedinger und Anja Perry. 2018. »Welfare Chauvin
ism, Economic Insecurity and the Asylum Seeker ›Crisis‹«. Societies 8 (3). 

Keskinen, Suvi. 2016. »From Welfare Nationalism to Welfare Chauvinism: Eco
nomic Rhetoric, the Welfare State and Changing Asylum Policies in Fin
land«. Critical Social Policy 36 (3): 352–370. 

Kurt, Stefanie. 2019. »Leben mit Asylsozialhilfe: Die eingeschränkte gesell
schaftliche Teilhabe von vorläufig Aufgenommenen«. SozialAktuell, Nr. 4, 
22–23. 

Kurt, Stefanie. 2020. »Edito: Soziale Arbeit im Migrationsrecht«. Blog nccr – on 
the move (Blog). 28. Mai 2020. Zugriff am 1. Oktober 2025. https://blog.ncc 
r-onthemove.ch/edito-soziale-arbeit-im-migrationsrecht/. 

Kurt, Stefanie. 2023. »Integration im Migrationsrecht – eine Übersicht«. In: 
Soziale Arbeit und Integrationspolitik in der Schweiz. Professionelle Positionsbe
stimmungen, hg. von Esteban Piñeiro, Stefanie Kurt, Eva Mey und Peter 
Streckeisen, 41–53. Soziale Arbeit im Fokus. Zürich: Seismo Verlag. 

Kurt, Stefanie, Christin Achermann, Lisa Marie Borrelli und Luca Pfirter. 
2020. »Zuwanderungs- und Aufenthaltssteuerung via Sozialhilfe?« Blog 
nccr – on the move (Blog). 29. Januar 2020. Zugriff am 1. Oktober 
2025. https://blog.nccr-onthemove.ch/zuwanderungs-und-aufenthaltsst 
euerung-via-sozialhilfe/. 

Kurt, Stefanie und Lisa Marie Borrelli. 2024. »Rechtsbürgerliche Politik und 
ihr Einfluss auf die sozialpolitische Gesetzgebung in der Schweiz: Drei il
lustrative Beispiele«. Widersprüche: Rechte Sozialpolitik in Europa 174: 65–77. 

Marti, Samira. 2020. »Parlamentarische Initiative ›Armut ist kein Verbre
chen‹«. Zugriff am 1. Oktober 2025. https://www.parlament.ch/de/ratsbet 
rieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200451. 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/121.1/versions/1356
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/121.1/versions/1356
https://blog.nccr-onthemove.ch/edito-soziale-arbeit-im-migrationsrecht/
https://blog.nccr-onthemove.ch/edito-soziale-arbeit-im-migrationsrecht/
https://blog.nccr-onthemove.ch/zuwanderungs-und-aufenthaltssteuerung-via-sozialhilfe/
https://blog.nccr-onthemove.ch/zuwanderungs-und-aufenthaltssteuerung-via-sozialhilfe/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200451
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200451


Stefanie Kurt und Lisa Marie Borrelli: Praktiken der Sozialdienste 277 

Moberg Stephenson, Maria und Marcus Herz. 2022. »Lived Experiences of 
Swedish Asylum Policy among Unaccompanied Young People and Social 
Workers in a Non-Governmental Organization«. Nordic Social Work Re
search, April, 1–12. 

Nordling, Vanna und Maria Persdotter. 2021. »Bordering through Destitution: 
The Case of Social Assistance to Irregularised Migrants in Malmö, Swe
den«. Nordic Social Work Research 11 (2): 155–168. 

Oorschot, Wim van. 2006. »Making the Difference in Social Europe: Deserv
ingness Perceptions among Citizens of European Welfare States«. Journal 
of European Social Policy 16 (1): 23–42. 

»Poverty is not a crime«. o.J. Zugriff am 1. Oktober 2025. https://poverty-is-no 
t-a-crime.ch/en/. 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. 2021. »Monitoring Sozialhilfe 2021«. 
Zugriff am 1. Oktober 2025. https://skos.ch/publikationen/monitoring-so 
zialhilfe. 

Seeleib-Kaiser, Martin. 2019. »Migration, Social Policy, and Power in Historical 
Perspective«. Global Social Policy 19 (3): 266–274. 

SKOS, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. 2023. »Fachliche Positio
nierung der SKOS: Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der 
Asylsozialhilfe«. Position. Bern: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS). Zugriff am 1. Oktober 2025. https://skos.ch/fileadmin/user_uplo 
ad/skos_main/public/pdf/Publikationen/Positionen_Kommentare/2023_ 
01_SKOS_Positionspapier_Grundbedarf_in_der_Asylsozialhilfe.pdf. 

Spescha, Marc, Andreas Zünd, Peter Bolzli, Constantin Hruschka, Fanny de 
Weck und Valerio Priuli. 2019. Migrationsrecht: Kommentar: Schweizerisches 
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG) und Freizügigkeitsab
kommen (FZA) sowie Bürgerrechtsgesetz (BüG) mit weiteren Erlassen. 5. Aufl. Zü
rich: Orell Füssli Verlag. 

Staub-Bernasconi, Silvia. 2019. Menschenwürde – Menschenrechte – Soziale Arbeit: 
Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. Soziale Arbeit und Men
schenrechte, Band 1. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich. 

Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsverordnung, BüV). 
2018. Zugriff am 1. Oktober 2025. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/201 
6/405/de. 

https://poverty-is-not-a-crime.ch/en/
https://poverty-is-not-a-crime.ch/en/
https://skos.ch/publikationen/monitoring-sozialhilfe
https://skos.ch/publikationen/monitoring-sozialhilfe
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Publikationen/Positionen_Kommentare/2023_01_SKOS_Positionspapier_Grundbedarf_in_der_Asylsozialhilfe.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Publikationen/Positionen_Kommentare/2023_01_SKOS_Positionspapier_Grundbedarf_in_der_Asylsozialhilfe.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Publikationen/Positionen_Kommentare/2023_01_SKOS_Positionspapier_Grundbedarf_in_der_Asylsozialhilfe.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/405/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/405/de
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Notwendig oder unzulässige Umgehung 

der Migrationskontrolle? 

Melanie Studer1 

1. Einleitung 

Die Covid-19-Pandemie hat Armut in der Schweiz auf ungewohnte Art und 
Weise sichtbar gemacht. An Abgabestellen für Lebensmittelpakete und an
dere Güter des täglichen Gebrauchs bildeten sich teilweise lange Schlangen. 
Eine Datenerhebung in der Stadt Zürich zeigte, dass viele Personen in diesen 
Schlangen aufgrund von zwei Faktoren besonders vulnerabel waren: erstens 
aufgrund fehlender finanzieller Absicherung und zweitens aufgrund ihres 
ausländerrechtlichen Status (Götzö u.a. 2021). Daraus ließ sich schließen, 
dass sich die Situation besonders für Ausländer:innen, die aus Angst vor den 
ausländerrechtlichen Konsequenzen eines Sozialhilfebezugs auf die Leis
tungen des Sozialstaates verzichten, für Menschen ohne Aufenthaltsrecht 
(sogenannte Sans-Papiers) sowie für Sexarbeiter:innen, die sich ohnehin schon 
in prekären Situationen befinden, akzentuiert hatte (Götzö u.a. 2021). 

Ausgehend von diesen Beobachtungen haben drei Städte der Deutsch
schweiz – Zürich, Luzern und Bern – Leistungen eingeführt, die diesen 
Personengruppen in ihrer Notlage helfen sollen. Die Stadt Zürich nannte 
ihr Projekt »Wirtschaftliche Basishilfe«, die Stadt Luzern und die Stadt Bern 
nannten ihre Angebote »Überbrückungshilfe«. Alle drei Städte begründeten 
ihre Vorstöße auch damit, dass der Nichtbezug von Sozialhilfe unter Aus
länder:innen ein zunehmendes Problem darstelle. Als Ursache wurde die im 

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) ge

förderten Projekts »Recht und Wirklichkeit in der Sozialhilfe: Rechtsmobilisierung im 
interkantonalen Vergleich«, Projektnummer 207637. 
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Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Inte
gration (AIG) vorgesehene Pflicht zur Meldung des Sozialhilfebezugs an die 
Migrationsbehörden und der drohende Verlust der Aufenthaltsbewilligung 
bei Sozialhilfebezug genannt (siehe dazu auch Kurt und Borrelli in diesem 
Band). 

Zürich startete Mitte 2021 als erste dieser drei Städte mit dem Projekt. In 
der Folge wurde eine aufsichtsrechtliche Beschwerde gegen den entsprechen
den Beschluss des Stadtrats (Exekutive) eingereicht. Im Dezember 2021 wur
de die Beschwerde von der Beschwerdeinstanz (Bezirksrat) gutgeheißen und 
der Beschluss aufgehoben. Das Hauptargument war, dass mit der Wirtschaft
lichen Basishilfe die bundesrechtlichen Bestimmungen zur Meldepflicht des 
Sozialhilfebezugs von Ausländer:innen an die Migrationsbehörden umgangen 
würden. In Luzern wurde die Pilotphase im April 2023 beendet, während Bern 
im Januar 2023 in die einjährige Pilotphase des Projekts startete. Gegen die 
Verlängerung des Projekts wurden auch in Bern rechtliche Schritte eingelei
tet. In erster Instanz wurde die Beschwerde im Herbst 2024 gutgeheißen und 
die Überbrückungshilfe als unzulässig erklärt. 

Diese Basishilfe respektive Überbrückungshilfen werfen zentrale Fragen 
zum Zusammenspiel kantonaler und kommunaler Kompetenzen im Sozial
hilfebereich und zu den migrationsrechtlichen Kompetenzen des Bundes auf. 
Denn grundsätzlich hat im föderalen System der Schweiz der Bund (d.h. die 
oberste Staatsebene) die Kompetenz, in jenen Bereichen Gesetze zu erlassen, 
für die er eine ausdrückliche Grundlage in der Bundesverfassung hat (vgl. 
Art. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, BV). In 
allen anderen Bereichen sind die Kantone für den Erlass der entsprechenden 
Regelungen zuständig. Für die Gesetzgebung im Migrationsbereich ist der 
Bund zuständig: Er erlässt die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, 
den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländer:innen (Art. 121 BV). Die 
Sozialhilfe ist hingegen Aufgabe der Kantone. Der Bund hat – außer für Asyl
suchende – keine Kompetenz, Vorschriften darüber zu erlassen, wer unter 
welcher Voraussetzung wie viel Sozialhilfe erhält (vgl. Art. 115 BV). Die meisten 
Kantone überlassen die Erfüllung dieser Aufgabe und somit den Vollzug der 
kantonalen Sozialhilfegesetze den ihnen untergeordneten Gemeinden unter 
mehr oder weniger präzisen Vorgaben zur Umsetzung. Die Kompetenzauf
teilung im jeweiligen Kanton ergibt sich aus den Kantonsverfassungen und 
kantonalen Gesetzen. 

Durch seine umfassenden Kompetenzen, den Aufenthalt von Auslän
der:innen zu regeln, hat der Bund die Möglichkeit, diesen von Vorausset
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zungen abhängig zu machen. Das können ökonomische Voraussetzungen 
sein, wie zum Beispiel, dass eine Aufenthaltsbewilligung nur Personen er
halten, die nachweislich wirtschaftlich selbstständig sind – oder auch, dass 
die Aufenthaltsbewilligung bei jenen Personen nicht verlängert wird, die auf 
Sozialhilfe angewiesen sind. Dabei stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten 
Kantone und Gemeinden haben, um allen Menschen Zugang zu jenen Mitteln 
zu verschaffen, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. 

Der vorliegende Beitrag nimmt sich dieser Frage an, indem die drei un
terschiedlichen Ansätze der Städte Zürich, Luzern und Bern vorgestellt wer
den (Abschnitt 2), wobei vertiefter auf das Beschwerdeverfahren im Kanton 
Zürich eingegangen wird (Abschnitt 2.1). Daraus ergibt sich folgende Frage
stellung (Abschnitt 2.4): Was ist überhaupt ein meldepflichtiger Sozialhilfebe
zug (Abschnitt 3)? Welchen Spielraum haben die Gemeinden (Abschnitt 4)? Und 
wird die eigentlich öffentliche Aufgabe, bedürftige Personen (finanziell) zu un
terstützen, zunehmend durch private Organisationen wahrgenommen, da die 
staatlichen Strukturen nicht (mehr) in der Lage sind, diese Aufgabe adäquat zu 
erfüllen (Abschnitt 5)? 

2. Die drei städtischen Ansätze 

2.1 Basishilfe Zürich 

2.1.1 Beschluss des Stadtrats 
Am 30. Juni 2021 beschloss der Stadtrat (Exekutive) der Stadt Zürich, das Pilot
projekt »Wirtschaftliche Basishilfe« zu initiieren. Die Zielgruppe waren Men
schen »in prekären wirtschaftlichen Lebenssituationen, die entweder keinen 
oder keinen risikofreien Zugang zur Sozialhilfe oder zu anderen bedarfsori
entierten Leistungen haben« (Stadtrat der Stadt Zürich 2021: 1). Der Stadt
rat stellte – gestützt auf eine Analyse der Zürcher Hochschule für Angewand
te Wissenschaften (ZHAW) (vgl. Götzö u.a. 2021) – fest, dass Ausländer:innen 
durch die Gesetzgebung des Bundes, die den Sozialhilfebezug mit dem Risi
ko eines Widerrufs der Aufenthalts- bzw. der Niederlassungsbewilligung ver
knüpft, davon abgehalten werden, Sozialhilfe zu beantragen (siehe dazu auch 
Kurt und Borrelli in diesem Band). Dies führe zu einer verstärkten Prekarisie
rung, die sich während der Covid-19-Pandemie deutlich gezeigt habe (Stadtrat 
der Stadt Zürich 2021). 
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Die Personen, deren Armut da besonders sichtbar wurde, waren vorwie
gend jene, die trotz finanzieller Notlage keine Sozialhilfe beziehen konnten 
oder aus Angst vor den ausländerrechtlichen Folgen keine bezogen haben, 
also Sans-Papiers, Personen mit Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung 
und Sexarbeitende (Stadtrat der Stadt Zürich 2021; mit Hinweis auf Götzö 
u.a. 2021). Unter dem Begriff Sans-Papiers werden in der Schweiz Personen 
zusammengefasst, die mit der Absicht längeren Verbleibs, aber ohne Auf
enthaltsrecht in der Schweiz leben (Breitenbücher und Ege 2022). Dadurch 
zeige sich in der sozialen Versorgung der Stadt eine eindeutige Lücke. Diese 
sei nicht vereinbar mit den grundrechtlichen Ansprüchen von Menschen in 
einer Notlage gemäß der Bundesverfassung (BV) und der Kantonsverfassung 
des Kantons Zürich (Stadtrat der Stadt Zürich 2021). Hier wollte das Pilot
projekt »Wirtschaftliche Basishilfe« ansetzen und den Zweck verfolgen, das 
Recht auf Hilfe in Notlagen gemäß Art. 12 BV zu verwirklichen (Stadtrat der 
Stadt Zürich 2021). Dieses Recht vermittelt allen in der Schweiz anwesenden 
Personen – ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus – ein Recht auf Hilfe und 
Betreuung und auch auf diejenigen Mittel, »die für ein menschenwürdiges 
Dasein unerlässlich sind« (Art. 12 BV). 

Die Wirtschaftliche Basishilfe sollte von zivilgesellschaftlichen Organisa
tionen ausgerichtet werden. Der Stadtrat beschloss einen Kredit von 2 Mil
lionen Franken für die Pilotphase (Juli 2021 bis Dezember 2022) und legte im 
Beschluss vom Juni 2021 die Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichen Basis
hilfe fest. Diese sollten den vier mit der Ausrichtung der Basishilfe beauftrag
ten Organisationen den Rahmen für die Umsetzung vorgeben. Die wichtigsten 
Vorgaben waren: 

• Es gibt keinen Rechtsanspruch auf wirtschaftliche Basishilfe. 
• Die betroffenen Personen sollen seit fünf Jahren in der Schweiz leben und 

in der Stadt Zürich verankert sein. 
• Es ist zu prüfen, ob die betroffenen Personen Anspruch auf andere, der Ba

sishilfe vorgelagerte Leistungen haben (Subsidiarität), mit Ausnahme vom 
Anspruch auf Sozialhilfe, der aus Angst vor ausländerrechtlichen Konse
quenzen nicht geltend gemacht wird. 

• Die Höhe der Basishilfe soll sich am im Vergleich zur sozialhilferechtlichen 
Unterstützung, die Einheimische erhalten, (deutlich) tieferen Niveau der 
Asylfürsorge orientieren. Festgelegt werden die Beträge jedoch anhand des 
individuellen Bedarfs. 
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• Länger als sechs Monate soll Basishilfe nicht bezogen werden – sie soll eine 
Übergangslösung sein (vgl. Stadtrat der Stadt Zürich 2021). 

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ging der Stadtrat davon aus, dass die 
Basishilfe mit dem übergeordneten Recht vereinbar sei (Stadtrat der Stadt Zü
rich 2021: 7). 

2.1.2 Beschwerde gegen die Basishilfe 
Der Beschluss des Stadtrats zur Einführung der Basishilfe wurde Gegenstand 
einer Aufsichtsbeschwerde an den Bezirksrat Zürich. Der jeweilige Bezirks
rat ist im Kanton Zürich die Instanz, die als erste über Beschwerden gegen 
Entscheide einer Gemeinde urteilt. Die Beschwerdeführer:innen – Stadtpar
lamentarier:innen aus der rechtsliberalen Freisinnig-Demokratischen Partei 
(FDP) – argumentierten, die Basishilfe stelle eine absichtliche Umgehung der 
Anwendung der migrationsrechtlichen Vorgaben dar. Zudem könne nicht von 
einer Lücke im System der sozialen Sicherung gesprochen werden, wenn Ein
zelne keine Sozial- oder Nothilfe beziehen, nur weil sie sich vor den ausländer
rechtlichen Konsequenzen fürchteten. Das sei ein Grundrechtsverzicht, der 
durch das Selbstbestimmungsrecht geschützt sei. Zudem sei es verfassungs
rechtlich gewollt, die Zahl der Ausländer:innen, die Sozialhilfe beziehen, zu 
begrenzen (Bezirksrat Zürich 2021 E. 3.1.1). 

Die Beschwerdeinstanz erwog, dass im Bundesrecht die Pflicht der zu
ständigen Behörden zur Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen verankert sei, 
den Sozialhilfebezug von Ausländer:innen den kantonalen Ausländerbehör
den zu melden (vgl. AIG und Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und 
Erwerbstätigkeit, VZAE). Auch das kantonale Sozialhilfegesetz schreibt vor, 
dass die Sozialhilfebehörden »Beginn, Umfang und Beendigung des Bezugs 
von Sozialhilfe« den Migrationsbehörden melden müssen (vgl. § 47a Abs. 1 
Sozialhilfegesetz des Kantons Zürich, SHG ZH). Diese Meldepflicht werde 
»vereitelt«, weil durch den Bezug von Wirtschaftlicher Basishilfe die Not
wendigkeit entfalle, sich bei den Sozialen Diensten der Stadt zu melden. 
Daran ändere auch nichts, dass gemäß einer Weisung des kantonalen Migra
tionsamts erst ein Sozialhilfebezug im Umfang von CHF 25’000 bei Personen 
mit Aufenthaltsbewilligung respektive CHF 60’000 bei Personen mit Nieder
lassungsbewilligung zu melden sei. Denn die Basishilfe führe hier zu einer 
Intransparenz: Bei den Personen, die Wirtschaftliche Basishilfe beantragen, 
sei unklar, wer beispielsweise bereits regulär Sozialhilfe bezogen habe und 
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somit eigentlich dem Migrationsamt zu melden wäre (Bezirksrat Zürich 2021 
E. 3.2.4, S. 11). 

Insgesamt werde mit der Wirtschaftlichen Basishilfe die Durchsetzung 
des Migrationsrechts des Bundes vereitelt. Das sei eine unzulässige Gesetzes
umgehung (Bezirksrat Zürich 2021 E. 3.2.4, S. 12). 

Bezüglich der Sans-Papiers führte der Bezirksrat aus, dass diese von Geset
zes wegen nur Anspruch auf Hilfe in Notlagen haben – also auf jene Mittel, 
die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Das ergebe sich auch 
aus dem Asylgesetz des Bundes. Zuständig für die Ausrichtung und Gewäh
rung dieser Nothilfe sei der Kanton, und der Umfang sei beschränkt auf Un
terkunft, Nahrung, Kleidung, die Möglichkeit zur Körperpflege sowie die me
dizinische Versorgung (vgl. § 2 Nothilfeverordnung ZH). Entsprechend sei es 
mit dem kantonalen Recht nicht vereinbar, wenn eine Gemeinde Personen oh
ne Aufenthaltsrecht in einem Umfang, der über die Nothilfe hinausgeht, un
terstütze (Bezirksrat Zürich 2021 E. 3.2.4, S. 13). 

2.1.3 Beschwerdefrist verpasst 
Der Stadtrat Zürich wollte das Verdikt der Beschwerdeinstanz an die nächst
höhere Instanz weiterziehen, wie der Presse zu entnehmen war; jedoch wur
de die Beschwerde nicht innert der vorgegebenen Frist zur Post gebracht (vgl. 
Unternährer 2022). Infolgedessen wurde der Entscheid des Bezirksrats, der 
die Basishilfe als Umgehung des Bundesrechts bewertete und die Basishilfe 
aufhob, rechtskräftig. Die Basishilfe wurde danach von den vier beauftragten 
zivilgesellschaftlichen Organisationen – finanziert durch die reformierte und 
katholische Landeskirche – mit einem Kostendach von CHF 200’000 weiter
geführt (vgl. Götzö u.a. 2022). 

2.1.4 Versuch zur (Wieder-)Einführung der Basishilfe 
und erneute Beschwerde 

Im April 2023 stimmte schließlich das Zürcher Stadtparlament (Gemeinderat) 
zwei parlamentarischen Initiativen zu, mit denen ein Rahmenkredit von CHF 
2.4 Millionen für ein dreijähriges Pilotprojekt zur Unterstützung von Perso
nen ohne gültigen Aufenthaltsstatus sowie ein Rahmenkredit von CHF 3 Mil
lionen für ein dreijähriges Pilotprojekt für die Wirtschaftliche Basishilfe für 
Ausländer:innen mit gültigem Aufenthaltsstatus, aber ohne risikofreien Zu
gang zur Sozialhilfe gefordert wurde. Die Rahmenbedingungen, die das Par
lament der Regierung vorgab, waren ähnlich wie diejenigen des gescheiterten 
Projekts. In der Debatte im Gemeinderat äußerte sich der zuständige Stadt
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rat insofern, als er es begrüße, dass dem Projekt eine zweite Chance gegeben 
werde. Angesichts der nationalen Politik, die das Recht, Sozialhilfe auf kan
tonaler und kommunaler Ebene zu regeln, schleichend untergrabe, sei es der 
Stadt zu überlassen, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen und ein Auffangnetz 
anzubieten. Dabei sei es falsch, die (notwendige) Hilfe für ein vom Bundes
parlament neu geschaffenes Prekariat den Kirchen und der Zivilgesellschaft zu 
überlassen (Votum Golta, Gemeinderat der Stadt Zürich 2023: 6f.). Die Voten 
der Gegenseite ließen hingegen bereits vermuten, dass auch auf den zweiten 
Versuch der Einführung der Basishilfe mit Beschwerden reagiert werden wür
de (vgl. Votum Brunner, Gemeinderat der Stadt Zürich 2023: 4), was schließlich 
auch zutraf. Der Bezirksrat Zürich, der sich wiederum mit der Beschwerde zu 
befassen hatte, erklärte die Wirtschaftliche Basishilfe im Oktober 2024 erneut 
für rechtswidrig, da damit die im Bundesrecht vorgesehenen Meldepflichten 
umgangen würden. Im Entscheid hob der Bezirksrat zudem auch hervor, es 
fehle der Stadt an der notwendigen Kompetenz, Ausländer:innen (mit oder 
ohne Aufenthaltsrecht) Ansprüche auf Sozialleistungen, die sich nicht direkt 
aus dem Kantons- oder Bundesrecht ableiten lassen, zu verschaffen. Zwar sei 
es den Gemeinden grundsätzlich erlaubt – und gestützt auf die Kantonsver
fassung sei es gar geboten –, auch durch Beiträge an private Hilfsorganisa
tionen die (kollektive) Selbsthilfe zu unterstützen. Es sei aber nicht zulässig, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen mit einer Leistungsvereinbarung der
art konkrete Vorgaben zur Verwendung der staatlichen Beiträge zu machen, 
dass diese dadurch als zusätzliche Sozialhilfeleistungen ausgestaltet werden, 
für die keine kompetenzrechtliche Grundlage besteht (Bezirksrat Zürich 2024, 
insb. E. 4.2.3). 

2.2 Überbrückungshilfe Luzern 

Die Stadt Luzern gab im September 2021 bekannt, zur Armutsbekämpfung als 
Pilotprojekt eine Überbrückungshilfe einzuführen. Das Projekt war auf 18 Mo
nate ausgelegt. Die CHF 400’000, die dafür eingesetzt wurden, stammten aus 
dem Margaretha-Binggeli-Fonds, der explizit für Menschen gedacht ist, die 
sich vorübergehend in sozialer Not befinden (Stadt Luzern 2021). Der Fonds 
war erst rund ein Jahr vor dem Beschluss, ihn für die Überbrückungshilfe ein
zusetzen, aus einem Legat eingerichtet worden. Die Kosten werden also nicht 
von den Steuerzahler:innen getragen. Politischer Widerstand gegen das Pro
jekt ist nicht bekannt. 
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Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit zwei Nichtre
gierungsorganisationen, der Caritas Luzern sowie der Kontakt- und Be
ratungsstelle für Sans-Papiers Luzern. Sie hatten die Gelder den Vorgaben 
entsprechend zu verwenden; darüber – aber nicht über die Identität der Kli
ent:innen – hatten die Partnerorganisationen Rechenschaft abzulegen (Stadt 
Luzern 2021). Zielgruppen der Überbrückungshilfe waren Armutsbetroffene 
mit Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, die seit zwei Jahren ihren 
Wohnsitz in der Stadt Luzern haben, sowie armutsbetroffene Sans-Papiers mit 
Wohnort in der Stadt Luzern. Die Leistungen sollten vorübergehend sein und 
zusammen mit einer bedarfsorientierten Kurzzeitberatung erfolgen (Stadt 
Luzern 2021). Die Rahmenbedingungen ähnelten jenen in der Stadt Zürich, 
wobei ein stärkerer Fokus auf Beratung und Vermittlung anderer Hilfsan
gebote lag. So sollte die Beratung u.a. Informations- und Motivationsarbeit 
zur Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen umfassen, deren Bezug 
keinen Einfluss auf die ausländerrechtliche Bewilligung hat, wie z.B. Prämi
enverbilligungen bei der Krankenkasse. Eine umfassende Budgetberatung 
gehörte ebenfalls dazu (Mey und Brüesch 2023: 4). 

In der Evaluation des Pilotprojekts wurde genau diese Beratung als wirksa
mes Instrument identifiziert, das weitergeführt werden sollte. Ebenfalls zeig
te sich, dass über 60 % der hilfesuchenden Ausländer:innen mit Aufenthalts- 
oder Niederlassungsbewilligung bereits seit über 10 Jahren in der Stadt Lu
zern ihren Wohnsitz hatten (Stadt Luzern, Stadtrat 2023: 3). Mit der Überbrü
ckungshilfe wurden zudem vor allem Personen erreicht, die den Hilfswerken 
bereits unbekannt waren (Mey und Brüesch 2023: 47). Der Evaluationsbericht 
geht davon aus, dass die Dunkelziffer der nicht erreichten Personen hoch ist. 
Eine genaue Quantifizierung war nicht möglich, sodass sich diese Annahme 
vor allem auf die Aussagen von Fachpersonen stützt. Das Problem der Nicht
inanspruchnahme vorhandener Unterstützungsstrukturen konnte also nicht 
ganz gelöst werden. Dies deutet darauf hin, dass die Angst vor ausländerrecht
lichen Folgen eines Leistungsbezugs nicht der einzige Grund für den Nichtbe
zug von Leistungen ist und dass die Gründe vielfältig sind. Es wird auch ver
mutet, dass selbst der Bezug von Überbrückungshilfe nicht als gefahrenfrei 
eingestuft wurde (Mey und Brüesch 2023: 41). 

2.3 Überbrückungshilfe Bern 

Im Januar 2023 teilte die Stadt Bern den Start des Pilotprojekts »Über
brückungshilfe« mit. Das Projekt beinhaltete niederschwellige Hilfen für 
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armutsbetroffene Menschen, die keine Sozialhilfe beziehen, aus Angst vor 
negativen Konsequenzen den Kontakt mit den Behörden vermeiden und 
dadurch in existenzbedrohende Notlagen geraten. Die Überbrückungshilfe 
wird von der Fachstelle Sozialarbeit der römisch-katholischen Gesamtkirch
gemeinde Bern und Umgebung (FASA) durchgeführt; ihr wurde im Rahmen 
eines Leistungsvertrags ein Budget von CHF 220’000 inklusive Begleitauftrag 
durch die ZHAW zur Verfügung gestellt (Gemeinderat der Stadt Bern 2023). 

Die Begründung der Notwendigkeit der Überbrückungshilfe und die Ziel
gruppen sind ähnlich wie bei den Überbrückungshilfen in Zürich und Luzern: 
Es habe sich vor allem während der Covid-19-Pandemie gezeigt, dass Auslän
der:innen mit gültigem Aufenthaltsstatus, Sexarbeiter:innen und Sans-Papiers 
häufig in prekären Lebenslagen seien, aber den Kontakt zu Behörden vermei
den u.a. aus Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen (Teuscher 2023). 

Ziel der Überbrückungshilfe war, vor unmittelbarer Not zu schützen. Soll
ten sich Schweizer:innen melden, läge der Fokus darauf, sie zu einem Sozi
alhilfeantrag zu motivieren oder Leistungen der Sozialversicherungen zu er
schließen. Im Gegensatz zu Zürich wurden keine Barauszahlungen geleistet 
und es wurden lediglich Ausgaben für die Bereiche Wohnen, Essen, Kleidung 
und Gesundheit übernommen. Die Höhe der finanziellen Hilfe war limitiert: 
Für Einzelpersonen waren es CHF 3’000, für Paare CHF 5’000 sowie zusätzlich 
CHF 500 pro Kind während der ganzen maximalen Unterstützungsdauer von 
sechs Monaten. Davon ausgenommen waren Härtefälle, bei denen die Hilfe 
auch länger dauern kann (vgl. Hänzi 2023). 

Die Pilotphase dauerte bis Ende 2023. Als Maßnahme war der Aufbau eines 
Grundangebots von niederschwelligen Hilfen vorgesehen, das Schutz vor un
mittelbarer Not, finanzielle Entlastung und Beratung umfassen soll (Direktion 
für Bildung, Soziales und Sport, Sozialamt 2022: 35). 

Gegen die Verlängerung des Projekts im Januar 2024 reichten Politiker 
der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) eine Beschwerde 
beim dafür zuständigen Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland ein (Buser 
2024). Die Beschwerde wurde gutgeheißen. Die Überbrückungshilfe wurde als 
Sozialhilfe eingestuft, und als solche würden die Leistungen unter die auslän
derrechtliche Meldepflicht fallen; diese werde durch die Überbrückungshilfe 
umgangen (Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland 2024). Die Stadt Bern 
zog diesen Entscheid weiter ans Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Der 
Bund 2024). Ein Entscheid des Gerichts liegt derzeit (August 2025) noch nicht 
vor. 



288 Schweiz 

2.4 Vergleich der Ansätze und offene Fragen 

Die drei städtischen Ansätze weisen in wesentlichen Punkten Parallelen auf. So 
wählten alle Städte ähnliche Begründungsansätze, nämlich, dass nicht zuletzt 
aufgrund der ausländerrechtlichen Vorgaben der Nichtbezug von Sozialhilfe
leistungen ein relevantes Problem darstelle. Deshalb wurde nach einem Weg 
gesucht, die Existenz der betroffenen Personen zu sichern, die ansonsten aus 
Angst vor ausländerrechtlichen Folgen in Prekarität und teilweise unter men
schenunwürdigen Bedingungen leben würden. Die Städte sehen sich in der 
Pflicht, gegen die aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben auftretende Not 
etwas zu unternehmen. 

Auch die Zielgruppen sind identisch, mit der Ausnahme, dass in Luzern 
Sexarbeiter:innen nicht explizit genannt sind. Ebenfalls nur unwesentlich un
terscheiden sich die Anforderungen an die Aufenthalts- respektive Wohnsitz
dauer in der jeweiligen Gemeinde. 

Unterschiede lassen sich bei der Höhe der Unterstützungsleistungen re
spektive bei der Art der Leistungserbringung ausmachen und in der Art und 
Weise der Finanzierung. In Bern werden keine Geldbeträge direkt an die Be
troffenen ausbezahlt und es werden lediglich konkrete Ausgaben übernom
men; in Luzern erfolgt die Finanzierung über einen separaten Fonds und nicht 
direkt aus dem Stadt-Budget, während in Zürich Geldbeträge zur Sicherung 
des Lebensunterhalts ausbezahlt werden. 

Es stellt sich die Frage, ob bei diesen Varianten der Leistungserbringung 
entscheidende Unterschiede auszumachen sind, die zu einer differenzierten 
Beurteilung der Zulässigkeit dieser Art von Hilfen führen müssten. Um dies 
zu beantworten, ist nachfolgend zu klären, was überhaupt alles unter den mel
depflichtigen Sozialhilfebezug nach AIG fällt (Abschnitt 3), welchen Spielraum 
den Gemeinden aufgrund des Bundesrechts und kantonalen Rechts überhaupt 
zukommt, um solche Leistungen vorzusehen (Abschnitt 4), und ob den Ge
meinden keine andere Option bleibt, als die Unterstützung bedürftiger Aus
länder:innen vermehrt privaten Hilfsorganisationen zu überlassen und ihnen 
dabei einen großen Spielraum zu gewähren (Abschnitt 5). 
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3. Umfang der Meldepflichten 

3.1 Was ist Sozialhilfe? 

Der Bezirksrat Zürich taxiert die Basishilfe u.a. deshalb als unzulässig, weil es 
sich dabei um eine Umgehung der im Bundesrecht vorgesehenen Meldepflicht 
des Sozialhilfebezugs handle. Dies macht es notwendig, Folgendes zu klären: 
Was versteht das AIG unter Sozialhilfe und fallen die Leistungen der Basis- re
spektive Überbrückungshilfe unter diese Definition? Vor allem: Wie definiert 
sich der »Sozialhilfebezug«, den die Sozialbehörden den Migrationsbehörden 
zu melden haben (vgl. Art. 82 VZAE)? 

Das Ausländerrecht des Bundes (AIG und VZAE insbesondere) definiert 
den Begriff »Sozialhilfe« nicht. Er wird aber verschiedentlich verwendet. Die 
Meldepflicht steht im Zusammenhang mit den Widerrufsgründen für die Auf
enthalts- und Niederlassungsbewilligung: Beide Bewilligungen können bei 
Sozialhilfebezug widerrufen respektive nicht verlängert werden (vgl. Art. 62 
Abs. 1 lit. e AIG; Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG). 

In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist unumstritten, dass So
zialversicherungsleistungen – auch einkommens- und bedarfsabhängige 
wie beispielsweise Ergänzungsleistungen oder Verbilligungen der Kranken
kassenprämien – nicht zur Sozialhilfe gehören (Urteil des Bundesgerichts 
2C_60/2022 v. 27.12.2022, E. 4.5). Dabei stützt sich das Gericht auch auf den 
Willen des Gesetzgebers. Denn um diese Auslegung zu verdeutlichen, spricht 
das Gesetz schon seit Jahren nicht mehr von der Abhängigkeit von der »öf
fentlichen Wohltätigkeit«, sondern explizit von Sozialhilfeabhängigkeit (vgl. 
Hunziker 2010: 47). Sinn und Zweck der im AIG vorgesehenen Widerrufs
gründe der Aufenthalts- respektive Niederlassungsbewilligung – und somit 
auch der Meldepflicht – ist die Verhinderung von künftigen Belastungen der 
öffentlichen Hand (Bolzli u.a. 2022: 151; Gonin 2017: 22). 

Die Sozialhilfe inhaltlich auszugestalten, ist Sache der Kantone. Der Bund 
regelt lediglich die Zuständigkeiten zwischen den Kantonen sowie Ausnah
men (Art. 115 BV). Gestützt darauf hat das Bundesparlament das Bundesge
setz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) erlas
sen. Dieses liefert Anhaltspunkte für die Frage, welche (staatlichen) Leistun
gen als Sozialhilfe zu betrachten sind und welche nicht. Als »Unterstützung« 
– also Sozialhilfe – werden »Geld- und Naturalleistungen eines Gemeinwe
sens, die nach kantonalem Recht an Bedürftige ausgerichtet und nach den Be
dürfnissen bemessen werden«, umschrieben (Art. 3 Abs. 1 ZUG). Gemäß einem 



290 Schweiz 

Rundschreiben des Staatssekretariats für Migration (SEM) kann diese Defi
nition auch für das Ausländerrecht übernommen werden (Staatssekretariat 
für Migration 2021: 2). Nicht zur meldepflichtigen Sozialhilfe zählen »andere 
Bedarfsleistungen«, die die Kantone geschaffen haben, z.B. spezielle Famili
energänzungsleistungen oder Wohnbeihilfen (Staatssekretariat für Migration 
2021: 3f.). 

Weiter gelten Leistungen an Bedürftige, die für den Lebensunterhalt 
bestimmt und dafür verwendbar sind, im Sinne des ZUG als Sozialhilfe. Es 
handelt sich dabei um Leistungen, die ein öffentliches Gemeinwesen aus 
seinen eigenen Mitteln gemäß der kantonalen Fürsorge- bzw. Sozialhilfege
setzgebung erbringt. Nicht als Sozialhilfe gelten also Beiträge und Spenden, 
die Kirchen oder andere Hilfsorganisationen an Bedürftige ausrichten – Letz
teres allerdings nur so lange, wie die Stiftungen oder gemeinnützigen Vereine 
nicht im Auftrag und für Rechnung des fürsorgepflichtigen Gemeinwesens 
handeln (Thomet 1994: 74 zu Art. 3). 

Ebenfalls nicht als Unterstützung und somit nicht als Sozialhilfe gelten 
Beiträge aus besonderen staatlichen und kommunalen Hilfsfonds, soweit sie 
so ausgestaltet sind, dass sie als der Sozialhilfe vorgehende Mittel behandelt 
werden (Thomet 1994: 84 zu Art. 3). Aus diesem Grund kann dann auch fest
gehalten werden, dass die Überbrückungshilfe der Stadt Luzern nicht als So
zialhilfe zu qualifizieren war: Die Beiträge stammen aus einem kommunalen 
Hilfsfonds. 

Hingegen werden vor allem durch die Basishilfe in Zürich wesentliche Ele
mente der »Sozialhilfe« erfüllt. Die Beiträge sind für die Deckung des Lebens
unterhalts vorgesehen und richten sich nach dem Bedarf der Antragsteller:in
nen. Die Stadt übernimmt indirekt die Kosten (vgl. Stadtrat der Stadt Zürich 
2021: 7) und macht den privaten Trägern mit einer Leistungsvereinbarung kla
re Vorgaben, wem sie welche Beträge in welcher Höhe ausrichten dürfen. Die 
Stadt Bern hat meines Erachtens klarere Unterscheidungskriterien zwischen 
der Sozialhilfe und der Überbrückungshilfe geschaffen. So ist der Betrag be
schränkt auf maximal CHF 3’000 respektive CHF 5’000, und es werden keine 
Barbeträge ausbezahlt, die zur unmittelbaren Bestreitung des Lebensunter
halts (z.B. Lebensmittel) bestimmt sind. Es bleibt abzuwarten, ob das Verwal
tungsgericht des Kantons Bern, das sich in nächster Instanz mit der Überbrü
ckungshilfe beschäftigen wird, diese ebenfalls als Sozialhilfe qualifizieren wird 
oder nicht. 

Wirtschaftliche Basishilfe und die Überbrückungshilfen beruhen jedoch 
nicht direkt auf kantonalem Recht, was ihrer Einordnung als Sozialhilfe ei
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gentlich entgegensteht. Dies führt zur Frage, ob die Gemeinden durch das kan
tonale Recht überhaupt legitimiert sind, solche (zusätzlichen) Leistungen aus
zurichten. Sind sie das nicht, wären die Leistungen aus dieser Perspektive als 
rechtswidrig zu beurteilen (vgl. nachfolgend Abschnitt 4). 

3.2 Ab welcher Höhe ist der Bezug zu melden? 

Die Stadt Zürich hat argumentiert, dass gemäß der Praxis erst der Bezug von 
Sozialhilfe in der Höhe von CHF 25’000 (Aufenthaltsbewilligung) respektive 
CHF 60’000 (Niederlassungsbewilligung) gemeldet werden müsse. Dieser Ein
wand war aus Sicht der Beschwerdeinstanz jedoch unerheblich, da – und in
soweit ist dem Bezirksrat im Grundsatz zuzustimmen – die Ausrichtung der 
Basishilfe, sofern sie als »Sozialhilfe« zu qualifizieren ist, eine Intransparenz 
schafft: Hat eine Person bereits Basishilfe bezogen, ist die Höhe der ausge
richteten Beiträge an den künftigen Bezug von Sozialhilfe anzurechnen. Dem 
Bundesrecht ist zudem keine in Anzahl Franken definierte Schranke für die 
Meldung des Sozialhilfebezugs zu entnehmen (vgl. Art. 82b VZAE). Hingegen 
ist bei den Rechtsfolgen – also bei der Frage, ob ein Sozialhilfebezug zum Wi
derruf der Niederlassungsbewilligung oder der Aufenthaltsbewilligung führt 
– die Höhe der bezogenen Sozialhilfe durchaus relevant. 

So ist eine Niederlassungsbewilligung nur zu widerrufen, wenn eine 
Person »dauerhaft und in erheblichem Mass« auf Sozialhilfe angewiesen ist 
(Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG). Beim Verlust der Aufenthaltsbewilligung fehlt eine 
solche Einschränkung, und so gilt gemäß Wortlaut von Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG 
der Umstand, dass die:der Ausländer:in selbst oder eine Person, für die sie:er 
zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist, als Grund für den Widerruf 
einer Aufenthaltsbewilligung. Jedoch wird aus der Entstehungsgeschichte 
und der gerichtlichen Auslegung dieser Bestimmung klar, dass eine Verhält
nismäßigkeitsprüfung zum Tragen kommen muss. Gerade unverschuldeter 
Sozialhilfebezug soll nicht als Widerrufsgrund gelten. Auch die Höhe des 
jeweiligen Bezugs ist mitzuberücksichtigen, um festzustellen, ob die Gefahr 
besteht, dass durch die Anwesenheit der jeweiligen Person eine Belastung der 
öffentlichen Finanzen droht (Spescha 2019: 15 zu Art. 62 AIG). 

Dementsprechend ist nachvollziehbar, dass in den kantonalen Migrations
behörden teilweise die Praxis entsteht, davon abzusehen, den Sozialhilfebezug 
von Ausländer:innen bereits ab dem ersten Franken bezogener Hilfe der Mel
depflicht zu unterstellen. Jedenfalls hat das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) seit dem 1. Januar 2021 einer Verlängerung einer Aufenthaltsbewilli
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gung von Staatsangehörigen eines Nichtmitgliedstaates der Europäischen 
Union (EU) oder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) zuzustim
men, sofern sie in einem Haushalt leben, »der während der letzten drei Jahre 
vor Ablauf der Bewilligung Sozialhilfe in Höhe von 50’000 Franken oder mehr 
bei einem Einpersonenhaushalt beziehungsweise 80’000 Franken oder mehr 
bei einem Mehrpersonenhaushalt bezogen hat« (Art. 4 lit. g ZV-EJPD). 

4. Spielraum für Gemeinden 

Wie erwähnt, fehlt es – nebst den bereits herangezogenen Bestimmungen aus 
dem Zuständigkeitsgesetz, die immerhin zur Begriffsbestimmung dienen – 
weitgehend an Regelungen im Bundesrecht bezüglich der Sozialhilfe. Die Bun
desverfassung verpflichtet jedoch die Kantone – zumindest implizit – zur Un
terstützung Bedürftiger. Dabei haben sich die Kantone an das Bundesrecht 
zu halten (vgl. Art. 49 BV). Dementsprechend sind sie auch verpflichtet, die 
ausländerrechtlichen Meldepflichten umzusetzen, wenn sie Sozialhilfe aus
richten. Zu diskutieren ist, ob den Gemeinden überhaupt die Kompetenz zu
kommt, zusätzliche Sozialleistungen zu schaffen, die nicht unter die Melde
pflicht des Sozialhilfebezugs fallen. Dies ist über die Kompetenzteilung zwi
schen Kanton und Gemeinde in der jeweiligen Kantonsverfassung, der Sozial
hilfegesetzgebung und in weiteren kantonalen Staatsorganisationsnormen zu 
ermitteln (vgl. auch die Ausführungen in der Einleitung dieses Kapitels zu den 
Kompetenzen). In diesem Bereich zeigen sich zwischen den Kantonen Zürich 
und Bern gewisse Unterschiede. 

Im Kanton Zürich haben Kanton und Gemeinden dafür zu sorgen, dass 
Menschen in einer Notlage ein Obdach und existenzsichernde Mittel erhalten 
(Art. 111 Kantonsverfassung des Kantons Zürich). Diese Aufgabe wird durch 
das Sozialhilfegesetz im Wesentlichen an die Gemeinden übertragen: Die 
politischen Gemeinden haben nach Maßgabe des Sozialhilfegesetzes für die 
notwendige Hilfe für Personen zu sorgen, die sich in einer Notlage befinden 
(§ 1 SHG ZH). Die Bestimmung in der Kantonsverfassung schließt nicht aus, 
dass das Gemeinwesen die Hilfe selbst anbietet oder die Aufgabe an öffentlich- 
rechtliche, gemischtwirtschaftliche oder privatrechtliche Körperschaften mit 
Leistungsauftrag, Globalbudget und Qualitätssicherung delegiert (Gächter 
2007: 15 zu Art. 111 KV). Entsprechend hält auch der Bezirksrat fest, dass nicht 
zu beanstanden sei, dass die Stadt Fachorganisationen Gelder zuspreche 
(Bezirksrat Zürich 2024, E. 4.2.3). 
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Im Kanton Bern ist vorgesehen, dass Kanton und Gemeinden gemeinsam 
mit öffentlichen und privaten Organisationen für hilfsbedürftige Menschen 
sorgen (Art. 38 Kantonsverfassung des Kantons Bern, KV BE). Auch hier wird 
klargestellt, dass Kanton und Gemeinde mit Privaten zusammenarbeiten kön
nen. Das Sozialhilfegesetz definiert die Sozialhilfe als gemeinsame Aufgabe 
von Kanton und Gemeinden (Art. 11 SHG BE), wobei der Kanton Grundsätze 
und Ziele festlegt und für die Bereitstellung, Finanzierung, Koordination und 
Überprüfung der erforderlichen Leistungsangebote sorgt (Art. 12 SHG BE). 
Die Gemeinden stellen das Leistungsangebot nach den kantonalen Vorgaben 
bereit und vollziehen die individuelle Sozialhilfe (Art. 15 Abs. 1 SHG BE). 

Jedoch erlaubt der Kanton Bern den Gemeinden, die Leistungen der so
zialen Sicherheit des Bundes zu ergänzen (Art. 38 Abs. 3 KV BE). Zusätzlich 
gestattet es das Sozialhilfegesetz den Gemeinden im Kanton Bern, auf eige
ne Kosten Leistungsangebote bereitzustellen, die über die kantonalen Vorga
ben hinausgehen (Art. 15 Abs. 3 SHG BE). Dies ist Ausdruck der beträchtlichen 
Autonomie, die den Gemeinden im Kanton Bern in diesem Bereich zukommt 
(vgl. Art. 109 und Art. 112 KV BE). 

Diese ausdrückliche Kompetenz haben die Gemeinden im Kanton Zürich 
nicht. Gerade im Zusammenhang mit Ausländer:innen ohne Aufenthaltsrecht 
(Sans-Papiers) sieht das Sozialhilfegesetz vor, dass diese Personen nur Anspruch 
auf Hilfe in Notlagen haben und dass die Kantonsregierung (Regierungsrat) 
Bestimmungen über Art und Umfang der Nothilfe erlässt und diese auch aus
richtet (§ 5c SHG ZH). Eine Vorsprache beim Migrationsamt ist vorgeschrie
ben. So ist es fraglich, ob die Gemeinden überhaupt Ausländer:innen ohne Auf
enthaltsrecht unterstützen können, ohne dass kantonales Recht verletzt wird. 
Der Bezirksrat verneint dies in seinem Entscheid vom Oktober 2024 (Bezirks
rat Zürich 2024, E. 4.2.3). 

Somit ist die Grundlage in der Kantonsverfassung für Gemeinden im Kan
ton Bern, um Überbrückungshilfen oder auch andere bedarfsabhängige Sozi
alleistungen einzuführen, deutlich robuster. 

5. Unterstützung bedürftiger Ausländer:innen: Auslagerung 
auf die private Sozialhilfe? 

Die drei Stadtregierungen begründeten ihre Vorstöße damit, dass der Nicht
bezug von Sozialhilfeleistungen ein grundrechtliches Problem sei. Die Stadt 
Zürich sieht dadurch ihre Pflicht, zur Verwirklichung der Grundrechte beizu
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tragen, verletzt und begründet damit den Handlungsbedarf. Grundrechte sind 
grundsätzlich vom Staat zu beachten, zu schützen und zu gewährleisten. In 
diesem Sinne hat der Staat nicht nur aktive Maßnahmen zur Einschränkung 
der Grundrechte zu unterlassen (z.B. durch das Verbot von Demonstratio
nen), sondern mit geeigneten Maßnahmen auch aktiv dafür zu sorgen, dass 
die Grundrechte tatsächlich ausgeübt werden können. So verwirklichen bei
spielsweise auch minimale sozialstaatliche Leistungen das Recht auf Leben 
(vgl. zum Ganzen: Müller 2018). Entsprechend sieht man in der Stadt Bern die 
Überbrückungshilfe als »vorläufige Antwort« auf den faktischen Ausschluss 
von Armutsbetroffenen aus der Sozialhilfe und als »Zeichen dafür, dass die 
Menschenwürde zu schützen ist« (Hänzi 2023: 25). 

Nach dem zuvor Ausgeführten ist davon auszugehen, dass Kantonen und 
Gemeinden aufgrund der migrationsrechtlichen Gesetzgebung des Bundes 
bei der Ausrichtung von Bedarfsleistungen an Ausländer:innen nur ein klei
ner Spielraum bleibt, ohne dass die Leistungen (ab einem gewissen Betrag) 
unter die Meldepflicht fallen. Dies führt zur Frage, ob das Gemeinwesen 
den Auftrag zur Verwirklichung der Grundrechte mittels Ausrichtung sozi
alstaatlicher Leistungen überhaupt noch wahrnehmen kann oder ob diese 
realistischerweise auf private Hilfswerke ausgelagert werden muss. 

Initiativen privater Organisationen spielen seit jeher eine wichtige Rolle 
in der Gewährung der Existenzsicherung in der Schweiz. Private Organisatio
nen ergänzen das System der sozialen Sicherheit und entlasten die Sozialhil
fe (Hänzi 2011: 55). Viele kantonale Sozialhilfegesetze (so auch Bern in Art. 6 
Abs. 2 SHG BE, Luzern in § 21ff. SHG LU und Zürich in § 3c und § 7 SHG ZH) 
sehen Grundlagen für die Zusammenarbeit mit privaten Organisationen so
wie für die Gewährung finanzieller Unterstützung an diese vor. 

Dies kann zunächst als positiv gewertet werden: Kantone und Gemein
den können dadurch von bestehenden Netzwerken und Strukturen profitie
ren, die sie selbst nur mit großen Mühen aufbauen könnten. Zudem können 
private Organisationen niederschwelliger Hilfe leisten, insbesondere für Per
sonen, die den Kontakt zu Behörden meiden, weil sie sich vor der Weitergabe 
ihrer Informationen an andere Stellen fürchten. Schließlich haben private Or
ganisationen nicht die Gesamtverantwortung wahrzunehmen und können auf 
spezifische Klient:innengruppen ausgerichtete Hilfe anbieten (Hänzi 2011: 56). 
Gerade die Angst vor Kontakten mit Behörden ist für die hier im Fokus stehen
de Klient:innengruppe zentral: Sie ist wohl mitentscheidend dafür, dass die 
Zielgruppen der Wirtschaftlichen Basishilfe respektive der Überbrückungshil
fe ihnen zustehende (umfangreichere) Leistungen nicht geltend machen. 
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Andererseits wirft die Auslagerung der Aufgabe, bedürftige Personen 
zu unterstützen, auf private Institutionen auch grundsätzliche Fragen des 
Selbstverständnisses eines Sozialstaates auf. So ist die Gewährung von sozia
ler Sicherheit und der Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen eine Aufgabe, 
für die der Staat die Gesamtverantwortung zu tragen hat. Übernehmen 
aufgrund restriktiver Rahmenbedingungen in der öffentlichen Sozialhilfe 
vermehrt Private Aufgaben in der Sicherung von Grundbedürfnissen, kann 
dies problematisch sein. Bei privaten Institutionen fehlt es eher an Aufsicht 
und Kontrolle und in aller Regel auch an durchsetzbaren Rechtsansprüchen 
und Möglichkeiten, Entscheide durch eine unabhängige Instanz überprüfen 
zu lassen (Rechtsweggarantie). Dies führt letztlich dazu, dass die menschen
würdige Existenz einer Person wieder zum Akt der Barmherzigkeit wird 
und ein zentraler Aspekt eines sozialen Rechtsstaats infrage gestellt wird – 
nämlich, dass sich direkte Leistungsansprüche gegenüber dem Staat ableiten 
lassen, nicht zuletzt aus grund- und menschenrechtlichen Positionen (vgl. 
dazu grundlegend BGE 121 I 367). Die Wirtschaftliche Basishilfe respektive 
Überbrückungshilfe scheint ein Versuch zu sein, aus diesem Dilemma aus
zubrechen: Die Städte nehmen durch die Schaffung dieser Angebote einen 
Teil der Gesamtverantwortung wahr. Dass dabei den leistungserbringenden 
Organisationen in Zürich klare Vorgaben zur Ausgestaltung der Hilfe ge
macht wurden, wäre aus dieser Perspektive eigentlich zu begrüßen: Mit den 
Leistungsvereinbarungen und der staatlichen Finanzierung der Hilfe kann ge
wichtigen Bedenken bezüglich Aufsicht und Kontrolle begegnet werden. Aber 
gerade im vorliegenden Spannungsfeld dürfen diese Vorgaben gemäß dem 
Entscheid des Bezirksrats Zürich nicht zu deutlich sein, damit die Hilfe nicht 
als meldepflichtige Sozialhilfe eingestuft wird. So bleiben den Gemeinden 
effektiv nur wenig Handlungsmöglichkeiten offen. 

6. Schlussbetrachtung 

Die kommunalen Initiativen zur wirtschaftlichen Basishilfe respektive Über
brückungshilfe der Städte Zürich, Bern und Luzern verdeutlichen das Span
nungsfeld, das sich dadurch eröffnet, dass Sozialhilfebezug als Instrument 
der Migrationskontrolle auf Bundesebene eingeführt wurde. Die Folgen des 
Nichtbezugs von Sozialhilfeleistungen aus Angst vor den migrationsrechtli
chen Folgen manifestieren sich in erster Linie bei den Gemeinden. Sie werden 
mit den Personen in existenzieller Not konfrontiert. Gleichzeitig sind sie auch 
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diejenigen, die (in der Regel) nach den Vorgaben des übergeordneten Rechts 
Leistungen der Sozial- oder Nothilfe ausrichten müssen. 

Das Bundesrecht gibt zweierlei vor: Erstens haben Gemeinden den Sozi
alhilfebezug von Ausländer:innen zu melden; zweitens wird durch das Bun
desrecht bestimmt, was als Sozialhilfe gilt und was nicht. Dies schränkt den 
Spielraum der Gemeinden wesentlich ein. Ihnen bleibt zurzeit nur der Aus
weg, nichtstaatliche Organisationen, die explizit auch Ausländer:innen in pre
kären finanziellen Situationen unterstützen, mit (mehr) finanziellen Mitteln 
auszustatten. Wie die Erfahrung in Zürich gezeigt hat, dürfen sie dabei aber 
nicht zu konkrete Vorgaben machen, wie die staatlichen Gelder zu verwen
den sind, damit ihnen nicht der Vorwurf der Umgehung der bundesrechtli
chen Vorgaben zur Migrationskontrolle gemacht werden kann. Dadurch wer
den Bedenken geschürt, nämlich jene nach der Transparenz und der rechts
staatlichen Ausgestaltung dieser Hilfen. 

Schließlich lässt sich in dieser Entwicklung und der zugrundeliegenden 
Verknüpfung von Migrations- und Sozialhilferecht eine ausgeprägte Stratifi
zierung der sozialen Rechte erkennen. Unter Stratifizierung wird eine Bildung 
von Schichten verstanden – hier von unterschiedlichen sozialen Schichten –, 
die sich in ihrer Möglichkeit, Zugang zu (sozialen) Rechten zu erhalten, auf
grund staatlicher Regulierungen unterscheiden. Das Unterscheidungsmerk
mal ist im vorliegenden Fall die Art der Aufenthaltsbewilligung: Der Zugang zu 
Sozialhilfeleistungen ist wesentlich vom ausländerrechtlichen Status abhän
gig (vgl. dazu Borrelli u.a. 2021; Meier u.a. 2021). In diesem Zusammenhang 
davon zu sprechen, dass dies kein sozialstaatlich relevantes Problem sei, da es 
den Betroffenen freistehe, auf die Ausübung ihrer grundrechtlich zugesicher
ten Leistungsansprüche zu verzichten, verfängt meines Erachtens nicht und 
mutet zynisch an. Es müsste vielmehr die Frage gestellt werden, inwiefern die 
Verknüpfung der sozialstaatlichen Mindestsicherung mit migrationsrechtli
chen Konsequenzen zulässig ist. Diese Frage müsste vertiefter untersucht und 
wohl differenziert beantwortet werden: Zumindest der Bezug von Leistungen, 
die nur – aber immerhin – ein menschenwürdiges Dasein sichern sollen (so
genannte Hilfe in Notlagen gemäß Art. 12 BV), sollte nicht mit ausländerrecht
lichen Konsequenzen verknüpft werden dürfen. 

Die Evaluation des Pilotprojekts in Luzern zeigt den Gemeinden sodann 
auch »sichere« Handlungsmöglichkeiten auf: Beratung und Hilfe bei der Gel
tendmachung anderer Leistungen, die nicht der Meldepflicht unterstehen, 
werden als wichtiges Instrument genannt, um existenzielle Nöte zu beheben. 
Auf der anderen Seite verdeutlicht der Umstand, dass in Luzern über 60 % 
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der Ausländer:innen mit Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, die 
Überbrückungshilfe in Anspruch nahmen, schon über zehn Jahre in Luzern 
ihren Wohnsitz hatten, die Notwendigkeit, Transparenz darüber zu schaf
fen, wie und ob sich bei einer derart langen Anwesenheit in der Schweiz der 
Sozialhilfebezug negativ auf die ausländerrechtliche Bewilligung auswirken 
kann. Die im Frühjahr 2023 im eidgenössischen Parlament angenommene 
parlamentarische Initiative (20.451, Armut ist kein Verbrechen), mit der diese 
Personengruppe bei einem Sozialhilfebezug keine negativen Konsequenzen 
mehr zu befürchten hätte, ist ein Schritt in diese Richtung. Wünschenswert 
wäre auch, dass die kantonalen Migrationsämter Grenzbeträge kommunizie
ren, unter denen der Sozialhilfebezug für Ausländer:innen keine Folgen für 
ihren Aufenthaltsstatus hat. 
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Einstellungen zu Migration und Sozialpolitik 

Mia K. Gandenberger und Alyssa M. Taylor 

1. Einleitung 

Die Schweiz war seit dem 16. Jahrhundert ein Zufluchtsort für Schutzsuchende 
und entwickelte sich erst im letzten Jahrhundert von einem Auswanderungs- 
zu einem Einwanderungsland. Als Folge hatten 2021 39 % der Schweizer Be
völkerung einen Migrationshintergrund (siehe Bundesamt für Statistik 2022). 
Um zu verstehen, wie die Bevölkerung dieser diverser werdenden Gesellschaft 
gegenübersteht, befassen wir uns in diesem Kapitel mit den Einstellungen 
Schweizer Bürger:innen zu Migration und Migrant:innen und deren Zugang 
zu sozialstaatlichen Leistungen. 

Die Migrationspolitik der Schweiz und der begleitende öffentliche Diskurs 
waren und sind dabei immer gefangen zwischen dem Bedarf nach (günsti
ger) Arbeitskraft und einer Angst vor der sogenannten Überfremdung (Piguet 
2006; D’Amato 2022). Dies hat sich in verschiedenen Volksabstimmungen zu 
Migration und Einwanderung seit den 1970er-Jahren gezeigt (siehe Tabelle 1). 
Auch die Rolle als Einwanderungsstaat geht mit Herausforderungen für Poli
tiker:innen einher, da ein funktionierender Sozialstaat der Unterstützung sei
ner Beitragenden bedarf. Diese Unterstützung wird aber in einer immer di
verser werdenden Gesellschaft durch die Angst vor Sozialhilfetourismus oder 
-betrug sowie vor Überfremdung erschwert (Gago 2021, siehe auch Riedner in 
diesem Band). 
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Volksabstimmungen über Volksinitiativen zu Migra
tion1 

Datum Abstimmung Entscheidung 
07.06.1970 Volksbegehren gegen die Überfremdung Abgelehnt (54 %) 
20.10.1974 Volksbegehren gegen die Überfremdung und 

Übervölkerung der Schweiz 
Abgelehnt (65.8 %) 

13.03.1977 Republikanische Volksbegehren ›zum Schutze der 
Schweiz‹ (4. Überfremdungsinitiative) 
Volksbegehren ›zur Beschränkung der Ein

bürgerungen‹ (5. Überfremdungsinitiative) 

Abgelehnt (70.5 %) 
Abgelehnt (66.2 %) 

05.04.1981 ›Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpoli

tik‹ 
Abgelehnt (83.8 %) 

20.05.1984 Volksinitiative ›gegen den Ausverkauf der Heimat‹ Abgelehnt (51.1 %) 
04.12.1988 Volksinitiative ›für die Begrenzung der Einwan

derung‹ 
Abgelehnt (67.3 %) 

01.12.1996 Bundesbeschluss über die Volksinitiative ›gegen 
die illegale Einwanderung‹ 

Abgelehnt (53.7 %) 

24.09.2000 Volksinitiative ›für eine Regelung der Zuwan

derung‹ 
Abgelehnt (63.8 %) 

24.11.2003 Volksinitiative ›gegen Asylrechtsmissbrauch' Abgelehnt (50.1 %) 
06.01.2008 Volksinitiative vom 18.11.2005 ›für demokratische 

Einbürgerungen‹ 
Abgelehnt (63.8 %) 

29.11.2009 Volksinitiative vom 08.07.2008 ›Gegen den Bau 
von Minaretten‹ 

Angenommen 
(57.5 %) 

28.11.2010 Volksinitiative vom 15.02.2008 ›Für die Ausschaf

fung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitia

tive)‹ 

Angenommen 
(52.3 %) 

09.02.2014 Volksinitiative vom 14.02.2012 ›Gegen Massenein

wanderung‹ 
Angenommen 
(50.3 %) 

30.11.2014 Volksinitiative vom 02.11.2012 ›Stopp der Über

bevölkerung – zur Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen‹ 

Abgelehnt (74.1 %) 

1 Eine grafische Zusammenstellung sämtlicher Volksabstimmungen (Referenda und 
Volksinitiativen) zu Migration von 1848 bis 2016 unterteilt nach Hauptthemengebiet 
finden Sie ausserdem hier: https://nccr-onthemove.ch/DataManagement/Visualizati 
on/Embed/Referendum.html 

https://nccr-onthemove.ch/DataManagement/Visualization/Embed/Referendum.html
https://nccr-onthemove.ch/DataManagement/Visualization/Embed/Referendum.html
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Datum Abstimmung Entscheidung 
28.02.2016 Volksinitiative vom 28.12.2012 ›Zur Durchsetzung 

der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durch

setzungsinitiative)‹ 

Abgelehnt (58.9 %) 

27.09.2020 Volksinitiative vom 31.08.2018 ›Für eine massvolle 
Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)‹ 

Abgelehnt (61.7 %) 

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1_gesamt.html und Arrighi (2016) 

Der öffentliche Diskurs über die Umverteilung von Sozialleistungen 
und deren Zugänglichkeit für Migrant:innen wird europaweit vor allem 
von rechtspopulistischen Parteien vorangetrieben (Careja und Harris 2022; 
Chueri 2022). Diese Parteien stellen den Zugang für Migrant:innen explizit 
in Frage. Auch die Schweiz ist dabei keine Ausnahme. Dort ist die Schwei
zerische Volkspartei (SVP), eine ehemalige Bauernpartei mit inzwischen 
klar antimigrantischem Profil, diskursbestimmend (Afonso 2014; Manat
schal und Rapp 2015; Gago, Chueri und Gandenberger 2023). Als Reaktion 
auf die Wahlerfolge der SVP in den 1990ern haben Mitte-Rechts-Parteien, 
insbesondere die liberale Freisinnig-Demokratische Partei (FDP), ihre Posi
tion zu Migration und Migrant:innen verschärft, insbesondere in Bezug auf 
den Zugang von EU-Migrant:innen zu Sozialhilfe (Afonso 2014; FDP 2019). 
Außerdem haben die von der SVP lancierten Volksinitiativen wie etwa die 
Masseneinwanderungsinitiative anhaltende gesellschaftliche Veränderungen 
mit sich gebracht. So wurden beispielsweise zur Umsetzung der Initiative 
ein Inländervorrang auf dem Arbeitsmarkt und eine damit verbundene Mel
depflicht von offenen Stellen in besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Branchen oder Regionen eingeführt. Zwar können Arbeitgebende weiterhin 
entscheiden, wen sie einstellen wollen, doch ist dies teilweise mit größerem 
administrativem Aufwand verbunden. Darüber hinaus hatte dies Folgen für 
die Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU, denn die Schweiz wurde teil
weise aus Forschungsprogrammen der EU ausgeschlossen. Das hatte Folgen 
für den Wissenschaftsstandort Schweiz und für Forschende aus der Schweiz 
hinsichtlich der Beteiligung an internationalen Projekten und hinsichtlich der 
Finanzierung solcher Projekte. 

Dies zeigt, dass der öffentliche Diskurs und die Meinung der Bevölkerung 
politische Prozesse beeinflussen können. Dies ist insbesondere in der Schweiz 
mit ihrer direkten Demokratie der Fall, wie bereits in der Einleitung zur 

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1_gesamt.html
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Schweiz beschrieben. Daher ist es generell wichtig, die Einstellungen der Be
völkerung richtig zu verstehen, im Rahmen dieses Sammelbandes sind jedoch 
die Einstellungen der Bevölkerung zu Migration und sozialpolitischen Fragen 
von besonderem Interesse. Deshalb diskutieren wir im Folgenden eine Mo
mentaufnahme dieser Einstellungen aus dem Jahr 2021 zum schweizerischen 
Sozialstaat und Migration im Allgemeinen sowie dem generellen Zugang zu 
Sozialleistungen von Migrant:innen und zu Sozialhilfe von EU-Migrant:innen 
im Speziellen. 

2. Der Sozialstaat der Schweiz 

Wie auch in den beiden anderen in diesem Sammelband untersuchten Län
dern ist der schweizerische Sozialstaat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
weiterentwickelt und angepasst worden, um gesellschaftlichen Veränderun
gen wie der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen und der diverser wer
denden Gesellschaft Rechnung zu tragen. Er vereint Elemente von kollektiver 
Solidarität und Eigenverantwortung und ist dementsprechend schwer in den 
gängigen Wohlfahrtsstaatsklassifikationen zu platzieren (Kriesi und Trechsel 
2008). 

Ein gutes Beispiel, wie diese Kombination von solidarischen Elementen 
und Eigenverantwortung in der Schweiz umgesetzt wurde, ist das schwei
zerische Rentensystem, das in drei Säulen organisiert ist. Die erste Säule ist 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die hauptsächlich über 
erwerbsgekoppelte Beiträge finanziert und vom Bund und den kantonalen 
Regierungen subventioniert wird. Sie ist umverteilend und alle, die mindes
tens ein Jahr lang Beiträge gezahlt haben, haben dazu Zugang. Ziel ist, die 
Grundbedürfnisse im Alter zu decken (Oesch 2008; Gabriel 2015). Die zweite 
Säule ist erwerbsbezogen und wird von Arbeitgebenden und -nehmenden 
gemeinschaftlich finanziert. Die hieraus beziehbare Pension entspricht der 
Summe der über die Jahre gezahlten Beiträge (plus Zinsen). Gering-Verdie
nende oder Teilzeitarbeitende (weniger als 40 %) sind hier schlechter gestellt 
(Oesch 2008). Die dritte und letzte Säule basiert auf der individuellen Vorsorge 
(in Form von Lebensversicherungen oder steuervergünstigten Ersparnissen). 
Diese Säule wird vor allem von Bürger:innen in höheren Einkommensklassen 
und von Selbsterwerbstätigen genutzt (Oesch 2008). 

Trotz mehrerer Überarbeitungen profitieren in diesem (3-Säulen-)System 
vor allem Personen mit unterbrechungsfreier Einzahlungsgeschichte (Ausbil
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dung – Vollzeitanstellung – Pensionierung) von ausreichenden Rentenbezü
gen, denn Abweichungen davon können zu Renteneinbußen führen (Madero- 
Cabib und Fasang 2016). Besonders betroffen sind davon Migrant:innen, die 
erst später in ihrer Erwerbskarriere in die Schweiz eingewandert sind bzw. 
einwandern, oder Personen mit Erwerbs- oder Erziehungspausen, die zu Un
terbrechungen der Beitragszahlungen geführt haben. 

Neben dem Rentensystem gibt es weitere sozialstaatliche Dienste, z.B. die 
Arbeitslosenversicherung, die subventionierte Kinderbetreuung, die Gesund
heitsversorgung oder die Sozialhilfe. Da sich andere Kapitel dieses Buches 
ausführlicher mit der Frage des Zugangs für Migrant:innen zur Sozialhilfe in 
der Schweiz befassen (siehe Kurt und Borrelli sowie Studer in diesem Band), 
wird hier nur auf folgende wichtige Aspekte hingewiesen: Sozialhilfe wird 
in der Schweiz trotz föderaler Harmonisierungsversuche (siehe z.B. Schwei
zerische Konferenz für Sozialhilfe 2019) kantonal umgesetzt und führt zu 
unterschiedlicher sozialer Sicherung in den Kantonen (Bertozzi und Bonoli 
2003). Sozialhilfe ist außerdem häufig anderen Sozialleistungen nachge
schaltet und greift zum Beispiel erst, nachdem die Arbeitslosenversicherung 
oder andere Ressourcen, z.B. (Renten-)Ersparnisse, ausgeschöpft wurden. 
Ferner muss sie in den meisten Fällen zurückgezahlt werden, sobald es die 
finanzielle Lage der Empfänger:innen zulässt. Migrant:innen mit Kurzzeit
aufenthaltstiteln bis zu einem Jahr sind meist vom Zugang zur Sozialhilfe 
ausgeschlossen. Nur in wenigen Kantonen, wie Genf oder Waadt, haben sie 
Zugang zu einer Art finanzieller Ersatzhilfe, die geringer als die reguläre 
Sozialhilfe ausfallen oder zeitlich begrenzt sein kann. In anderen Kantonen 
beschränkt sich der Anspruch z.B. auf Nothilfe, die eine Grundversorgung 
mit Sach- und Dienstleistungen gewährleistet. Das bezieht sich vor allem auf 
Obdach, Nahrung, Kleidung und medizinische Notfallversorgung. Seit 2019 
kann es zudem für Migrant:innen, auch jenen aus der Europäischen Union 
(EU) mit länger gültigen Aufenthaltstiteln, wie z.B. einer Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung, Auswirkungen auf ihren Aufenthaltstitel haben, 
wenn sie Sozialhilfe beantragen, da für Sozialdienste eine Meldepflicht von 
ausländischen Leistungsbeziehenden an die kantonalen Migrationsämter 
besteht (mehr dazu siehe Borrelli u.a. 2021 und Kurt und Borrelli in diesem 
Band). 

Seit Inkrafttreten der Bilateralen Abkommen I zwischen der Schweiz und 
der EU im Jahr 2002 genießen EU-Migrant:innen in der Schweiz Personenfrei
zügigkeit. Obwohl sie als Arbeitskräfte aus europäischen (Nachbar-)Ländern 
eher positiv betrachtet wurden, gibt es Anzeichen dafür, dass sich dieses Bild 
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nach der EU-Osterweiterung geändert und auch Einstellungen zur Umvertei
lung beeinflusst hat (Cappelen und Peters 2018). Diese Veränderung ist ver
mutlich zumindest zum Teil auf Angst vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 
zurückzuführen. 

3. Einstellungen zum schweizerischen Sozialstaat und zur Migration 

Hier untersuchen wir individuelle Einstellungen zum schweizerischen Sozial
staat und zur Migration basierend auf einer Onlineumfrage von rund 1400 Per
sonen im Sommer/Herbst 2021. Sie wurde mit der Unterstützung eines euro
päischen Marktforschungsinstituts durchgeführt. Diese Umfrage zum Thema 
Sozialpolitik und Migration wurde vergleichend in Dänemark, Deutschland, 
Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und Großbritannien durch
geführt (Gandenberger u.a. 2021). Im Folgenden betrachten wir nur die Be
fragten aus der Schweiz. 

Um die Meinung der schweizerischen Bevölkerung so gut wie möglich 
widerzuspiegeln, wurden Quoten für Alter, Geschlecht (männlich, weib
lich), Bildungsstand (niedrig, mittel, hoch), Wohnort (ländlich oder urban) 
und Sprachregion (deutsch- oder französischsprachig) verwendet. Zunächst 
betrachten wir die Ergebnisse zu den Fragenkomplexen Einstellung zu Mi
gration und zu Migrant:innen und Einstellung zum Sozialstaat. Anschließend 
wenden wir uns den Ergebnissen zu den Fragen, ab wann und unter welchen 
Bedingungen der Sozialstaat mit Migrant:innen geteilt werden sollte, zu. 

3.1 Einstellungen zu Migration und Migrant:innen 

Generell steht die Mehrheit der Befragten Einwanderung eher positiv gegen
über (siehe Abbildung 1): Sie stimmt eher bis voll und ganz zu, dass Einwande
rung gut für die Wirtschaft ist und dass sie das kulturelle Leben im Land be
reichert. Außerdem sollte es Menschen, egal welchen Hintergrundes, gestattet 
sein, in die Schweiz zu kommen und hier zu leben. Dabei sind Menschen mit 
einem anderen ethnischen Hintergrund als dem der meisten Schweizer:innen 
etwas weniger willkommen. 

Ein genaueres Bild ergibt sich bei getrennten Analysen nach Geschlecht, 
Alter, Einkommen, Wohn- oder Sprachregion. So gibt es leichte Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern, älteren und jüngeren Befragten und jenen, die 
auf dem Land bzw. in der Stadt wohnen. Zum Beispiel stehen ältere oder auf 
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dem Land wohnende Befragte Migration und Migrant:innen kritischer gegen
über als jüngere und in der Stadt wohnende Befragte. 

Tabelle 2 fasst zusammen, wie unterschiedliche Befragtengruppen über 
die Aussagen zu Migrant:innen denken. In der ersten Spalte befinden sich ver
schiedene Merkmale der Befragten, z.B. ihr Alter, Geschlecht und Bildungsni
veau. Dies sind Faktoren (unabhängige Variablen), die möglicherweise beein
flussen, wie die Meinungen der Befragten zu diesen Aussagen (abhängige Va
riablen) stehen. Die anderen sechs Spalten zeigen die Ergebnisse unserer Ana
lysen. Die Zahlen, genannt Koeffizienten, geben Aufschluss über den Zusam
menhang zwischen den Faktoren und den Meinungen der Befragten. Ein posi
tiver Koeffizient bedeutet, dass Befragte mit diesem Merkmal im Durchschnitt 
der Aussage über Migrant:innen eher zustimmen, denn wir kontrollieren für 
alle anderen Merkmale (unabhängige Variablen). Wenn ein Koeffizient mit ei
nem Sternchen versehen ist (z.B. ** oder ***), bedeutet dies, dass wir ziemlich 
sicher sind, dass dieser Faktor einen Einfluss auf die Meinung der Befragten 
hat und wir nicht zufällig dieses Ergebnis gefunden haben (der Zusammen
hang ist statistisch signifikant). Wir sehen zum Beispiel, dass die Koeffizien
ten in der Reihe »Alter« bei fast allen Aussagen mit einem Sternchen versehen 
sind, das bedeutet, dass wir ziemlich sicher sind, dass das Alter einer Person ei
nen signifikanten Einfluss auf ihre Einstellung gegenüber Migrant:innen hat. 
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden wir diese Ergebnisse näher er
läutern. 

Ältere Befragte stehen Migration eher skeptisch gegenüber: Sie stim
men eher zu, dass Migrant:innen nicht ausreichend qualifiziert sind und die 
Schweiz zu einem schlechteren Lebensstandort machen. Folglich stimmen sie 
eher nicht zu, dass Migrant:innen gut für die Wirtschaft oder eine Bereiche
rung für das kulturelle Leben der Schweiz sind und es ihnen unabhängig von 
ihrem ethnischen Hintergrund gestattet sein sollte, in die Schweiz zu kom
men und hier zu leben. Ebenfalls sind sie der Meinung, dass Migrant:innen 
die Schweiz nicht zu einem besseren Lebensstandort machen. 

Frauen stimmen im Vergleich zu Männern eher nicht zu, dass Migrant:in
nen gut für die Wirtschaft sind oder dass sie die Schweiz zu einem besseren 
Lebensstandort machen. Allerdings unterscheiden Frauen und Männer sich 
nicht bei der Einschätzung, ob Migrant:innen die Schweiz zu einem schlechte
ren Lebensstandort machen. Die Meinungsunterschiede zwischen Frauen und 
Männern gegenüber Migration und Migrant:innen sind also nicht immer sehr 
stark ausgeprägt. 
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Abbildung 1: Einstellungen zu Migrant:innen. 

Befragte mit Universitätsabschluss stehen Migration und Migrant:innen 
positiver gegenüber als jene ohne abgeschlossene Ausbildung oder mit aus
schließlich obligatorischer Grundausbildung. Sie stimmen eher zu, dass Mi
grant:innen gut für die Wirtschaft und eine Bereicherung für das kulturelle Le
ben sind sowie die Schweiz zu einem besseren Lebensstandort machen. Dem
entsprechend stimmen sie der gegenteiligen Aussage eher nicht zu, stehen den 
Qualifikationen von Migrant:innen weniger kritisch gegenüber und sind offe
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ner für Migrant:innen mit einem anderen ethnischen Hintergrund als dem der 
meisten Schweizer:innen. Befragte mit abgeschlossener weiterführender Aus
bildung (über die obligatorische Schulzeit hinaus) stimmen auch eher zu, dass 
Migrant:innen eine Bereicherung für das kulturelle Leben der Schweiz sind. 
Jedoch stimmen sie eher nicht zu, dass Migrant:innen die Schweiz zu einem 
besseren Lebensstandort machen. 

Befragte haben auch unterschiedliche Präferenzen, je nachdem wo sie le
ben, wie hoch ihr Einkommen ist und wie sie sich selbst politisch einordnen. 
Auf dem Land wohnende Befragte stehen den Qualifikationen der Migrant:in
nen kritischer gegenüber als in der Stadt wohnende Befragte. Befragte in der 
französischsprachigen Schweiz stimmen eher nicht zu, dass Migration gut für 
die Schweizer Wirtschaft ist, sie nehmen Migrant:innen jedoch eher als eine 
Bereicherung für das kulturelle Leben im Land wahr. Allerdings stehen die
se Befragten Migrant:innen, die denselben ethnischen Hintergrund wie die 
meisten Schweizer:innen haben, skeptischer gegenüber als die Befragten der 
deutschsprachigen Schweiz. 

Befragte mit höherem Einkommen nehmen Migration und Migrant:innen 
als eine Bereicherung für das kulturelle Leben und gut für die Wirtschaft der 
Schweiz wahr. Befragte, die sich selbst politisch eher rechts einordnen, stehen 
Migration und Migrant:innen allgemein skeptischer gegenüber als diejenigen, 
die sich politisch eher links einordnen. 



310 Schweiz 

Ta
be
ll
e 2
: E
in
st
el
lu
n
ge
n
 zu

 M
ig
ra
ti
on

 (R
eg
re
ss
io
n
sm
od
el
le
) 

A
b
h
ä
n
g
ig
e
 Va

ri
a
b
le
n
 – M

ig
ra
n
t:
in
n
e
n
 …
 

…
 s
in
d
 ni
ch
t 

a
u
sr
e
ic
h
e
n
d
 

q
u
a
li
fi
zi
e
rt
 

…
 s
in
d
 gu

t 
fü
r d
ie
 

W
ir
ts
ch
a
ft
 

…
 b
e
re
ic
h
e
rn

 
d
a
s k
u
lt
u
re
ll
e
 

Le
b
e
n
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 be

ss
e
re
n
 

Le
b
e
n
ss
ta
n
d
o
rt
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 sc
h
le
ch
te


re
n
 Le

b
e
n
ss
ta
n
d


o
rt
 

…
 d
e
rs
e
lb
e
n
 

E
th
n
ie
 wi

e
 

d
ie
 M
e
h
rh
e
it
 

so
ll
te
n
 he

rk
o
m


m
e
n
 un

d
 hi
e
r 

le
b
e
n
 kö

n
n
e
n
 

…
 e
in
e
r a
n


d
e
re
n
 Et
h
n
ie
 

a
ls
 di
e
 M
e
h
r

h
e
it
 so
ll
te
n
 

h
e
rk
o
m
m
e
n
 

u
n
d
 hi
e
r le

b
e
n
 

k
ö
n
n
e
n
 

0
.0

0
4

**
* 

-0
.0

0
1 

-0
.0

0
3**

 
-0

.0
1**

* 
0

.0
0

2
* 

-0
.0

1**
* 

-0
.0

1**
* 

A
lt

e
r 

(0
.0

0
1)
 

(0
.0

0
1)
 

(0
.0

0
1)
 

(0
.0

0
1)
 

(0
.0

0
1)
 

(0
.0

0
1)
 

(0
.0

0
1)
 

-0
.0

5 
-0

.1
1**

 
0

.0
1 

-0
.1

0
**
 

0
.0

3 
0

.0
3 

-0
.0

1 
G

e
sc

h
le

ch
t:
 

w
e

ib
li

ch
 (1)

 
vg

l.
 m

ä
n

n
li

ch
 

(0
) 

(0
.0

4
) 

(0
.0

4
) 

(0
.0

4
) 

(0
.0

4
) 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

4
) 

-0
.0

2
 

0
.1

2
* 

0
.1

8
**

* 
-0

.1
1* 

-0
.0

6
 

0
.0

3 
0

.0
2
 

S
e

k
u

n
d

a
r

sc
h

u
le
 Bi

l

d
u

n
g
 

R
e

f:
 ke

in
e
 bi

s 
P

ri
m

a
rs

ch
u

le
 

(0
.0

6
) 

(0
.0

6
) 

(0
.0

6
) 

(0
.0

6
) 

(0
.0

7)
 

(0
.0

7)
 

(0
.0

6
) 



Mia K. Gandenberger und Alyssa M. Taylor: Einstellungen zu Migration und Sozialpolitik 311 

A
b
h
ä
n
g
ig
e
 Va

ri
a
b
le
n
 – M

ig
ra
n
t:
in
n
e
n
 …
 

…
 s
in
d
 ni
ch
t 

a
u
sr
e
ic
h
e
n
d
 

q
u
a
li
fi
zi
e
rt
 

…
 s
in
d
 gu

t 
fü
r d
ie
 

W
ir
ts
ch
a
ft
 

…
 b
e
re
ic
h
e
rn

 
d
a
s k
u
lt
u
re
ll
e
 

Le
b
e
n
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 be

ss
e
re
n
 

Le
b
e
n
ss
ta
n
d
o
rt
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 sc
h
le
ch
te


re
n
 Le

b
e
n
ss
ta
n
d


o
rt
 

…
 d
e
rs
e
lb
e
n
 

E
th
n
ie
 wi

e
 

d
ie
 M
e
h
rh
e
it
 

so
ll
te
n
 he

rk
o
m


m
e
n
 un

d
 hi
e
r 

le
b
e
n
 kö

n
n
e
n
 

…
 e
in
e
r a
n


d
e
re
n
 Et
h
n
ie
 

a
ls
 di
e
 M
e
h
r

h
e
it
 so
ll
te
n
 

h
e
rk
o
m
m
e
n
 

u
n
d
 hi
e
r le

b
e
n
 

k
ö
n
n
e
n
 

U
n

iv
e

rs
it

ä
ts



a
u

sb
il

d
u

n
g
 

-0
.1

3* 
0

.2
2

**
* 

0
.3

1**
* 

0
.0

3 
-0

.1
6

**
 

0
.1

1 
0

.1
3* 

R
e

f:
 ke

in
e
 bi

s 
P

ri
m

a
rs

ch
u

le
 

(0
.0

7)
 

(0
.0

7)
 

(0
.0

7)
 

(0
.0

7)
 

(0
.0

8
) 

(0
.0

7)
 

(0
.0

7)
 

-0
.1

5**
* 

-0
.0

7 
-0

.0
5 

-0
.0

7 
-0

.0
1 

-0
.0

4
 

-0
.0

7 
La

n
d
 (1)

 vg
l.
 

S
ta

d
t (0

) 
(0

.0
5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 



312 Schweiz 

A
b
h
ä
n
g
ig
e
 Va

ri
a
b
le
n
 – M

ig
ra
n
t:
in
n
e
n
 …
 

…
 s
in
d
 ni
ch
t 

a
u
sr
e
ic
h
e
n
d
 

q
u
a
li
fi
zi
e
rt
 

…
 s
in
d
 gu

t 
fü
r d
ie
 

W
ir
ts
ch
a
ft
 

…
 b
e
re
ic
h
e
rn

 
d
a
s k
u
lt
u
re
ll
e
 

Le
b
e
n
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 be

ss
e
re
n
 

Le
b
e
n
ss
ta
n
d
o
rt
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 sc
h
le
ch
te


re
n
 Le

b
e
n
ss
ta
n
d


o
rt
 

…
 d
e
rs
e
lb
e
n
 

E
th
n
ie
 wi

e
 

d
ie
 M
e
h
rh
e
it
 

so
ll
te
n
 he

rk
o
m


m
e
n
 un

d
 hi
e
r 

le
b
e
n
 kö

n
n
e
n
 

…
 e
in
e
r a
n


d
e
re
n
 Et
h
n
ie
 

a
ls
 di
e
 M
e
h
r

h
e
it
 so
ll
te
n
 

h
e
rk
o
m
m
e
n
 

u
n
d
 hi
e
r le

b
e
n
 

k
ö
n
n
e
n
 

0
.0

3 
-0

.1
2

**
 

0
.0

6
 

0
.0

8
* 

0
.0

3 
-0

.0
8
 

0
.0

7 
Fr

a
n

zö
si

sc
h



sp
ra

ch
ig

e
 (1)

 
vg

l.
 de

u
ts

ch


sp
ra

ch
ig

e
 (0

) 
S

ch
w

e
iz
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

(0
.0

6
) 

(0
.0

5)
 

(0
.0

5)
 

-0
.0

1 
0

.0
2

**
* 

0
.0

1* 
0

.0
1* 

-0
.0

1 
-0

.0
0

0
5 

0
.0

1 
E

in
ko

m
m

e
n
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

0
.1

0
**

* 
-0

.1
2

**
* 

-0
.1

5**
* 

-0
.1

3**
* 

0
.1

3**
* 

-0
.0

7**
* 

-0
.1

4
**

* 

Li
n

k
s (0

) v
g

l.
 

R
e

ch
ts
 (10

) 
(0

.0
1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

(0
.0

1)
 

1.
8

7**
* 

3.
37

**
* 

3.
4

4
**

* 
3.

56
**

* 
1.

51
**

* 
3.

32
**

* 
3.

54
**

* 

K
o

n
st

a
n

te
 

(0
.1

2
) 

(0
.1

1)
 

(0
.1

2
) 

(0
.1

2
) 

(0
.1

3)
 

(0
.1

2
) 

(0
.1

1)
 



Mia K. Gandenberger und Alyssa M. Taylor: Einstellungen zu Migration und Sozialpolitik 313 

A
b
h
ä
n
g
ig
e
 Va

ri
a
b
le
n
 – M

ig
ra
n
t:
in
n
e
n
 …
 

…
 s
in
d
 ni
ch
t 

a
u
sr
e
ic
h
e
n
d
 

q
u
a
li
fi
zi
e
rt
 

…
 s
in
d
 gu

t 
fü
r d
ie
 

W
ir
ts
ch
a
ft
 

…
 b
e
re
ic
h
e
rn

 
d
a
s k
u
lt
u
re
ll
e
 

Le
b
e
n
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 be

ss
e
re
n
 

Le
b
e
n
ss
ta
n
d
o
rt
 

…
 m
a
ch
e
n
 di
e
 CH

 
zu
m
 sc
h
le
ch
te


re
n
 Le

b
e
n
ss
ta
n
d


o
rt
 

…
 d
e
rs
e
lb
e
n
 

E
th
n
ie
 wi

e
 

d
ie
 M
e
h
rh
e
it
 

so
ll
te
n
 he

rk
o
m


m
e
n
 un

d
 hi
e
r 

le
b
e
n
 kö

n
n
e
n
 

…
 e
in
e
r a
n


d
e
re
n
 Et
h
n
ie
 

a
ls
 di
e
 M
e
h
r

h
e
it
 so
ll
te
n
 

h
e
rk
o
m
m
e
n
 

u
n
d
 hi
e
r le

b
e
n
 

k
ö
n
n
e
n
 

R
2
 

0
.1

2
 

0
.1

4
 

0
.1

9
 

0
.1

8
 

0
.1

1 
0

.0
7 

0
.1

8
 

K
o

rr
ig

ie
rt

e
s 

R
2
 

0
.1

1 
0

.1
3 

0
.1

8
 

0
.1

7 
0

.1
1 

0
.0

6
 

0
.1

8
 

R
e

si
d

u
a

l

st
a

n
d

a
rd



a
b

w
e

ic
h

u
n

g
 

(F
re

ih
e

it
sg

ra


d
e
 = 1

38
9

) 

0
.7

4
 

0
.7

3 
0

.7
5 

0
.7

4
 

0
.8

2
 

0
.7

7 
0

.7
2
 

F S
ta

ti
st

ik
 

(F
re

ih
e

it
sg

ra


d
e
 

=
 8;

 13
8

9
) 

2
2

.8
0

**
* 

2
8

.2
0

**
* 

4
0

.4
0

**
* 

37
.1

0
**

* 
2

2
.2

0
**

* 
12

.4
0

**
* 

38
.4

0
**

* 

N
ot
iz
: * Fe

h
le

rw
a

h
rs

ch
e

in
li

ch
ke

it
 kl

e
in

e
r a

ls
 10

 %
; **

 Fe
h

le
rw

a
h

rs
ch

e
in

li
ch

ke
it
 kl

e
in

e
r a

ls
 5 %

; **
* Fe

h
le

rw
a

h
rs

ch
e

in
li

ch
ke

it
 kl

e
in

e
r a

ls
 1 %

; N
 = 1

'1
8

7 



314 Schweiz 

3.2 Den Sozialstaat mit Migrant:innen teilen 

Die große Mehrheit der Befragten (71 %) sieht den Hauptzweck des Sozialstaa
tes in der Bereitstellung eines Sicherheitsnetzes für den Fall, dass Menschen 
krank, alt oder arbeitslos werden. Dies geht klar aus Abbildung 2 hervor. Ande
re Wahlmöglichkeiten wie »Unterstützung der Bevölkerung in Bezug auf bes
sere Bildungsmöglichkeiten und neue Arbeitsplätze« (gewählt von 17 %), »Um
verteilung des Geldes von Reichen zu Armen« (gewählt von 6 %) oder »Keiner 
der Genannten« (gewählt von 5 %) erhalten weniger Zustimmung. 

Der Zugang zu diesem Sicherheitsnetz ist jedoch nicht bedingungslos, wie 
aus Abbildung 3 hervorgeht. Bei der Frage, ab wann Einwander:innen im All
gemeinen Anspruch auf Sozialleistungen haben sollten, spricht sich die große 
Mehrheit der Befragten (48 %) dafür aus, dass Migrant:innen mindestens ein 
Jahr in der Schweiz leben und Steuern zahlen sollten,2 bevor sie Zugang zu sol
chen Leistungen bekommen sollten. 30 % der Befragten finden, dies solle erst 
nach der Einbürgerung, also nach mindestens zehn Jahren der Fall sein. 7 % 
der Befragten waren der Meinung, Migrant:innen sollten niemals Anspruch 
auf Sozialleistungen haben. Demgegenüber ist eine weitere Gruppe der Be
fragten dafür, dass Migrant:innen direkt nach ihrer Ankunft (8 % der Befrag
ten) oder nach einem Jahr Aufenthalt ohne die zusätzliche Bedingung, Steuern 
zu zahlen (9 % der Befragten), einen solchen Anspruch haben sollten. 

Wie diese Einstellungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
variieren, ist in Tabelle 3 zusammengefasst.3 Die Ergebnisse können so gelesen 
werden wie bei Tabelle 2 erklärt. Hier bedeuten allerdings positive Koeffizi
enten, dass die jeweilige Migrant:innengruppe in den Augen der Befragten 
mit diesem Merkmal erst später Zugang zu Sozial(hilfe)leistungen bekom
men sollte. So sind die Befragten mit steigendem Alter eher dazu geneigt, 
Migrant:innen später Zugang zu gewähren. Dies gilt ebenfalls für Befragte, 

2 In der Umfrage haben wir den Begriff Steuern allgemein gehalten und nicht präzisiert, 
ob es um Quellen- oder Individualsteuer geht. Man kann Steuern hier als Synonym für 
Beiträge zur Allgemeinheit verstehen. 

3 Tabelle 3 beinhaltet die Ergebnisse eines linearen Regressionsmodells mit der Antwort 
auf die Frage »Wann sollten [Migrant:innen] Ihrer Meinung nach die gleichen rechtli

chen Ansprüche auf Sozialleistungen gewährt werden, wie Bürger:innen, die bereits 
hier leben?« als abhängige Variable. Auch wenn es sich bei den Antwortoptionen ei

gentlich um eine ordinale Skala handelt und man eine andere Art der Berechnung nut

zen sollte, sind lineare Modelle einfacher interpretierbar und die Ergebnisse sind ver

gleichbar (Robitzsch 2020). 
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die auf dem Land wohnen oder ihre eigene politische Einstellung als rechts 
bezeichnen. Befragte aus den französischsprachigen Gebieten der Schweiz 
oder solche mit Universitätsabschluss (oder einem äquivalenten Abschluss 
im Vergleich zu Befragten mit keiner oder ausschließlich abgeschlossener 
Grundschulausbildung) hingegen sind eher für einen schnelleren Zugang. 

Tabelle 3: Einstellungen zur Frage, wann Migrant:innen Zugang zu Sozial(hilfe)leis
tungen erhalten sollten 

Abhängige Variable: 
Migrant:innen 
allgemein 

Deutsche Spani

sche 
Bulgari

sche 
(1–5) … Migrant:innen (1–7) 
0.01*** 0.01*** 0.01*** 0.01*** Alter 
(0.001) (0.003) (0.003) (0.003) 
0.07 0.19** 0.24*** 0.21** Geschlecht weiblich (1) 

vgl. männlich (0) 
(0.05) (0.09) (0.09) (0.09) 
-0.07 -0.04 -0.15 -0.08 Sekundarschule 

Ref: keine bis Primar

schule 
(0.07) (0.13) (0.13) (0.13) 

-0.16** -0.08 -0.22 -0.28** Universitätsausbildung 
Ref: keine bis Primar

schule 
(0.08) (0.14) (0.14) (0.14) 

0.16*** 0.24** 0.22** 0.10 Land (1) vgl. Stadt (0) 
(0.06) (0.10) (0.10) (0.10) 
-0.16*** -0.50*** -0.53*** -0.62*** Französischsprachige 

(1) vgl. deutschsprachi

ge (0) Schweiz 
(0.06) (0.10) (0.10) (0.10) 

0.002 0.01 0.02 0.01 Einkommen 
(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
0.14*** 0.19*** 0.20*** 0.23*** Links (0) vgl. Rechts 

(10) 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) 

Konstante 2.03*** 1.99*** 2.15*** 2.21*** 

(0.15) (0.25) (0.25) (0.25) 
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Abhängige Variable: 
Migrant:innen 
allgemein 

Deutsche Spani

sche 
Bulgari

sche 
(1–5) … Migrant:innen (1–7) 

Observationen 1,187 1,187 1,187 1,187 
R2 0.15 0.11 0.13 0.15 
Korrigiertes R2 0.15 0.11 0.12 0.15 
Residualstandardab

weichung (Freiheits

grade = 1178) 

0.86 1.48 1.47 1.50 

F Statistik (Freiheits

grade 
= 8; 1178) 

26.40*** 18.80*** 21.10*** 26.80*** 

Notiz: * Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner als 10 %; ** Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner als 
5 %; *** Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner als 1 %; N = 1'462 

Abbildung 2: Hauptzweck des Sozialstaates. 
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Abbildung 3: Anspruch auf Sozialleistungen (allgemein) für Migrant:innen. 

Befragte, die »Weiss nicht« oder »Keine Angabe« gewählt haben, wurden 
ausgeschlossen. Die generell eher bedingte Bereitschaft, Migrant:innen den 
Zugang zu Sozialleistungen zu gewähren, geht mit dem Eindruck einher, dass 
Migrant:innen gleich bzw. mehr erhalten, als sie beitragen. Zwar geben 26 % 
der Befragten an, dass Migrant:innen gleich viele Steuern und Sozialabgaben 
zahlen, wie sie beziehen, allerdings ist die Mehrheit der Befragten der Mei
nung, dass Migrant:innen eher mehr erhalten, als sie beitragen (siehe Abbil
dung 4). 

Im Folgenden wollen wir uns einem bestimmten sozialstaatlichen Dienst, 
der Sozialhilfe, und dem Zugang dazu für Migrant:innen aus drei unterschied
lichen Herkunftsländern, Deutschland, Spanien und Bulgarien, zuwenden. 
Wir wollen so untersuchen, ob es eine Rolle spielt, woher ein:e Migrant:in 
kommt. Die Länder wurden ausgewählt, um verschiedene Mitgliedstaa
tengruppen der Europäischen Union abzudecken. Deutschland stellt dabei 
ein westeuropäisches Nachbarland der Schweiz dar, Spanien ein älteres 
südeuropäisches Mitgliedsland und Bulgarien einen noch recht jungen osteu
ropäischen Mitgliedstaat. 
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Abbildung 4: Wahrnehmung der Balance zwischen migrantischen Beiträgen und den 
von ihnen erhaltenen sozialstaatlichen Leistungen. 

Die Frage und möglichen Antworten waren ähnlich wie bei der Frage zum 
Zugang für Migrant:innen zu Sozialleistungen im Allgemeinen. Wir haben je
doch zwei Antwortoptionen hinzugefügt: »5 Jahre in der Schweiz leben« und 
»5 Jahre in der Schweiz leben und Steuern zahlen«. Wie in Abbildung 5 zu se
hen ist, machen Befragte im Großen und Ganzen keine entscheidenden Un
terschiede zwischen Migrant:innen der drei verschiedenen Herkunftsländer. 
Allerdings ist eine leichte Tendenz einer nach Herkunftsländern geordneten 
Präferenz zu erkennen, gerade was die weniger anspruchsvollen Bedingungen 
von Befragten für den Zugang von Migrant:innen zu Sozialhilfe betrifft. Deut
schen Migrant:innen wird hier schneller der Zugang gewährt als spanischen 
oder bulgarischen. 

Aus Tabelle 3 ergibt sich ein differenzierteres Bild im Hinblick auf die Va
riationsbreite der Einstellungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Äl
tere Menschen sowie die Befragten, die sich selbst politisch rechts einordnen, 
sind eher für einen späteren Zugang zu Sozialhilfe für Migrant:innen aus allen 
drei Ländern, also Deutschland, Spanien und Bulgarien. Auf dem Land leben
de Befragte, im Vergleich zu denen, die in der Stadt wohnen, favorisieren einen 
späteren Zugang zu Sozialhilfe für Migrant:innen aus Deutschland und Spa
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nien. Gegenüber Migrant:innen aus Bulgarien unterscheiden sich die beiden 
Gruppen nicht, was bedeutet, dass Befragte (egal wo sie wohnen) möglicher
weise ähnliche Ansichten über bulgarische Migrant:innen haben. Befragte mit 
Universitätsabschluss sind im Allgemeinen offener für einen früheren Zugang 
von Migrant:innen zur Sozialhilfe als Befragte ohne oder mit ausschließlich 
obligatorischer Grundausbildung. Dies bezieht sich auch speziell auf bulga
rische Migrant:innen, nicht aber auf deutsche oder spanische Migrant:innen. 
Befragte aus der französischsprachigen Schweiz sind offen für einen schnel
leren Zugang zur Sozialhilfe von Migrant:innen aller drei Herkunftsländer als 
Befragte aus den deutschsprachigen Gebieten. 

Abbildung 5: Anspruch auf Sozialhilfeleistungen für Migrant:innen aus Deutschland, 
Spanien und Bulgarien. 

4. Schlussbetrachtung 

Basierend auf einer Umfrage aus dem Jahr 2021 haben wir in diesem Buch
kapitel eine Momentaufnahme der Einstellungen Schweizer Bürger:innen zu 
Migration, zu Migrant:innen und zu deren Zugang zu sozialstaatlichen Leis
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tungen präsentiert. Die Befragten sprachen sich in großer Mehrheit dafür aus, 
dass der Sozialstaat als ein Sicherheitsnetz für Kranke, Alte oder Arbeitssu
chende dienen soll. Allerdings soll der Zugang zu diesem Sicherheitsnetz nicht 
bedingungslos sein: Migrant:innen sollen gemäß der Mehrheit der Befragten 
für den Zugang zum Sicherheitsnetz mindestens ein Jahr in der Schweiz arbei
ten und Steuern zahlen. Dies gilt auch für EU-Migrant:innen z.B. aus Deutsch
land, Spanien und Bulgarien. 

Allgemein stehen die Befragten Migrant:innen positiv gegenüber, aber bei 
genauerem Hinsehen zeigt sich, dass sich verschiedene Befragtengruppen un
terscheiden. Wir sehen in unserer Studie (und auch in der bestehenden For
schung), dass ältere, weniger gebildete, auf dem Land lebende Befragte eher 
restriktive politische Einstellungen gegenüber Migrant:innen vertreten. Das 
betrifft insbesondere den Zugang von Migrant:innen zum Sozialstaat. Insge
samt stimmen unsere Ergebnisse mit denen bestehender internationaler For
schung, die sich mit der Einstellung in westlichen Demokratien gegenüber Mi
grant:innen und deren an Bedingungen geknüpften Zugang zu Sozialleistun
gen befasst, überein (siehe z.B. Reeskens und van Oorschot 2012; Hainmueller 
und Hopkins 2014). 

Außerdem steht die von uns festgestellte Präferenz für einen bedingten 
Zugang zu Sozialleistungen von Migrant:innen im Einklang mit der in vorheri
gen Kapiteln behandelten Unterstützungswürdigkeit (siehe zum Beispiel Bar
wick-Gross in diesem Band). Während wir hier keine Aussagen über die Einstel
lung gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen machen können, scheint die 
darin beschriebene Hierarchie der Unterstützungswürdigen mit Migrant:in
nen an letzter Stelle (hinter Pensionierten, Kranken und Menschen mit Be
einträchtigung sowie Arbeitssuchenden) auch hier vorhanden zu sein.4 Dass 
dies der Fall sein könnte, legt auch andere Forschung nahe, die sich mit dem 
Zugang für Migrant:innen zu staatlicher Unterstützung auseinandersetzt. So 
haben Studien in der Schweiz zum Beispiel festgestellt, dass in den Augen der 
Schweizer Bevölkerung gemeinschaftliche Hilfe auch während Krisenzeiten 
nicht bedingungslos ist (Knotz u.a. 2021; Gandenberger u.a. 2022). 

Allerdings ist das schweizerische Sicherheitsnetz, wie oben beschrieben, 
auch für Schweizer:innen selbst nicht bedingungslos zugänglich. Da in der 
Schweiz der Eigenverantwortung der Bürger:innen eine große Bedeutung bei
gemessen wird, ist der Zugang zu den solidarischen Elementen des Sozialstaa
tes z.B. an die Bedingung der lückenlosen Beitragszahlungen oder an Rück

4 Mehr dazu siehe unter anderem van Oorschot (2006; 2008). 
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zahlungen geknüpft. Zugleich ist die Angst vor Missbrauch von Sozialleistun
gen groß (siehe dazu Pärli in diesem Band). Das gilt besonders für den Miss
brauch durch Migrant:innen, aber auch durch Einheimische. Damit erklärt 
sich auch die im Bundesgesetz festgehaltene Möglichkeit der Sozialversiche
rungen, bei begründetem Verdacht auf Missbrauch Observationen von Versi
cherten durchzuführen. 

Unsere Ergebnisse können zwar nur als Momentaufnahme verstanden 
werden, doch geben sie einen wichtigen Einblick in die Einstellungen der 
schweizerischen Bevölkerung. Gerade im Kontext von direkter Demokratie 
und Volksabstimmungen ist es wichtig, diese zu verstehen, denn direkte 
Demokratie hat einen Einfluss auf Meinungen und Einstellungen, wenn auch 
nur bis zu einem gewissen Punkt (Jung und Tavits 2021). Trotz alledem können 
Bürger:innen die politische Agenda beeinflussen, indem sie die Werkzeuge 
der direkten Demokratie nutzen, z.B. Initiativen (Linder und Mueller 2021). 
Außerdem erlauben uns die hier vorgestellten Einstellungen, die Ergebnisse 
der anderen Kapitel in diesem Band, insbesondere diesem Teil zur Schweiz, 
welche sich mit der Praxis in verschiedenen sozialstaatlichen Diensten be
fassen oder die speziellen Erfahrungen bestimmter Migrant:innengruppen 
beleuchten, in den Kontext der allgemeinen Einstellungen in der Schweiz 
wohnender Personen einzuordnen. 
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Schlussbemerkungen 

Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt, Nora Ratzmann 

Der vorliegende Sammelband beleuchtet drei verschiedene Länderkontexte an 
der Schnittstelle von Sozialpolitik und Migrationskontrolle. Die einzelnen Bei
träge veranschaulichen anhand von empirischen Forschungsergebnissen län
derspezifische Praktiken interner Migrationskontrolle. Die Ausführungen ver
deutlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland, Ös
terreich und der Schweiz, welche nachfolgend kurz aufgegriffen werden. 

Aus historischer Sicht zeigt sich, dass alle drei Nationalstaaten sich von ei
nem Auswander:innen- zu einem Einwander:innenstaat transformiert haben, 
teils auch trotz und gegen größeren, politischen Widerstand. Die sogenann
ten Gastarbeiter:innen prägten und prägen dabei bis heute die Gesellschaf
ten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. In allen drei Länderkontexten 
wurden Gastarbeiter:innen Zugänge zum Arbeitsmarkt und den Sozialversi
cherungen gewährt. Sie erhielten die Möglichkeit des Nachzuges der eigenen 
Familie und/oder einer Verfestigung des regulären Aufenthalts. Diese rechtli
chen Zugeständnisse entwickelten sich nur zögerlich und teilweise erst nach 
erheblichem politischem Druck – sowohl von Seiten der Herkunftsstaaten als 
auch der zugewanderten Personen selbst und/oder aufgrund von Entscheiden 
von den jeweiligen zuständigen Gerichten (siehe Atzmüller und Knecht sowie 
Pärli in diesem Band). 

Bis heute wirken diese Entwicklungen fort, auch sichtbar in Form von so
zialpolitischen Ausschlüssen, mit dem Effekt und Ziel der Kontrolle von Mi
gration. Derzeitige Formen der Verknüpfung von Sozialpolitik und Migrati
onskontrolle zeigen sich in verschiedenen Aspekten. Dazu zählen beispiels
weise rechtliche Ausschlüsse zur Grundsicherung für bestimmte migrantische 
Gruppen oder ein restriktiver administrativer Zugang, der teilweise mit hohen 
Hürden versehen ist (siehe Barwick-Gross, Ratzmann, Reiß und Bruzelius, Schei
belhofer, Holzinger und Draxl in diesem Band). Diese Verknüpfung setzt sich fort 
über spezifische Voraussetzungen für den Leistungsbezug (siehe Homberger 
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und Güntner in diesem Band) und endet schließlich mit dem möglichen – mit
unter widersprüchlichen – Verlust des regulären Aufenthalts im Falle der In
anspruchnahme von Sozialleistungen (siehe Ataç, sowie Kurt und Borrelli in die
sem Band). Wie die Beiträge anschaulich verdeutlichen, unterliegt Migration 
daher einer umfassenden Kontrolle durch die betreffenden Nationalstaaten, 
angefangen bei der Einreise über den gesamten Aufenthaltszeitraum bis hin 
zur Ausreise und teilweise sogar mit Wirkung darüber hinaus. 

Grafik 1: Einstellungen gegenüber dem Sozialleistungsbezug von Migrant:innen 

Quelle: European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) 2023. 

Insgesamt unterstreicht der Sammelband, wie stark gesellschaftlich 
und politisch die Eingrenzung der Migration durch die Verknüpfung mit 
der landesspezifischen und auch im europäischen Rechtsrahmen geregel
ten Sozialpolitik aufgeladen ist (siehe u.a. Goebel sowie Gandenberger und 
Taylor in diesem Band). Derzeitige Daten (siehe Grafik 1 zur Einstellung der 
Wohnbevölkerung gegenüber Migrant:innen) zeigen dementsprechend, dass 
Umfrageteilnehmende in allen drei Ländern den Zugang zu Sozialleistungen 
mehrheitlich an Vorausleistungen knüpfen, vornehmlich vorhergehende Er
werbsteilnahme am lokalen Arbeitsmarkt und mindestens einjährige Zahlung 
von Steuern, während bedingungslose, umfassende Unterstützungsleistun
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gen deutlich weniger Zustimmung finden (siehe auch Reeskens und van 
Oorschot 2012; Hainmueller und Hopkins 2014; Heath und Richards 2019). 

Insbesondere zeigt sich in allen drei Ländern, dass politisch rechtsstehen
de, aber auch bürgerliche oder konservative Parteien wiederholt strengere Zu
gangsvoraussetzungen und Einschränkungen für ausländische Staatsangehö
rige fordern, sodass diese sozialpolitisch anders als die eigenen Staatsangehö
rigen zu behandeln sind (dazu Kurt und Borrelli 2024). Diese Form der Grenz
ziehung legt den Grundstein einer Verschränkung von Sozial- und Migrations
politik, wie sie sich in den in diesem Sammelband beschriebenen Praktiken in 
den jeweiligen Ländern widerspiegelt. 

Der Wandel von wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung (welfarism) hin zu 
einer neoliberalen Politik, welche durch ihre Aktivierungslogik einzelne In
dividuen für ihre Lage und Situation verantwortlich macht und diese in der 
Pflicht sieht, selbstständig ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften (workfa
rism), scheint ebenso ein gemeinsamer Nenner zu sein (Anderson 2024; Peck 
2001; Riedner und Hess 2024). Der Fokus auf Arbeit oder, anders formuliert, 
die staatliche Vorstellung, dass es einer zumindest minimalen Erwerbstä
tigkeit zur Einkommenssicherung bedarf, an welche sich Migrant:innen 
anzupassen haben, scheint in allen drei Ländern zentral, um entsprechende 
wohlfahrtsstaatliche Unterstützung zu erhalten (siehe als Beispiel die Beiträge 
von Heindlmaier, sowie Riedner ebenso wie Grafik 1 in diesem Band). 

Die verschiedenen Beiträge dieses Sammelbandes zeigen jedoch auch Un
terschiede zwischen den drei Länderkontexten auf. Die Kapitel zu Deutsch
land richten den Blick insbesondere auf Migrationskontrollpraktiken, welche 
EU-Bürger:innen, und dabei vornehmlich jene aus Mitgliedstaaten nach der 
EU-Osterweiterung 2004, betreffen. Im Fokus stehen hier administrative 
Praktiken und innere Grenzkontrollen im Rahmen der Sozialpolitik. Während 
Deutschland und Österreich sich mehrheitlich auf die Migrationskontrolle 
von EU-Bürger:innen konzentrieren, ist diese in der Schweiz geringer vorhan
den. Dies hängt unter anderem mit den geschlossenen bilateralen Verträgen, 
hinsichtlich der Personenfreizügigkeit, zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
und der Schweiz zusammen, da diese eine Diskriminierung von Arbeitneh
mer:innen, insbesondere zum Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt, 
rein rechtlich verbieten. Die Schweiz kann nur begrenzt die Zuwanderung 
aus der EU in die Schweiz steuern, auch wenn dies politisch immer wieder 
gefordert wird und zu Spannungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und 
der Schweiz führt. Der Fokus der Schweiz liegt daher insbesondere auf der 
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Migrationskontrolle von Drittstaatsangehörigen und Geflüchteten, denn dort 
besteht ein größerer sozialpolitischer Handlungsspielraum. 

Schließlich verweisen die Kapitel auf Einschränkungen, welche die Rechte 
von Migrant:innen mit verschiedensten Aufenthaltsstatus zum Beispiel durch 
Meldepflichten in diversen Bereichen beschneiden. Besonders deutlich wird 
dies in den Bereichen Gesundheit und Bildung. So müssen Krankenhäuser 
gegebenenfalls Krankendaten weitergeben und unterstützen so polizeiliche 
Maßnahmen, wie beispielsweise die zwangsweise Rückkehr. Auch öffent
liche Schulen geben Informationen zu der Integration (oder dem Mangel) 
von ausländischen Kindern an Migrationsbehörden weiter. Ebenso unter
liegen andere Sozialversicherungsträger, die staatliche Hilfen auszahlen, 
Meldepflichten, welche auf professioneller Ebene Fragen der Berufsethik 
aufkommen lassen. Insgesamt scheint eine Auslagerung der Migrations
kontrolle an dritte Akteur:innen, seien es andere staatliche Institutionen, 
Nichtregierungsorganisationen oder private Akteur:innen, eine Ausweitung 
von Kontrolle gegenüber einer heterogenen Bevölkerungsgruppe zu ermög
lichen, welche ohnehin mit diversen Prekaritäten zu kämpfen hat. Darüber 
hinaus werden finanzielle und materielle Hilfen des Staates besonders für 
Migrant:innen gekürzt (siehe Beiträge Studer sowie Kurt und Borrelli, aber auch 
Borrelli u.a. 2021). Die daraus entstehende weitere Verarmung und Prekari
sierung dieser Personen schafft keine strukturellen Verbesserungen, sondern 
sendet das Signal der Abschreckung. Der damit einhergehende Rückgang von 
Solidaritätsbestrebungen durch sozialstaatliche oder wohlfahrtsstaatliche 
Unterstützung für Migrant:innen wird hierbei von weiteren politischen Maß
nahmen begleitet. So folgt neben den internen Ausgrenzungen, welche die 
Kapitel in den drei Länderkontexten aufzeigen, auch eine externe Grenzzie
hung, etwa durch aktuelle Debatten und Praktiken der Asylauslagerung (siehe 
Beiträge Ataç, sowie Pärli). Verantwortungen durch europäische Staaten wer
den so weiter ausgelagert, was nahezu immer Menschenrechtsverletzungen 
mit sich bringt. Die Beiträge verdeutlichen somit eine restriktivere Logik, wel
che immer größere und diversere Personengruppen ohne Staatsbürgerschaft 
betrifft. 

Die Verknüpfung von Sozialpolitik und Migrationskontrolle wird auch in 
Zukunft ein gesellschaftlich, politisch und sozial zentrales Thema dieser drei 
Nationalstaaten sowie anderer Länder innerhalb und außerhalb des europäi
schen Kontextes sein. In ihrer Vielfalt der Analyseformen, welche die Beiträge 
nutzen, verstetigen sich bestimmte Beobachtungen. Diese zeigen politische 
Tendenzen auf, die aktuell nicht nur im europäischen Raum an Momentum 
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erhalten, sondern auch global (siehe Bendixsen und Eriksen 2024 für Norwe
gen; oder Hägerbäck und Norocel 2024 für Schweden). Die Kapitel unterstrei
chen politische Tendenzen einer restriktiven Sozialpolitik, die als Instrument 
der Migrationskontrolle nutzbar gemacht wird, sowie eines Trends, Mechanis
men der Migrationskontrolle in andere Politikfeldern (wie z.B. der Sozialhilfe) 
zu verlagern. 

Angesichts der aktuellen Lage und der vielfältigen und vielschichtigen 
Krisen ist die Besinnung auf nachhaltige und solidarische Lösungen an der 
Schnittstelle von Migrationskontrolle und Sozialpolitik notwendig. Mögliche 
Lösungsansätze, welche von wenigen Beiträgen thematisiert werden, zielen 
auf die kostengünstige Entschärfung prekärer Situationen von betroffenen 
ausländischen Personen, wobei häufig der Nationalstaat sich nicht immer 
dieser Verantwortung stellt, sondern private Akteur:innen diese Aufgaben 
übernehmen müssen (siehe Beitrag Studer). Solche Praktiken sind nicht nach
haltig gedacht, sondern greifen nur punktuell, ergänzend und parallel zur 
staatlichen Sozialpolitik ein, ohne der prekären Gesamtsituation von Mi
grant:innen Rechnung zu tragen. Die Verknüpfung von Migrationskontrolle 
und Sozialpolitik ist und bleibt daher komplex und vielschichtig und wird uns 
auch in Zukunft beschäftigen. 
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Begriffserklärungen 

Die vorliegende Übersicht erläutert zentrale und länderspezifische Begriffe 
und Konzepte an der Schnittstelle von Sozial- und Migrationspolitik. Das 
Glossar ist gemeinsam durch das Autor:innen-Kollektiv erarbeitet und ver
fasst worden, sodass einzelne Autor:innen unterschiedliche fachliche Akzente 
bei einzelnen Begriffserklärungen setzen konnten. Wir erheben keinen An
spruch auf eine abschließende Aufzählung, sondern erläutern hier Begriffe, 
die wir unmittelbar für die Lektüre des vorliegenden Sammelbands als rele
vant erachten. Sie sollen der Leser:innenschaft einen Einstieg und eine kurze 
Klärung ihrer Verständlichkeit liefern. 

Ausländeramt (auch Fremdenpolizei/Migrationsamt) Je nach Länderkontext werden 
die Behörden, welche für die Entscheidung über Einreise, Aufenthalt oder Aus
reise von ausländischen Personen zuständig sind, Ausländerbehörde, Auslän
deramt, Fremdenpolizei oder auch Migrationsamt genannt. Die Begriffe kön
nen auch regional innerhalb eines Landes unterschiedlich sein. Die einzelnen 
Kapitel nutzen unterschiedliche Begriffe und halten sich entweder an die of
fizielle Bezeichnung des jeweiligen Länderkontextes oder nutzen einen allge
meinen Begriff. 

In Deutschland ist der Begriff Ausländerbehörde am gängigsten. In eini
gen Bundesländern wurde auch der Begriff Landesamt für Einwanderung (in 
Berlin seit 2022) eingeführt, um eine sogenannte »Willkommenskultur« zu un
terstreichen. 

In Österreich sind die Begriffe Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
und Fremdenpolizei geläufig. In der Vollziehung werden die zuständigen 
Ämter regional meist unterschiedlich genannt. 

In der Schweiz ist der Begriff Migrationsamt üblich, teilweise nutzt man 
jedoch auch den Begriff »Fremdenpolizei« (z.B. für die Stadt Bern), welcher in 
sich bereits mögliches Diskussionsmaterial ergibt. 
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Deservingness (auch Würdigkeit) Deservingness (englisch) wird mit Würdigkeit 
übersetzt. Das Konzept der deservingness/Würdigkeit wird meist im Zusam
menhang mit dem Erhalt von Asyl oder dem Zugang zu sozialen Leistungen 
verwendet und bezeichnet den Prozess, in dem bestimmte Menschen im 
gesellschaftlichen und politischen Diskurs als (un)würdig konstruiert werden, 
um beispielsweise Asyl oder Unterstützung des Sozialstaates zu erhalten. Es 
geht also um die Frage, wer Zugang zu einem Aufenthaltsstatus oder wohl
fahrtsstaatlichen Leistungen bekommen soll und unter welchen Umständen. 
Wer als würdig angesehen wird und wer nicht, beruht meist auf Katego
rien wie sozialer Schicht (welche teils mit Armut korreliert), professionellem 
Status (arbeitend/arbeitssuchend, Art von Arbeit), Race und (rechtlichem) 
Migrationsstatus. 

Duldung (auch vorläufige Aufnahme) Die Duldung (bzw. »Vorübergehende Aus
setzung der Abschiebung«) wird im deutschen Migrationsrecht in den 
§§ 60a–60d AufenthG geregelt. Eine Duldung wird i.d.R. dann erteilt, wenn 
ein Asylantrag abgelehnt oder nicht verlängert wurde, die zwangsweise 
Durchsetzung der Ausreisepflicht aber nicht vollzogen wird. Das bedeutet, 
dass Gründe vorliegen, warum die Ausreise nicht durchgesetzt werden kann. 
Dazu zählen u.a. fehlende Ausreisepapiere, das Absolvieren einer Ausbildung 
oder medizinisch begründete Ausreisehindernisse. 

Der Status der Duldung ist in Österreich im Einzelfall möglich, wenn aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen eine Abschiebung nicht möglich ist, 
der internationale Schutz (Asyl, subsidiärer Schutz) jedoch aberkannt wurde. 

In der Schweiz ist die Duldung ähnlich einer vorläufigen Aufnahme. Ei
ne vorläufige Aufnahme ist eine Ersatzmaßnahme, wenn ein Asylgesuch abge
lehnt wurde, aber der Vollzug der Ausweisung sich als unzulässig (Verstoß ge
gen Völkerrecht), unzumutbar (konkrete Gefährdung der ausländischen Per
son) oder unmöglich (vollzugstechnische Gründe) erwiesen hat. Die vorläufige 
Aufnahme kann für 12 Monate verfügt werden und vom Aufenthaltskanton um 
jeweils 12 Monate verlängert werden. Vorläufig Aufgenommene sind schweiz
weit zur Erwerbstätigkeit berechtigt. 

Föderalismus Föderalismus ist ein politisches Ordnungsprinzip, dem zufolge 
staatliche Aufgaben zwischen dem Gesamtstaat und ihm unterstellten Ein
zelstaaten so aufgeteilt werden, dass beide politischen Ebenen für bestimmte 
Aufgaben selbst zuständig sind. 
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Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat, in welchem sowohl der Bund 
als auch die 16 Länder über jeweils eigene Kompetenzen verfügen. Die Länder 
regeln zum Beispiel die Bereiche der Inneren Sicherheit, Schule, Hochschule, 
Kultur und die Aufgaben der kommunalen Verwaltung. 

Im föderalen Bundesstaat Österreich sind Gesetzgebung und Vollziehung 
auf den Bund und die neun Länder aufgeteilt. Das Bundesverfassungsgesetz 
legt die jeweiligen Kompetenzen fest. Bei Bereichen, in denen Zuständigkeiten 
getrennt sind, können Bund und Länder im Rahmen von 15a-Vereinbarungen 
– genauer gesagt: Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG – zu
sammenarbeiten. 

Der Schweizer Föderalismus bedeutet, dass die Staatsmacht unter Bund, 
Kantonen und Gemeinden aufgeteilt ist. Jede Ebene hat ihre Aufgaben. Die 
schweizerische Bundesverfassung (BV) regelt, welche Ebene welche Aufgabe 
wahrnimmt. Die Schweiz hat 26 Kantone, die beispielsweise für den Bereich 
Schule, die Beziehung Kirche-Staat oder auch für die Kultur zuständig sind. 

Grenzen (auch Grenzpraktiken; engl. bordering) Als Grenzen werden im alltäglichen 
Sprachgebrauch zumeist (gedachte) Linien/Abgrenzungen zwischen zwei 
oder mehreren Ländern bezeichnet. In den Sozial- und Geisteswissenschaf
ten sind Grenzen respektive deren Praktiken auch Prozesse, beispielsweise 
ein Handeln durch Behörden oder Menschen. Diese Grenzpraktiken, auch 
als bordering auf Englisch bezeichnet, steuern soziale Beziehungen und ge
sellschaftliche Strukturen. Grenzen respektive Grenzziehung ist folglich auch 
eine Praktik, welche beispielsweise darüber Aufschluss geben kann, wer 
Zugang zu Leistungen erhält und wer nicht. 

Grundsicherung (auch Grundversorgung/Grundbedarf) In Deutschland erhalten Men
schen mit rechtmäßigem Aufenthalt, die erwerbsfähig und arbeitssuchend 
sind, grundsätzlich Bürgergeld nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB 
II) und diejenigen, die nicht erwerbsfähig sind, Sozialhilfe nach dem Zwölf
ten Sozialgesetzbuch (SGB XII). Von beiden Leistungen ausgenommen sind 
Personen mit einer Aufenthaltsgestattung (während des laufenden Asylver
fahrens) und Personen mit einer Duldung (nach abgelehntem Asylantrag). 
Dieser Personenkreis erhält zunächst reduzierte Leistungen nach dem Asyl
bewerberleistungsgesetz. 

In Österreich wird eine allgemeine Grundsicherung durch die Sozialhilfe 
organisiert. Ab 2010 wurde der Begriff »Mindestsicherung« verwendet, der je
doch durch das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) aus dem Jahre 2019 wie



336 Schlussbemerkungen 

der obsolet geworden ist. Die Bundesländer regeln die Sozialhilfe in eigenen 
Gesetzen – und tragen die Kosten zusammen mit den Gemeinden. Asylsu
chende (während des laufenden Asylverfahrens) haben kein Anrecht auf So
zialhilfe, sie erhalten Leistungen nach dem Grundversorgungsgesetz (GVG-B 
2005). 

In der Schweiz gibt es in der Sozialhilfe (siehe weiterer Eintrag) einen fi
nanziellen Grundbedarf, der die Kosten für den Lebensunterhalt, das Wohnen 
und die medizinische Grundversorgung enthält. Die Schweizerische Konfe
renz für Sozialhilfe (SKOS), ein privatrechtlicher Verein und Fachverband, 
legt den Grundbedarf nach Haushaltsgröße fest; die Kantone und Gerichte 
orientieren sich an diesen Vorgaben, welche jedoch nicht rechtlich bindend 
sind. Sozialhilfe wird kantonal geregelt, ein Gesetz auf nationaler Ebene 
gibt es nicht. Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Ausländer:innen sowie 
Schutzbedürftige mit Status S erhalten Asylsozialhilfe. 

Jobcenter (sowie Arbeitsagenturen/Arbeitsmarktservice/Regionale Arbeitsvermittlungs

stellen) Die Jobcenter, koordiniert von der Bundesarbeitsagentur mit Sitz in 
Nürnberg, sind eine sozialbehördliche Struktur in Deutschland, die für die 
Grundsicherung von arbeitsfähigen Aufenthaltsberechtigten nach dem Zwei
ten Sozialgesetzbuch (SGB II) zuständig ist. Die Grundsicherung wird auch 
Arbeitslosengeld 2 oder Bürgergeld (Stand 06/2025) genannt. Ergänzend dazu 
sind die örtlichen Arbeitsagenturen für die Umsetzung des Arbeitslosengeldes 
1 (nach mindestens einjähriger Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung) 
zuständig. Beide, Jobcenter und Arbeitsagenturen, sind für die (Wieder-)Ein
gliederung in den Arbeitsmarkt zuständig. 

In Österreich ist das Arbeitsmarktservice (AMS) die zentrale arbeitsmarkt
politische Institution. Es ist für Vermittlung, Beratung, Qualifizierung und 
finanzielle Unterstützung (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) bzw. Förderung 
von Arbeitslosen und Unternehmen zuständig. Das AMS ist in Bundesge
schäfts-, 9 Landesgeschäfts-, 98 Regionalgeschäftsstellen und 6 Zweigstellen 
gegliedert. Darüber hinaus gibt es 72 Berufsinfozentren (BIZ). Die Regional
stellen sind mit der Umsetzung der genannten Aufgaben des AMS betraut. 

In der Schweiz sind dafür die regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) 
zuständig, solange jemand auch Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat 
und nicht »ausgesteuert« ist (ausgesteuert meint, dass der Anspruch auf Ar
beitslosentschädigung endet, bevor der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
erfolgen konnte). Sobald eine Person ausgesteuert ist, ist dann in aller Regel 
die Sozialhilfe für die Arbeitsvermittlung/Arbeitsintegration von Arbeitsfähi
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gen zuständig, die sonst keine Mittel für die Sicherung des eigenen Lebensun
terhalts haben (auch wenn es kantonale Ausnahmen gibt). 

Migrationskontrolle, intern/extern, direkt/indirekt Migrationskontrolle bezeichnet 
die Regulierung von Ein- und Auswanderung in ein nationalstaatlich be
grenztes Territorium, ebenso wie die Steuerung von Migrationsbewegungen 
innerhalb dieser Landesgrenzen. Dies kann während der Einreise erfolgen 
(extern) oder aber nach Einreise im Inland (intern). 

Direkte Migrationskontrolle: Direkte Einbindung sozialer Dienstleis
ter:innen in migrationssteuernde Bestrebungen, wie z.B. gesetzliche Melde
pflicht von Migrant:innen mit prekärem rechtlichem Aufenthaltsstatus bei 
Sozialleistungsbezug. 

Indirekte Migrationskontrolle: Eingeschränkte oder fehlende Zugänge 
zu sozialen Unterstützungsleistungen, wie der sozialen und medizinischen 
Grundversorgung, für bestimmte (marginalisierte) migrantische Gruppen, 
sodass sie einen menschenwürdigen Aufenthalt im Zielland beschränken oder 
gar unmöglich gestalten. 

Migrationsrecht (auch Ausländerrecht und Asylrecht) Das Migrationsrecht wird in 
Deutschland »Ausländerrecht« genannt und umfasst zahlreiche Gesetze. 
Zentral sind das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und das Asylgesetz (AsylG). 
Gleichzeitig enthalten auch nicht spezifisch auf Migration ausgerichtete 
Gesetze Regeln für nicht-deutsche Staatsangehörige – etwa die Sozialge
setzbücher (SGB). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
ist für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Die Ausstellung 
und Verlängerung von Ausweispapieren, Entscheidungen über Anträge auf 
Beschäftigungserlaubnis oder die Erteilung eines Aufenthaltstitels u.v.m. 
obliegen den kommunalen Verwaltungen (Ausländerbehörden). Teilweise 
werden asylrechtliche Entscheidungsprozesse auch auf Zwischenebenen 
verschoben. So sind derzeit beispielsweise in Bayern sogenannte Zentrale 
Ausländerbehörden (ZAB) auf Ebene der Regierungsbezirke angesiedelt und 
zuständig für Geflüchtete mit einer Duldung. 

Das Migrations- bzw. Fremdenrecht in Österreich – das Niederlassungs- 
und Aufenthaltsrecht (NAG), das Fremdenpolizeigesetz (FPG) und das Asyl
gesetz (AsylG) – regelt die Einreise, den Aufenthalt sowie die Ausreise von 
ausländischen Personen. Das dem Bundesinnenministerium nachgeordnete 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), mit Zentrale in Wien und 
Regionaldirektionen in jedem Bundesland, ist zuständig für den Vollzug 
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des Asylgesetzes sowie Teile des Fremdenpolizeigesetzes, darunter aufent
haltsbeendende Maßnahmen, Abschiebungen und Duldungen. Für u.a. die 
Anmeldebescheinigung für EU-Bürger:innen nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz ist die jeweilige Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat, 
Abteilung Fremdenrecht, zuständig. Anträge auf Staatsbürger:innenschaft 
werden von den jeweiligen Landesregierungen bearbeitet und entschieden. 

Das Migrationsrecht in der Schweiz umfasst die gesetzlichen Grundla
gen, welche die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise von ausländischen 
Personen regeln. Darunter fallen auf Bundesebene das Ausländerinnen-, 
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), die Freizügigkeitsabkommen mit 
der Europäischen Union, das Asylgesetz (AsylG) und das Bürgerrechtsgesetz 
(BüG) sowie die entsprechenden Verordnungen. Grundsätzlich ist der Bund 
im Bereich der Ein- und Ausreise, des Aufenthalts und der Niederlassung 
sowie für die Gewährung von Asyl von ausländischen Personen zuständig 
(Art. 121 Bundesverfassung, BV). Bei der Einbürgerung erlässt der Bund le
diglich Mindestvorschriften (Art. 38 BV). Die Kompetenz der Umsetzung 
respektive die Anwendung der ausländer:innen(integrations)- und einbürge
rungsrechtlichen Grundlagen liegen bei den 26 Kantonen. 

Ordnungspolitik Im Kontext Migration wird der Begriff in Deutschland in zwei
facher Weise verwendet. Zum einen dient er als analytischer Begriff, um Asyl- 
und Migrationspolitiken zu beschreiben. Zum anderen gebrauchen ihn poli
tische (an neoliberalen Doktrinen orientierte) Akteur:innen zur positiven Be
schreibung restriktiver migrationspolitischer Maßnahmen. Dabei wird er ger
ne um den Begriff »Humanität« ergänzt. So wird etwa mit dem Slogan »Huma
nität und Ordnung« suggeriert, dass es gleichzeitig integrative wie restriktive 
Maßnahmen bräuchte. 

Der Begriff »Ordnungspolitik« wird ebenso im Zusammenhang mit Mi
gration und anderen sozialen Phänomenen wie Wohnungslosigkeit verwen
det, um eine politische Agenda zu charakterisieren, die drastische juristische 
und polizeiliche Maßnahmen zur Kontrolle, Abwehr, Verdrängung oder Kon
trolle von Gruppen fordert oder anwendet. So lässt sich Ordnungspolitik auch 
als Übersetzung von »Law-and-Order-Politics« verstehen. 

In Österreich und in der Schweiz ist das Wort in diesem Zusammenhang 
nicht gebräuchlich. 
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Sans-Papiers (auch »Illegale«, »Personen mit illegalem Aufenthalt«) In Politik und Ver
waltung ist der Begriff in Deutschland nicht gebräuchlich. Dort wird eher von 
»Illegalen«, im wissenschaftlichen Jargon von »Illegalisierten« gesprochen. 

Der Begriff ist in Österreich eher nicht gebräuchlich. Die Statistik Aus
tria verwendet beispielsweise den Begriff »Personen mit illegalem Aufenthalt«. 
Initiativen zur Unterstützung von papierlosen Personen, wie etwa undok.at, 
sprechen von undokumentiert Arbeitenden. 

Sans-Papiers (französisch) wird als »Ohne-Papiere« übersetzt. Unter die
sem Begriff werden Personen zusammengefasst, die mit der Absicht des län
geren Verbleibs, aber ohne gültigen Aufenthaltsstatus in der Schweiz leben. 

Schengen-Raum (auch Schengener Staaten/Schengenzone) Der Schengen-Raum ist 
eine Gemeinschaft von Staaten, unter denen im Regelfall keine systemati
schen Personengrenzkontrollen stattfinden. Zollkontrollen sind weiterhin 
möglich. Der Schengen-Raum umfasst die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (mit Ausnahmen), Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein. 

Sozialhilfe In Deutschland erhalten bedürftige Personen nach Bedarfsprüfung 
der Sozialämter Sozialhilfeleistungen (SGB XII). Diese Personen werden als 
nicht in der Lage gesehen, ihren Lebensunterhalt selbstständig und aus eige
ner Kraft oder durch Hilfe von Dritten wie Angehörigen zu bestreiten, und ha
ben keinen Anspruch auf Leistungen anderer Sozialversicherungsträger. Ist ei
ne Person jedoch mindestens 3 Stunden pro Tag arbeitsfähig und hat das Ren
tenalter noch nicht erreicht, hat sie keinen Anspruch auf Sozialhilfe, sondern 
auf Grundsicherung/Bürgergeld (SGB II). 

Die Sozialhilfe/Mindestsicherung ist das letzte Netz der sozialen Siche
rung in Österreich. Sozialhilfe fällt in die Kompetenz der Bundesländer. 
Allerdings wurden 2010 in einer 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Län
dern (zwischenzeitlich unter dem Begriff »Mindestsicherung«) bundesweit 
einheitliche Standards z.B. bezüglich Leistungsuntergrenzen eingeführt, 
welche schließlich ausliefen. Seit 2019 ist das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – 
ein Bundesgesetz – in Kraft, welches gewisse Standards festlegt, den Bun
desländern aber Spielräume für ihre jeweiligen Sozialhilfegesetze gewährt. 
Für die Inanspruchnahme gelten gewisse Voraussetzungen, z.B. dass der 
Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann und das 
Vermögen aufgebraucht ist. Außerdem gibt es einen Anspruch auf die So
zialhilfe bzw. Mindestsicherung nur dann, wenn Personen bereits mehr als 
fünf Jahre rechtmäßig in Österreich gelebt haben. Erwerbsfähige Personen 
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müssen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und müssen sich daher beim 
AMS melden. Für ausländische Personen gelten weitere Bedingungen. Bei
spielsweise haben subsidiär Schutzberechtigte nur in wenigen Bundesländern 
Anspruch auf Sozialhilfe, in den meisten Ländern dagegen nur Anspruch auf 
die geringere Grundversorgung. 

Die Sozialhilfe ist das letzte Netz der sozialen Sicherung in der Schweiz. 
Eine Person kann Sozialhilfe beantragen, wenn sie/er keine Arbeit mehr findet 
oder das Einkommen aus Arbeit zu gering ist, um den Lebensunterhalt zu de
cken, alles Vermögen aufgebraucht ist und keine Sozialversicherung zuständig 
ist. Die Sozialhilfe ist kantonal geregelt. Die Zuständigkeit und der Vollzug der 
Sozialhilfe ist je nach Kanton und Gemeinde unterschiedlich organisiert (sie
he Föderalismus). Der nationale Fachverband für Sozialhilfe ist die Schweize
rische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Die Mitglieder sind alle Kantone, viele 
Gemeinden, verschiedene Bundesämter und private Organisationen des Sozi
alwesens. Die SKOS veröffentlicht Richtlinien zur Ausgestaltung und Bemes
sung der Sozialhilfe (siehe Grundsicherung/Grundbedarf). 

Street-level bureaucrats/frontline worker Sogenannte street-level bureaucrats sind 
Personen, welche für die öffentliche Verwaltung tätig sind (z.B. Lehrer:innen, 
Sozialarbeitende, Polizei etc.) und in einem direkten Kontakt mit der Bevölke
rung stehen (geprägt durch Michael Lipsky 1980). Sie sind für die praktische 
Umsetzung von Politik und Recht zuständig. Der Begriff des frontline worker ist 
noch breiter gefasst und kann auch Personen in Nichtregierungsorganisatio
nen umfassen, welche zum Beispiel staatliche Mandate pflegen oder aber auch 
Arbeit mit der Bevölkerung im Allgemeinen leisten (z.B. Sozialarbeitende in 
privaten Organisationen). 

Überbrückungsleistungen/Nothilfe Überbrückungsleistungen bezeichnen eine auf 
Zeit befristete Hilfeleistung in Deutschland zur temporären Sicherung des 
Existenzminimums nach § 23 Abs. 3 SGB XII für jene Personen ohne Anspruch 
auf Sozialhilfe (SGB XII) oder Grundsicherung (SGB II), als eine minimale 
soziale Unterstützung für einen Monat – vornehmlich bis zur Ausreise. 

Es gibt in Österreich keine spezifischen gesetzlichen Leistungen, die 
greifen, wenn die Leistungen von Sozialhilfe und Grundsicherung nicht be
ansprucht werden können (Notstandshilfe ist eine Leistung für längerfristig 
Arbeitslose). 

In der Schweiz ist dies mit der Nothilfe vergleichbar. Die Nothilfe umfasst 
einen nicht einschränkbaren Minimalanspruch auf Nahrung, Kleidung und 
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Unterkunft. Nothilfeberechtigte Personen haben bis zur Ausreise Zugang zu 
allen medizinischen Pflichtleistungen des Krankenversicherungsgesetzes. 
Die Kantone sind für die Bemessung und Ausrichtung der Nothilfe zuständig, 
wobei dies in Form von Sachleistungen erfolgen sollte. In erster Linie erhalten 
Personen, welche aus verschiedenen Gründen nicht in der Schweiz bleiben 
dürfen, wie einem negativen Asylentscheid und einer damit verbundenen 
Ausreisepflicht, Nothilfe. 

Übermittlungs-/Meldepflicht Durch die in § 87 Aufenthaltsgesetz festgeschriebe
ne Übermittlungspflicht sind die meisten öffentlichen Stellen in Deutschland 
verpflichtet, die Ausländerbehörde zu informieren, wenn sie im Zusammen
hang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis davon erlangen, dass Perso
nen über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügen. Verpflichtend ist dies nicht 
nur für Polizei und Ordnungsbehörden, sondern auch für Sozialämter. 

Verständigungs- bzw. Mitwirkungspflichten öffentlicher Stellen sind 
in § 105 und § 106 des österreichischen Fremdenpolizeigesetzes geregelt. 
Sie betreffen Meldungen illegaler Handlungen von ausländischen Staats
bürger:innen an die jeweiligen Landespolizeidirektionen. Dies betrifft jedoch 
ebenso den Erwerb der Staatsbürger:innenschaft, Namensänderungen, Adop
tionen bzw. die Ausstellung von Führerscheinen. Zusätzlich regelt § 106, dass 
Stellen, die rechtmäßig über Daten verfügen, wie etwa Behörden des Bundes, 
der Länder und Gemeinden, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice 
sowie die Träger der Sozialversicherung, ermächtigt sind bzw. gegebenenfalls 
verpflichtet werden können, diese Daten den Landespolizeidirektionen, dem 
Bundesminister für Inneres und den Vertretungsbehörden zu übermitteln. 

In der Schweiz besteht eine gesetzliche Meldepflicht verschiedener Be
hörden, unter anderem Sozialdienste, gegenüber dem Migrationsamt. Dieser 
festgelegte Datenaustausch ist in Art. 97 AIG geregelt. 

Vorübergehender Schutz/Status S Erstmals mit der Aufnahme der ukrainischen 
Geflüchteten hat die Europäische Union die »Massenzustrom-Richtlinie« aus 
dem Jahr 2001 aktiviert. Betroffene erhalten in Deutschland eine Aufenthalts
erlaubnis nach § 24 Abs. 1 AufenthG sowie einen unmittelbaren Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Eine wichtige Besonderheit dieses Schutzstatus ist, dass kein 
Asylverfahren durchlaufen werden muss, der Schutzstatus jedoch nur tempo
rär ist und nach jetzigem Stand im Frühjahr 2026 ausläuft. 

Auch in Österreich verfügen Geflüchtete aus der Ukraine über ein vorüber
gehendes Aufenthaltsrecht (auch »temporärer Schutz«), welches in der Ver
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triebenen-Verordnung geregelt ist. Sie erhalten einen »Ausweis für Vertriebe
ne« und haben damit Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Die Schweiz hat im Zuge der zahlreichen geflüchteten Menschen aus der 
Ukraine erstmalig den Schutzstatus S aktiviert. Der Schutzstatus S (Ausweis 
S) ist auf höchstens ein Jahr befristet, aber verlängerbar. Sie dürfen ohne Rei
sebewilligung ins Ausland reisen und in die Schweiz zurückkehren und einer 
(un)selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen. 

Wegweisung (auch Ausweisung/Abschiebung/Rückführung) Generell ist zwischen 
dem ausländerrechtlichen Entscheid, der den Aufenthalt einer ausländischen 
Person auf einem Staatsgebiet beendet (Beendigung/Entzug des Aufenthalts), 
und dem Entscheid, dass die betroffene Person dann das Staatsgebiet tat
sächlich verlassen muss, zu unterscheiden. Zudem kann die Ausreise aus 
dem Staatsgebiet »freiwillig«/selbstständig erfolgen oder mit (polizeilichem) 
Zwang durchgesetzt werden. Je nach Situation und Länderkontext werden 
verschiedene Begrifflichkeiten gebraucht. 

Die Beendigung des Aufenthalts von ausreisepflichtigen Personen wird in 
Deutschland Abschiebung oder Rückführung genannt. Die Ausländerbehör
den sind dafür zuständig. 

In Österreich ist eine Ausweisung eine bescheidmäßige aufenthaltsbeen
dende Maßnahme, bei der das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl – bei 
EWR-Bürger:innen, Schweizer:innen oder begünstigten Drittstaatsangehö
rigen – feststellt, dass sich die Person nicht mehr rechtmäßig in Österreich 
aufhalten darf (bei weiteren Drittstaatsangehörigen handelt es sich um eine 
Rückkehrentscheidung). Als Abschiebung wird eine »erzwungene Ausrei
se« von Personen verstanden, die keine Aufenthaltsberechtigung haben. In 
diesem Kontext wird auch von »Außerlandesbringung« oder »Rückführung« 
gesprochen. Zur »Sicherstellung der Ausreise« werden unter bestimmten 
Voraussetzungen Menschen in Schubhaft genommen. 

In der Schweiz wird von einer Wegweisung gesprochen, wenn eine auslän
dische Person sich rechtlich nicht mehr auf dem Staatsgebiet aufhalten darf. 
Es erfolgte bereits der ausländerrechtliche Entzug des Aufenthalts und auch 
der Entscheid der Wegweisung der betroffenen Person aus der Schweiz. Die 
betroffene Person muss folglich die Schweiz innerhalb einer bestimmten Frist 
verlassen, und dies kann, falls notwendig, mit polizeilichen Zwangsmaßnah
men durchgesetzt werden (Ausweisung respektive Vollzug der Wegweisung 
oder auch Ausschaffung genannt). 
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